
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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der Philoſophie erlebt haben , vielleicht erwarten

Vor:rede.

Ich habe in dieſer neuen Ausgabe manche

Såte mehr beſtimmt, manche Lehren etwas weis

ter entwickelt; oft geantcortet , wo ich zuvor

nur fragte , hier und da auch Gründe und

Gegengründe angeführt. In der Ordnung des

Ganzen und in den Grundlehren habe ich keine

beträchtliche Veränderungen gemacht, wie mast

nad der großen Revolution , die wir im Reiche

Ich

módhte. Unkunde der critiſchen Philoſophie

und Unbekanntſchaft mit den Schriften der

Herren Hufeland , Jacob , Schaumann,

Ma a B , Schmalz und dhmidt ( ans wel:

dhen ich gelernt zu haben , mit Dank bekenne )

find nicht die Urſache meiner Anhänglidhkeit an

das alte Syſtem . Ich kann mich aber nicht über's

zeugen , ſo gern ich mich ſonſt überzeugen laffe,

daß der von dem Verfaffer der Vernunftcritit

aufgeſtellte Grundſak aller natürlichen Pflichten

iſt , was er ſeyn ſoll ; nicht , daß die von ihin

und ſeiner Schule vorgetragenen Principien des

natürlichen Zwangsrechts richtiger oder deuts

lidher



Borrede.

licher oder fruchtbarer ſind , als die bisher ans

genommenen ; überhaupt nicht, daß der Vortrag

des Naturrechts durch - Hälfe" und Anwendung

der critiſchen Philoſophie an Gewißheit , Evis

denz und Brauchbarkeit für das Leben viel ge

winnen könne. Vielleicht werde ich vom Ges

gentheil belehrt , wenn Kant ſelbſt uns ein

Syſtem des Naturredīts zu geben ſich entſchlies

Ben ſollte. Bisher aber ſind der Streitfragen,

wie die neueſten Lehrbidyer zeigen , noch nicht

weniger geworden ; in man hat ſogar angefans

gen , Säge zu leugnen , worüber bisher nicht

nur alle Philoſophen einig waren , fondern die

auch der gemeine Menſdenverſtand für ausges

madyt hielt , und wenn mich nicht alles betrügi,

immer dafür halten wird. Berſpiele fünd ver

haßt, ſonſt ließen ſid, manche anführen.

Wer übrigens in dieſem Stúdie anders, denkt

als id) , kaun mein Buch dod) etwa ſo gebrau

chen , wie man alte Gemahlde braucht, um die

Kleidertracht unſerer Vorfahren daraus zu lernen .

Darmſtadt im Juni 18c6.
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Hiſtoriſche
Einleitung.

S. 1 .

Begriff des Naturrechts und ſein Nußen.

as Naturrecht iſt die Wiſſenſchaft der

natürlichen Zwangsgeſebe. Jhr unmittelbar

practiſcher Nußen iſt, daß fie, was Recht

und Unrecht iſt , lehret ; daß man alſo durch

ihre Hülfe Streitigkeiten unter Völkern und

Regenten , auch unter den Mitgliedern eines ,

Staates alsdann entſcheiden kann , wann die

bürgerlichen Gefeße von dem Falle ſchweigen.

Einen unleugbaren tbeoretiſchen Nugen hat

ſie in der Moral oder Ethik , Politik, búrger:

lichen Rechtsgelehrſamkeit und Theologie,

Bom Nußen des Naturrechts handeln :

Chriſt. Wildvogel diff. de ufu juris naturalis in ac .

tionibus Principum confpicuo , Jen. 1714

Henr. Andr. Walther diff. de utilitate juris nat.

Gin . 1720.

241 2 Jo .



4 Hiſtoriſche Einleitung.

Jo. Balthaſar de Wernher progr. de uſu jur. nat.

et gent. in foro , in ſeinen zuſammengedructen

Diſſertationen , S. 474.

Adam Friedrich Glafey in der Vorbereitung zu ſeiner

Gedichte des Rechts der Vernunft.

Jo. Gottl. de Hackemann tract. de jure naturae genuie

no reliquorum jurium parente. Helmſt. 1737.

Chriſt. de Wolfprogr. de neceſſitate methodi ſcien

tificae et genuino uſu juris nat. et gent. In
opus

culis Jo. Vir . de Cramer Tom. 3. num. 10.

Jo. Georg. Daries obſervationes juris nat . Tom . 1.

obferv . g.

Car. Ferd. Schmidt orat. de utilitate juris naturae .

Viteb. 2780. 4.

S. 2 .

Litteratur des Naturrets.

Die Geſchichte dieſer Wiſſenſchaft iſt von

pielen beſdyrieben Bücherkenntniß geben

die unten ** angeführte Schriften ,

Jo. Groening bibliotheca juris gentium Europaea,

f. de juris naturae et gentium principiis juxta

doctrinam Europaeorum , Libri III. Hamburg .

2703. 8.

** Jo . Franc. Buddei hiſtoria juris nat. Edit. 1. Hal.

1695. 8. 2da , adjecta Vitriari: inſtitutionibus

juris nat. et gent. Halae 2701. Stia, auctior et

emens



Hiſtorifche Einleitung. $

emendatior in ſelectis jur. nature et gent. Hal.

( 1717. 8. ) pag . 2 92 .

Jac. Frid . Ludovici delineatio hiſtoriae juris divini

naturalis et poſitivi univerſalis , edit.. 1. Hal.

1704. 8. 2da auctior , Hal . 1714. 8.

Chriſt. Thomaſii paulo plenior hiſtoria juris natu

ralis , Halae 1719. 4.

Laurent. Reinhard hiſtoria jurisprudentiae natura,

lis , Lipſ. 1725. 8 .

Adam Sriedrich Glafey volftändige Geſchichte des

Rechts der Vernunft , Leipzig 1739. 4.

Joh . Barbeyrac's Vorrede zu feiner franzöſiden

Ueberſeßung des Pufendorfiſchen Werfes de jure

nat. et gent.

Joh . Jac. Schmauf neues Syſtema des Redt der

Natur i Göttingen 1754. S. 1 - 446 .

Elfai ſur l'hiſtoire du droit naturel , II Part. à Lon.

dres 1757. 1758. 8 .

Kurjer Entwurf einer Hiſtorie des Natur- und Dir.

ferred t8 , Leipzig 1759. 8 .

Georg. Chriſt. Gebauer nova juris naturalis hiſto

edidit Ericus Chriſtian. Kleveſahl. Wetz

lar 1774. 8.

stat Jo. Balth. Wernher diſl. exhibens judicium de prac.

cipuis ſcriptoribus juris nat. in collect. dill. I.

N. p . 731 ſqq.

Georg. Andr. Vinhold notitia ſcriptorum juris. nat.

Lipſ. 1723. 8 .

Jo ,

ria ,



Hiſtoriſche Einleitung.

Jo. Frid. Wilh . de Neumann bibliotheca juris impe

rantium quadripartita , ſ. commentatio de ſcrip .

toribus jurium , quibus (ummi imperantes utun

tur, nat. et gent. publici univerſalis et Princi..

pum privati, Noribergae 1727. 4 .

Ad. Frid . Glafey bibliotheca juris natur. et gent. ben

deffen Gefdidte Deb Rects der Vernunft.

;

Chr. Friedr Georg Weitere Ausbefferungen und zu

fåße zu Glafey's bibl . jur. nat. et gent. , 1 St.

Gött. 1740. 2 St. 1741. 4.

Chriſt. Frid . Georg Meiſter bibliotheca juris natur.

et gent. Pars I. Goett. 1749. II et III. 1757. 8 .

Martini Lipenii bibliotheca realis juridica ; Lipſ.

1757. Tom . II. fol.

Martini Lipenii bibliotheca realis juridicae fupple

menta ac emendationes , collegit ac digeſſit D.

Aug. Frid Schott , Lipſ. 1775. fol. Vol. II. edi.

tore Ren. Car. S. R. I. L. B. de Senkenberg,

Lipſ. 1786. fol.

S. 3 .

Geſchichte deſſelben.

Die natürlichen Geſege find fo alt, als

Das menſchlidie Geſchlecht. Die wiſſenſchaft:

liche Kenntnis derſelben fångt nicht ehe an ,

als die Cultur der Wiſſenſchaften überhaupt.

Unter den alten Philoſophen haben ſich So:

krates und die Stoifer ain verdienteſten darum

ges



Hiſtoriſche Einleitung.

gemacht. In dem Mittelalter wurde ihre wiſs

ſenſchaftliche Bearbeitung ſehr vernachläſſiget.

Didendorp , Hemming und Winkler

machten die erſten noch unvollkommene Ver

ſuche. Hugo Grotius wird mit Recht

als der Reformator dieſer Wiffenſchaft angeſe

þen. Nach ihm haben Selden , Hobbes,

Cumberland, Pufendorf , Thoma :

fius , Gribner, Glafey , Gundling ,

Kohler, Wolf, Daries , die benden

Cocceji , Claproth , Burlamaqui,

U chenwall , Somauß und Mener,

vieler nodh lebender Schriftſteller nicht zu ge:

denken , an der weitern Aufklärung derſelben

gearbeitet, und ſich gröſſere oder geringere

Verdienſte um ſie erworben.

Joann. Oldendorp jur. nat. gentium et civilis fuo dyová

ſeu elementaria introductio in variis ejus lectio .

nibus (Lugd. 1546 8 ) p . 1-57. in Opp. Tom.

I. num. 2. Neu aufgelegt zu Wien 1759. 8.

Nicolai Hemmingii de lege naturae apodictica me

thodus . Viteb . 1564. 8 .

Benedicti Wincleri principiorum juris libri quin .

que. Lipfiae 1615. 8 .

Hugo Grotius de jure belli et pacis , Paris 1625. 4.

verbeſſert Amſterdam 1632. Die vorzüglidſte Uus .

gabe iſt die Amſterdamer vom Jahr 1719 mit Bar

beprac's Noten , welche verbeſſert im Jahr 1735.

und mit einigen Beranderungen und Vermehruns

* 4 gene
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gen , desgleichen mit Noten von Meynard Jyder

mann im Jahr 1772. zu Utrecht in 8. wieder

anfgelegt iſt. Ins franzöſiſche am Beſten über:

reßt mit Anmerkungen von Jean Barbeyrac. II

Tomes , à Amſterdam 1724. 4. und nacher

mehrmal aufgelegt.'

Jo. Seldeni de jure naturae et gentium juxta diſcipli

* niam Ebraeorum libri ſeptem , Lond. 1640. fol.

und nacher oft wieder aufgelegt. Von dem

Werthe dieſes Buches f. Thomaſii hiſt. jur. nat.

cap. 6. J. 13.

Thomae Hobbes elementa philoſophiae Sectio III. de

cive. Parif. 1642. 4. 1646. 12. Elementa philo

fophica de cive. Ainſtelod . 1647. 12. oft wieder

aufgelegt. In ſeinen oper. philofoph. latin . Am

ſtelod. 1668. 4.

# bendeſſelben Leviathan , or concerning common

wealth . Lond. 1651. fol. und 8. lateiniſch in ſeis

nen eben angeführten Werken unter dem Titel :

Leviathan , ſive de materia , forma et poteſtate

civitatis eccleſiaſticae et civilis .

Richardi Cumberland commentatio philofophica de

legibus naturalibus , Lond 1672. 4. mehrmat

aufgelegt.

Samuelis Pufendorf jurisprudentiae naturalis ele

menta , methodo mathematica, Lugd. Bat. 1660.

8. Jen. 1669. 8 .

Ejusden , de jure natarae et gentium libri octo, Lon

dini Scanor. 1673. 4. Die zweite Ausgabe Franf

furt 1684. 4. iſt ſehr vermehrt. Mit Serts Ans

merkungen , Frankfurt 1706, Amſterdam 1715. 4 .

Frankfurt 1716. 4. mit den Noten berts , Cocta

frica
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fried Maecovs und einigen von Barbeyrec,

Frankfurt und Leipzig 1744 , und 1758. 4. 918

Franzöfiſche überfeßt v. Jean Barbeyrac , à Am

ſterdam 1706. Tomes II . verbeſſert und vermehrt

ebendaſelbſt 1734. Nadher oft wieder aufgelegt.

Ejusdem , de officio hominis et ciyis libri II. Londin .

1673. 8. Dit aufgelegt. Die vorzüglidfte Auss

gabe iſt die Leidener von 1769 mit Otto , Tirius ,

Carmichael und Treuers Anmerkungen in 2 Báns

den gr. 8.

Chriſt. Thomaſii inſtitutiones jurisprudentiae divi

Francof. et Lipf. 1688. 4.
nae ,

Ejusdem , fundamenta juris naturae et gentium . Hal .

et Lipf. 1705. 4. Beide Werke ſind oft aufgelegt.

Mich. Henr. Gribner principia jurisprud. nat. Viteb.

2710. 4. Ed . III. auct. et emendat. 1733. 8 .

Adam Sriedrich Glafey Vernunft: und Völkerrecht,

Nürnberg 1723. 4. Verbeſſert und vermehrt uns

ter dem Titel: Kecht der Vernunft ſowohl unter

einzelnen Menſchen all gangen Polfern, Frankfurt

1732. 4. Nachmals ſtark vermehrt , aber ohne

das Völkerrect , mit der Aufſchrift: Recht der

Dernunft , Frankfurt und Leipzig 1746. 4 .

Nic. Hier . Gundling jus uat, et gent. Hal. 2728. et

2736. 8 .

Henrici Koehleri exercitationes juris naturalis ejuse

que inprimis externi methodo ſyſtematica pro..

poſiti. Jen . 2729. 4. Neueſte Ausgabe , ver

આ $ mehrte
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mehrt , mit Stellwags Anmerkungen ; Jena

1741. 4.

Ejusdem , juris ſocialis et gentium ad jus naturae

revocati ſpecimina VIII. Jen . 1736.

Chriſtiani Wolfii jus naturae methodo ſcientifica

pertractatum . Tomi VII. Francof. Lipf. et Hal.

1740. 199. 4.

Ejusdem , inſtitutiones jur. nat. et gent. Hal. 1750. 8 .

Ins Franzófifde úberreßt, mit Anmerkungen von

Elias Luzac , Leiden 1972. 6 Bảnde in 8.

Sehr ſchatbare Anmerkungen über das gróffere

Wolfiſche Werk find die Queſtions de droit na

turel et obſervations ſur le traité du droit de

la nature de Mr. le B. de Wolf par Mr. de

Vattel. Bern 1762, flein Dctav. Deutſch zu

Mietau 1771. , 8 .

' Jo. Georg Darics inſtitutiones, jurisprudentiae na

turalis , Jen. 1740. 8. Edit. VII. ſehr verändert

1776.

Henrici L. B. de Cocceji Grotius illuſtratus, cum

obſervationibus et introductione Samuelis L. B.

de Cocceji, Vratislaviae 1744. ſqq. Tom. III.

Sam . de Cocceji introductio ad Grotium illuſtratum ,

Hal. 1748. fol. Eine neue Ausgabe dieſer ben

den Werken mit Gronovs und Barbeyrac's Nos

ten
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ten iſt zu lauſanne 1751 in 5 Banden in 4. her,

ausgefommen . Die introductio ad Grot. iſt auch

beſonders unter dem Titel: Novum Syſtema ju.

risprudentiae naturalis et romanae zu Halle 1748

und 1750. 8. erſchienen .

Johann Chriſtian Claproths Grundriß des Redts

der Natur, Göttingen 1744. 8.

Principes du droit naturel par J. J. Burlamaqui, à

Geneve 1747. 4. Lateiniſch unter dem Titel : Ju

ris naturalis elementa , auctore J. J. Burlamaqui,

Genev. 1754. 8. ſehr vermehrt , fortgerekt , und

mit Anmerkungen begleitet von Felice unter dem

Titel : Principes du droit de la nature et des

gens , par J. J. Burlamaqui, avec la ſuite du

droit de la nature , augmenté par Mr. de Felice,

Tomes VIII. à Yverdon 1766 – 1768. 8. Von

dem Verfaſſer ſelbſt fortgelegt unter deni Titel :

Elemens du droit naturel par J. J. Burlamaqui.

à Lauſanne 1775. 8.

1

!
Jo . Steph . Pütteri et Gottfr. Achenwalli elementa

juris naturae , Goettingae 2750 et 1752. 8. Uns

ter Achenwalls Namen allein , Göttingen 1755.

und mehrmal.

Ebendeffelben Prolegomena juris naturalis , Göttins

gen 1758. und mehrmal.

Johann Jacob Schmaußens neues Syſtema des Rechts

der Natur , Göttingen 1754. 8.

Georg
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Georg Friedrich Yeyers Recht der Natur , Halle

1767. 8. Auszug aus dem Redt der Natur ,

ebendar. 1769. 8.

# bendeſſelben Lehre von den natürlichen geſellſchafts

lichen Rechten und Pflichten der Menſden , Iter

Theil , Halle 1770 , 2ter Theil 1775. 8.

Boro

ک
ن
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Von den freyen Sandlungen , der

Verbindlichkeit und den Natur

gereben überhaupt.

Die menſchlichen Handlungen ſind entweder

erzwungen oder nicht.

Wenn
man unter einer Handlung jede

Berånderung , die mit uns vorgeht , verſteht,

To find unſere Handlungen entweder erzwuna

gene (actiones coactae) , oder ſelbſtthårige,

nicht erzwungene (Spontaneae). Unter den

erzwungenen verſtelt man ſolche, zu denen

uns eine åuſſerliche unwiderſtehliche Gewalt

nöthigt. Sie ſind aber , eigentlich zu reden ,

keine Sandlungen , ſondern Beinen.

* ) Alex . Gottl. Baumgarten metaph. S. 704.

( 1) Dia
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( 1 ) Die Handlungen werden auch in Begehungs- und

Interlaſſungehandlungen oder poſitive und ne:

gative eingetheilt , allein die leßtern ſind nur

alsdann wahre Handlungen , wenn wir uns zu

der Unterlaſſung entſchloffen haben ; auſſerdem

find fie feine Handlungen , ſondern Mangel , Abs

weſenheit der Handlung.

( 2 ) Wenn man eine Handlung als wirklich geſche

hen , und mit ihren Umſtänden denft , To nennt

man ſie ein factum.

S. 2.

Die nicht erzwungenen Handlungen find entweder

willführlid oder unwilführlid.

Zu einigen nicht ſelbſtthårigen Handlungen

werden wir durch unſre Natur unwiderſtehlich

beſtimmt, zu andern nicht, ſondern es ſteht

in unſerer Gewalt , fie zu thun , oder zu laſſen .

Dieſeſollen uns willkúbrliche, (arbitrariae),

jené unwillkübrlicbe, phyſiſch nothwendige

(actiones nude ſpontaneae, non arbitra .

riae , mere naturales) beiſſen.

S. 3 .

Die widtführlichen Handlungen ſind entweder

frey , oder nicht frep.

Wer eine willkührliche Handlung unter:

nimmt, der iſt zwar meiſtentheils im Stande,

zuvor die Handlung zu überlegen , mit deut

lichen
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lichen Vorſtellungen darüber nachzudenken.

Es giebt aber auch Fålle, wo dies dem Han.

delnden nicht möglich war. Jene Handlun:

gen heiſſen freywillige, freye, (actiones li.

berae ) dieſe blos wilkůhrliche, unfreye ,

(oude ſpontaneae, non liberae).

Alſo nur vernünftige Weren find freyer Sandlun

gen fähig.

S. 46

Die frepen Handlungen
find entweder

mittelbar

oder unmittelbar frey .

frey.

Wenn ich eine vorzunehmende Handlung

nicht blos überlegen konnte , ſondern wirklich

überlegte , ſo iſt meine Handlung unmittels

bar oder im ftrengſten Sinne des Wortes

Wenn ich hingegen die Handlung

nicht überlegte , da es mir doch möglich war,

po heißt ſie mittelbar frey ( bei einigenactio

ad libertatem relata ). Dieſe legte Gattung

von Handlungen trifft man in zwen Fållen

an : einmal , wenn jemand aus Uebereilung

feine Handlung nid )t überlegt ( die ' Gewohn

heitshandlungen gehören hierher); füis an,

dre, wenn er ſich durch eine frene Handlung

in einen Zuſtand verſeßt hat , in welchem er

nicht überlegen konnte.

S. 5
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S. 5 .

Von den ungern begangenen Handlungen .

Zu den freyen Handlungen gehören auch

die unwilligen oder ungern unternomine.

nen (actiones invitae) , die wir lieber un

terlaſſen håtten , und nur thun , um ein Uebel

zu vermeiden.

$.6.

Was ift Freyheit ?

Uus dem bisher geſagten iſt leicht zu ſehen ,

was die Freyheit im Sandeln fey. Sie iſt

Das Vermögen , Handlungen zu thun , zu

denen uns unſere Natur nidit unwiderſtehlich

beſtimmt, und welche wir zumvoraus zu über

legen im Stande waren . Dffenbar bat fie

Grade, die in der deutlichern oder weniger

deutlichen Vorſtellung liegen , welche fich der

Handelnde von der Handlung macht, oder

wenigſtens machen konnte.

S. 7.

Was iſt Verbindlichkeit ?

Moraliſch nothwendig ſind die Hande

lungen , die wir thun müſſen , um ein wahres

Gut zu erlangen , Man nennt dieſes Gutden

Be
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weggrund der Handlung. Die moraliſche

Nothwendigkeit etwas zu thun oder zu unter

laſſen , heißt Derbindlichecit.

Chriſtoph. Frid . Schott diff. de notione obligatio

nis , Tubing. 1954. 4. in collect. diff. jur. nat.

Tom. I. p. 89 ſeq.

Frid . Ehrenr . Behnięr de accurata obligationis defi

nitione , Berol. 1741. 4 .

( 1 ) Die Verbindlichkeit wird auch zuweilen für den

Act angenommen , wodurch Jemand folgen an

fremde Handlungen knüpft. Dieß beißt man die

Active Obligation , Puflegung einer Ders

bindlichkeit ., und nenpt daher die oben erklärte

die poffide, oder Obliegenheit , Schuldigkeit ,

Eberhard Sittenlehre der Vernunft S. 36.

( 2 ) Unter den mancherlei Einwürfen , welche gegen

die oben ſtehende Definition der Verbindlichkeit

gemacht werden können , ift der bemerkenswúrs

digſte , daß der Begrif eines Obern darin fehle.

Nach Pufendorfs ( jur. nat. Lib. I. Cap. 6 )

und ſeiner Anhänger Meynung nemlid , laßt fich

ohne Dbern feine Verbindlichkeit denken . Man

rehe aber Vattel loiſir philoſophique S. 1. 4. f.

und Achenwall obſ, jur. nat.Spec. 2. S. 2.

S. 8 .

Begrif des Geſebes.

Ein Saß , welcher eine Verbindlichkeit

ausdrückt , heißt Gelen.

(1) Die Gefeße , von welchen hier die Rede ift, heiffen

moraliſche, zum ünteritied von der phyſiſchen .

feder über den menſoliden Willen 3. B. 142 S.

( 2 ) In
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(2) In die Idee des Gefeßes gehört nicht nothwen .

dig die Idee eines Oberherrn , da ſich Verbind:

lichkeit ohne Obern denken läßt ($ . 7.). Feder

a . a . D. Si 36.
7

( 3) Die Geſetze indeſſen , welche von einem Dber

herrn gegeben find , heiſſen Gefesse in ftrenger

oder juriſtiſcher Bedeutung.

S. 9.

Die Berbindlichkeit hat Grade.

Es iſt leicht einzuſehen , daß die Verbind:

lichkeit Grade habe. Wenn die Folgen der

Handlung widrig und groß ; wenn ihrer

viel, wenn ſie ſehr feſt und unzertrennlich

damit verbunden ſind: ſo iſt die Verbindliche

keit ſtårker , als in dem entgegengeſekte
n

Falle. Auch inſonderheit alsdann , wenn die

guten und unangenehmen Folgen der Hand:

lung fich beynahe die Wage halten, ſo

ijt die Verbindlichkeit nicht ſo groß , als

wenn ein ſtarkes Uebergewicht auf der einen

Seite iſt.

Joh. Heinr. Becker diff. de diverſo gradu evidentiae

et obligationis legum naturalium . Róſtoch . 1733 .

Juſt. Chriſt. Hennings diff. de juris quantitate et

effectu inde pendente . Jen . 1760.

S. IO.
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S. IO.

Bey welchen Handlungen fie .Aatt findet.

zu ſchlechterdings und phyſiſch uns

möglichen Handlungen jemand verpflichten

wollen , wåre vergeblid) ; zu ſchlechteruings

und phyſijd nothwendigen wäre überflüſ:

fig . Die Verbindlichkeit geht daher auch

nur auf künftige, nicht auf vergangene

Handlungen.

S. II .

Die Gereße ſind von zweyerler Art.

Die Gefeße ſind entweder befehlende oder

verbietende. Permiſſiv teſes iſt ein Wi

derſpruch * ). Offenbar ijt 1) daß ein Geſet ,

weldies eine Handlung befiehlt , ihr Gegen:

theil zugleich verbiete , und 2 ) daßdas, wela

ches den Endzweck befiehlt, audy den Gebrauch

der Mittel erlaube und befehle **).

*), Daries obſerv , jar. nat. Tom . I. Obſ. 26. Gebauer

diff. fingularia de privilegiis, . 12. 13. in exerc .

acad. Yol. I. p. 212. Doch rehe mån Chrifi. Gottl,

Schwarz ſyllog. problem. num. 12. nad.

**) Nur múffen dieſe Mittel nicht in einem andern

Geren verboten ſeyn . Die Lehre der Jeſuitermos

ral , der Zwed heiligt alle Mittel , laßt ſich nicht

vertheidigen. Seder a. a . D. S. 367.

B 2
S. 12.
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S.
12 .

Perſdiedene Arten der Handlungen.

Eine Handlung heißt unerlaubt , wenn

fie einem Gefeß zuwider ijt ; erlaubt , wenn

fie dies nicht iſt; obligatoriſch , wenn ein

Geſet darüber vorhanden iſt ; indifferent ,

gleichgültig , im gegentheiligen Falle. Die

obligatoriſche Handlung iſt entweder eine beo

foblene oder verbotene. Jene heißt mit ei

nem Worte Pflicht.

$. 13 .

Was ift die Sittlichkeit , moraliſches Geſetz ?

Wenn eine beſtimmte Handlung obligato.

riſch und frer iſt, so ſchreibt man ihr Sitt

lichkeit , Moralität zu ; mehr oder weniger,

nachdem die Frenheit und Verbindlichkeit gro.

fer oder geringer iſt.

( 1) Eine Handlung kann alſo gute oder böſe Folgen

haben , und hat doch feine Moralitat.

(2) Moraliſch gut , recht heißt eine frene Handlung ,

wenn , fie den Gefeßen völlig , in Rudſicht auf

Zwed und Mittel gemaß ift.

(3) Die Stoifer behaupteten , die Moralitat aller

böſen Handlungen ren gleich groß. Cicero pa

radox . 3. pertheidigt dieſe Meynung mit Sus

phismen

S. 14.
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$. : 14.

Jene iſt von gedoppelter Art.

Die Moralität der Handlungen iſt entwe:

der eine innere (objective), oder auſſere (ſub.

jective) Wenn die Folgen einer frenen

Handlung aus ihrer Natur flieſſen , ſo hat die

Handlung eine innere moralitat. Sind

fie aber von einem vernünftigen Weſen von

auſſen her an die Handlung geknüpft worden :

ſo hat ſie eine åuſſere Moralitár.

Es iſt ein alter Streit , ob die menſchlichen Hand

lungen eine innere Moralitat haben. Man .

Hollmann jus nat . 5. 64. und Eberhards Sits,

tenlehre s . 26 4. f.

}

§. 15.

Begrif und Gattungen der Handlungen.

Strafe heißt im weitläuftigen Sinne die

Folge meiner Handlung,welche für mich böſe

ift. Fließt ſie aus der Natur meiner Hande

lung für ſid, ſelbit: To iſt ſie eine innere oder

natürliche ; ijt fie abervon auſſen her auf

die sjandlung geſegt; ſo heißt ſie eine auſſere

poſitive Strafe, oder Strafe in eigentlis

chem juriſtiſetyem Verſtande. Fede für

mich gute Folge meiner Handlung beißt in

weitläuftigem Verſtande Belohnung. Auch

dieſe
B 3
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dieſe iſt entweder eine innere , natürliche ,

oder eine äuſſere , poſitive.

S. 16.

Von der Imputation.

Die Zurechnung; Imputation , iſt ein

Urtheil , wodurch jemand für den Urheber

einer Handlung erklärt , und ihm die Folgen

derſelben wegen ihrer Uebereinſtimmung oder

Nichtübereinſtimmung mit dem Geſek benges

legt werden. Sie iſt entweder Zurechnung

zur Sirafe oder zur Belobnung.

( 1) Imputation iſt alſo unterſchieden von dem Gen

wiſſen ,

(2) Die Erflarung für den urheber heißt imputatio

facti ; die Beylegung der Folge imputatio juris

S. 17

Welche Handlungen fónnen impütiret werden ?

Der Grund der Zurechnung iſt die Mora.

litåt , oder Grepbeit und Verbindlichkeit.

Die natürlichen böſen Folgen nidyt freyer oder

nicht verbotener :Handlungen heißt man nicht

Strafen , ſondern ein Unglůck. Auch die

narúrlieben guten Folgen nicht freyer oder

nicht befohlener Handlungen nennt man nicht

Belohnungen, ſondern einen zufälligen Uor«

theil. Eben ſo wenig kann man einen wegen

einer
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einer nicht frenen oder nicht verbotenen Hand:

lung mit einer poſisiven Strafe belegen , und

für einenicht frene oder für eine nicht befohlene,

ſondern ganz gleichgültige Handlung kann auch

niemand eine auſſerliche Belohnung fordern.

( 1) Hier iſt die alte Streitfrage zu beantworten : ob

es gleichgältige Sandlungen gebe ? Sie iſt viel:

finnig. Daries obſerv. jur. nat. Vol. 1. Obſ. 25.

Seder über den menſchl. Willen- 2. B. 204 Ul.

fi f. S.

(2) Stönnen 'mir zugerechnet werden : a ) Mangel an

Leibes- oder Seelenkraften ; b) erzwungene Hande

lungen (S. 1.) ; c ) unwillige (9. 5. ) ; d) phys

fifch-nothwendige (S. 2. ) ; e) eines andern Mens

fchen oder eines Thieres , und Wirkungen der lebs

loren Natur ; f ) finnliche Eindrúde ; ) Vers

geffenheit oder Erinnerung; h) Unwiffenheit und

Srrthum ; i) Handlungen , die ich im Affect bes

gehe; k) alle gute oder böſe Folgen meiner Hand

lung ? S. Wolf phil. pract. univ. Part . 1. cap.

6. Seder a. a. D. S. 465 u . f. f. und inſonders

heit wegen der lebten Frage . Cunter k). Weber

über Injurien 1. Abth. 66, S.

S. 18 .

Grade der Zurechnung.

Die Juiputation läßt Grade zu. Dann

je frenet eine Handlung iſt , und je groffer die

Verbindlichkeit dazu , oder kurz : je gröſſer

ihre Moralitåt iſt , deſto mehr kann fie zuge.

rechnet werden .

B4
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net ,

Daher wird ( 1 ) eine doloſe Handlung mehr zugerech

als eine culpoſe. Es heißt nemlid, die gerema

widrige und ſtrafbare Beſchaffenheit einer Hande

lung Schuld ( reatus ) , und zwar Vorfab (dolus) ,

werin der Handelnde die Abficht hatte , das Gea

reß zu übertreten ; Ylachlaffigkeit , Verſehen (cul.

pa) , ' wenn er dieſe Abſicht nicht hatte.

(2) Je mehr oder wichtigere Folgen aus der Hand

lung entſtehen , deſto imputabler iſt ſie. ( B. 9. )

(3) Eine gern gethane Handlung (voluntaria) , ift

imputabler als eine ungern unternommene (in

vita ; 3.5. )

( 4 ) eine überlegte mehr als eine unüberlegte ;

( 5) eine , die man ſehr leicht thun fonnte , weniger,

als die , wobey man Sawierigkeiten zu überwin

den hatte . Denn dieſe ift überlegter als iene.

Indeſſen kann die Verbindlichkeit , die leichte

Handlung zu unterlaſſen , groſfer fenn , als die

Verbindlichkeit zur Unterlaſſung der ſchwerer zu

begebenden , und daher jene dod imputabler

ſeyn , als dieſe.

Hennings diſſ. an et quomodo ex actionis facilitate

moralitas actionis determinari queat. Jen. 1766.

Ebenderfelbe von der Sittlichkeit und Leichtigkeit

der Handlungen in f. verjáhrten Vorurtheilen .

Erxleben Erläuterung der Frage : in wie fern Geles

genheit zum Verbrechen die Strafe deſſelben mins

dere. Götting. 1779. 4 .

Michaelis Mor. Recht Vorrede zum 6. Ihl. 72. S.
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( 6 ) Je mehr Aufſere Gründe zur Handlung reigen ,

deſto weniger iſt ſie zuzurechnen .

( 7 ) Eine Hauptabſicht (intentio primaria) wird mehr

imputirt , als eine Nebenabſicht ( ſecundaria ) ;

(8) eine directe Abſicht mehr als eine indirecte. Man :

ſagt nehmlich , indirect habe man etwas zur Ab

ficht gehabt , wenn man die Handlung nicht ún=

ternommen hat , um es zu bewirken , indeſſen doch

wußte, daß es leicht dadurch bewirf werden könne.

Allein richtig geſprochen iſt die indirecte Abſicht

feine Abſicht. Man . Auguft von Sof über

Verbrechen aus indirecter Abſicht, Berlin 1792.

Die zwiſchen den Herren Chriftiani und Eſchen ,

bach über dieſe materie gewechſelten Schriften f.

im Kieliſchen Magazin 1. und 2. Sand , in Ropa

pe's Niederſachfiſchein Archiv und in sebendeffels

ben Magazin für die Rechtsgelehrſamkeit.

( 9 ) Der ſogenannte dolus ex propofito mehr, als der

dolus ex re , und

( 10 ) der offenbare meiſtens meniger als heimliche.

Andr. Boehm fpecim . de quantitate motivorum et

imputationis determinanda. Marb . 1741.

Seder A. A. D. S. 388 u. f. f.

S. 192

Verſchiedene Bedeutungen des Wortes Recht.

Recht iſt ein vieldeutiges Wort. Es bedeu:

tet I ) eine moraliſche Befugniß , das heißt

eine Möglichkeit zu handeln , ohne ein Geſek

zu übertreten ; 2) ein Gefeß oder einen Inbe:

B 5 griff
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griff mehrerer Gefeße von einečlen Art ; 3)

die Rechtswiſſenſchaft.

ft Befugniß und Verbindlichfeit allezeit beyſammen ,

furz ſind ſie Correlaten ? Man ſehe Daries obſerv .

jur. nat. Vol . 2. Obſ. 36. Joh. Chriſt . Claproth

Samml. juriſt. philoſoph. und krit. Auffäße, 5tes

Stúc 6ter Aufſat. : pioſes Méndelſohns Phá

don S. 174. Seder a . d. D. S. 246.

S. 20.

Begriff der natürlichen Verbindlichkeit und des

natürlichen Geſetzes.

Eine Verbindlichkeit heißt eine natürliche,

wenn ſie aus Folgen entſteht, welche aus der -

Natur der Handlung von ſelbſt flieſſen , und

welche man audy durch die bloſe Vernunft

erkennen kann. Ein natürliches (Seſes iſt

das , welches eine natürliche Verbindlichkeit

ausdruckt. Das Wort naturrecht hat ro

vielerler Bedeutungen , als das Wort Recht

ůberhaupt ( S. 19. ). Man bezeichnet damit

bald eine Befugniß , bald die Naturgefeße,

bald die Erkenntniß derſelben .
Nimmt man

es in der legten Bedeutung : ſo kann man

es in das angebobrne und künſtliche, oder

wiſſenſchaftliche
eintheilen . Das angebohr.

ne iſt die uns eingepflanzte Empfindung unſrer

Befugniſſe und Verbindlichkeiten
. Das fünſt

lidye iſt ein auf allgemeine Grundſätze gebautes

Siſtem der menſchlichen Rechte und Pflichten.

(1)
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(1) Zwer Stüde werden alſo zu einer natürlichen

Verbindlichkeit erfordert, fehlet eins von ben

den , ſo iſt ſie poſitiv oder wilkåhrlich . Daher iſt

die Verbindlichkeit , Zeugen zu einer Schenkung

auf den Todesfall zu nehmen poſitiv ; dann die

Solge der Nichtigkeit fließt nidt aus der Natur

der Sache. Daher iſt auch die Verbindlichkeit

der Iſraeliten , fein Kleid von ſeinen und Wols

len zugleich zu tragen , wilführlid ; dann die

Vernunft fann feine bóre Folgen einer rolden

Kleidung entdecken .

( 2 ) Die poſitive Verbindlichkeit entſteht erft aus dem

Gefek ; die natürliche Verbindlichkeit und das

natürliche Geſetz find zugleich entſtanden .

(3) Poſitive Gerege beruhen oft auf unzulänglichen

Gründen (rationibus inſufficientibus) z. B. das

rómiſche Geſeß , daß fieben Zeugen bei einem

Leftament ſeyn follen , werden gegeben ; wegen

zufältiger böſer Folgen, die aus der Handlung

entſtehen fónnen (propter abulum tolliter ulus) ,

3. B. verbotene Verwandtſchaftsgrade, und ihre

Beweggründe muß man aus der Geſchichte , der

Staatsverfaſſung, den Acten 4. r. w. lernen.

( 4) Sd mauß in ſeiner Vorſtellung des wahren

Begrifs von einem Recht der Viatur , Götting.

7747. und in ſ. neuen Syſtema' dis X. der 87.

33 10. wil nur das angebohrne Naturrecht für

wahres N.R. gelten laſſen ; das Recht der Natur

iſt nad ſeiner Meynung nicht in der Vernunft

zu fuchen, Die angebohrnen Empfindungen und

Triebe allein ſoll man enunciiren , und ſich aller

allgemeinen Grundſate und Raiſonnements ent

halten . ' Sobald man ' raiſonnirt, ſagt man , be:

-kommtman kein jus naturae , ſondern eine juris

prudentiam humanam univerfalem .
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(5) Auch Hume (über die menſchliche Natur , 3ter

B. S. I - 28. Salle 1792 ) behauptet , daß der

Unterſchied zwiſchen Jugend und Lafter nicht von

der Vernunft , ſondern bloß von einem moralia

fchen Sinne herrühre.

Chr. Friedr. Schott diff. de fonte jur. nat. utrum in

inſtinctibus an in ratione quaerendo ? Tubing.

1753. et in collect.'dill. jur. nat. Tom . 1. P

288 feq.

S. 21.1

Es giebt ein natürliches Geſet .

Die Vernunft fagt uns, daß unſere Ben

ſtimmung iſt, das allgemeine Beſte, das Wohl

unſerer vernünftigen Mitgeſchöpfe, ſo viel in

unſern Kräften ſteht, zu befördern. Handlun:

gen , die dahin wirklich abzwecken, biligt ſie ,

erklärt ſie für gut , recht, ( chón , edel , groß,

erbaben . Die entgegengeſepte mißbilligt ſie ,

erflärt ſie für bós, unrecht, tadelhaft, un

edel , ſchåndlid .

Wir können auch durch unſre Vernunft

einſehen , daß gewiffe Handlungen das allge.

meine Wohlbefördern , anderenicht befor:

dern , hindern , ſtören .

Es giebt alſo Handlungen , deren weſent:

liche Folge die Erlangung eines wahren Gus

tes iſt , zu denen wir folglich verbunden ſind ,

( $. 7. ) und natürlich verbunden ſind (S. 20.).

Es giebt natürliche Geſege.

(1 ) Die

)
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( 1) Die Wirklichkeit des Naturrechts haben verſchies

dene Schriftſteller theils bezweifelt , theils ges

leugnet. Man f 3. E. Hombergk in ſeinen du

biis jur. nat . und dill. de lege aeterna, Ihre

Gründe find zum Theil widerlegt'in Car. Ant.

Pilati Elſtenza della legge naturale, in Venez.

1764 in 8. S. auch Joh . Ch. Claproths Sammi.

juriſt. phil. 4. krit. Abhandl. stes St. Num. 1.

und Sedec a. A. D. S. 214 u . f .

( 2 ) Es fåßt fich alſo ein Naturrecht denken , wenn

man auch von dem Dafeyn Gottes ganz abſtras

hiret. Ein Sat , worüber ſonſt viel geſtritten

worden iſt. Garde úber Cicero 2. B. 23. So,

der zweyten Auflage.

S. 22.

Hodofter Gründrag des Naturrechts.

Der erſte und höchſte Grundlag , woraus

alle natürliche Geſeke fließen , iſt demnach :

bezwecke und bewute allgemeines Wohl ,

die Glückfeligkeit der vernünftigen Ges

ſchöpfe, ſoviel du kannſt ; bandle ſo , daß

die Diarime deiner Handlungen dem

gemeinen Wohl gemaß iſt.

(1 ) Von den verſchiedenen Principien des N. R. L.

Kemmerich praecognita jur. div. nat. cap. 113. Dan

ries obl. jur . nat . obſ. 32 4. diſl. Lub . praeſid. Chr.

Friedr. Schott, qua evincitur verum evidens uni

cum , univerſale , domeſticum atque adaequatum

prine's
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principium jur. nat. praeſtruendum elfe , in coll.

diff. Tom . II. append . pag. 331 leq. Gottl. Bile

feland über den Grundfax des N. R. Jena 1785.

8. Seder a . a . D.S. 181 u . f. f. ,

3

( 2) Die Einwürfe gegen den obigen Saß , als Grunds

fage aller natürliden Pflichten , f. bei Bapp über

die Untauglicfeit des Princip8 der allgemeinen

und eignen Glückſeligkeit zum Grundgereß der

Sittlichkeit , (Jen . 1791 ) S. 5 u . f. f. und deffen

Vertheidigung im Braunſchweig. Journal 1788 .

12. St. Die ſcheinbarſten ſind i ) die Erkennt:

niß der allgemeinen Glückſeligkeit beruht auf

lauter Erfahrungsdatis , weil Jedes Urtheil dari

über gar ſehr von ſeiner Meinung , die noch dazu

ſehr veranderlich iſt , abhångt. Das Princip

der allgemeinen Glückſeligkeit giebt alſo keine

univerſelle Regeln , die jederzeit und nothwendig

gültig feyn múffen. Rant Critik der praftis

ſchen Vernunft S. 63. Allein ſollte man wohl ,

um einzuſehen , daß Betrug, Diebſtahl, Mord ,

Verläumdung ac, der allgemeinen Glückſeligkeit

zuwide: find , Erfahrungsdata nöthig haben ?

Sollten nicht alle vernünftige Menſchen darin

übereinftimmen , daß dieſe Handlungen mit

dem allgemeinen Wohl unverträglich find ?

2) Es gebe Fålle , wo man durch eine offenbar

unſittliche Handlung, 3. B. durch den Mord 'eines

Unſchuldigen ein ganzes Land glücklich machen

fónnne, und es rey nicht einzuſehen , daß diere

Sandlung mit dem allgemeinen Beften ſtreite.

Dieß iſt wahr ; aber die Marime : morde einen

IInſchuldigen , wenn du dadurch ein Land glick ,

lich machen kannſt i iſt mit dem Wohl des

menſchlichen Geſchlechts unverträglich . Uebris

gens findet-men - fid -freylichzuweilen ben Anwen .

dung
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dung des Princips der allgemeinen Glücffeligreit

auf verwickelte sale in Verlegenheit. Allein bep

welchem Princip geſchieht dieß nicht ?

( 3 ) Gegen die Bantiſche Formel ( Crit. der practiſchen

Vernunft S. 54 der 2ten Ausg . ) handle ro ,

daß die Waxime deines Willens jederzeit zugleich

als Princip einer allgemeinen Eereggebung gelten

tónne , oder : handle : To , daß du wollen kønneſt ,

deine Marime rolle ein allgemeines Gefen ſowohl

får dich als für alle andere vernånftige Weſen

werden , oder : handle nach folchen Marimen , die

du als eigner und allgemeiner Geſeggeber für ein

Xeich verwünftiger weſen geben kannſt ( f.

Schmidts Verſuch einer Moralphiloſophie S.

275 u . F. f. der uten Ausg. ) habe ich folgende

Zweifel: 1 ). wenn dieſer Saß richtig ſeyn soll ,

jo muß er doch wohl dahin eingeſchränkt werden :

für alle vernünftige Weſen , die ſich mit dir in

poukommen gleichen Ilmftanden befinden.

aber eingeſchränkt , wird er in vielen Falten , wo

er (ohne jene Einſchränkung) zum Entſcheidungs

grund úber Recht und Unrecht diente... dieren

Dienſt verſagen . 2 ) Was iſt das Criterium ,

woraus ich zu beurtheilen habe , ob etwas allge

meines Gereß für alle vernünftige Weſen werden

fónne ? Wenn man nicht die Rückſicht auf das

Wohl dieſer Weſen dafür gelten laſſen will , ſo

muß man ( ſo viel ich nach öfterer " und lan.

ger Ueberlegung einſehe ) am Ende auf moralis

ſdhes Gefühl, moraliſchen Sinn kommen , wos

hin doch die Vertheidiger jenes Princips nidt

wollen . zwar ſudyt Bant ( Grundlage zur

Metaphyſik der Sitten S. 19 , S. 53 u . f. f . )

das Criterium in dem Saß des Widerſpruchs.

Eine
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Eine Marime fann nicht allgemeines Geſetz wer:

den , wenn ſie ſich ſelbſt widerſpricht , oder wenn

der Wille , daß fie allgemeines Geſet werde , fich

felbft widerſpreden würde. Id muß aber ge

ſtehn , daß ich den Widerſpruch in den angeführ:

ten Beiſpielen nicht finde. Jd kann , fagt Rant,

ein allgemeines Gefeß : daß man ſeine Verträge

zu halten nicht ſchuldig rey ) nicht wollen , denn

nach ſolchen würde es gar keine Verträge geben,

mithin würde meine Marime , ſobald ſie zum au:

gemeinen Geſetz gemacht wurde , fidh felbft gers

ſtören . Mir ſcheint weiter nichts zu folgern , als

daß Niemand mehr ſich auf einen bloßen Vertrag

verfaffen wurde. Die Marime, ( ragen andre) ein

Depoſitum , 848 man mir nicht erweifen kann ,

bin ich nicht ſchuldig zurückzugeben , fann nicht

allgemeinesGefes werden, denn auf dieſeWeiſewür

de Niemand mehr ein Depoſitum geben . Meines

Erachtens folgt nur ſo viel : Niemand wird ein

Depoſitum geben , ohne durch Zeugen oder Docu

mente fich einen Beweis zu verſchaffen . Doch

noch mehr , ( ein Gedanke , den ich den Vorle

ſungen meines Freundes Bouterwecť úber die

Vernunftfritik ſouldig bin) iſt der Widerſpruch

zwiſchen Verſprechen und nicht halten , zwiſchen

einem Depoſitum nehmen und nicht erſtatten ein

practiſcher Grund der Verbindlichkeit ? Warum

roll ich denn überhaupt wollen , daß es Verträge

( inſonderheit Depofita ) gebe , und daß fie ge

halten werden , wenn ich den Grund des Wollens

nicht in meinem eigenen Intereſſe und in den Gec

danken finde , daß ich ſelbſt einmal darunter leis ,

den könnte , wenn alle Verträge milführlids ges

brochen werden dürften ? Rant ſagt (S. 19 der

Metaphyſ. der Sitten) : „Ich werde bald inne ,

daß id zwar die Láge , aber ein allgemeines Gerez

1

HD
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zu fågen gar nicht wollen könne. Denn nach ei:

nem rolchen würde es eigentlich gar kein Vers

ſprechen geben , weil es vergeblich ware , meinen

Willen in Anſehung meiner künftigen Handluns

gen andern vorzugeben , die dieſem Vorgeben

doch nicht glauben , oder wenn ſie es

Weiſe thaten , mich doch.mit gleicher Münze bes

gahlen würden , mithin " meine Taxime , ſobald fie

zum allgemeinen Gefen gemacht wirdé , fich felbft

zerſtören miller zerſtören müſſe ? Nein , mir

foádli fepn würde. Firs

S. 23

Eigenſchaften der natürlichen Gefeße.

Die Naturgeſeße ſind 1) gortliche Ges

ſerge ; 2) ewiar: dàs heißt : ſie waren von

Ewigkeit möglich , und werden in Ewigkeit

möglich ſenn ; 3 ) norbwendig ; 4) ſo lange

die menſchliche Natur und der Dinge, die

uns umgeben, nicht veråndert wird , unver

ånderlich *) und 5) allgemein .

* ) Es giebt zroar Naturgefefe , die nur unter gewiſe

ſen Umſtänden verpflichten ( leges naturales hy

potheticas, contingentes), Helvetius de l'eſprit

Diſc. 2. Chap. 13. p. 97 Teq.. Åber man kann

deshalben dem Naturrecht keine Veranderlichkeit

judreiben. Seder A. A. D. 5. 198 u.fi

5
S. 24•
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! S. 24

Vom Umfange des Naturrechts .
1

Die älteren Schriftſteller haben nur ſolche

Rechte und Pflichten in dem Naturrechte abge:

handelt , die entweder I ) aus der Natur des

ŠMenſchen an ſich in abſtracto ) flieſſen , oder

2) aus ſolchen Handlungen und Anſtalten ents

ſpringen , welche man als allgemein bekannt

uno úblich anfah, und von denen man glaubte,

daß ſie zum Wohldes menſchlichen Geſchlechtes

nöthig undunentbehrlich feyen ; f. E. Kauf- ,

Tauſch , Miethcontracte, ehelide , elterliche

Geſellſchaften , Staaten zc. Wolf aber hat

angefangen , auch Anſtalten und Geſchäfte im

N.R. abzuhandeln , die nur die Erfindung

diefer oder jener Zeit, diefer oder jener Nation

ſind , z. E. Feudalcontract , Wechſelcontract.

4

Die Sdriften über die Grenzen des N. R. führt

pouftandig an Ulrich in philof. juſti p . 7. feq.

S. 25.

Von dem Unterſchied der vollkommnen und unvolls

kommnen Verbindlichkeit.

1

Eine Verbindlichkeit gegen andreMenſchen

heißt eine Zwangsverbindlichke
it

, eine

poukommne (perfecta ), wann ein anderer

Menſch befugt iſt , mich zu ihrer Erfüllung zu

zwin.
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zwingen ; eine unvollkommne ( imperfecta )

PAlde der Menſchlicbkeit, Riebespflicht

wann dážu niemand befugt ift

$. 26.

Welche Verbindlichkeiten ſind vollkommen

Vollkommne oder
Zwangsverbindlichkeit iſt

es, andern nichts von dem, was ihnen gehört,

zu entziehen , ſie nicht unvollkommner zu mas

chen , ihnen nicht zu ſdíaden ; Liebespflichten

hingegen : 1) die Verbindlichkeit, die Voll

kommenheiten anderer zu vermehren , ihnen zu

nutzen , und 2 ) anders woher ihnen bevorſte:

hende Unvollkommenheiten von ihnen abzus

wenden (bonum in alios confer, et malum

ab illis averte) * ).

( * ) Dito ad Pufendorf lib. 1. cap. 8. L. 1. Man

von dieſer Eintheilung die in dieſem Bude angea

hångte ite und 2te Abhandlung .

( 1) Nur einer Pflichtencouifion wegen ift mir zumeifen

Zwang erlaubt , wenn mir gleich nichts von meie

nen Vodkommenheiten entzogen wird. S. 30 .

( 5 ) und (6).

( 2 ) Der Sab , den einige neuere haben auffteilen

wollen : Zwangspflicht ſen jede Handlung , deren

Gegentheil nicht allgemein befohlen werden könne,

iſt unrichtig. S. neue allg. Deutide Bibl. 1. B.

381. S.

(3) Es iſt feine Zwangsverbi
ndlichkeit, die Vollkome

menheiten eines andern zu vermehren , wenn es

gleio
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gleid ohne meinen Schaden geldehen fann; oder :

die officia innoxiae utilitatis können nicht erzwun.

gen werden, wie H. Grof. de J. B. et P. lib . 2. cap .

2. S. 11. glaubt. Aus die paſſiven oder negativen

nicht , wie Daries,obf. jur . nat. Tom . 2. obf. 51 .

und Schrodt. jur. gent. Part.2. cap. 3. S.g. ſeqq.

wollen . Man . Thomaſ. jurispr . div. pag. 132 .

ér in jur. siat. p .218. Treuer , Otto , Carmichael

ad Pufendorf de 0. H. et C. lib . 1. cap. 8. Ji ..

fqq. Coccejiad Grot. 1. c . Hert. diff. de ſocialitate,

fect. 3. S. 15. Knigge diff. de habitu relig. ad gent.

V. 54. Schmidt Grundriß des N:N. S. 233.

(4) Eine Grille' iſt es , wenn Boeeler diff. deactione

ingrati behauptet , die Pflicht der Danfbarkeit fey

eine Zwangspflicht. Pufendorf de jur. nat. et gent.

lib . 3. cap . 3. f . 17. Thomaſ: jurispr. div . p . 235

199. Otto et Treuer ad Pufendorf. de O. H. et C.

lib. 1. cap . 8. D.:26. Daries obſ. jur. nat. 53.

4

$. 27

Vollkommne und unvollkommne Gereße und

Befugniſſe.

Man ſieht hieraus auch , was vollkomm .

ne und unvoukommne Gerege, eine volle

kommne und unvollkommne Befugniß iſt.

Die vollkommne Befugniß heißt auch ein

Zwangsrecht.

S. 28.

Was iſt eine gerechte und ungerechte Handlung ?

Eine Handlung, welche mit den vollkomms

nen Verbindlichkeiten ſtreitet , beißt eine un,

ges
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gerechte , eine Beleidigung; die aber , wel:

che den vollkommnen Verbindlichkeiten nicht

zuwider iſt, eine gerechte Sandlung.

$.29.

Innere und auffere Verbindlichkeit.

Die Verbindlichkeit iſt entweder eine in .

nere oder äuſſere. Den Namen der inneren

oder Gewiſſenspflicht führt eine Obligation,

welche aus moraliſchen Beweggründen ént:

ſteht. Heuſſere hingegen heißt die , welche

aus Rechtsmotiven entſpringt, das heißt :

wegen deren Uebertretung ein anderer Menſch

mir Uebel zufügen kann , ohne mir erweisli.

ches Unrecht zu thun.

(1) Moraliſche Beweggrunde gegen eine Haudlung

find : Reue , Sdaam , bóres Gewiſſen , Aranf.

heit , Sowádhe des Körpers und der Seelens

fráfte , mangel der Achtung und Liebe ben meie

nen Mitmenſchen sc. Moraliſche Beweggrunde

für eine Handlung : Zufriedenheit mit mir ſelbſt ,

Beifatl und Adytung der Vernünftigen sc.

:
(2 ) Andere nehmen die Ausdrúde innere und åuſſere

Pflicht in anderer Bedeutung.' S. Seder pom

menſchliden Witten 3ter Th. 234. S.

9. 30.
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S. 30.

Inneres und aufſeres Recht.'

Ein inneres Rechr habe ich daher zu einer

Handlung , wenn keine inoraliſche Beweg:

gründe dagegen ſind , ein außeres zu jeder

Handlung, wegen der mich rienſiben zu

ſtrafen nicht befugt find.

(1 ) Eine vollfommene Verbindlichkeit iſt meiſtens eine

auffere und innere zugleich . Indeſſen laſſen ſich

Falle denken , wo ſie eine blos sufferlide ift,

( 2 ) Die unvollkommene Verbindlichkeit ift allezeit

nur eine innerea

(3) Daß voufomnine Redit fann ein äuſſeres und ina

neres zugleich fern. Es giebt aber auch Fälle

wo es ein bloß:auſſerliches Recht iſt. Der Glium

biger hat de B. gegen ſeinen wohlhabenden

Schuldner ein vollkommnes , ſowohl auſſerliches

als innerliches Recht auf die Zahlung . Hingegen

nur ein aufferliches Recht hat er , mann er bea

quem warten und der Sculdner ohne ſeinen

Ruin nicht bezahlen kann .

( 4 ) Das unvollfominne Redt iſt ein aufferliches und

inneres zugleich . Dann wegen einer Handlung ,

die id) vermoge eines unvollkommnen Rechtes

that , j B. wann ich die fothige Landſtraße vera

ließ und über ein bradliegendes Feld gieng , darf

mir kein Menſch uebel zufügen , und moraliſche

Beweggründe widerrathen dieſe Handlung auch

nicht ſchlechterdings

Wer mich um etwas anſpricht , worauf er ein

unvollkommnes Redt hate handelt nie unver:

Ichámta

>
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Ichämt, judringlich ; wie dod oft der, welcher

ohne ein ſolches Recht etwas von mir fordert.

Verſagung eines Dienftes , worauf der andere ein

unvollkommnes Recht hat, kann auf ein feinds

feliges Gemüth ſchließen laſſen ( S. 130.) , welcher

Schluß nicht ſtatt findet , wo das unvollkommne

Redt fehlt.

( 5) Daß unvollkommne Recht iſt alſo kein Unding,

wie verſchiedene , neuerlich nod 3ólner über Tiene

delſohns Jeruſalem S. 19 u. f. behaupten .

S. 31.

Von der Colliſion der Gefeße oder Pflichten .

Wann man zwen Gefeße in einem einzelnen

Falle nicht zuſammen erfüllen kann : To ſagt

man , daß fie colidiren , oder daß eine Colli.

fionder Pflichten vorhanden ſen . Daß man

in einer ſoldhen Colliſion das ſtårkere Gefeß ,

die ſtårkere Pflicht erfüllen müſſe , d. i. das

Geleg deiſen Erfüllung in dem gegebenen Falle

allgemeines Wohl am meiſten befördert , iſt

unleugbar , und das Recht, das ſchwächere

Gereß zu übertreten , heißt das Vorhrecbr.

Aber man will ſpeciellere Regeln haben. Hier

ſind einige :

(1 ) Unſere Erhaltung iſt den übrigen Pflichten ges

gen uns vorzuziehen. Ich muß den Arm amputis

ren laſſen , um mein Leben zu retten .

( 2 ) Wenn die Pridten gegen mich , mit Liebespflids

ten gegen andre ſtreiten , ſo giebt die Rückſicht auf

das Wohl des Gangen die Entideidung.

C 4 fana
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fann es " B : Pilidt reyni , für Andre mein Leben

nicht nur zu wagen , ſondern audy zu laſſen.

(3) Kommt eine Zwangspflicht gegen andere mit einer

Pflicht gegen mich felbft in Colliſion , ſo ift jene

vorzuziehen. - Wie aber , wenn ich entmeder

mein Leben verlieren oder die Zwangspflicht übers

freten muß ? Wenn der andere durch dieſe Ueber:

tretung umfommt, i. B. wenn ein unſduldiger

durch ein von einem Tyrannen, mir abgefordertes

falſes Zeugniß , fein Leben verlieren würde ; ro

iſt es nicht erlaubt, die Zwangspflicht zu úbers

treren . Verliert hingegen der andere nur ein

geringeres Out, so darf ich, um mein Leben zu

erhalten , die Pflicht übertreten . Ich darf z. B.

in Hungersnoth , um mein Leben zu erhalten ,

dem andern von ſeinem Ueberfluſſe nehmen.

( 4 ) Die voukominen Pflichten gegen andre find denen

Pflichten gegen mich vorzuziehen , welche id ohne

- umzukommen verſehen kann . Darf wohl ein Nichs

ter , um ſich zu bereichern , das Recht beugen ?

Wenn aber mein eigner Vortheil mit Liebespflich ,

ten gegen andere ſtreitet : ro iſt das zu thun , was

in allem Betracht das beſte für das Ganze iſt.

( 5) Vollkommne Pflichten gegen diefen Menſchen

gehen den llavolfowmnen gegen jenen Meniden

vor. Wer eine Erbtheilung zu beſorgen hat , und

ein Teftament findet ,, worin die armen Inteftats

erben obné urface ausgeſchloffen ſind , darf e$

nicht unterſchlagen . Der Arzt darf einen krans

Een Cartouche nicht umkommen laſſen , wenn er

ihn in die flur genommen hat , und ihn retten

fann . Man f. Diderots portrefliche Erzählung

Chinter Geßners neuen Idyllen ) , von der Ges

fahr fid über die Gerete wegzuregen . Indeifen

fann

3
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1

12 kann es doch Fälle geben , wo die unudufommne

. Pflicht den Vorzug verdient, wenn nemlich jes

mand durch ungerechtigkeit oder die höchſte Liebs

loſigkeit rein Menſchenrecht verwirkt. Ich bin

3. B. um einen Menſchen, demWaffer zu reti

ten , befugt , einen fremden stahn zu nehmen , ob

mirs gleid der Eigenthümer verbietet ; id darf

einen Kornjuden , der zur Zeit der Noth feine

reichen Magazine nicht offuen will , wingen , daß

er den Nothleidenden Getraide úberlaffe; ich darf

einen , der unter den Händen der Riuber liegt ,

beiſtehen , und ſelbſt die Räuber tödten , wenn ich

dem Beraubten nicht anders helfen kann .

riche allgem . pract. Philof. S. 78. 21dolph

Dietr . Webers Entwid . der Lehre von der nas

türlichen Berbindlidfeit , S. 99.

( 6 ) Wenn aber die vollkommnen Pflichten gegen dieſes

Menſchen mit unvollkommnen gegen eben

denſelben ſtreiten ; ſo bin ich nicht befugt , die uns,

vollkommnen vorzuziehen , wenn es nicht im höchs

ften Grade evident ift daß dies zu ſeinem Wohl

gereichen und mit dem allgemeinen Beſten vers

tráglid fer . Daher iſt es erfaubt, einen mit Bes

walt vom Selbſtmorde abzuhalten ; aber nicht

erlaubt , meinein Glaubiger aus dem Grunde die

Zahlung zu verweigern , weil ich weiß , daß er

das Geld verfowenden werde,

S. 32.

Was iſt das natürliche
Zwangsrecht

Ein Inbegriff
von vollkommnen

Geſeken

heißt ein Zwangsrecht
(jus cogens); der Ina :

begriff von
vollkommnen

Gefeßen , die aus der

NasC 5
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Natur des Menſchen und ſeiner Handlungen

flieſſen , das nacurliche Zwangsrecht oder

Viarurrect in engerem Verſtande ( jus

naturale cogens , jusnaturale ſtricte dictum ).

Sein höchſter Grundſatz iſt : entziebe Die

manden erwas von ſeinen Doubommen .

beiten , oder beleidige Diemand * ).

*) Neuerlich hat man als Grundraß ales Zwangso

rechtes die Regel aufgeſtellt: behandle die Menſch .

heit in andern nie, ale hlores Mittel , und macher

fie dahin erflárt , man brauche einen als Mittel,

wenn man ihn wider ſeinen Widen beſtimme,

oder man brauche jemand als Mittel , wenn

ihn willkührlich behandle. Allein den andern wis

der ſeinen Willen zu beſtimmen , iſt ſo wenig uns

erlaubt , als ihn willführlich zu behandeln , wos

fern ich ihm nur nichts von dem Seinen entziehe.

Ich beſtimme den Beleidiger gegen ſeinen Wils

Ten , mich zu entſchädiaen , ich beſtimme meinen

Nachbar wider ſeinen Willen , ſein Haus zu vers

kaufen oder zu ändern , wenn ich ihm das Licht

verbaue ic. 10, Und wie kann man ſagen , daß

der Dieb , welcher mich beſtiehlt , ohne daß ich

den Verluſt merke ; der Verlaumder , welder

mich heimlic um meinen guten Namen bringt xc.

mid gegen meinen Willen zu etwas beſtimme.

S. 33 .

Dies allein ift der Gegenſtand unſerer

Beſchäftigung.

Wir wollen diefes natürliche Zwangsrecht

abhandeln , alſo blos die volikommnen Rechte

und
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und Verbindlichkeiten kennen lernen. Die

Pflichten des Menſchen in Anſehung des höch:

ffen Weſens und ſeiner ſelbſt , ſo wie die lie.

bespflichten gegen den Mitmenſchen überlaſſen

wir der Sittenlebre.

Auf dieſe Weiſe haben Gundling in N.R. , Sim

Gabr. Guccow in f. medit. de philof. moral.

Baumgarten in der Difc. de vi et efficacia ethices

philoſophicae , Rohler , Achenwall in ihren Lehrs

búdern x und andere , des N.R.von der Sitten ,

lehre unterſchieden . 3. P. Roſter in Lehrbude

der philor. Moral , Einleit. S. 15. und Reid el

kays on the active powers ofmen , Edinb. 1788 .

(wie ich aus einer Recenfion dieſes Buces erjehe) ,

unterſdeiden Naturredt von der Sittenlehre das

durd , daß fie zu jenem die natürliden Rechte ,

zu dieſer die Pflichten rechnen . Dieſe Grenalinie

weicht von der erftgenannten nigt weit ab.

S. 34 .

Es ift entweder Bólferrecht , oder Naturrect ber

einzelnen Menden.

Wenn man auf das Object der natürlichen

Gelege fiehet: ſo iſt das N. R. entweder

Voiperrebt , oder Reçe der einzelnen

Xenichen . Jenes enthält die Rechte und

Pflichten , welchefreye Volker gegen einander

haben Dieſes beſchäftiget ſich mit Perſo.

nen , welche kein Volk, ausmachen.

Der
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Der Name Faturrecht der einzelnen Menſchen ift

úblic , aber nicht ganz adáquat. Denn auch von

Geſellſchaften , die doch nicht einzelne Menſchen

find , wird in dieſem Theil des Naturrechts ges

(proden .

S. 38.

und da die Rechte und Pflichten der Menſchen

entweder abfolute oder hypothetiſche ; dieſe ents

weder aufſergeſellſchaftliche oder gefeuidaft:

fide find :

Auch die verſchiedene Weiſe , wie Rechte

aus der Natur des Menſchen herflieffen , giebt

Abtheilungen im N.R. Die natürlichen Rechte

und Verbindlichkeiten, welche aus der menſch :

liden Natur an ſich folgen , ohne daß That:

handlungen (facta) vorausgehen , heiſſen ab.

ſolute, oder urſprüngiiche, oder ange

bobrne Rechte und Verbindlichkeiten

(Jura originaria, connata ); diejenigen hinge:

gen , welche gewiſſe Handlungen vorausſegen ,

heißen byporhetiſche ( adventitia ). Die hy :

pothetiſchen Rechte und Verbindlichkeiten ent:

ftehen entweder aus einer geſellſchaftlichen

Verbindung, in die der Menſch getreten ist ,

oder nicht. Jene nennt man geſellſchaftlis

che, dieſe aufjergeſellschaftliche." Die letzu

tern entſpringen entweder aus einer Beleidi.

gung , oder aus einer nicht beleidigenden

Sandlung ; die erſtern entweder aus dem We

ſen
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fen einer häuslichen
Geſellſchaft, zwiſchen

Ehegatten , Eltern und Kindern , Hausherrn

und Bedienten ; oder aus der Natur der gro:

ſeren Geſeilidhaft , welche Staat geißt.

Die Geſellſchaften find zwar nicht die einzigen , aber

doch bei weitem die wichtigſten , und zum Theil

die häufigften unter allen Geſellſaften.

S. 36 .

Co iſt auch das Naturredt entweder das abſolute ,

oder das hypothetiſde ac. sc.

Das Naturrecht der einzelnen Menſchen iſt

daher entweder das abſoluceoder bypotheci

ſche; dieſes entweder das
auſſergeſellſchaftlis

dhe oder
Geſellſibaftsrecht; das auſſergeſells

(daftliche entweder Kriegs- oder Friedenss

recht; das
Geſellſchaftsrecht entweder das

båusliche ( jus oeconomicum ) , oder das

allgemeine Recht der Staaten ( jus civita

tis uoiverſale). Das Völkerrechtwird eben :

fals in das abſolute -und
bypotbeciſobe,

dieſes in Kriegs- und Sriedensrecht ein

getheilt.

(1 ) DA Zuſtand des Seniden der Inbegrifi aller fejs

ner Eigenſchaften und Verhältniſſe heißt : ſo theilt

man denſelben in den phyſiſchen und moraliſchen ;

dieſen in den abſoluten (wo der Menſ bloß naco

ſeinem Wefen betrachtet , und auf feine Thats

handlungen Rückſicht genommen wird), und hpe

por
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pothetiſchen , legtern wieder in den Auffergefeil.

fchaftlichen und geſellſchaftlichen ein . Man kann

daher ſagen , das abſolute Naturredot iſt , welches

im abſoluten Zuſtande gilt , das hypothetiſche,

das im hypothetiſden Zuſtande ftatt findet u . r. w.

(2) Das Wort Katurzuſtand , Stand der Natur ,

(ſtatus naturalis) iſt ſehr vieldeutig. Daher fo

viel Streit über die Rechte dieſes Standes . Bald

verſteht man darunter den Zuſtand eines nicht im

Staat lebenden Menſchen ; bald den ganzauſſers

geſellſchaftlichen, bald den abſoluten Zuſtand, bald

den Stand der Wildheit. Gribner princip. ju

risprud . nat. lib . 1. cap . 1. 8. 1 . Diere Bedeus

tungen hatten in den Betrachtungen über die Zias

turgeſepe , Muſeum December 1778, beſſer' uns

terſchieden werden ſollen . Siehe auch Sam . Pu

fendorf diff. de ſtatu hominum naturali, in ejusd.

polit. inculpat. p. 497 ſeq.

E (3) Giebt es aber im auſſergeſellſchaftlichen Zuſtande

ein Recht, vertritt hier nicht phyſiſche Stärke die

Stelle des Rechres ; wer dieſes mit Bobbes be:

hauptet , bedenkt nicht , daß Wahrheit aud alss

dann Wahrheit bleibt , wann ſich gleich Menſchen

darüber nicht vereinigen können ; daß es in dieſem

Zuſtande doch Menſchen giebt, welche geneigt ſind ,

andern zu leiſten , was ſie ſchuldig find ; geneigt ,

Gründe anzuhören und gelten zu laſſen . Und wie ,

wenn mich im Naturzuſtande zwei erſuchten , ihren

Streit als Schiedsrichter zu en cheiden , mußte

id für den Stárkeren ſprechen ? S. Moſes Mendel .

fohn Jeruſalem S. 10 u. f. Garve Abh. von der

Verbindung der Moral mit der Politif , Breßlau

(1788 ) S. 3. 9. 4. f. Rlein Sendrohreiben úber

Bwangos und Gewiffenspflichten S. 19 u. f. f.

Natur:
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Raturredyt der einzelnen

Menden .

Er ft e 8 B u ch.

Auſſergerellſchaftliches Recht.

Erſter Abſchnitt.

Von den angebohrnen Rechten

der Menſchheit.

S. 27.

Bom Seinert.

Womit ein Menſch nach Gefallen, mit dusa

ſchlieſſung anderer , zu verfahren befugt iſt ,

heißt das Seine. Esiſt entweder ein anges

bobrnes , oder erworbenes Seine. Belei.

digung iſt es , wann ich einem Menſchen etwas

von dem Seinigen entziehe, oder ihn in der

Dispoſition über das Seine hindere (S. 31. ).

Ein großer Gewinn für das N. R. wäre es , wenn

man eine Realdefinition für das Mein und Deint

geben könnte , die uns in den Stand reßte , in je.

dem vorkommenden Fall zu entſcheiden , ob etwas

zum Mein gehöre_oder nicht. Die wichtigſten Cons

troverſen , 3. B. über den Büdernachdrud , hans

gen davon ab . Allein eine ſolde Definition hat,

1

mein
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meines Wiſſens noch Niemand gegeben , wiewohl

fich viele darum bemüht haben . Man f. Koehler

exereit. jur. nat . 5. 747. Schierſchmidt elem . jur.

nat. J. 244. Daries inſtit. jur. nat. l. 277. Ulrich

init. philoſ. juſt. l. 1 . Robert Programm über

die allgemeine Begriffe som Mein und Dein.

Marburg 1784. 4.

S. 38.

Das erſte Recht des Menſchen im abſolúten

Zuſtande ; das Recht des Menſchen über

fich felbft.

Nach dem natürlichen Zwangsrecht iſt jede

Handlung erlaubt , wodurch andre nicht be:

leidigt werden (S. 32. ), Jeder Menſch iſt

alſo befugt, ſich ſein Leben und ſeine Geſund.

heit zu erhalten , fich zu vervollkommnen , über

ſeine Seelenkräfte , ſeinen Leib , deſſen Glies

der und Kräfte nach Gefallen zu ſchalten , und

jeden andern von jedet. Diſpoſition darüber

auszuſchließen . Dieſe Dinge gehören alſo

zum Seinen eines Menſchen , und zwar zum

angebobrnen (S. 37.). Es iſt Beleidigung,

fie einem zu entziehen , ihn in ihrem Gebrau .

che zu ſtören , ſich einer Diſpoſition darüber

anzumaffen.

( 1) Aud thórichte , fündliche Handlungen kann der .

Menſch im urſprüngliden Stande thun , ohne

daß ihn andre mit Gewalt abhalten dürfen.

Dann ſie werden durd dieſe Sandlungen nidt

beleidigt.

Sama
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1

Sam . Stryk. de jure hominis in ſe ipſum ` in Opp.

Vol. 2. num . 15.

( 2 ) Auch Kindern , ehe ſie noch den Gebrauch der

Vernunft haben , ſteht ein vollkommnes Recht

auf Eriſtenz zu. Wer fie alſo tödtet , handelt

nicht bloß gegen die inneren Pflichten (impie et

contra humanitatem , wie Breuning jur. nat. p.

54 Pagt ). Ich bin daher befugt, den , der ein fol

ches Kind tódten will , mit Gewalt abzuhalten ,

(B. 135. ) und die Mutter , welche ihr neugebohr

nes Kind umbringt , begeht auch nach dem äuſſeren

Naturrecht ein Verbreden , welches dod Pfeil in

ſ. Preisſdrift von den beſten Mitteln gegen den

Kindermord ( Leipzig 1788) 3. Anh. leugnet:

S. 39 .

Das andere Rect ; die natürliche Freiheit.

Ein jeder Menſch iſt daherauch in diefem

Zuſtande frey. Dann fren ſeyn , heißt ja

nichts anders , als über ſich , ſeine Kräfte und

Handlungen nach Gefallen ſchalten können .

Alſo fåüt alle Oberberrfchaft und Unter

würfigkeit in dieſem Zuſtande weg.

(1) Die Grille des Ariſtoteles (Polit. Lib. 1. Cap. 3.)

von Naturſclaven iſt oft genug widerlegt worden .

S. Heinſii epiſt. ad Georg. Richter in ejusd.

orat. p. 508 ſqq. und Jacobi åber Recht und

Gewalt , im Muſeum vom Jahr 1781. Indeſſen

vertheidigt ſie gewiſſermaſſen Daries in T. Diss.

curs über das N.R. S. 850. Man [ nod Schau .

mann wiſſenſchaftl. N.R. $ . 249.
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(2) . Die natürliche Freiheit iſt eine vollkommne Frei

heit , aber keine Ungebundenheit.

( 3) Aug der natürlichen Freiheit fließt auch das

Redt eines jeden Menſden , nach feinen eignen

Einſichten zu beurtheilen , was wahr oder falſch ,

gut oder böre iſt , alſo auch die Gewiſſensfreis

heit. Sufeland Lehrfage des N. R. S. 130 (der

2ten Ausg .).

S. 40 .

Das dritte : die Gleichheit der Menſchen .

Daß alle Menſchen in dieſem Zuſtande ein

ander gleich ſind , das heißt, daß ſie alle

einerley angebohrne voukommne Rechte ha

ben , iſt ebenfalls offenbar. Denn das we:

ſentliche der Menſchheit iſt ben allen einerlen

und individuelle größere Fåhigkeiten der Seele,

groſſere Leibesſtårke , größere Bedürfniſſe ge

ben kein Recht , etwas von einem andern zu

erzwingen ,

(1) Daß die gewöhnlichen Beweiſe der natürlichen

Gleichheit der Menſden mangelhaft find , wird

richtig erinnert in der Samml. juriſt. philor. und

fritiſcher Auffäße (BůROW 1737 ) zweptem St. ,

S. 80 u. f. f.

( 2) In dem urſprünglichen Zuſtande giebt es alſo

feine Vorrechte und keinen Rang.

Jo. Georg. Roeſer dill. de aequalitate et inaequali

tate hominum , Sedin . 1705.

Henr.
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Henr. Lud. Wernher diff. de aequalitate hominum ,

diſl. jur. nat. p . 204 199.

Aless. Gottl. Baumgarten diſſ. de aequalitate homie

num inaequalium naturali , Francof. ad Viadr.

1744

J. J. Rouſſeau ſur l'origine et les fondements de

l'inégalité parmi les hommes , à Amſterdam

1759. 8. Oeuvres Tom . II.

Ernſt Karl Wielands Verſuch úber die natürliche

Gleicheit der Menſchen nebſt einem Anhange

über das Recht der Wiedervergeltung , Leipzig

1782 ( S. Götting. gel. 413. vom J. 1783. 68.

St. 677. Seite).

Schaumann wiſſenſchaftl. N.R. S. 247 .

S. 41 .

Und das vierte : ein Recht Wahrheit und Aufrigtige

feit zu verlangen.

2

Eine Handlung , durch die id ) den andern

vorſeßlich in Jrrthum ſeße, beißt Täuſchung,

und wann ich ihm etwas von dem Seinen das

mit entziehe , Betrug. So wird auch eine

falſche Rede Lüge genennt, wann des Reden .

den Abſicht iſt , andern etwas von dem Shri

gen zu entziehen. Das Recht, von andern zu

verlangen , daß ſie mir nicht durch Betrug

oder Jugen ſchaden , iſt auſſer Zweifel.

(1) Betrug iſto , wenn ich etwas thue , um den ans

dern in Irrthum zu reßen . Wenn ich ihm blog

die wahre Beſchaffenheit der Sache nicht entdecte,

auch nicht verbunden war , fie ihm zu entdecken ,

ro ift es kein Betrug.
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1

( 2 ) Auguſtins Lehre ( in f. Büchern de mendacio

A. C. 395. und contra mendacium de A. 420 )

daß alle falſde Reden ohne Unterſchied unerlaubt

ſeyen , -vertheidigen unter den Neueren Ylichaelis

in f. Abh . von der Verpflichtung der Menſchen die

Wahrheit zu reden (Götting. 1750. 4.) und Leß

in f. Predigten von den geſellſchaftlichen Tugenden

3te Pred. Man ſehe über dieſe Materie nach :

Henr. Uffelmanni de jure, quo homo homini in fer,

mone obligatur , liber unus , Helmſt. 1676. 4.

Pufendorf de I. N. et G. lib. 4. cap . 1. D. 7. de off.

hom . et civ. lib . 1. cap . 10. l. 8. ibique Treuer

et Otto.

Titii diff. de officio ſermocin
antium

, Diſp.jur
id. n . 6 .

Jo . Eberh. Roesler diſſ. de ſermone, Tub . 1715.

Gottl . Sam . Treuer 'diſl. de 'crimine alieni ſermon .

Helmſt. e . a.

Saurin diſcours hiſtoriques etc. Tom. 2. p. 431 .

Jo, Balthaſ. Wernher diſl. de moralitate ſimulatio

nis aulicae , in diff. I. N. J. 261 fqq.

Jo . Henr. Ribov diff. de ſimulatione licita. Goetting.

1751 welche gegen die oben angeführte Michae.

1 : tiſche Schrift gerichtet iſt.

Gottfr. Mascov queſt. ſelect. I. N. et G. in opuſc.

p . 444 199.

(3) Aud durch falſche oder zweideutige Reden , die

man nicht mit Vorfaß , aber doch aus Mangel der

Ueberlegung vorbringt, kann man einem Scha:

den thun , und ihn beleidigen . Ulrich initia phi

loſ. juſti, S. 139 fqq.

( 4 ) Verfährung zu unerlaubten Handlungen gehört

ebenfalls gewiſſermaſſen hierher , und iſt Beleidi

gung. Idem . 137.

§. 42 .
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S. 42

Das fünfte : ein Recht auf einen guten Namen.

Das Urtheil anderer Menſden von meinen

moraliſchen Eigenſchaften iſt mein Dame ,

mein Ruf. Ich habe einen guten oder einen

bören Ruf, namen , nachdem mir andere

gute oder übte moraliſdie Eigenſchaften zu .

ſchreiben. Einen ehrlichen Damen hat jeder,

von dem man glaubt , daß er andern das Jh:

rige nicht entziehe, ſie nid )t beleidige. Im

uriprúnglichen Zuſtande kann ich verlan

gen , daß mit andere nicht für laſterbafc

erklären. Dann ( aſterhaftigkeit fekt That:

handlungen voraus , die in dieſem Zuſtande

wegfallen , und es iſt mir fchädlich , wann

mich andere für laſterhaft halten.

(1) Es iſt mehr als paradox , wenn einige neuerlich

den Saß haben aufſtellen wollen , die Ehre rer

ein eingebildetes Gut , und Beſchimpfung eine

der geringſten Beleidigungen.

( 2 ) Daß mich andere für tugendhaft erklären , und

ehren , kann id im urſprüglichen Zuſtande nicht

fordern .

(3) Auch das iſt Beleidigung , wenn man dem ans

dern verhaßte und verschtlichmadende phyſiſche

Unvolkominenheiten , Krankheiten , Blödſinn und

dergleiden fálſdlich beylegt.

(4) Darf ich aber wohl (man erlaube dieſe Ausſchweis

fung in das bypothetiſche N. R.) einen für la

fter
D3
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1

fterhaft erflaren , der e $ ift ? die Unvoufommens

heiten entdeden , die er wirklich hat ? Nach dem

åuſſern Redt allerdings , wofern id nicht wegen

befondrer Verhältniſſe 4. E. als Arzt , Anwald ,

Beichtvater re. zur Verſchwiegenheit verbunden

bin. Denn genießt , daß der andere auch durch die

Entdeckung Schaden leidet , ſo habe ich mich doch

des Rects bediert , welches jedem Menſchen zus

kommt, des Rechts , die Wahrheit zu ſagen . Der

Schaden alſo , den der andere leidet , iſt ein ins

directer (S. 131 ). S. Berl. Monatsſchrift vom

I. 1787. Jan. S. 91 und vorzüglich Adolph

Dietr. Weber über Injurien und Schmáhrchriften

(Schwerin 1793. 8.) erſter Th . S. 169 u. f. f.

(5) Hieraus iſt alſo abzunehmen , in wie weit Injue

rien , Verachtung , Tadel , Verlaumdung , Vers

kleinerung nach dem Naturret verboten ſind.

( 5) Ueber diere Materie ſind nachzuſehen : Sam . Pua

fendorf diff. de exiſtimatione , in polit. incul

pat. p . 267 fqq. Chr. Thomaſii diſſ. de exiſti.

matione famae et infamiae extra remp. Diſſert,

T. 3. n. 81. 6. f. Meiere Gedanken von der

Ehre, Halle 1746.

S. 43

Endlich das rechſte : das Recht alle erfchaffene Dinge

zu gebrauchen .

Sachen oder Dinge nennt man alles , was

auſſer dem Menſchen auf dem Erdboden iſt ,

und uns nüglich ſeyn kann . Daß wir ein

Recht
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Recht haben , dieſe Dinge zu gebrauchen ,

iſt unlaugbar , da wir uns ohne dieſen Ge.

brauch nicht erhalten können , und ler keine

Beleidigung für andere iſt.

(1) Nicht nur zur Nothdurft und Bequemlichkeit ,

fondern auch zum Vergnügen können wir die

Dinge , die uns umgeben , gebrauchen ; obgleich

Thomaſ, jurispr. div. Lib . 2. Cap. 10. J. 20. zweia

felt, daß fic dies leftére Ouro die Vernunft

rechtfertigen Taffe.

Io . Phil. Slevogt diſſert. de dominio hominis in ret

fublunares (Jen. 2687:) Cap. 1. 2. 3. 4 .

( 1) alle Saden find alſo im urſprüngliden Zuſtand

Niemand zugehörig , herrenlos (res nullius) und

darin beſteht die berühmte urfprüngliche Gemeine

fchaft aller Dinge (communio primaeva ),

( 3 ) Dieſe Gemeinſchaft war eine negative ( jeber

Menſch konnte jede Sache gebrauchen , weil ſie

feinem eigen war) , Pufendorf de I. N. et G. L.

4. Cap.4. 9.5. und es iſt eben ſo unrichtig , wenn

man ſie für eine poſitive Communion ( S. 58. )

nimmt (b. i . annimmt , daß alle Menſchen ein ges

meinſchaftliches Eigenthum von allen Dingen auf

der Erde gehabt hätten) , wie Grotius de I. B.

et P. Lib . 2. C. 2. I. 2. fqq. oder ſie ganz leug

wie Kulpis in colleg. Grot. p. 26. Boecler

ad Grot. p. 371. Strauch diff. de imp. maris

C. 1. B. 5 et 8. und andre thun . Man rehe

Treuer ad Pufendorf. lib. 1. cap . 12. S. 2. und

Chriſtoph. Friedr : Schott diff. de orig dom .

S. 9. 10.

net ,

S. 40. '
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S. 44

Eine allgemeine
Schlußanmerkung

.

Aus dem bisher geſagten erbellet , daß im

urſprünglichen
Zuſtande nur gewiſſe Bege: '

hungshandlungen
ungeredt und verboten ,

alle
Unterlaſſungshandlungen

aber ' gerecht

find. Nemlich nur die Handlungen
ſind uns

gerecht, wodurch jemand in der Diſpoſition

ůber ſeinen Leib , Seele, Kräfte, gejtöhrt

wird (S. 38.) ; man ſich einer Oberherrſchaft

über ihn (s. 39.) , oder eines andern Vor.

rechts (S. 40.) anmaßt ; ihm durch Betrug

oder Jugen Schaden thut (s. 41. ) ; ihn für

laſterhaft erklärt (S. 42.) ; oder ihm die Gů:

ter der Schöpfung zu gebrauchen wehret

( J. 43. ).

Moſes Mendelſohns Jeruſalem , S. 36 w. f.

Zwen:
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3 wey ter Abſchnitt.

Von den hypothetiſchen Rechten.

Erſtes Rapitel.

Vom Eigenthume , deſſen Erwerbung ,

Wirkungen und Gattungen .

S. 45 .

Vom Erwerbungsmittel, und dem Titel.

Eine Handlung , wodurch ich eine Sache

zu der meinigen mache, heißt ein Erwers

bungsmittel (modus adquirendi) ; das

Geſeß , welches der Handlung dieſe Wirkung

beylegt, der Titel.

Nad dieren im N. R. angenommenen Begriffen find

alſo Titel und Erwerbungsmittel jedesmal zu :

gleich vorhanden. Nach dem römiſchen Recht

hingegen ſind oft der Titel und das Erwerbungsa

mittel zwey beſondere , zu verſchiedenen Zeiten

vorgenommene Handlungen , z . B. Kauf und

Uebergabe.

S. 46 .
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' S. 46.

Was das Eigenthum iſt ?

Das Eigenthumsrecht iſt das Recht ,

über eine körperliche Sache auf jede mögliche

Art zu diſponiren , und alle andere von der

Diſpoſition darüber auszuſchließen .

;Car. Benjani. Acoluthi diff. de orig. et fundam . doa

minii.ex jure naturae. Witteb . 1756.

Chr. Frid . Schott diff. de origine dominiorum live

prietatis ; Tub. 1760. et in collect. diff. I. N.

Tom . I. p . 369 ſqq.

Recherches philoſophiques ſur le droit de la pro .

prieté, conſideré dans la nature , 1780. 8. Gót- .

ting , gel. Anj . vom Jahr 1781. 45. St.

S. 47.

Wie erwirbt man ein Eigenthum ?

Man kann ſich ein Eigenthumsrecht er

werben , I ) wenn man durch Unwendungiſeis

ner Seibes- oder Seelenkråfte etwas: hervor:

bringt , kurz durch Arbeit ; 2) wenn man

eine Niemanden zugehörige Sache in ſolche

Umſtånde bringt, daß man im Stande iſt, dar :

über zu diſponiren , und dieß in der Ubſicht

thut, um die Sache eigenthảinlich zu haben.

Dann was ich will und kann , das geſchieht

wirklich . Ich will aber in dem angeführten

Falle
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Falle ein Eigenthumsrecht haben , und was

hindert mid, es haben zu können ? *)

* ) Kann ich wirklich in den angeführten Umſtänden

ein Eigenthumsredt haben ? Ift eine moraliſche

Möglichkeit vorhanden ? Werden andere Men

ſchen nicht beleidigt , wenn ich mir die zuvor als

len zum Gebrauc freyftehende Sade jueigne ?

Nicht wenigen Naturrechtslehrern ſcheint dieſe

Handlung beleidigend für andere ; aber ohne

Grund , wie Schwarz Spec. IV . controverſiar.

jur. nat. et gent. J. 12. und Achenwall jur. nat.

et gent. l. 116. Schol. ' zeigen.

g . 48.

Was iſt Apprehenfion und Decupation ?

Die Handlung , wodurch man ſich in den

Stand reßt, daß man über die Sache diſponis .

ren kann , heißt Apprebenſion , und die Up.

prehenſion einer herrenloſen Sache in der

Abſicht, ſie ſich zuzueignen , Occupation.

(1) Die Dccupation alſo iſt es , wodurch das Eigen

thum unter den Menſchen eingeführt worden iſt ;

und man hat ſo wenig eine dem erſten Menſchen

geſchehene Schenkung, und darauf gefolgte Vers

erbung auf die Nadkommenden , wie Kulpis col

leg,Grot. L.2. C. 2. J. 1. 1o. Phil. Slevogt dill. de

dominio hom. in res ſublunar. und viele andere ,

als einen ftillid weigenden Vertrag des ganzen

menſchlichen Geſchlechts , wie Grot. de I. B. et P.

Lib . 2. C. 2. J. 5. und Pufendorf de I. N. et G.

L.
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L. 4. C. 4. 5. 6. thun , oder Particularverträge ,

die ein jeder mit ſeinen Nachbarn gemacht habe ,

wie Gribner in princ. jurispr. nat. Lib . i. Cap.

6. S. 6. anzunehmen . Man ſ. Titii diſl. de do

minio in rebus occupatis ultra poſſeſſionem du

rante , S. 22. in collect. diſl, pag. 329. Rude

Verſuche aus dem Recht der Natur S. 15 u. f. f.

Aber man kann auch nicht mit Hobbes de Cive C.

1. S. 10. behaupten , daß das Eigenthum erſt im

geſellſchaftliden Zuſtande entſtanden ren.

Garve über die Verbindung der Moral mit der

Politik S. 16 u. f. ' Seder über den menſdlichen

Willen 3 , Th. 295. S.

( 2 ) Daß in Nothfallen die urſprünglide Communion

wieder auflebe , behaupten mit Grund H. Grot.

lib. 2. cap. 2. S. 6, und andere.
1

S. 49:

Wie die Dccupation geſchehe.

Die Dccupation erfordert alſo ohne Zweis

fel, 1) daß ich die Sache, worüber ich noch

Feine phyſiſche Gewalt habe, und die mir ohne

eines andern Menſchen Zuthun noch entgehen

kann , in meine Gewalt bringe; j . E. daß ich

das Wild fange oder ſchieße , daß ich das im

Waſſer ſchwimmende Holz auffiſche ac. Wann

aber 2) das Object allein durch andrer Mens

ſchen Zuthun mir entgehen kann ; ſo iſt eine

durch Worte oder andre Handlungen abgelegte

Erklärung : ich will , daß dieſe Sabemein

reye
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fey , hinlänglich. Nur muß ich a) dieſes in

Gegenwart der Sache erklåren , b ) in der

Folge nidits thun , woraus zu ſchlieſſen iſt ,

daß es mit meiner Erklärung nicht ernſtlich

gemeynt geweſen , oder daß id, meine Abſicht,

die Sache als die Meinige anzuſehen , wieder

aufgegeben habe , endlich c) nichts thun ,

wodurch die Sache wieder aus meiner Gewalt

kommt.

Die hier beantwortete Frage ift keine der feichteftent

im N.R. S. Sume über die menſchliche Natur

3. Band 90 u. f. f. S. Daher auch ſo verſchie .

dene Meinungen. Locke on government , chap.

4. Marberger in diſl. de adquiſitione dominii

originaria in ſtatu naturae. Lipſiae 1741. $.

24. und andere erfordern zur Occupation Fleiß ,

Mühe, Arbeit. Damit ſtimmt feder in ſeinen

Grundraßen des N. R. S. 17. ( Ausgabe vom

I. 1782. ) und in den Unterſuchungen über den

menſchlichen Willen 3. Ch. 304. S. úberein ,

welder glaubt, id müſſe etwas , das mir urs

ſprünglich eigen iſt, mit der zu occupirenden Sas

de vereinigen ; ſo daß ein anderer dieſe Sade

nicht nehmen könne , ohne zugleich das , was ſchon

mein war , zu nehmen. · Hingegen Titius in F.

Anmerf, úber Pufendorf de 0. H. et . C. Obr.

292. Barbeyrac úber Pufend. de I. N. et G. L.

4. Chap. 6. 9. 2. und Gundling in f. Gundling .

31. St. 1. u. f. f. S. behaupten , daß die Occu :

pation durch eine wörtliche Erklärung geſehen

fónne , und dieſe Meynung ſcheint, doch mit den

im . feſtgereßten Einſchränkungen , die richtigfte.

Nahe kommt die Wolfifone in I. N. et G. Part.2 .

S.



62 Naturrecht 1. Buch 2. Ubſchn. 1. Siap .

S. 181. S. noch the life and opin. of Triſtram

Shandy , Vol. III. Chap. 34. S. 275 der Balo

lér Ausg.

S. 50 .

Vom Beſite.

Der Beſig iſt das phyſiſche Vermogen ,

über eine Sache zu diſponiren * ) , verbunden

mit der Abſicht, die Sache zu behalten . Er

iſt entweder Civil- oder nacúrlicher Beſig ;

Förperlicher oder nicht körperlicher ; wab .

rèr oder analogiſcher ; gerechter oder un

gerechter. Bey dem Civilbeſig iſt die Abſicht,

eine Sache als die meinige zu behalten , bey

dein natürlichen iſt dieſe Geſinnung nicht.

Körperlicher Beſig iſt ſo lange vorhanden , als

die Sache dem Beſiber gegenwärtig iſt. De

wahre Beſiß hat bey den körperlichen Din :

gen , der analogiſche Befiß , oder die Quaſi.

poreſſion ben Befugniſſen ſtatt ; wenn man

nemlich das phyſiſche Vermogen hat , die Be:

fugniſſe auszuüben. Was gerechter und un:

gerechter Beſiß fer , lehrt Tchon der Name.

Nach dem Naturrecht kann der Beſiß auch

ohne eine körperliche Handlung erworben

werden .

* ) Diereß phyfiche Vermögen beißt bep den Rechtse

gelehrten die Detention .

S, 51.
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S. 51 .

Vom redlichen und nicht redlichen Beſige.

Der Beſitzer einer fremden Sache heißt ein

redlicher oder ſculdlofer Bcfiger (poſſeſſor

bonae fidei) , wann er aus wahrſcheinlichen

Gründen glaubte, daß die Sache ſein eigen

fen ; ein nicht redlicher (malae fidei poſſeſſor)

wann er dergleichen Gründe nicht hatte.

S. 52.

Von der vermeintlichen Dccupations

Wenn man eine fremde Sache , die man

aus wahrſcheinlichen Gründen für Herrenlos

hielt , occupirt : fo heißt dieſe Dccupation eine

vermeintliche ( putativa ), und man wird

durch dieſelbe ein redlicher Beſiger (S. 51.)

Nod eine Gattung eines redlichen Beſißers wird

S. 76. dorfommen .

S. 53 ,

Theile des Eigenthumsrechtes.

Die im Eigenthumsrecht enthaltenen eins

zelnen Rechte, oder wie man auch ſagt , die

Theile des Eigenthumsrechtes, ſind : 1 ) das

Recht,
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Recht, die Sache zu gebrauchen , oder der

nießbrauch ; 2) das Recht über die Sub.

ſtanz zu diſponiren , oder die Proprietát ;

folglich auch 3 ) das Recht, die Sache zu

bifisen , und 4 ) fie von jedem zurückzufo

dern , oder zu vindiciren , der ſie auf unrecht.

måßige Art beſigt.

12.

Daß das Eigenthumsrecht verlohren gehe , ſobald der

Förperliche Befig aufhört , laßt ſich mit Binker's

boeck diſſ. de dominio maris Cap. i . Otto ad Pu

Fend: Lib. 1. Cap. 12. 3. 4. und Breuning quaeſt.

jur. nat. illuſtr. p. 13. nicht behaupten. Man f.

Titii diff. de dominio in rebus occupatis ultra

poffeffionem durante , Lipſ. 1704. in collect. dif

fert: p. 316ſqq. Gebauer diff. de eo , quod in jure

poteſt dici vacuum , in exerc . acad. Vol. I.num .

Aber wie ſteht es , wenn aller Beſiß auf

hört ? wenn ich die Sache verliere , ſie mir enta

wendet wird ? Hier find drey Fälle möglid .

Der Erfte : Die Sache iſt in den Händen eines uns

redlichen Beſißers . Daß fie dieſer herauszugeben

ſchuldig lep , ift , meines Erachtens , gewiß , mies

wohl es Breuning diſf. de praeſtatione evictio

nis I. N. incognità , p. 17. leugnet.

Der zweyte : ein redlicher Befißer hat die Sade.

Pufendorf elem . jurispr. nat. lib. 1. def. 5. D. 25 .

Barbeyrac úber Pufend. de I. N. et G. lib . 4. C.

12. S. 8. C. 13. J. 8. [ qq. Treuer ad Pufend. de 0.

H. et C. L. 1. C. 13. V. 2. Bréuning in jur. nat.

pag. 91. l. 4. und in diſſ. cit. p . 15 ſqq. behaup

ten , dieſer ren nicht verbunden , die Sache her :

auszugeben 90 fann mich aber pon der Rigtig

feit
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gen könne

feit dieſer Meynung jeft nicht mehr überzeugen.

Niemand kann einem andern ein Recht geben, das

er ſelbſt nicht hat. Wie kann alſo z. E. der Dieb,

der gar kein Recht auf die Sache hat , dem Käufer

einiges Recht geben ? Und wenn Jemand in der

irrigen Vorausſegung , die Sade fey herrenlos ,

fie zu ſich genommen hat: ſo iſt noch weniger ein

zufehen , wie er dadurch das Eigenthum 'erlan

Franc. Iof. Vornberger differt. fub

praeſid. Io. Bapt. Aloyf. Samhaber. de eo , quod

circa rei vindicationem inſtituendam juris natu-,

ralis eſt. Herbipol . 1781. Die Frage, ob der reds

lidbe Beſiber die Sache unentgeltlich herausgeben

múſfé, unterſucht Chr. Gottl. Schwarz diſſert. de

obligatione poſſeſſoris b. f . ad rem domino re

ſtituendam , Altorf. 1730. Meine. Dafürhaltens

iſt er dazu verbunden , auſſer wenn der Eigena

thümer durch Nachläſſigkeit Schuld daran war,

daß ihm die Sache entfommen iſt. Hingegen iſt

er nicht verbunden , die Sache oder deren Früchte,

zu reſtituiren , wenn er ſie conſumiret hat ; denn

weder ein Vertrag, noch eine unerlaubte Hands

lung , begründen dieſe Verbindlichkeit. Chrift.

Frid. Schott diſſert ., qua rem fructusque con

ſumtós ab f. poſſeſſore non reſtitui debere con

tra receptam moraliſtarum ſententiam defendi .

tur , Tub . 1759. in collect. diſſertat. Tom. I. p.

325 ſeqq.

Endlich der dritte Fall : die Sache iſt in ſolchen Ums

ftånden , daß es dem Eigenthümer unmöglich iſt ,

darüber zu diſponiren , ob ſie ihm gleich niemand

vorenthalt ; 3. E. der eingeſchloſſen geroefene Vos

gel fliegt weg ; ein Stück Geld fållt vom Schiffe

in die See. So lange eß noch wahrſcheinlich ift ,

daß der Eigenthümerdie Sade wieder bekommen

wers
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werde , bleibt ſie ohne Zweifel fein . Wie aber

wenn es unwahrſdeinlich iſt ? Id halte dafür ,

daß er auch da ſein Eigenthum nicht verloren

habe , ſo lange er die Abſicht, die Sache zu deres

linquiren , nicht zu erkennen giebt. Jacob philos

Yoph. Rechtslehre S. 253. behauptet, daß eine

folche aus dem Befiß gekommene Sade nur als

dann dem Eigenthümer bleibe , wenner ihr durch

Bearbeitung ein bleibendes Zeiden eingedrúdt ;

z. B. den entflogenen Vogel einen Gefang geo

lehrt habe.

S. 54 •

Wirkungen des Nießbrauchs.

Da der Eigenthümer ein Recht hat, ſeine

Sache zu gebrauchen , ſo hat er auch dasRecht,

fich den Zuwachs ( accefliones) zuzueignen.

Nur wird erfordert , I) daß er ausdrücklich

oder ſtillſchweigend erklårt habe , er wolle ihn

haben ; 2) daß der Zuwachs in ſeiner Gewalt

und 3) eine keinem andern gehörigeSache ſen.

(1) Eine ftillſchweigende Erklärung geſdieht wenn

ich eine fruchtbringende Sache eigenthümlio

erwerbe. Denn meine Abſicht iſt offenbar, die

Früchte genieſſen zu wollen . Dieſe Erwerbungs

art heißt die Acceſfion . Hier iſt zu beurtheilen ,

in wie weit die Acceſſion des Römiſchen Rechts

durch alluvion , Avulſion , Inſel, Veränderung

des Waſſerbeetes , Sindung eines Schaßes natúrs

liden Rechtens find. Ben den Spaßen iſt die

Sade am ftreitigften .

(2)
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( 2 ) Ein Wild , das in meinem Walde lauft , ift alſo

darum nicht meill , wie Leyſer fp . 440. med. 2 .

und Hartmuth Rays diſſert. de ferar. perſecutio

ne in territor. alien . § . 6. glauben.

(3) Wenn eines andera Sache mit der meinigen ver

einiget wird , und eine Trennung möglich iſt : ſo

kann ich ſo wenig auf des andern Sache , als er

auf die meinige , Anſpruch machen . Iſt hingegen

die Trennung unmöglich , ſo muß wohl der ſein

Eigenthum verlieren , der an der Vereinigung

Schuld ift. Fållt feinem von uns etwas zur Laft,

To ift die Sache gemeinſchaftlid . Die Regel des

römiſchen Rechts : acceſſorium ſequitur princi.

pale , fann alſo hier nicht angewendet werden.

S. 55 .
1

Wirkungen der Proprietát.

Vermöge des Rechts über die Subſtanz der

Sache zu diſponiren , kann der Eigenthümer

die Sache verbeſſern , verſchlimmern , gång

lich verderben ( deſtruere) , verzehren ,

verlaſſen (derelinquere ) und veräuſſern.

S. 56.

Das Eigenthum iſt entweder eingeforånkt ,

oder nicht.

Wann der Eigenthümer ganz frey in Aus.

übung ſeiner Rechte iſt, ſo hat er ein uneinge.

ſchranktes Eigentbumsrecht (dominiumil

limitatum ). Darf er ſie aber nicht nach ſeis

nein
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nem freneſten Willkühr ausüben , ſondern ift

an eine poſitive Vorſchrift gebunden : ro iſt

fein Eigenthum eingeſchränkt ( dominium li

mitatum reſtrictam ).

( 1) Hein Eigenthümer darf rein Eigenthum zur Bes

leidigung eines andern anwenden . Dieß iſt eine

natårliche Einſchránkung jedes Eigenthumsrech

tes . Das limitirte Eigenthum aber hat noch ens

gere Gränzen , die nicht von der Natur gerekt,

fondern poſitiv find (limites arbitrarios ).

( 2) Der beſdrankte Eigenthümer hat alle Eigenthums:

redte ; nur in der Ausübung ſind ihm Hinderniſſe

gefeßt. H. Grot . de I. B. et P. L. 1. C. 2. S. 24.

(3) Eine gewöhnliche Beſchränkung des Eigenthums .

iſt die , welche durch Dienſtbarkeiten ( ſervitutes )

geſchieht. Wenn ic nemlid) einem das Recht ges

be , daß ich und jeder Beſiber meiner Sache zu fei

nem Beſten etwas thun, oder leiden oder unterlaſs

ren muß : ro habe ich ihm eine Dienſtbarkeit gege

ben . Nad dem Römiſchen Recht fann feine Real

dienſtbarkeit im Thun beſtehen . Daß dieſes auch

natürlichen Rechtens rey , behauptet weitläuftig

lo. Wilh. Sammermann in commentar. jur. nat.

de natura ſervitulum (Berol. 1735. 4.) Seine

Grunde find aber nicht überzeugend.

( 4 ) Eins der häufigſten und merkwürdigften Berſpiele

eines beſchränkten Eigenthums iſt das Eigenthum '

eines gedrudten Buches. Dann der Eigenthúmer

iſt nicht befugt , es nachzudrucken , und dieß von

dem (durch ſtillſchweigenden Vertrag) beſchränkten

Eigenthum hergenommene Argument ift meines

Eractens das einzige ftringente gegen den Nach

drud
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drud , iſt auch durch das , was Herr P. Jacob

N. R. S. 287. dagegen einwendet meines Erachs

tens nicht widerlegt. S.L. 68. Man f. Feder Ab

handl. vom Búdernaddruce , in des Gótting,

Magazins r . Jahrg . Einige Abhandl. úber dieſe

Materie im Muſeum , Mårz,May, Jun.1783. Febr.

Dctob . 1784. und im neuen Muſeum 1790. 9. St.

und im Schlettweiniſchen Archiv 8. B. Wart.

Ehlers über die Unzulaffigkeit des Büchernach

drucks, Deſſau 1784. 8. Kant von dieſer Materie

in der Berliner Monatsſchrife, Man 1785. Cella's

frepmuthige Auffäße 3. St. Adolph v. Knigge

úber den Búdernachdrud , Hamb. 1792. J. 6.

P. Seidenſticker iſt der Staat befugt, den Büders

nachdruck zu verbieten , Helmft. 1792. Rudolph

Bach . Becker über das Eigenthum an Geiſteswers

fen , Gotha 1789. 7. 6. Sichte Beweiß der Un:

restmáffigkeit des Bádernachdrud , Berl . Mos

natſdr. May 1793. Reimarus über den Bücher

naddrud , im teutſd . Magaz. April 1791. Ein

Ungenannter im Schlesw. Journ. Nov. 1793.

Die Gedichte dieſes Streites erzählt Chriſt

Gottlieb Richter dill. de re libraria in I. R. G.

ordinanda , Lipſ. 1786.

S. 57

Entweder vollſtändig , oder unvollftandig.

Man theilt auch das Eigenthum in das

vollſtändige und unvollſtändige (plenum et

minus plenum ) ein, Vollſtåndiges Eigentlum

hat , wer die Proprietát und den Nießbrauch

hat. Wann hingegen zwenen das Eigenthums:

redyt dergeſtalt zuſteht, daß jeder zwar Proprie:

tåt,E 3
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tåt , der eine aber allein Nießbrauch hat : po

ſchreibt man jedem von ihnen ein unvollſtän

diges , und zwar dem erſten das directe , dem

legten das nubbare Eigenthumsrecht zu .

S. 58.

Vom Geſamts oder Miteigenthum .

Wenn mehrere Perſonen am Eigenthuin ,

es ſen nun ein vollſtändiges oder unvollfiandi:

ges , directes oder nugbares , Theil nehmen ,

fo iſt ein Miteigenthum , Geſamteigen

thum (condominium ) , eine Gemeinſchaft

( communio affirmativa ſ.poſitiva) vorhanden.

(1) Dieſe poſitive Gemeinſchaft ift von der negativen

und veriniſchten unterſchieden . S. von dieſem

wichtigen Unterſchied Wolf I. N. Part. 2. S. 129.

(2) Das Eigenthum , welches einer myſtiſchen Perſon

3. E. einer Dorfgemeine zuſtehty iſt kein Miteigen:

thum in juriſtiſchem Verſande , dann kein einzel

nes Mitglied der Gemeine ift Eigenthümer.

(3) Daß jeder einzelne Geſamteigenthümer nur ein

unvollſtändiges Eigenthum habe (Iacob Naturs

redt $ . 287.) , iſt mit richtig.

S. 59

Was iſt ein dinglides Recht ?

Ein dingliches Recht ( jus in re , jus reale)

nennt man das , welches mir unmittelbar auf

eine
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eine Sache zuſteht, und mir bleibt , die Sache

komme , an wen ſie wolle. Das Eigenthums:

recht (s. 45.) und die Dienſtbarkeiten( S. 56.

Unm . 2.) find Gattungen deſſelben . Persons

liches Recht ( jus ad rem ) hingegen heißt ein

Recht , das mir gegen eine gewiſſe Perſon

zukommt.

DB es noch mehr Gattungen des dinglichen Rechtes

gebe , wird unten an den gehörigen Drten unter:

ſucht werden (S. 102. 106.)

Zweytes Rapitel.

Von den Vertrågen.

S. 60 .

Bon der Einwilligung.

Die Erklårung meines Willens, daß etwas

zu Stande kommen ſolle , heißt die Einwillis

gung ( conſenſus). Wenn die Willenser:

klärung beyder Theile übereinſtimmt, 0. i.

wenn zwen einwilligen , deren einer dem an:

dern eine Verbindlichkeit auflegen will , ſo

heißt ſie eine wechrelsweiſe ( conſenſus reci.

procus , bilateralis, mutuus) , auſſerdem

eine einſeitige Einwilligung (conſenſus uni.

lateralis).

4
S. 61 .



72 Naturrecht 1, Buch 2. Abſchn. 2. Kap.

boukomm
en ver

S. 61 .

Was , einem etwas leiſten , heiſe !

Etwas dem andern leiſten , heißt , etwas

von dem Meinigen zu ſeinem Nugen verwen:

den ; und dies geſchieht entweder durch geben ,

oder durch'thun , oder durch verftarren .

$. 62 .

Was ift Verſprechen und Annehmung des

Verſprecens ?

Ein Verſprechen in , rechtlicher Bedeu.

tung ( promiſſio) iſt eine Erklärung, daß ich

, s

bindlich machen wolle. Die
Annebmung

des Verſprechend aber (acceptario) iſt die

Erklärung, daß ich mir ein verſprochenes Ob:

ject von einem andern leiſten laffen wolle.

Id fann meinen Willen ſo erflaren , daß ich daben zu

erfennen gebe , ich ſen noch nicht feſt entſchloſſen .

Ich erkläre z . B. ich hatte den Gedanken , etwas

dem andern zu ſchenken , wolle es aber noch über:

legen . 2) Dergeftalt, daß ich auch bey einem

ganzen feſten Entſchluß doch feinem Menſchen eis

niges Recht gegen mide ertheilen will. Jo mas

de 3. B. bekannt , daß ich ein Buch über eine

gemiffe Materie herausgeben werde. 3) Daß ichi

einem andern nur ein vollkommenes Recht gebe ,

2. B. ich erkläre einem Armen , daß ich ihm

wódentlich ein uumoren geben wolle . In allen

dies
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diefen Fällen habe id in juriſtiſdem Verftande

nichts verſprochen . Hingegen heißt es ein Ver:

ſprechen , wenn ich erflare , daß der andere ein

voukommoes Recht haben ſoll, ich mir jedoch auf

eine beſtimmte Zeit ( . B. adit Tage lang ) ,

oder auch ſo lang ich lebe , die Befugniß , meinen

Billen zu widerrufen (facultatem poenitendi) ,

vorbehalte ($. 71.)

S. 63

Was iſt ein Vertrag ?

Ein Vertrag ( pactum , conventio ) iſt ein

acceptirtes Verſprechen . Ben jedem Vertrage

find zwen Perſonen , eine , welche etwas ver

ſpricht ( promittens ), und eine , welche ſich

verſprechen läßt, das Verſprechen acceptiret

(promiſſarius).

( 1 ) Achenwall I. N. lib . 1. ſect. 2. $ . 171. und Ja ,

cob N.R. 8.300 . halten dieſe Erflärung des Ver

trages für zu enge , weil ſie nicht auf die Verträge

pale , wo der eine Theil dem andern etwas rou

gleich , ohne rorhergehendes Verſpreden (eiftet ;

allein ; ben dergleichen Geſchäften geſchieht aller

dings ein Verſprechen , nur iſt es verſteckt ; das

Verſprechen nemlich , daß ich dem andern die

Sade laffen will. Und eben dieſes Verfpreden

macht die Handlung zu einem Vertrag . , Uuſfers

dem wäre es eine bloreUebertragung des Beſiges,

die dem andern nicht das mindeſte Recht gåbe.

( 2 ) Ift Pactum und Contract verſchieden ? Hobbes

de cive Cap. 2. I. g. Pufendorf de 0. H. et C.

Lib. a . Cap. 15. J. a. und Vitriarius in inſtitut.

I.
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$

1. N. Cap. 12. Qu. 2. glauben dies , und geben

mehr als Einen Unterſchied an . Aber Otto , Tio

tius, Treuer und Carmichael in ihren Anmer

fungen über Pufendorf a. a. D. behaupten das

Gegentheil. Sieht man auf den gemeinen Redes

gebraucy : po iſt allerdings einiger Unterſchied

zwiſchen bepden . Nemlich nur die Verträge nennt

man Contracte , welche über Gegenſtande des

Sommerzeß geſchloſſen werden . Aber die Di:

ftinction hat freilich nach dem N.R. Feinen prac

tifben Rupen. Guadling I. N. Cap. 23. 8. 29

ſeqq. Garve in ſeinen Anmerkungen über Cic . de

offic . 4. B. 112. S. macht einen Unterſchied zwi

fchen Contracten oder Vertragen und blofen Ders

ſprechungen . Allein der Doppelte Nußen , den

er dieſer Diſtinction beylegt , Tabeint mir ganz

ohne Grund zu feyn .

(3) Von den vielen Schriften in der Lehre von der

Vertragen will ich nur einige anführen :

Io . Phil. Slevogt diſſert. de contractibus in quantum

ſunt philoſophicae conſiderationis , Jen. 2687,

- Chriſtoph. Andr. Remer tractat. de vero ex jure ro

mano , ſtatui germanico , attemperato , obliga

* tionum valore , Hamb: 1714. 4. ed. ſecund. ibid.

1731 , 4. ein reichtes Werf.

10. Eberh . Roesleri diſſertatio de natura pactorum

Tubing. 1713. 4.

1. G. Sinceri ( Ioach. Gotthelf Sparmann ) de fimpli.

citate juris naturae in materia contractuum a

Germanis ſervata ; praefatio Pauli Cieſii manuali

except. forenf. praemiffa., Gryphisw . 1741. 12.

2

S. 64.
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S. , 19

Verträge múffen gehalten werden.

Lin jeder Menſch iſt vollkommen ver

bunden , feine Verträge zu balten. Denn

ſobald ich einen Vertrag eingehe, ſo will ich ,

daß auf den andern ein Rechtübergehe, es iſt

auch moralic moglich , daß dieß geſchehe.

Jit alſo auch die phyſiſche Möglichkeit vor:

handen , fo will und kann ich das Recht auf

den andern übertragen; es geht demnach wirk.

lich auf ihn über ; ich entziehe folglich dieſem

etwas von dem Seinen , jtóre ihn in ſeinem

erworbenen Recht, wenn ich den Vertrag nicht

halte ; ich beleidige ihn ( S. 26. . 31. )

(i) Die Verträge ſind alſo eingeführt, um einen

Menſchen nur voukommen zu verpflichten , der

auſſer dem gar nicht, oder nur unvoukommen ,

verbunden wäre. Denn daß die Verträge nur

dazu dienen , unvollkommne Pflichten in vous

fommne zu verwandeln , wie Miendelſohni ( Pháa

don S. 219 und Jeruſalem S. 53 u . f.) , glaubt ,

fcheint mir unrichtig. Es giebt taufend fålle , wo

id mid durd einen Vertrag zu etwas verpflichte,

wozu ich vorher auch nicht unvollkommen verbuna

den war. Uebrigens kann man ſich mehrerer

Sicherheit wegen auch etwas verſprechen laſſen ,

wozu der andere ſoon ohnehin vollkommen vers

pflichtet ift.

( 2) Aus dem vorſtehende
n erhellet aud der wahre

Grund , warum die Verträge verbinden. Jacob

philoſoph. Redtslehre S. 157, 26, 299. Sufeland

N.
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N.R. S. 271. ( 2. Aufl. ) und Schmidt N.R.

8. 238. č. deduciren dieſe Verbindlichkeit auf

gleiche Weiſe ; viele aber ſuchen andere Grúnde.

Man rehe Otto ad Pufendorf, de O. H. et C. L. I.

cap. 9. B. 3. Io. Car, v. Wachendorf diſſert. de

pact. nnd. in diſf. triad . p. 413 ſeqq. Ferguſon

Grundraße der Moralphilor. S. 417. Garve in

f. Anmerf. úber Cic. de offic . 1. B. S. 95. u . fg .

Moſes Mendelſohn Jeruſalem S. 52.
Seder

ůber den menſchl. Wilen 3. Ch. S. 307 U. fg.

Augem . deutſche Bibl. 57. B. 13. S. 1 , 60. B.

S. 315. Webers Unterſ. der Frage , ob die Wer:

tråge und Contracte nad dem Natur- und Völker:

recht ein Zwangsrecht und eine vollkommine Vers

bindlichkeit wirken , in Siebenkees neuem jürift.

Magazin 1. B. S. 59 2 . Ueber die natürliche

Verbindlichkei
t

der Vertrage , ein Verſuch von

Beinr. Gotth . Xliffen , Hamb. 1782. 8 . Sumé

über die menſchliche Natur 3. Buch , S. 110 X.

( Halle 1792 ) der die Verbindlichkei
t
der Verträge

blos aus einer menſchlichen Convention herleitet.

(3) Schmauſs diſſert. de obligatione pactorum in dill.

I. N. num . 6. behauptet, man fónne von jedem

Vertrage abgehen , wenn man den andern nur

entſchädige. miadihn (N.R. S. 141 ) Schmalz

(reines N.R. $ . 14.) halten dafür , ein Vertrag

wirfe fein vollkommnes Recht, ſo lange die wirks

liche Leiſtung nicht dazu gekommen ſey , und der

Perf. der Berichtigung der Urtheile des Public

cums úber die franzöſiſche Revolution ( 1. B. 2.

Heft 204. S.) ragt ſogar: „ Es ift ein unveräuſs

ferliches Redt des Menſchen , auch einſeitig , ſo

bald er will, jeden ſeiner Verträge aufzuheben .“

Man f. aber Maaß über natürl. Rechte und Ver

bindlichkeiten S. 112 . 144 ° C. 299 r .
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(4) „ Die Einwürfe Schaumanns im wiſſenſchaftli

chen N.R. S. 360 ?c. führen nur dahin , daß nicht

jede Zuſage und deren Annehmung ein vollfomma

nes Recht gebe , welches nicht zu läugnen iſt; da:

her auch Seydenreich (Syſtem des N. R. 1. 2h.

287. S.) nicht mit jenem , ſondern mit denen ,

melde die Verbindlichkeit der Vertrage überhaupt

láugnen , zu ftreiten gehabt hårte, Weber von

der natürlichen Verbindlichkeit S. 386 der 2ten

Ausgabe. S. auch Schaumanns kritiſche Abhand

lungen zur philoſoph. Redtslehre S. 128.

S. 65.

Erforderniffe eines gültigen Vertrags.

Sol ein Vertrag gültig fenn , so muß er

ein wahrer Vertragſenn , und ſeiner Güls

tigkeit muß kein pbyſiſches oder moraliſches

Kinderniß im Wege ſtehen . Ein wahrer

Vertrag aber erfordert : 1) daß eine wechſels .

weiſe Einwilligungmöglich , und 2) daß ſie

wirklich vorhanden fer ,

S. 66.

Die Einwilligung muß phyſiſch möglich,

Unmöglich iſt'tdie Einwilligung; wann eis

nem , der paciſciren will , das pbyfiſche Vermo:

gen einzuwiligen fehlt . Perſonen alſo , wel:

che den Gebrauch der Vernunft nicht baben ,

Kinder , Hochjtbetrunkene, Blödſinnige ac.

können keinen gültigen Vertrag ſchlieſſen .
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(1) Wie aber , wenn ich mit einem Höchftbetrunkenen

paciſciret , und nicht gewußt hatte , daß er To ſehr

betrunken fer ? Cein Fall der ſich freylich rower

denken låßt ) 9d halte den Vertrag auch als :

dann für ungültig ; der andere aber mußte mich

entſchädigen , wenn id durch den Vertrag Sda

den gelitten hátte.

( 2) Wolf jur. nat. Part. 3. S. 459. behauptet , ohne

Grund , daß ein im Affect geſchloffener Vertrag

ungültig fer . Auf dieſe Weiſe waren alle Ehe:

verlóbniſſe der Verliebten ungültig.

(3) Ein Raſender kann in einer vernünftigen Zwi

fdenzeit Verträge fdlieſſen . Dod 1. Vattel que

ſtions, pag. 100 .

S. 67.

Sie muß aud wirklich vorhanden ſeyn ;

Wil man behaupten , daß jemand wirklich

eingewilliget habe : ſo muß er a) den ernſtli

chen Willen gehabt haben , ſich verbindlich zu

machen . Unterbandlungen oder Tractace,

Negociationen machen alſo ſo wenig einen

Vertrag aus , als ſcherzhafte Ucufferungen,

ſimulirte Erklärungen , Complimente und

andere Erklärungen , bey denen man die 26

fidt nicht hat, ſich vollkommen zu verpflichten .

Daß es nicht genug rey zu ſagen , man habe gercerit,

iſt auffer zweifel. Man muß die Abfidyt , bros

zu foerjen , gleich bey dem Verſprechen zu erken :

nen gegeben haben. Eben ſo iſt es bey der Sis

mulation. Leyfer ad pand. ſpec. 290. med. 5 .

S. 68.
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S. 68.

und hinlänglich erklärt werden .

Die Einwilligung muß aber auch b ) hins

långlich zu erkennen gegeben werden. Dieß

kann ausdrücklich , es kann aber auch ſtil .

ſchweigend geſchehen. Im erſten Fall iſt

ein ausdrücklicher, im legten ein (tillſchweis

gender Vertrag vorhanden ,

( 1) Wer behauptet, daß ich eingewilliget habe, muß

Gründe haben , dieß zu behaupten. Sieht man

a) auf dieſe Gründe , und ihre Verſchiedenheit ,

ſo erhält man die Eintheilung des Conſenſes in den

ausdrücklichen , ftilſchweigenden und vermuthes

ten ( conſenſus vel expreſſus, vel tacitus, vel prae .

fumtus). Der ausdrüdlide wird durd Handlun.

gen erklärt, die natürliden oder willkührlic anges

nommenen und eingeführten Zeichen der Gedanken

find , z . E. aus Mienen , Worten , Kopfniden xc.

Der ſtillſchweigende wird aus Handlungen herges

leitet , welche zwar als folde Zeichen nidt anges

nommen find , aus denen ſich aber doch in dem

gegebenen Falle die Einwilligung folieffen läßt , .

E. aus der Zurückgabe des Sculdrdeins läßt fide

eine Erlaſſung der Smuld folicſſen . Pufendorfde

I. N.etG.Lib. 4. cap. 2.5.2. Io. Ioach . Müller dill.;

de officio circa figna inter homines recepta prae

ter ſermonem . (Altorf. 1685) 8. 8. 9. 10. 11. 12 .

Der vermuthete endlich wird aus , keinen Hand.

lungen , ſondern andern Gründen hergeleitet , de

E. aus der bekannten Denkungsart eines Mens

(den ; -aus den bey ihm ſonſt bemerkten Gewohn.

beiten ; aus der Regel: wer den Zwed will , mus

Aud
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auch die Mittel wollen sc. Thomafii inſtit . jurispr.

div . L. 2. Cap . 7. 8. 24. fqq . Lautenſack dill. de

accurato diſcrimine (inter conſenſum expreſſum ,

tacitum et praeſumtum ( Erf. 1710) $ . 7. 8. wela

der aber den Unterſchied nichts weniger als rich

tig beſtimmt.

Wann man hingegen b) auf die Wahrheit der Be.

hauptung Rückſicht nimmt , welche dann entweder

gewiß oder nur wahrideinlich ift : ſo iſt auch der

Confens entweder gewiß oder nur wahrſcheinlich

( conſenſus vel certus , vel probabilis). Sowohl

der ausdrückliche als ſtilſdhweigende Conſens ſind

zuiveilen gewiß , zuweilen nur wahrſcheinlich , der

vermuthere ift. allzeit nur wahrſcheinlicy.

i ( 2 ) Kann man aus dem Stillſchweigen eines Menſchen

ſchlieſſen , daß er einwillige ? Gunner in 1. Erláu:

terungen über Daries inſtit. jur. nat. 6. Th. 214.

S. führt die verſchiedenen Meinungen an . Mir

fdeint es , die Frage lafie fich nicht anders , als

unter beſtimmten Umſtänden beantworten . Aus

dieſen muß man beurtheilen , ob ſich aus dem

Stillſchweigen in dieſem Falle eine Einwilligung

forgern oder nidt folgern laſſe. Man f. Lauten

Jack 'l . c . S. 12. Henr . Brockes ſel. obſ. for. Obf.6 .

"Io. Frid. Wahl progr. de conventione, quae

lentio fit , Goett. 1744 und lo. Ulr . de Cramer

diff. de tacente diſſentiente , in opuſc. Tom. 2 .

?

dill . 34.

(3)Db der vermuthete Conſens im . N.R. anzunehmen

ſev , und Wirkungen habe , ift fehr ſtreitig. Die

bejahende Meynung iſt wohl die wahre. Die ne

gotiorum geflio iſt alſo auc natürlichen Rechtens.

Man ſehe die unten angehängte dritte Abhandlung.

(4) Vom vermutheten Confens iſt der erdichtete ( con

fenfus fictus ) unterbieden . Nemlich der vers

mus
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muthete rent phyfiſches Vermögen zu conſentiren ,

der'erdichtete aber das Gegentheil voraus . Wenn

man 3. E. annehmen wollte , ein Kind oder ein

Blodſinniger habe eingewilliget , ſo wäre die Eins

willigung erdidtet.

(5) Ein ftilfdweigender Vertrag, oder eine ſtilſchweia

gende Bedingung, Clauſel eines Vertrags iſt alss

dann vorhanden , 1 ) wenn alle Menſchen (in des

ren Geſellſchaft die Pacifcenten leben ), bey dieſer

Art von Vertrågen etwas voraus reßen. Dann

hier iſt es nicht nöthig , daß die Pacifcenten es

ausdrücklich bedingen . 2 ) Wenn man rdlechters

dings nicht annehmen kann , daß ein vernünftiger

Menſd dieſen Vertrag ohne eine gewiſſe Voraugs

rebung , Bedingung ſchlieſſen werde. So wird

3. B. kein Verteger ein Buch verkaufen mit dem

Recht es nachzudruden . Wer ein Buch fauft ,

weiß dieß auch , er willigt alſo in die Bedingung ,

indem er es fauft. Von den ftillſchweigenden

Bedingungen bey Vertragen r. man hauptſächlic

Jacob N.R. S. 352 % .

S. 69.

Der Gegenſtand muß beſtimmt feyn.

Wann c) das Object des Verſprechend

nicht völlig gewiß und beſtimmt iſt : ro ente

ſteht auch keine gewiſſe und beſtimmte Ver:

bindlichkeit aus dem Vertrage ; er iſt alſo

meiſtens ohne Wirkung.

Indeffen kann ein Vertrag fo geſchloffen werden , daß

war der Gegenſtand nicht ſogleich völlig beſtimmt

ift , aber es dod in der Folge werden kann ; j . E.

&
ich
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id will dir für dein Haus bezahlen , was A. für

billig erklären wird. Auch ift der Vertrag vers

bindlich , wenn ich einem ein unbeſtimmtes India

'viduum aus einer beſtimmten Gattung , *. E. eine

goldne Taſchenuhr (ohne zu beſtimmen , welche) ,

verſpreche. : Nur muß die Gattung keine ganz un

núße Individuen in ſich begreifen , wie z. E. der

Fall wäre , wenn ich einem ein Pferd überhaupt

verſpråche. Thomafii de obligatione ex promiſ.

fione rei incertae , Halac 1715. in diff. acad.

Tom. 4. diſl. III .

70.

Bepde Paciſcenten müſſen ihren Willen erflåren .

Der Wille muß ferner d) von beyden

Paciſcenten erklärt ſeyn. Ein Verſprechen

ohne Acceptation wirkt ſo wenig eine Verbinda

lichkeit, als eine Acceptation ohne Verſprechen .

Ein Verſprechen , das nicht acceptirt iſt , beißt eine

Pollicitation , und eine Gattung von dieſer ift

das Gelübde ( votum ). Sie würfen keine suf

ferliche Verbindlichkeit. Indeffen giebt es Fålle,

wo ein Verſprechen , weil der Promittent es will ,

verpflichtet , ehe es acceptire ift. Dahin gehört,

wenn ich eine Prämie auf eine Schrift, eine Ers

findung u . dergi. Öffentlich ausſeße. Auch ift bep

Faufleuten fehr gewöhnlid , daß einer dem ans

dern foreibt : er wolle ihm eine Waare um einen

gewiſſen Preis überlaſſen , erwarte aber mit ums

laufender Poſt Antwort. Wer dies ſchreibt , ift

an rein Verſprechen gebunden , auch ehe noch die

Acceptation erfolgt. Erſt alsdann , wann mit

umlaufender poft feine Antwort fommt , ift er

dellen entfedigt.

Joh.
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Joh. Chrift. Friedr. Meiſter über die Pollicitationen

und Gelübde nach den Grundråßen des Naturs

rechts und der geſengeberiſchen Klugheitslehre ,

Berlin 1781. 8.

$. *71.

Db der Verſprechende pónitiren könne ?

Kann ich alſo . ein gethanés Verſprechen

wieder zurücknehmen , oder mit einem Worte,

kann der Verſprecher ponitiren ? die Frage

iſt ſehr practiſd . Man unterſcheidet folgende

Fålle :

(1) Der Promittent hat ſich ausdrücklich biefe Befuga

niß vorbehalten , alſo dem Promiſſar nur ein wie

derrufliches Recht ertheilt . Ulrich philofoph .

juſt. S. 237

( 2 ) Der Promiffar acceptirt mein Verſprechen auf

der Stelle , und ich erfahre auch dieſe Acceptas

tion fogleich , weil wir einander gegenwårtig ſind.

In dieſem Falle fann id mein Wort nicht zurúds

nehmen.

( 3 ) Der Promiffar ift abweſend, id thue ihm das Vere

ſprechen , durch einen Brief oder Boten ; ehe er

die Nachricht erhält , werde ich anderer Meinung.

Sett fann idy, mein Verſprechen zurúdnehmen.

Id muß dies aber durch Worte oder andere er :

weibliche Handlungen zu erkennen geben.

(4) Der Promiffar iſt abrerend , er hat mein Vera

ſprechen erfahren ; es auch acceptirt ; die Frage iſt,

ob id) zurüdgehen kann , ehe ich von ſeiner Accepe

tation Nachricht erhielt ? Grorius L.2. C.11.8.145.

Pya
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Pufendorf I. N. L. 3. C. 6. ) . 15. Wolf Part. 3. $.

718. machen mit Recht einen Unterſchied. Ent :

weder habe ich das Verſprechen in der Abſicht ge

than , daß es mic verbinden roll , ſobald es aeceps

tiret iſt ; oder mit der Geſinnung , daß es mich erft

alsdann ſtringiren rolle , wann ich die Acceptation

werde erfahren haben (welches dann im Zweifel

zu vermuthen iſt. Mascov ad Pufendorf l. c.) Im

erſten Fate kann ich vor geſchehener 2cceptation

zurückgehen ; im legten hingegen kann ich pónitis

ren , ro lang ich noch nicht weiß , daß ſie geſches

hen rey. När muß ich auch in dieſen beyden Fål:

len durd Worte oder durch Werke meine Reue

zu erfennen geben. - Der Grund , warum ich in

den fallen Nro. 3. und 4. zur Erflärung der

Reue durch ein aufferliches Sactum verpflichtet

bin , liegt in der Natur eines zwiſchen Abweſena

den geſchloſſenen Geſchäftes. Ein ſolches Geſchäft

würde nie zu Stande kommen können , wenn man

jene Verpflichtung nicht annahme.

C ) Id verſpreche , der Promiffar aber wil den uns

trag überlegen , und ich gebe ihm Bedenkzeit.

Wenn er während dieſer Friſt das Verſprechen

annimmt , ſo bin ich gebunden . Acceptirt er es

aber erſt nach verfloſſener Bedenkfriſt , ro bin ich

nicht ſouldig , mein Wort zu halten.

( 6 ) Der Promiſſar will ſich auf meinen Antrag bedens

fen , ich habe aber nicht erklärt , daß ich ihm Bes

denkzeit verſtatten wolle ; a) noch eher als die

Acceptation erfolgt, erkläre ich mit Worten oder

Werfen , daß es mic reue. Dieß bin ich offenbar

befugt zu thun .

( 7 ) Nachdem b) der Promiffar ſeine Ueberlegung ges

endigt hat , acceptirt er mein Verſprechen , und

nun erkläre ich erf , daß id anderes Sinnes ges

wors
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worden fer . Auch dieß iſt erlaubt , und es ift

nicht erforderlich , daß ich beweife, ſchon zuvor

das Verſprechen zurúdgenommen zu haben .

Daries inſt. jurispr. nat. 8.415. Titel Erläuterung des

Natur- und Völkerrechts S. 202 der 2ten Ausg.

und einige andere behaupten , zu einem Vertrag

gehörten drey Stúde : Verſprechen , Acception

des Verſprechen , und Einwilligung des Vers

ſprecens in die acceptation . Ihr Grund ift :

aus der Einwilligung in die acceptation erhelle

erit , daß es dem Promittenten mit dem Verſpres

chen ein wahrer Ernſt geweſen ſey. Allein das ift

falſch. Daß es der Promittent ernftlich mepne ,

fann auſſer Zweifel reyn , ohne daß er in die Uc

ceptation willigt. . Es kannES fann ja renn , daß der

Promiſſar , ehe er acceptirte, fragte , ob das

Verſprechen ernftlid gerdehe. Wie kann in dem

S. 70. angeführten Fall, der fiaufmann , welder

die Waaren anbot , vorwenden , er habe es nicht

in Ernſt gethan. Wie kann ich diefe Ausflucht

brauchen , wenn ich dem Promiffar Bedenkzeit

geſtattet habe? Ferner, find dann : Erklärung ,

ich habe in Ernſt verſprocen , und : Einwili

gung in die Acceptation , niot zwey ganz ver:

idiedene Dinge ?

S. 72.

Db id mid für einen dritten verſpreden laſſen tonne ?

1

Kann man ſich aber nach dem N.R. etwas

für einen dritten verſprechen laſſen ? die ver

ſchiedene bieber gehörige Fälle find :

S 3
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(1 ) Id habe dem abweſenden A. etwas verſproden ,

der gegenwärtige G.-war ein bloſer Zeuge. Dies

ſes Perſpreden verbindet mid nicht.

( 2) Der gegenwärtige G, acceptirt das Verſprechen ,

welches id dem abweſenden 4. thue , weil er

Vollmacht dazu hatte. Dieſer Fall iſt keinem

Zweifel unterworfen.

(3) G. hat feine Volmadt ; id verſpreche diefem 6.

und mache ihm mich verbindlich , daß ich dem abs

weſenden A. etwas leiſten wolle: Jeßt kann ich

mein Verſpreden nidt anders zurúdziehen , als

wenn es G. erlaubt * ). , Wann eß hingegen dies

fer erlaubt , ſo hat die Revocation ſtatt, gerekt

aud daß 4. picht einwilligte. Dann im Grunde

heißt ein ſolcher Vertrag nichts anders , als ich

will dir etwas ( eiften , zo E, 100 Thaler ſchenken ,

aber mit der Bedingung , daß du ſie dem Abwes

ſenden gebeft. Leyſer Sp. 519 , med, 5. Ein ſehr

merkwürdiger hierher gehöriger Fall ſteht in den

Beytragen zur juriſtiſchen Literatur in den preuſs

fiſchen Staaten , 3ter Theil 38ſte Seite und in

Müller abf, ad Leyſer obl, 862.

( 4 ) Id verſpreche dem abweſenden 2. , witt mid

ihm perpflichten , nicht dem 6 , erlaube aber

dod dieſem G. Das Verſprechen im Namen des

4. zu acceptiren , kann id hier zurückgehen , ehe

al$ A, ſelbſt acceptirt ? Nein , und auch alsdann

nicht , wenn G, es mir erlauben wollte , denn ich

habe den G. als einen práſumtiven Bepoumách .

tigten des A. angenommen , und in dieſer Eigena

fchaft hat er acceptiret **).

* ) Dieſer Meynung ift auch H. Grot . de I, B. et P.

Lib. 2. Cap. 11, L. 18. Pufendorf de I.N. et G.

Lib. 3. Cap. 9. D. 18, Wolf I. N , et G. Part, 3 ,

6.
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$. 749. Eine andere hat I. H. Boehmer diſſ. de

jure ex pacto tertii quaefito 5. 6. und noch eine

andere Thomafus in jurisprud. div. Cap. q . ).

119. G. Beyer diff. de jure ex acceptationc pro

miſli pro altero , l. 8. ſqq. und Hübter diff. de

co , quod ſecundum naturalis aequitatis principia

nemo tertio valide ſtipulare poffit. Man f. auch

Io. Wilh. Sammermann commentat. jur. nat. de

natura fervitutum , Cap. 2. wo dieſe materie

weitläuftig abgehandelt wiro.

** ) Ein gleiches behaupten Grotius und Böhmer

a . a . D. Hingegen Pufendorf , Thomaſius ,

Beyer und Chriſt. Frid . Meis in meditat. ſyſt. de.

monſtr. propoſ. pacta a tertio nomine alterius fi .

ne hujus conſenſu inita eſſe nulla (Giſl. 1741. 4.)

halten dafür , id könnte pónitiren , und wann es

auch G , nicht zufrieden ſey. Sie richlieſſen dies

aus der falſchen Vorausſegung , daß G. weiter

nichts als ein Zeuge rey. Manrehe.vorzüglich

Wernher fol. obţ. for. Part. I. Obf. 182 .

Ø 73

Der Wille beyder Theile muß übereinſtimmen .

Ein nöthiges Erforderniß eines gültigen

Vertrags iſt auch e ) daß der Wille bender

Theile ſowohl in dem Gegenſtand , als in

Unſehung der åufſerlichen Beſtimmungen , der

Zeit , dem Ort der Erfüllung 2c. zuſammen.

treffe. Wann ich einem Geld verſpreche, und

er acceptirt Getraide , oder auf morgen ver

ſpreche , und er will es heute haben , ſo iſt

kein Vertrag vorhanden.

F 4
S. 74
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S, 74

In wie welt der Jrrthum einem Vertrage

foádlich ſen ?

Hieraus läßt fich die Frage beantworten :

ob der Irrthum einen Vertrag ungültig ma

che ? Die gdgemeine Regel iſt : der Irrthum

( dhadet dem , welcher etwas verſehen hat.

Specielle Regeln ſind:

( 1) Ein unwirkſamer Irrthum ſcadet nichts. Nur

ein wirkſamer (error efficax ), welcher nemlich

gemacht hat, daß ich paciscirt habe , kommt hier

in Betrachtung.

( 2 ) Entweder haben bende Theile geirrt , oder nur

Liner. Wann einer irrte , der Irrthum aber

nicht den Gegenſtand des Vertrags, ſondern einen

fremden Suſſerlichen Umſtand angieng ; ſo ſchadet

er der Gültigkeit des Vertrags nicht ; obgleich

Pufendorf de I. N. et G. L. 3. Cap. 6. S. 7. das

Gegentheil glaubt. 3. E. ich kaufe Pferde , weil

id eine falſche Nachricht erhalten habe , daß die

meinigen crepirt fepen ; dann ich hatte den auſſer

lichen Umſtand , der mich bewog , dem Vertrage

als eine Bedingung-beyfúgen fónnen und ſollen .

Gundlingian. Part. 33. num . 1. L. 12. Gottf .

Mascov opuſo. p . 447 .

( 3 ) Hat fic Einer an dem Gegenſtand des Vertrage

geirrt , ſo iſt nur alsdann der Vertrag ungültig,

wenn der Paciscent ſeinen Begriff von der Sache

zur ausdrücklichen Bedingung machte; 3. E. ich

kaufe den Stein , mit dem Beding , daß er acht

ſey ; oder wenn er bey dieſem Dbject eine Eigena

foaft vorausſette , die ein jeder gewöhnlid in

der:
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dergleichen Fällen vorausrett, und die alſo ftillo

ſchweigende Bedingung ift. : . E. wann ich vom

Budhandler ein defectes Buch kaufe , fo bin id

nicht ſouldig , es zu behalten . Der Fall kommt

indeſſen ſelten vor , daß ein Vertrag aus dieſem

Grund beſtritten werden kann . Man kann daher

auch nach dem N. R. nicht behaupten , daß in

jedem Falle , wenn die Sache heimliche Fehler hat ,

der , welcher ſie durch einen Vertrag dem andern

ůberlaßt , ſie zurúcnehmen , oder wenigſtens den

Schaden (quantum minus) erregen müſſe.

( 4 ) haben bende und zwar dergeſtalt geirrt , daß ihr

Wille' im Gegenftand des Vertrages nicht überein

fam :- fo iſt ohne Zweifel der Vertrag ungültig

(S. 37. ) . Nur muß der , welcher den Vertrag

um dieſes Irrthums willen beſtreitet , beweiſen ,

daß er wirklich geirrt habe ; fonft könnte jeder

ſich unter einem ſolchen Vorwand von der Ver:

bindlichkeit aus dem Vertrage losmaden . Hat

Jemand durch zweydeutige Ausdrücke mit Vor:

raß den Irrthum des andern veranlaßt, ſo iſt er

ſouldig , den Vertrag zu halten , und zwar ſo ,

wie der Promiſſar die Ausdrucke verſtanden hat.

3. B. (ein wirklich mir vorgekommener Fall) der

wrlcher für ein Paar Stiefel zwey, alte Piſtolen

geboten hatte , konnte den Verfäufer nicht mit

zwen alten Schießpiſtolen abfertigen , ſondern

mußte zwey Louisd’or bezahlen . S. Vattel Vóla

kerrecht 2. Bud 15. Kap. 233. S.

Betrifft (5) der beyderſeitige Irrthum nur einzelne

Beftinmungen des Vertrages oder deſſen Gegen .

ftandes (g. E. ich glaubte, der Verkäufer poultą

mir das Haus mit den Tapeten verkaufen ,' und

er glaubte , ich wollte es ohne ſie haben ) : fo ift

der Vertrag gültig, und wird gegen den Pacita

cena85
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centen erflaret, welcher etwas in dem gegebenen

Falle ungewöhnlichen verlangt , und welder alſo

deutlicher håtte reden ſollen .

(6) Wann endlich beyde einen dufſerlichen Ilmſtand

Als richtig vorausſeggen , welcher falſch iſt , oder

beyde ſich von dem Gegenſtand des Vertrages uno

richtige Begriffe machten , und der eine Theil

dennoch den Vertrag halten wil : ſo iſt nun der

Fau fo anzuſehen , als ob nur einer geirrt habe,

folglich nach den vorhin gegebenen Regeln i 2

und 3 , zu entſcheiden .

Daß die Lehre von der Wirkung des Irrthums in den

Vertragen viele Schwierigkeiten habe , iſt nicht

zu (eugnen. Man kann darüber nadrehen :

Io, Henr. Felz diſſertat, II. de errore in contracti.

bus. Argentor. 1714 et 1719.

Gundling von der ſchweren Lehre von dem grrthum

in der Rechtsgelahrtheit in Gundlingian. P. 33.

p . 205 199.

$. 75.

Der Vertrag verpflichtet nicht , wann die

Erfüllung unmöglid ift.

Zuweilen ſteht der Gültigkeit des Vertra.

ges ein phyſiſches oder moraliſches Hinderniß

im Wege. Ich bin nemlich nicht ſchuldig, einen

Vertrag zu halten, wenn die Erfüllung ſchlech:

terdings oder phyfiſch unmöglich iſt. Indeſſen

bin ichin dieſem Falledoch zuweilen verbunden,

den Promiſſar ( chadlos zu halten; nemlich wenn

ich
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ich zur Zeit des Vertrages ſchon wußte oder

doch wiſſen konnte , daß ich das Verſprechen

nicht halten könne ; oder wenn durch meine

Sduld die Erfüllung des Vertrages unmögs

lich geworden iſt.

Si 76.

Desgleichen , wann die Erfüllung einen dritten

beleidigen würde,

Eben ſo wenig bin ich verpflichtet einen Vera

trag zu halten , wenn ich dadurch einen dritten

beleidigen wurde. Dann die Vernunft kann

nicht wollen , daß ich , um gegen dich gerecht

zu ſenn , ungerecht gegen einen dritten werde.

Hieher gehört der Vertrag , worin id, die Sa:

che eines dritten verſpreche (pactum ſuper re

aliena) , und inſonderheit der Vertrag , wor:

in ich die Sache verſpreche , die ich ſchon zu

vor einem andern verſprochen hatte ; wenn ich

nicht im Stande bin , ſie benden vertragsmå

ſig zu leiſten , Zur Schadloshaltu
ng übri:

gens bin ich auch in dieſem Falle verbunden ,

wenn ich wußte , daß die verſprochene Sache

einem dritten gehörte , und der Promiſſar

dem die Sache übergeben wird , iſt ein redlia

cher Beſiger, wenn er glaubt , daß ſie mir ,

dem Promittenten , gehöre.

(1 ) Ift ein Vertrag deswegen ungültig , weil ich das

durd gegen die Pflichten gehandelt habe , die id

mic
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19

.

mir ſelbft fchuldig bin , weil ich dadurch Vermos

gen', Ehre , Geſundheit xc . verliere. So offens

bar eß iſt , daß nicht jeder Vertrag aus dieſem

Grunde angefochten werden kann, ro giebt es doch

Falle , wo ſchon der gemeinfte Menſchenverſtand

ragt, der Vertrag iſt unverbindlich . Sollte ein

ehrliches Mädchen , das aus Dürftigkeit verſpros

chen hat , ſich in einem Bordel Preis zu geben ,

dieſen Vertrag zu halten ſchuldig reyn ? Wenn

Jemand verſprochen hatte, eine ungeheure Menge

berauſchenden Getränkes 311 fich zu nehmen , ware

er verbunden , es zu thun ? Meines Erachtens

komnit es darauf an , obdie Marime: die Vers

trage dieſer Art (wie der , von welchem die Frage

iſt ) ſind nicht verbindlich , mit dem allgemeinen

Beſten vertraglio ift , oder nicht.

1

( 2 ) Kann ich den verſprochenen Lohn fordern , wenn

id etwas unerlaubtes verſprochen und geleiſtet

habe ? Grotius de 1. B. et P. lib . 2. Cap. 11. 1. 9.

und fein Commentator Cocceji, desgleichen Bodinus

dill. de conditione turpi impleta Cap . 2. I. 3. fqq.

bejahen eß, und zwar mit Recht. Denn wenn ich

den verſprochenen Lohn aus dem Grund verweis

gern wollte , weil der andere etwas unerlaubtes

gethan habe , ſo wäre er befugt zu antworten :

wie fannſt du dieſes gegen mich anführen , da du

verlangteft , daß ich die Handlung thun follte ?

Anderer Meinung ſind indeſſen Pufendorf de. I.N.

et G. lib . 3. Cap. 7. 8. 8. ibique Barbeyrac. Ziege

ler und Kulpis ad Grot. 1. c. Mencken gymnal.

polem. ſect. de controverſ. jur. nat . diff. 2. th . 6 .

Wolf 1. N. Part. 3. §. 496. und 2dolph Dietr .

Weber von der natürl. Verbindlichkeit S. 265 20 .

der zweyten Ausgabe , und der leztere Autor hält

es rogar für eine merkwürdige Erfdeinung in der

Se:
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mit genauer Rückſicht auf die Umſtändeentſchiede

Geſchichte des menſchliden Verſtandes , daß die

Frage nur habe ſtreitig werden können . Man

ſagt , da der ganze Vertrag , worin ich eine unera,

laubte Handlung verſpreche , ungültig iſt , ſo

kann auch daraus feine Verbindlichkeit entſtehen ,

den verſprochenen Lohn zu bezahlen . Äuß einer

unerlaubten Handlung fann Niemand ein Recht

erlangen . - Allein der Vertrag iſt nur in gewiſs

ſer Rúdficht ungültig , nur in ſo weit , daß der

Promiffar die Ausübung der ungerechten Hand,

lung nicht fordern kann . Wenn meine Handlung

in Anſehung diefes tienſchen ungerecht iſt, ſo

kann ich dadurch gegen ihn Fein Recht erhalten.

(3) Der Vertrag über die Sache oder das factum

eines dritten iſt gültig 1) wenn er nur dahin geht,

daß ich mir alle Mühe geben wolle , den dritten

zur Leiftung zu bewegen ; oder wenn ich 2) vera

ſpreche : ich will es dahin bringen , daß der dritte

etwas leifte ; 3. E. id verſpreche dir , die Zahs

lung von deinem Schuldner zu verſchaffen. Nur ,'

fragt fichs in dieſem lezten Falle , ob ich das Ins

tereſſe ſeiſten muß , wenn ich es nicht dahin brins

gen fann? Coccejiad Grot. lib . 3. cap. 21. $ . 30 .

bejahet eß. Gundling jur. nat. cap. 11. S. 52. vers

glichen mit deſſen Diſcurs über das N.R.S. 199

fagt Nein . Andere beantworten die Frage mit

einer Diſtinction zwiſchen oneroren und unentgelts

lichen Verſprechungen. Man f. Hert diff. de obli .

gatione alium dāturum facturumve, fect. 1. S. 8 .

3d balte dafür, daß die Frage nicht anders , als

werden könne. Daraus iſt zu beurtheilen , wohin

die Abficht der Pacifcenten gieng. Wolf I. N.

Part. 3. S. 603. 604. Könnte der Promiſſar beo

weiſen , daß er im Wertrauen auf mein Verſpres

den
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den unterlaſſen habe, andere Maaßregeln zu neh:

men , und daß er durch dieſe reinen Zweck, die

Leiſtung von dem dritten erreicht haben würde ;

ro mußte ihn der Promittent ohne Zweifel enta

fchädigen .

( 5) Noch iſt die Frage : Was ift Rechtens , wenn ich

898 factum eines Dritten geradezu verſpreche ? %.

E. id verſpreche dir , daß dir 4. fein Haus für

6000 Thaler verkaufen ſoll. Leyſer Sp. 521. m . 7.

und Pufendorf animadverſ. 61. glauben, ich ren zu

nichts verbunden , als die Leiſtung das Factum

nicht zu hindern. Dieſem fann ich nicht berpflich .

ten . Nach meiner Meinung iſt der Vertrag der

wahrſcheinlichen Abſicht der Paciscenten gemäß ,

dahin zu erklären , als ob id verſprochen hatte , es

dahin zu bringen, daß der dritte das Factum leiſte.

S. 77.

Oder wann ic betrogen bitt.

Auch der Vertrag iſt ungültig, ben welchem

ich von dem andern Paciſcenten betrogen wer :

de ; wenn id) nemlid) ohne dieſen Betrug den

Vertrag nicht würde geſchloſſen haben. Dann

der Betrüger handelt unerlaubt ; aus einer

unerlaubten Handlung aber kann Niemand

ein Recht gegen den Beleidigten erhalten ,

und ich ſchlieſſe den Vertrag unter der Jill.

fchweigenden Bedingung , daß das wahr ſen ,

was mir der Betrüger vorſpiegelt.

(1) Der Betrug , weldet erſt nach Sdlieffung des

Pertrags geſpielt wird , macht dieſen nidt uns

gültig . Leyſer Sp. 296. med . 8.
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( 2 ) Jo kann mich nicht überzeugen , daß ein Vertrag,

welcher durch den Betrug eines Dritten veranlaßt

wird , ungültig fey , wie einige , . E. Leyſer Sp.

59. med. 4. Spec . 296. med. 9. 10 . Nettelbladt

fyſt. jurispr. nat . l. 576. und andere behaupten.

&. Thomaſ jurispr. div. lib . 2. cap. 7. D. 39. 40.

Wolfg. Ad. Schoepf. diff. de dolo et vi tertii ac

effect. eor. S. 4 .

( 3 ) Die Diſtinction des römiſchen Rechtes zwiſchent

dem Betrug, der die lirſache des Contractes ift ,

und dem incidenten fommt auch im N. N. in Bes

trachtung. Carmichael ad PufendorfdeO. H. et C.

lib . 1. cap . 9. 8. 7. Reuter diff.de doli incidentis

et cauſam dantis in contractibus effectu . 15. Nete

telbladt 1. c. Wenn der dolus nur incidens ift, ſo

gründet fich der Vertrag nur zum Theil auf den

Betrug ; alfo aud nur dieſer Theil iſt ungültig.

Anderer Meinung ſind Treuer äd Pufendorf 1. Co

Mascov. ad Pufendi de I. N. etG.lib .3. cap. 6. J.8

( 4 ) Jacob philor. Rechtslehre 5. 234. behauptet, menn

ein Paciscent vom andern durc Vorſpiegelung

falſcher Beweggrunde, die jedoch das Object des

Vertrags nicht betreffen , alſo durd Lügen ,

Liſt 26. zur Solieſſung des Vertrags verleitet

werde, dieſer darum nicht ungültig fer. Allein

dieſe Behauptung ſcheint mir zu unbeftimmt.

Wenn z. B. Jemand aus der Reſidenz kåme , mir.

derſicherte, er wiffe ( $ ganz zuverläſſig , daß meine

Dienſtveränderung berdloffen fey daß id alſo

meinen bisherigen Wohnort verlaſſen müſſe , und

mid durch dieſe Lüge bewegte , ihm mein Wohns

haus zu verkaufen ; ſo wird dod wohl Niemand

den Kauf für gúltig halten. Die Gründe , welche

Sr. Jacob anführt, 1 ) ,ich håtte von Natur fein

Redt, von dem andern zu fordern , daß er mir

die
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ndie Wahrheit fage , oder auch , daß er mich nicht

belüge, auſſer wenn die Lüge ein poſitiver an

p.griff auf mein ſchon vorhandenes Recht wäre , "!

2) ifónne dabey eine wahre Einwilligung hatt

finden , " halte ich nicht für überzeugend. Dann

eine Lüge von gedachter Art iſt wirklich ein poſi

tiver Angriff auf mein Recht , und ich willige in

der That niot ein , indem das , was ich als wahr

porauszuſehen berechtiget bin , nicht wahr ift.

( 5) Uebrigens kann man , wie ich ſchon oben (S. 41.)

erinnert habe , alédann nur behaupten , daß ich

einen Pacišcenten betrogen habe , wenn id eine

Handlung vornehme, wodurch ich ihn in Frrthum

rene. Alſo es iſt kein Betrug, wenn ich dem an

dern die wahre Berdaffenheit der Sade blos

nichi entdecke , $. B. ihm ein Pferd verkaufe , oh

ne ihm zu ſagen , daß es einåugig rey , wofern ich

nur nicht erklärt oder ihm glauben gemacht has

be , daß es zwer geſunde Augen habe ; ihm die

Ausgabe eines alten Autors verkaufe , ohne zu

fagen , daß fie áufſerft fehlerhaft gedruct Rep .

Ferner, wenn Jedermann weiß , daß der Ver:

käufer einer gewiſſen Waare , . E. eines Pfer :

des , alle mögliche Frünfte brauchen, um der Waga

te ein gutes Anſehen zu geben i fo find dieſt

Künſte ebenfalls nicht als ein den Vertrag uns

gültig madender Betrug anzuſehen.

( 6 ) Der Vertrag , daß mir der andere einen durd

Betrug noch zuzufügenden Soaden nicht erreßen

ſoll (pactum ne dolus futurus praeftetur) , ift

nach dem N.R. gültig . Vattel queſtions de droit

nat. p . 134. Anderer Meynung ift Wolf I. N.

Part. 4. S. 482. Er ſagt , ich darf mir nach dem

N. R. nicht ſelbſt daden , folglid darf id aud

einem andern nici die Erlaubnis geben , mir zu

das
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daden. Dieß beweiſt aber weiter nicht , als

daß ein folder Vertrag mit den Pflichten ſtreite ,

die ich mir ſelbft ſouldig bin . S. S. 76 .

S, 78.

Dder der Vertrag erzwungen ift.

Auch ein mit unrechtmäßiger Gewalt

erzwungener Vertrag iſt nicht gültig. Dann

der Promiſſar hat kein Recht , das Verſpre.

chen zu acceptiren.

Pufendorfde jur. nat. et gent.
lib. 3. сар. 6. n. 10. 199.

Barbeyr ac ibid. Wolf Part. 3. 4. 576 [99. Gunda

ling dill. de efficientia metus Cap. 2. in exérc .

aced. Tom. 2. n. 2. Io. Balth. Wernher diſl. jur.

na :. pag. 432. fqq. Boehmer diſſ. de except. mc

tus injuſti , Exerc. ad Pand . Tom. 5. Ex . 93 .

cap. 1. S. 13. Jacob N.N. S. 333. 339.

( 1) alſo der Mangel der Einwilligung iſt nicht die

Urſache , warum der erzwungene Vertrag nicht

gilt ; wie einige wollen . Jacob N.R. S. 340 .

( 2 ) Hobbes de cive cap. 2. S. 16. Vffelmann tr . de ju

re, quo homo homini in ſermone obligatur cap.7.

th . 5. Guil. Henr. Brückner diſl. de promiſſione

per vim extorta cap . I. $. 6. Schwarz problem .

p . 119 ſqq. 1o. Mich. Hailwachs diſl. pactor. quia

bus vis metusve anfam praebuit , ſanctitas ac fir

mitas, Tubing. 1738. Daries I. N. 8. 494. edit.

VII. Id in diſſ. de differentiis pacti voluntarii et

metu initi, Frf. ad Viadr. 1772 und andere , aud

gewiſſermaſſen Schrodt in jur. gent. p. 138 behaupe

ten die Gültigkeit der erzwungenen Verträge.
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(3) Andere , als Feuerlein dilf, de obligat. pactorum

metu injuſto extortorum , Altorf. 1718. und

Gottf. Mascov. opufc. p . 449. Maaß über Rechte

und Verbindlichkeiten S. 73 glauben , der er

zwungene Vertrag ſey gúltig ; indeſſen múffe der ,

ro Gewalt brauchte , dem Gezwungenen allen

Soaden erfeßen . Allein wenn der Vertrag gúls

tig iſt , ſo erhält ja der Promiffar durch meine

Erfüllung etwas , das er zu fordern hatte ; wie

kann er , alſo zu einer Schadenserſeßung verbun

den reyn ? Aud giebt es Falle , wo fid der Soda

den nicht anſchlagen låßt. Sou ein mädchen ,

das ich zu einem Eheverſpruch gezwungen habe ,

mich heyrathen , und dann Sdadenserſaß for

dern ?

( 4) Wenn die Furcht vor einem dritten den Vertrag

veranlaßt hat: ſo iſt er darum nicht ungültig ; z.

B. wein ich aus Furcht vor Straßenräubern mir

einen Begleiter miethe , mein Schiff der Caper

wegen aſſecuriren laſſe. Selbſt alsdann , wenn

A. den B. gezwungen hatte , mit mir zu paciscia

ren , ohne daß ich an dieſem Zwang Antheil ges

nommen und davon gewußt hatte , wäre der Ver

trag nicht ungültig. Indeffen ſind nicht alle Lehs

rer des Naturrechts dieſer Meynung. M P. Wolf

I. N. Part. 3. J. 577. fqq . Ferguſon Grundfäße

der Moralphiloſophie S. 181. Vlrich init. philof.

juſti ). 219. Nettelbladt fyft: elem . jurispr. nat.

6. 579. p. 212. Jacob A. a. D.

( 5 ) Da es Fålle giebt , wo man einen zu einem Vers

trage zwingen darf ( ſie werden unten im 7. Kap.

dieſes Abronittes vorkommen) : To giebt es auc

erzwungene Verträge , welche gültig ſind.

E

41

$. 79
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§. : 79 .

#
Von den Wirkungen der Vertrage überhaupt.

Jeder , der ſich etwas verſprechen laßt , era

hålt 1) ein Recht gegen den Verſprechenden ,

die Erfüllung des Vertrags zu verlangen :

2) ein Recht, von jedem dritten zu fordern ,

daß er ihm in dem erworbenen Rechte keinen

Eintrag thue.

S. 80.

Nach Verſchiedenheit des Gegenſtandes.

Nachdem das Object des Vertrags ver,

ſchieden iſt , nachdem es nemlich entweder eine

Sandlung , oder eine Sache, oder nur der

Gebrauch einer Sache iſt ; nadybem iſt auch

die Wirkung des Vertrages verſchieden. ILE

der Gegenſtand (a) eine Handlung, ſo erhålt

der Promiffar ein Recht gegen den Verſpre

chenden, daß er das verſprochene Factum leiſte,

und ein Recht gegen jeden dritten , daß dieſer

es nicht hindere. Wenn ich hingegen (b ) eine

individuelle Sache (rem in ſpecie) verſpro.

chen habe , ſo hat der Promiffar ein perſönlis

ches Recht gegen mich; ferner ein Recht gegen

jeden dritten , daß er mich in Erfüllung des

Vertrags nicht hindere; und , wenn der dritte

dieSache unrechtmäßig beſigt, ein Recht, von

ihm zu fordern , daß er ſie Herausgebe. Habe

ich ( c)nur eine Sade úberbaupe (in gea

ne.
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pere) verſprochen , ſo hat der Promiſſar die

Befugniß , von mir ein Individuum zu for:

dern , das zu der verſprochenen Art gehört ,

und das Recht gegen jeden dritten , daß er

mid darin nid )t ſtöre. Wenn ich endlich nur

(d) den Gebrauch einer Sache verſprad ); fo

kann der Promiſſar verlangen , daß ich dieſen

Gebrauch erlaube , und kein Dritter ihn darin

ſtóre. Wenn alſo der , welcher mir auf ges

wiſſe Zeit den Gebraud, der Sache verſtattet

hat , die Sacheſelbſt vor geendigter Zeit einem

dritten überlåßt, ſo iſt auch dieſer verbunden ,

mir den Gebrauch bis zum Ablauf der Zeit zu

verſtatten ( S. 94. ).

(1) Wer ein Factum verſpridt, muß es thun , und

kann ſich durch eine Entſchädigung des Promiſſars.

von ſeiner Sourdigkeit nidt befreyen , am mes

nigften alsdann , wenn das Factum ſich nicht ta

riren läßt. Thomaſii dill. an promiſfors facti li.

beretur praeſtando id quod intereſt ? 6.

( 2 ) Nach dem römiſchen Recht ift kein Vertrag allein

im Stande , auf einen ein Eigenthum überzutras

gen ; fondern es wird noch aufferdem eine körpers

liche Sandlung erfordert, welche die liebergabe

( traditio ) heißt. Daß dieß auch nach dem Naturs

recht nöthig rey , behaupten Hotomann in quaeſt.

illuſtr. n . 11. et 12. Vinnius ad l. 40. Inſt. de

rer. diviſ. Henr. Cocceji dill. an traditio neceſſaria

fit ad transferendum dominium? in exercit. curioſ.

Vol. 1. p. 213 ſqq. und Sam . Cocceji diſl. prooem . ,

ad Grot. XII. J. 268. aud jur. controv . tit. de ad

quirend . rer. domin . Qu. 9. Aber das Gegentheil :

Gro.
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Grotius de I. B. et P. Lib . 2. Cap. 6. B. I. Cap.

8. S. 25. Pufendorf de I. N. eť G. Lib.4. Cap. 9.

9. 6. fqq. Huber digreff. Lib.4. Cap. 8. Titius

ad Pufendorf de 0. H. et .C. Lib, 1 . Cap. 12. S.

14. und dieß iſt auch offenbar. Dann Eigenthum

kann ohne Beſin reyn ; und wie will man vollends

beweiſen , daß es ohne einen fórperlichen Act

nicht übergehen könne ? Indeſſen bemerkt Boch.

mer diſl, de figmento translationis dominii ex

promiſlis principum (Ex. ad Pand. Tom. 5. n.

82.) Cap . 2. 5. 2. ganz ridtig , daß doch die 26

ſicht des Promittenten , er habe das Eigenthum

fogleid übertragen wollen , klar feyn múffe.

(3) Muß der , welcher eine Sache vermoge eines Vers

trags geleiſtet hat , die Eviction leiſten ? In gea

wiffen Sauen allerdings. Das römiſche Redt ent

Tcheidet hier völlig dem N.R. gemaß. S. lo .

Chriſt. Koch diſl, ſub praeſid . Io . Wilh . Dietmar,

hab . Jen. 1756. de evictione in donationc non in

diſtincte praeſtanda. $ . 13. fqq. und meinen

Commentar über die Inſtitutionen . 960. I.

Anderer .Meynung ift Chrift. Henr. Breuning

diff. de praeſtatione evictionis jure naturali in

cognita . Lipf. 1754. S. oben S. 53 .

( 4 ) Wer hat die Waht, wenn eine Sache åberhaupt

verſprochen ift , der Promittent oder der Promiſ

far ? Dhne Zweifel jener , wenn nidt das Gegen

theil ausgemacht iſt. Aber darf er ein ganz uns

brauchbares Individuum geben ? Bey einem

wohlthätigen Vertrag , 3. B. einer Schenkung ,

allerdings, wofern er nicht eine gute brauchbare

Suche verſprochen hat ; bey einem onerofen Ver

trag aber ift das Gegentheil zu behaupten.

G 3 S. 81 .
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S. 81 ,

und nach Verſchiedenheit der aufſerligen

Beſtimmungen.

Auch die aufſerlichen Beſtimmungen, welche

dem Vertrag beygefügt werden , machen eine

Verſchiedenheit in der Wirkung deſſelben . Die

vornehmſten find Bedingung und Seit.

Die Beſtimmungen eines Vertrags find entweder woco

ſentliche (effentialia ) oder gewöhnliche (natura.

lia ) oder blos zufällige ( accidentalia ) . Die

weſentlichen können nicht wegbleiben , ohne daß

der Vertrag aufhört , dieſer Vertrag zu feyn .

Die gewöhnlichen werden bey dem Vertrag vers

muthet , können aber doch davon getrennt wer

den. Die zufälligen finden nur dann ſtatt , wenn

fie ausdrúdlich ausbedungen ſind .

S. 82 .

Pon den Bedingungen.

Bedingung heißt ben den Vertrågen ein

åuſſerlicher ungewiſſerUmſtand , von deſſen

Eriſtenz oder Nichteriſten; die Gültigkeit des

Vertrags abhångt. Siewird ( a ) in die afe

firmative und negative , ferner (b) in die

mögliche und unmögliche, dieſe in phyfiſi

und moraliſch unmögliche eingetheilt. Ihre

Erfüllung ſteht ( c ) entweder in der Gewalt

des Promiſſars, oder hångt von åuſſerlichen

Umſtänden ab , (conditio vel poteftativa vel

caſua
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caſualis). Sie ſchiebt (d) entweder die Gül

tigkeit des Vertrags auf, oder macht, daß

Der Vertrag aufhört zu verbinden , ( conditio

vel ſuspenſiva vel reſolutiva ). So lange es

noch ungewiß iſt , ob die Bedingung zur Er

füllung kommen werde , fagt man , ſie rowes

be , (pendet conditio ),

Wenn man ſagt , die Bedingung fey ein ungewiffer

Umfand , ſo will man nicht behaupten , daß die

Ungewißheit gerade in der Sache ſelbſt feyn müffe.

Sie kann auch blos in der Wiffenſchaft der Pas'.

ciscenten liegen .

S. 83.

Von den bedingten Vertragen.

Ben den unter einer Suſpenſivbedigung ge:

ſchloſſenen Vertragen iſt folgendes bemerkens:

werth : ( 1 ) die phyſiſch unmögliche affirmative

Bedingung macht den Vertrag unverbindlich * ).

(2) iſt eine ſolche Bedingung negativiſch ben:

gefügt ( ich verſpreche etwas auf den Fall, daß

etwas phyſiſch unmögliches nicht geſchehen

wird) ſo iſt der Vertrag als unbedingt anzufeben.

(3 ) Wenn die Bedingung moraliſch unmög.

lich und negativ ausgedrückt iſt , ( ich ver:

ſpreche dir etwas, wenn du eine verbotene Hand

lung unterlaſſen wirſt), ſo iſt der Vertrag ver :

bindlich **). (4 ) Jit fie hingegen affirma.

tivijd beygefügt, ( ich verſpredje, wenn et:

was
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was unerlaubtes geſchehen wird), und der Pros

miffar ſelbſt ſoll die unerlaubte Handlung thun,

fo ijt der Vertrag gewiſſermaſſen gültig ( 5.76 .).

Iſt ein unerlaubtes Factum eines Dritten , der

von dem Paciſcenten auf keine Weiſe abhångt,

zur Bedingung gemadt , ſo verpflichtet der

Vertrag in allem Betracht *** ). (5 ) Wenn

die Bedingung möglich iſt , ſo hat ſie die Wir

kung, daß, ſo lange ſie noch ſchwebt, der Pro

miſſar zwar das verſprochene Object nicht fora

dern kann , aber der Verſprechende doch auch

nichts thun darf, was die Erfüllung des Ver:

ſprechens unmöglich macht. Sobald es hin:

gegen gewiß iſt , daß die Bedingung nicht zur

Erfüllung kommen werde; ſo hört alle Wir

kung des Vertrags auf.

* ) Haben beyde Pacifcenten gewußt , daß die Bedins

gung phyſiſch unmöglich iſt, ſo haben ſie entweder

geſcherzt , oder ſind nidt bey Verſtande geweſen .

Hat es der Promiſſar allein gewußt , ſo hat er

nicht die Abſicht gehabt , ein Recht durch den Ver

trag zu erhalten . Wenn es der Promittent allein

wußte , ſo iſt er zwar nicht verbunden , das ver

ſprochene Object zu leiſten , er kann aber doch zu

einer Entſchädigung verpflichtet ſeyn , wenn er

dem Promiffar vergeblide Múbe oder Stoften

verurſacht hat ($. 75. ).

**) Wolf jur. nat. part. 3 , S. 679.

*** ) Wolf I. c . $ . 498 .

Die vornehmſten unter den bedingten Vertrågen find

die Lotterien , der Gladstopf , der Vertrag bey

dem

1
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dem Spielen um Geld , die Wette , das Looren

und affecuration . Man ſehe Dayon : Io . Fride

Wucherer de eo quod juſtum eſt circa lottarias,

Jenae 1715. (Georg Ludwig Eckard ) vom Lottos

recht , Coburg 1781. 8. 1o. Wilh . Engelbrecht

diff. de jufto naturali ludorum in pecunia. Helmſt.

1704. Barbeyrac traité du jeu , à Amſt. 1709. 8.

teutſch , Bremen 1740. 8 . Iac. Frid. Ludovici

diff, de natura et interpretatione fponfionnm .

Hal . 1704. Io, Pet. Bucher prolul de ſponſioni.

bus . Burgo -Steinfurt, 1769. Io . Guil. Schroeter.

diff de uſu ſortium tum licito tum illicito . Gill,

1671. Ioh . Tesmari diff. de ſorte . Marb . 1676.

Frid. Aug. Iunii ' diff. de forte remedio ſubſidia

rio cauſas dubias dirimendi. Lipſ. 1746. Hena

rici Cocceji diſl. de aſſecuratione. Frcf. 1693. Io.

Adam Crohn de jure affecurationum . Roft. 1725.

8. Melch . Grolmann diff. de jure aſſecurationis .

Giſl. 1703. , Das Recht der affecuranzen und

Bodmereyen . Königsberg 1771. 4. Joh . Chrift.

Wilh.d. Steck von dem Geiſt der Affecuranggea

Teße , in der Ausführung einiger gemeinnütigen

Materien (Halle 1734 ) Num. 3. Ber der Wette

entſteht oft die Frage : ob ſie gelte , wenn der

eine Theil die Sache gewiß wußte. . Sie iſt aller

dings giltig , wofern der Wettende nur das Ge

gentheil nicht verſichert hat. Zweydeutige Aus

drúce hingegen , die der eine Wettende anders

verſtand , als der andere, benehmen der Wette

die Gültigkeit

G 5 S. 84.
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S. 84

Von den Vertragen , welchen eine Zeit

beygefügt ift.

Wenn ben dem Vertrag eine Zeit beſtimmt

ilt , ſo foll entweder derfelbe ſeine Gültigkeit

verlieren , wann dieſe Zeit kommt ; (pactum

in diem ) oder die Erfüllung foll erſt von dem

beſtimmten Tage an gefordert werden können,

(pactum ex die). Der legtere giebt dem Pro

miſſar gleich Anfangs ein Redit ; nidjt erſt

von dem gelegten Tage an.

(1) Wenn der , welcher etwas nach einer gewiffen

Zeit zu leiften verſprochen hat , es aus Irrthum

vor der geregten Zeit bezahlt : ro fann er es wie

derfordern.

(2) Wenn ich etwas bis zu einem ungewiſlen Tage

perſpreche, g. B. von heute an bis an den Tag ,

da mein Schiff in den Hafen einlauft , ſollſt du

täglich 1 Thlr. haben , und es ſich nun zeigt , daß

der Tag nie kommen werde , z . B. das Schiff

ftrandet : fo hért meine Verbindlicbeit auf.

S. 85.

Die Verträge find entweder wohlthätige oder

vergeltiiche.

Wenn ich einem etwas verſpreche, aber ro',

daß mir dagegen etwas zu meinem eignenVor:

theil geleiſtet werden ſoll: ſo heißt der Vertrag

ein
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ein vergeltlicher (pactum onerofum ). Wenn

man aber nur verſpricht, und ſich nichts dage:

gen zu ſeinem eignen Beſten verſprechen lågt :

ſo iſt es ein wohltbåriger , unentgeltlicher

Vertrag , (pactum gratuitum , beneficum ).

Mit dieſer Diſtinction ift (wie häufig geſchieht) die

andere in bilaterale , zweyſeitige und unilaterale

einſeitige Verträge nidt zu verwirren . Einſeitig

heißt ein Vertrag , wenn nur Ein Theil Rechte

daraus erwirbt. Die Schenkung fub modo iſt ein

Andeyſeitiger Vertrag , und doch wohlthätig. Auch

ein oneroſer Vertrag kann einſeitig renn , f . B.

das pactum de vendendo , id verſpreche einem

mein Haus für 10,000 Thaler zu verkaufen , ohne

daß er sich perbindlid macht, es zu kaufen .

S. 86.

Gattungen von beyden Arten .

Einige Vertråge werden bald unentgeltlich ,

bald für eine Vergeltung geſdhloſſen . Der

gleichen ſind das Darlebil , und die Bevoll.

mächtigung. Unentgeltliche ſind die Schen .

kungen, das Verleiben zu einem beſtimmten

oder unbeſtimmten Gebraucher (commodatum

et precarium ) und die Sinterlegung., Ver

geltliche : Der Rauf, der Tauſib , derMietb .

contract , und einige Verträge ohne Namen.

S. 876
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S. 87,

Von der Schenkung.

Die Schenkung iſt ein Vertrag, durch

welchen man jemand eine Sache freywillig und

unentgeltlich überläßt. Sie geſchieht entweder

unter den Lebenden (inter vivos ), oder auf

den Todesfall (mortis cauſa ) ; entweder zur

Belohnung empfangener Wohltbaten (remu

neratoria ), oder nidyt ( fimplex ), und erfor:

dert die Ucceptation eben ſowohl, als andere

Vertråge.

( 1) Ludewig diff. de donatione ejusque barbaro ad

nexu acceptatione . Hal . 1721. glaubt , die Ac

* ceptation fey nicht erforderlich. Man ſehe aber

Gundlingiana Part. 29. Obf. 3.

( 2 ) Von dem Recht, die Senkung unter den fes

bendigen um undankbarkeit oder nachhergebohr

ner tinder willen zu widerrufen , desgleichen von

der ungültigkeit der Sdenkung unter Ehegatten

weiß das N.R. nichts.

( 3 ) Daß römiſche Recht erklärt die Schenkung auf den

Todesfall für widerruflich. Wolf I. N. Part. 4.

$.139. behauptet, daß ſie dieß auch nach dem N.9.

fey. Sein Beweis überzeugt mich aber nicht.

Man ſ. Daries Diſcurs über das N.R. S. 679.

2

S. 88.

Vom Verleihen.

Der Vertrag , wodurch man einem dem

Gebrauch einer ihm übergebenen Sache unent.

gelt:
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geltlich verſtattet , heißt das Verleiben , oder

der Leibcontract. Iſt der Gebrauch beſtimmt,

.fo . heißen es die römiſchen Rechtsgelehrten

Commodatum ; wo nicht, ſo nennen ſie es

Precarium. Wann die geliehene Sadie durch

einen Zufall zu Grunde gehet: ro trågt der

Eigenthümer den Schaden *). Jit der Ge

brauch beſtimmt, ſo kann der Eigenthümerdie

Sadie vor deſſen Endigung nicht zurůdfor:

dern **). Die ordentlichen Koſten muß der

Seiher tragen , die auſſerordentlichen aber nur

alsdann , wann das Verleihen die Urſache ders

ſelben iſt. Wenn ich eine Sache verleihe ,

und weiß , daß ſie auch durch ordentlichen Ges

brauch verdorben wird , ſo kann ich deshalb

keinen Schadenerſatz fordern *** ).

*) Eine andere Mennung hat Pufendorf de 1. N. et G.

Lib.5. Cap. 8. J. 6. und Wolf I. N. et G.part. 4.

S. 451. Aber Titius ad Pufendorf de O. H. et C.

Lib . 1. Cap. 15. 5. 6. Leyfer in collat. jur. rom .

et fax . II , 5. 10. und Mich . Henr . Gribner diſſ.

de aequitate legum romanar. circa periculum

rei commodatae , Lipſ. 1702. vertheidigen die

unſrige.

**) Pufendorf Lib. 5. Cap . 4. 5. 6. und Wolf Part.

4. S. 497. glauben , der Verleiher kónne die Sas

de vor geendigtem Gebraude gurúdbegehren ,

wann er ſie unvermuthet felbft braude. · Dieß ift

nach dem römiſchen Recht wahr ; aber nach dem

N. R. laßt es ſich nicht vertheidigen ; wenigſtens

alsdann nicht, wann der Gebraud nicht ohne

Spas
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Sdaben des Zeihers unterbrochen werden kann .

Vattel queſtions de droit nat. pag . 137.

*** ) Gundling jur. nat. Cap. 24. 9. 20. hat einen

hierher gehörigen merkwürdigen Sau.

$. 89.

Von der Hinterlegung.

Wenn ſich jemand verbindlich macht, eine

ihm übergebeneSache unentgeltlich zu verwak .

ren : ſo heißt der Vertrag die hinterlegung ,

(depofitum ). Gebrauchen darf der Depoſitar

die Sache nicht, wenn es der Deponent-nicht

erlaubt. Er muß ſie , wofern nidyt ein an

ders ausgemacht iſt , ſo lang in Verwahrung

behalten , als der Deponent will; geht die

Sache obne Schuld des Depoſitars zu Grund,

fo iſt er zu nichts verbunden.

( 1) Wieviel Aufmerkſamkeit iſt der Depofitar auf die

deponirte Sache zu verwenden ſculdig ? S. Wolf

1. N. part. 4. S. 585.

(2) Wenn ich einem Geld unverſchloſſen und unvers

fiegelt aufzubewahren gebe , ſo habe ich ihm , ſagt

das rómiſde Recht , den Gebrauch ſtillfoweigend

verftattet. Nad dem N.X. läßt ſich dieß mohl

nicht ſo geradezu und in allen Fällen behaupten.

(3) Die Alten hatten die Idee : anvertrautes Gut iſt

heilig . Daher hielten ſie es für eine der idywers

ften Gewiſſensfragen : ob man wegen einer Pflich

tencolliſion die Zurückgabe der Deponirten Sace

vers
1

2
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verideigern dürfe. Cicero de offic . lib . 3. Cap. 25.

Dieſe Idee kommt in der Moral allerdings in

Betrachtung. Nach dem Naturrecht aber hat der

Depofitar feine ftárfere Verbindlichteit, als jes .

der andere Paciscent.

( 4 ) Nad dem N.R. auch bey dem Depofitum die

Compenſation und das Retentionsredt ftatt.

(3) Eine ſehr beſtrittene Frage ift: ob der Depofitar

ben eigner Gefahr feine eignen Sachen retten ,

und die deponirten zu Grund gehen laſſen dúrfe.

Man ſ. Pufendorf 1. N. Lib . 5. Cap. I. $. 7. und

Barbeyrac ebendar. Thomaſi' dill. de culpar.

praeftatione l. 44. Wolf 1. N. Part.4. S. 598.

Ich halte dafür , daß der Depoſitar ſeine eigne

Sade vorziehen darf. Barbeyrac bar dieß leht

gut erwieſen .

S. 90.

Was der Werth heiße ?

Unter dem abfoluten oder innern Werch

einer Sache verſteht man die Große ihres Nu.

Bens , unter dem relativen oder Kaufwerth

ihr Verhåltniß gegen andere Dinge im Han.

del, oder den Werth , um welchen ich dieSas

che des' andern an mich bringen kann. Den

Werth in dieſer legtern Bedeutung beſtimmen ,

heißt die Sache basen , und der beſtimmte

Werth beißt der Preis . Er iſt entweder ein

gemeiner Preis oder ein beſonderer.

Henr .
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Hens Cocceji diſſ. de vero rerum pretio , in Exerc.

curioſ. Tom . 2. n . 25. ' Ejusdem dill. de pretio

affectionis et amoenitatis , ibid . n. 26.

Thomaſii diſl. de pretio affectionis in res fungibiles

non cadente , in diſl. academ. T. 2. n. 52 .

Garve úber Cic. de offic . 4. B. 88. u. f. f. S.

1

S. 91 .

Dom Gelde und dem eminenten Werthe.

Eine Sache, welche zum Maaßſtabe des

Kaufwerthes von allen Dingen gebrauchtwird,

heißt Helt , und der durch Geld beſtimmte

Werth einer Sache ihr eminenter Werth.

Chrift. Frid. Schott diſl. de notione pecuniae , in

collect. dill. Tom. 2. n. 15 .

$. 92.

Db in einem vergeltlichen Vertrage die verwedſelten

Sagen gleichen Werth haben müſſen ?

Wer einen vergeltlichen Vertrag ſchließt,

kann ſeine Sache ſo hoch ſchåben , als er will.

Ein ſolcher Vertrag kann alſo nicht für uns

gültig erklärt werden , wenn die gegen einan

der ausgetauſchten Sachen nicht gleichen geo

meinen Werth haben ; und der , welcher mehr

gegeben als bekommen hat , kann auch keine

Schadenserſetzung fordern.

Dies
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Dieß ſcheint mir mit H. Cocceji ad Grot. L. 2. Cap.123

$. 8. und Thomaſo in diſl. de aequitate cerebrina

L. 2. C. de reſc. vendit. diſſert. academ . Tom . 3 .

n. 73 . Weber über die natürliche Verbindlic .

feit $. 41. die richtigſte Meynung. Aber Grof,

de 1. B. et P. loc. cit. $. II . Pufendorf'de 1. N.

et G. Lib.5. Cap. 3. §.6. Wolf Part. 4. 9. 926 .

und I. Gottofrid. Schaumburg commentat. de ob

ſervanda aequalitate inter rem et pretium , in con

tractibus permutatoriis. Dresd . 1731. 4. Strube

rechtl. Bedenken , 3. B. 410. S. behaupten , daß

wer in einem vergeltlichen Contract ledirt werde,

die Erregung des Stadend fordern fónne. Frid .

Gortofr . Schlegtendal in diff. de aequalitate pre

rii in contractibus ſervanda Ş. 13. Schrodt jur.

gent. p. 144. glauben , der Bertrag rep alsdann

ungültig , wann einer aus Jrrthum mehr gegeben ,

als wieder erhalten hat. Id fete úbrigens dors

aus , daß nicht ein Paciſcent den andern durch

offenbaren Betrug verleitet hat , mebr als den

wahren Werth zu geben, oder weniger zu nehmen.

Ein Betrug aber iſt es nicht, wie Leyfer Spec.

205. med . 1. glaubt , wenn ein Paciſcent dem

andern , der den wahren Werth nidt weiß , wir

rentlich zu viel abnimmt oder zu wenig giebt.

Man febe aud Schwarz problem . num . I ,

$. 93

Vom Staufcontracte,

Der Rauf iſt die Veråufferung einer Sadhe

für eine beſtimmte Summe Geldes . Das

Eigenthum gehet in dieſem Vertrage auf den

H Kåu.
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Käufer von der Zeit an über , von welcher

an es nach dem Willen der Contrahenten

übergehen ſollte. Sobald das Eigenthum auf

den Käufer gekommen iſt, trågt er auch die

Gefahr , und iſt den Kaufſchilling zu bezahlen

fchuldig, ob er gleich die Waare nicht erhålt * ).

* ) Dieß iſt alſo kein commentum juris civilis , wie

es Grat. Lib. 2. Cap. 12.'S. 15. nennt.

(1 ) Wenn der Kauf unter einer ſuſpenfiven Bedin

gung eingegangen ift: ro geht das Eigenthum

nidt eher über , als bis die Bedingung eriftirt.

( 2 ) Sat alſo der Staufer die Sache zuvor foften wol

len : fo wird er nicht Eigenthümer , ſo lange dieß

nicht gerdbehen ift.

(3) Wird eine Sache nur úberhaupt ( in genere) ver

fauft : fo geht das Eigenthum úber , wenn der

Verkäufer das Individuum beſtimmt, das er ge

ben will.

( 4 ) Wenn eine Sache auf das Maaß verkauft wird ,

fo wird entweder aus einer Quantitat Baare eine

geringere Quantitat , welche zugemeſſen , zugewo

gen oder zugezählt werden ſoll, verkauft, (z . B.

id verkaufe dir von meinem Getraidevorrath zehen

Smalter ) oder man verkauft die ganze Quantitat ,

das Zumeſſen 2c. wird nur ausbedungen , um zu

wiffen , ob die Duantitat fo groß iſt , als der

Verkäufer angiebt. Im leßten Falle geht das Eis

genthum ſogleich , im erſten hingegen nicht eher

über , als biß das Zumeffen 2c. gerdeben ift.

( s) Nach dem römiſchen Redtgeht,wenn auf baare

Zahlung verkauft wird , das Eigenthum nidt

áber , ehe die Zahlung geldieht , felbft alsdann ,

menn

1
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wenn die Sache übergeben wird. Nach dem N.K.

aber wird der Kaufer durd die Uebergabe Eigene

thümer , auch ehe noch die Zahlung erfolgt , wo

der Verkäufer ſich das Eigenthum nicht ausdrüds

lid porbehålt.

S. 94

Dom Miethcontract.

In dem Miethcontracte überläßt man einem

den Gebrauch einer Sache, aber leiſtet ihm

Dienſte für einen gewiſſen Lohn. Kauf bricht

nach dem N. R. nicht Miethe * ). Jn dem

Falle , wo man dem Miethsmann einen gem

wiſſen und beſtimmten Nugen verſprochen hat,

und er denſelben nicht genießt , kann er Re

miß fordern **).

*) Hert in prooem . jur. germ . p. 482. Trever ad

Pu: endort de 0. H. et C. Lib. 1. Cap. 15. 9. 15 .

**). 3d halte dies für die richtige Meynung. Ins

deſſen " diffentiren die Lehrer des N.N. Man la

Grot . Lib . 2.Cap. 12. $. 18. ibique Ziegler , Kula

pis, Cocceji, Pufendorf de 1. N. Lib. 5. Cap. 6. S.

2. Wolf I. N. Part. 4. S. 1294 199. In manchen

fallen kann es höchſt unbillig reyn , dem Miethss

mann einen Nachlaß zu verweigern , ob es gleid

nicht ungerecht iſt.

( 1 ) Wenn der Miethcontract auf unbeftimmte Zeit

geſchloſen iſt , ſo kann jeder Contrahent , ſobald

c$ ihm gefáut, wieder auffündigen.

(2)



116 Naturrecht 1. Buch 2. Abſchn . 2. Kap.

( 2) Der Miethsmann hat der Regel nach das Recht

zu verafterleihen . Gundling 1. N. Cap. 24. S. 24 .

Wolf I. N. part. 4. S. 1208 199.

(3) Nach dem Naturrecht ift der Vermiether nicht

befugt , die Sache vor geendigter Miethjeit aus

dem Grund zurückzunehmen , weil er ſie unvero

muthet felbft nöthig hat. Wolf l. c . S. 1225 .

Eine ſehr ausführliche Abhandlung über den

Miethcontract hat Luzac in f. Unmerf. über Wolf

inftit. jur. nat. S. 633.

S. 95.

Vom Eaurde und den unbenannten Vertragen.7

Wenn man eine körperliche Sache für die

andere giebt : ſo heißt der Vertrag ein Tauſch .

Es giebt auſſerdem noch viele Arten von Vero

trågen , worin Sache für Sache, oder Sache

für Arbeit , oder Arbeit für Arbeit geleiſtet

wird , welche keinen eignen Namen haben .

Das römiſche Recht erlaubt.ben dem Zauſd und allen

unbenannten Contracten zu pónitiren.

S. 96.

Nom Darlehn.

Ueberlåßt man jemanden eine fungibele

Sache eigenthůmlich mit dem Bedinge , daß

er eine andere von gleicher Qualitåt und

Quantität wiedergeben ſoll, ſo gibt man ihm

ein Darlebn .
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(1) Fungibele Sachen ſind die , bey welchen es mir

gleichgültig iſt , ob ich ſie ſelbſt oder andere von

gleider Art habe.

( 2 ) Daß der Empfänger eines Darlehns Eigenthümer

der dargeliehener Sache werde , iſt auffer ges

gründetem Zweifel ; aber von welcher Zeit an wird

er es ? Wenn ihin eine individuelle Sache vers

fprochen iſt , ſo wird er es von Zeit des Vertra

ges an ; auſſerdem erft alsdann , wenn die Sache

beſtimmt, oder übergeben wird .

( 3 ) Wann ein Darfehn in Gelde gegeben iſt , und ſich

eine Múngveranderung zutragt : ro fommt es

daraufan , a) ob unter den Contrahenten etwas

úber den Münzfuß , morin die Zurückzahlung ges

idehen ſoll , verabredet ift , oder nidt ; b) ob auf

eine gewiſſe Zahl von gewiſſen Goldſtúden, oder

ob auf eine Sumnie contrahirt worden iſt. Im

lezten Salle iſt auf den äuſſeren Werth der Münze

zu ſehen , d. i . die Münze , welche der Schuld

ner zur Zahlung anbietet , muß denſelben aufferen

Werth , denſelben Courspreiß haben , welden die

PRúnje , die er empfieng , zur Zeit des Contracts

batte ; man muß für jene jeßt eben ſoviel unge

múnztes Silber kaufen fönnen , als man zur Zeit

des Contracts für dieſe faufen konnte. Man l

hauptſächlich : Betrachtung über das Recht bep

der Bezahlung in veranderter Múnje. Brauns

foweig 1764

( 4 ) Das Darfehn iſt entweder verzinslich , oder uns

Herzinslich. Daß Zinfen zunehmen , nad dem

N. R. erlaubt fey , iſt eben ſo gemiß , als daß

das äuſſerliche Redt nidts vom Verbot des Bus

ders weiß,

Gostfr,
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Gottfr. Mascov opuſc. pag. 455. Schwarz problem .

146 .

Io . David Michaelis de mente et ratione legis Moſai

cae uſuras prohibentis ; in ejus commentat.

Tom 2. et in Fellenberg jurispr. antiqua. Tom.

1. p. 73 199.

Peſtel diff. fons errorum de uſurarum legitimo in

veſtigatus et obſtructus. Rintel . 1905.

Mart. Gottl. Kerllan diff. de anatocismo I. N. pror.

ſus illicito , Lipſ. 1731 .

Chrift. Frid . Schott de moralitate ulurar. in collect.

dill. Vol. 2. u. 14.

Von dem Streit über die Moralitåt der Zinſen f . man

noch Steining diff. de fpecierum uſuris , pag. 9

die Altorfer jurift. Bibl. 4. B. 459. u. f. Seite.

S. 97

Bon der Bevollmachtigung.

Die Bevollmächtigung (mandatum ) iſt

der Vertrag, worin jemand verſpricht, ein

Geſchäft des andern im Namen deſſelben zu

verrichten . Der allgemeine Grundſag daben

ift: was der Bedoumádtigte ſeinem Auf:

trag gemåß thut, iſt anzuſehen , als wenn es

der Principal ſelbit gethan båtte ; und dieſer

muß es genehmigen.

(1) Nad dem römiſchen Redot muß der Bevollmådis

tigte den Auftrag unentgeltlich übernehmen, fonft

heißt der Vertrag nicht mandatum . Aber der

beus



Bon den Vertragene 119 ,

heutige Redegebraud erfordert dieß ben der Bes

volmachtigung nicht.

( 2) Der Bevollmachtigte ift von einem broren. Boten

verſchieden . Pufendorf de I. N. et G. Lib. 3.

Cap. 9. S. 3 fqq.

(3) Desgleichen von einem Wafler ( proxeneta ) , die

ſer ift eine Perſon , welde gebraucht wird , einen

Vertrag zu Stand zu bringen . Der Bevolmacha

tigte dient nur dem einen Pacifcenten , der Måf

ler beyden , und zwar ſeines eignen Nußens wegen.

Colleg. jur. Argentoratenſ. tit . de proxenet. th .

20. Schroeter dill. de proxenetis, ſect. 1. n. 29 ſqq.

( 4 ) Darf der Bevollmächtigte das Geſchäft auf eine

andere als die ihm vorgerdriebene Art ausrichten

( an mandatum expleri poteſt per aequipollens ? )

S. Pufendorf de l . N. Lib. 5. Cap; 4. S. 5 .

(5) Zuweiſen hat der Bevollmächtigte zwey Vollmach
s

ten , eine offene und geheime. Wenn er der offes

nen gemäß , und nur der geheimen zuwider hans

delt : ſo ift der Principal die Handlung zu ratiha

biren fchuldig. Wicquefort memoires touchant

les ambaſſad . p . 565.199. Hert diff. de obligatio

ne mandantis et mandatarii contemplatu tertii ,

J. 11. in opuſc. Vol. 1. part. 3. p. 108. Wolfg .

Ad. Schoepf dill. de dolo et vi terti , S. 5: Das

Gegentheil glaubt Byuckershoeck in quaeſt. jur.

publ. Lib. 2. Cap. 7.

( 6 ) Der Principal fann die Vollmacht zurücknehmen ,

(revocare mandatum ) wenn er ſie blos feines eiga

nen Vortheils wegen ertheilt hat ( 5. 122) . Der

Bevollmachtigte hingegen darf ſie nicht zurits

geben (renunciare mandato) , wo es nicht gang

offenbar iſt , daß der Principal feinen Soaden

Daduro leide.

)
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(7) Von der Frage , was Redtens ift , wenn ich eis

nem den Auftrag geber etwas Verbotenes zu

thun , ſe oben S. 76 .

( 8 ) stann der Beſchaftsträger , der feinen Auftrag

'hatte (negotiorum geſtor) , eine Entſchädigung

wegen Auslagen und Stoften verlangen ? Ich glaus

be allerdings. Cocceji diſl. ad Grot. XII . S. 568.

Wolf 1. N. Part. 5. S. $ 14 . ſqq. Anderer Mens

nung find H. Grot. de I. B. et P. Lib . 2. Cap. 1o .

9. 9. Ulrich init. philof. juſt. S. 228. S. unten

im Anhang die dritte Abtheilung.

Drittes Kapitel

Von der Beſtårkung der Vertråge.

S. 98.

Was ift Siderheitsleiſtung ?

Wann wir fürchten , daß Jemand ſeine

Verbindlichkeit gegen uns nicht erfüllen werde,

und wir ein Mittel gebrauchen , den daher zu

beforgenden Schaden abzuwenden : ſo heißt dies

fes Mittel eine Sicherbeitsleiſtung (cautio ).

Das Recht, um deffen willen ſie geleiſtetwird,

heißt das Hauptredyt jus principale) ; das

hingegen , welches man durch die Sicherheitss

leiſtung erhålt , heißt das Súlfsrecht ( jus

ſubſidiarium ).

Das
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Daß die Sicherheitsleiſtungen nach dem N.R. theils

úberfluffig , theils ungeredt repen , behauptet

Car , Ferd. Schmid dilla de cautione jure nat.

nulla. Viteb. 1785. S. Blåbers Bibliothek , 2.

Band , 196, Seite.

1 S. 998 .

Erforderniſſe
der Sicherheitsleiſtunge

Sol die Sicherheitsſtellung
Wirkung has

ben : ſo muß das Recht, um Delfen willen ſie

geleiſtet wird , ein wahres Recht lenn ; und

wird die Sicherheit
inſonderheit

durch einen

Bertrag geleiſtet , ſo wird erfordert, daß dies

fer gültig ren.

S. 100.

Verſchiedene Arten der Siderheitbleiftung.

Die Sicherheit kann durch mancherleyMit.

tel geleiſtet werden ; unter andern durch Bürge

fchaft , Prandcontrace und Lid .

$ . 101 .

Von der Bürgſchaft.

Die Bürgſchaft iſt der Vertrag, wodurch

rich Jemand verbindlich macht, etwas auf den

Fall zu leiſten, wenn es der Schuldner nicht

leiſten wird,
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(1) Die Burgfdaft hat nur ftatt , wenn es einerley

ift , ob der Hauptſchuldner oder der Bürge die

Verbindlichkeit erfüllt. Alſo Bürgſchaften für

Leib- oder Lebensſtrafen ſind unvernünftig.

Henr. Balth. Roth diff. de fidejuſſoribus delinquen

tium . Jen. 1677.

lac. Frid . Ludoviti diff. de interceſſione innocen

tum , Hal. 1706 .

( 2 ) Wenn die Frage entſteht: ob nach dem N.R.'

der Bürge die Zusflucht der Ercuſſion habe ? Po

kommt alles auf die Worte der Verbúrgung an.

(3) Daß nach dem N. R. Weibeperſonen ſich gültig

verbürgen können , iſt auffer Zweifel. Hellfeld

dill. de interceſſione mulier. S. 23. in opufc.

pag . 293.

S. 102 .

Von der Berpfändung.

Unter der Verpfändung verſteht man den

Contract, durch welchen wir unſerm Glaubi

ger zurSicherheit ein dingliches Recht (S.59.)

auf unſre Sache geben. Sie iſt entweder Ver .

pfändung im eigentlichen Verſtande, oder

Perſoreibung , Sypotbek , nachdem der

Glåubiger entweder zugleich den Beſik der

Eache erhalt, oder nichterhält. Die Wirkung

dieſes Vertrages iſt , daß der Gläubiger die

verpfändete Sache aus den Händen jedes un

rechtmäßigen Befigers zurüdfordern kann.
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(1) Der Pfandcontract giebt dem Gläubiger kein Ei

genthum , wie Breuning diff. fpec. quaeft. jur.

nat. illuſtr. (Lipf. 1756) p. 13 behauptet.

( 2 ) Cocceji diſl. prooem. ad Grot. XII. I. 306. fqq.

und Breuning 1. c. p. glauben , der Pfandcona

tract wirke gar keine Rechte gegen einen dritten

Befiger.

( 3) Der Hypothek ſprechen einige im N. R. allen

Nußen ab , 3. B. Pufendorfde I. N. et G. Lib. 5 .

Cap. 10. 8. 6. und Meier ' in f. Naturrecht S. 349.

Aber ohne Grund. Man ſ. Heit ad Pufend. a.

A. D. und diff. de pignore conventionali tacito

5. 1. Hellfeld diff. de hypotheca mobil. Cap . 2.

$ . 5. in opuſc. p. 152, Langemack Pfand- und

Hypothekenrecht aus philoſophiſchen Gründen ,

(Berlin 1745. 8.) f. 8 .

( 4 ) Daß die Forderung des Glaubigers aufhöre, wenn

das Pfand durch einen Zufall zu Grunde geht ,

wie Breuning diff. cit. p. 14. und Meier A. A. D.

behaupten , feinet irrig.

(3) Wenn man dem Gläubiger den Nußen eines

fruchttragenden Pfande $ ftatt der Zinſen úberlaßt :

ſo heißt dies der antichretiſche Vertrag. Nad

dem N. R. iſt der antichretiſche Gläubiger feine

Rechnung über die Nußnieffung abzulegen rahul

dig , wenn er 'es nicht verſprochen hat.

( 6 ) Der commifforiſche Vertrag , daß nemlich das

Pfand derfallen ſeyn rolle , wenn der Schuldner

nicht zur geſellten Zeit bezahle , ift im N.R. nicht

verboten ; wiewohl Pufendorf de I. N. et G. lib. 5 .

6. Cap. 1o. S. 14. in dem Fall daran zweifelt, wenn

der Werth deß Pfandes - die Schuld überſteigte

S. Leyfer ad Pand. Sp. 158. med. I,

Wana
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(7 ) Wann der Soutener wegen eines Poſtens ein

Pfand gegeben hat , wegen des andern nicht: ro

iſt der Gläubiger, das Pfand heraudzugeben, nicht

eher rouldig , alt bis bende. Poften bezahlt ſind.

Grotius de 1. B. et P. Lib . 3. Cap . 20. S. 59.

Heisler differt. de jure retentionis Cap. 2. §. 21 .

Das Gegentheil behauptet Leyfer medit.ad Panda

Spec. 175. meda sa

S. 103

o in Eide.

Der seid iſt eine Erklärung, daß man ſich

den gåttliden Strafen unterwerfe, wann man

nicht die Wahrheit rede', oder ſeine Verbind.

lichkeit nicht erfüllen werde. Er iſt entweder

ein promiſſoriſcher oder blos aſſertoriſcher

Wann er Sicherheit verſchaffen ſoll ,

fo muß der Schwörende einen Gott und eine

gåttliche Strafgerechtigkeit glauben .

Eid.

$. 104 .

DB der Eib eine neue Verbindlichkeit wirfe ?

Der promiſſoriſche Eid verſtårkt die Vers

bindlichkeit ſowohl nach dem innern als äuſſer

lichen Rechte. Nach dem innerlichen ; denn

der Schwörende denkt an göttliche Strafen ,

und bekommt alſo neue und mehrere Beweg

gründe; der nicht ſchwörende denkt nicht, oder

doch nicht ſo deutlich daran. Nach dem åuſjer

lic
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lichen ; denn wer feinen mir geſchwornen Eid

bricht , beleidigt midy doppelt; indem er ſein

Verſprechen nicht hält, und indem er noch auſ

ſerdem mir ein gerechtesSicherheitsmittel ver

eitelt (er iſt ein Dieb , der meine Schlöſſer er:

bright). Aber eine neue materielle Verbindlich:

keit wirft er nach dem åuſſerlichen Recht nie ,

und nach dem innerlichen alsdann nicht, wenn

man etwas unerlaubtes eidlich verſprochen hat;

wenn der Eid durch unrechtmåßige Gewalt er:

zwungen , oder durch Betrug veranlaßt iſt.

(1) Hobbes in Leviath . Part. 1. Cap. 12. pag. 57. und

Breuning diſl. de juramento jure gentium incoga

nito behaupten , der Eid habe nach dem N.R. gar

keine Wirkungen. Man ſ. aber Garve úber Cicero

B. 3. S. 269 xc. und Mofes Yiendelſohn Jeru:

falem S. 70. Breuningte Urgumente ſind: 1) då

id nad dem N.R. auch ohne Eid verpflichtet bin,

Po kann aus dem Eid keine Verbindlichkeit ents

Itehen ; denn eine vollkommne Verbindlichkeit

kann nicht vollkommner werden , als ſie war .

2 ) Ein Atheiſt wird durch den Eid niďt verpflich ,

tet. Was aber natürlichen Rechtens feyn ſol,

muß aud für den Atheiſten verbindlid fepn .

3) Das Naturrect weiß nichts von göttliden

Strafen .

( 2) Grotius de 1. B. et P. Lib. 2. Cap. 13. S. 14 .

Gribner princip . jurisprud. natur . Lib. I. Cap. 7.

$. 9. glauben , ein erzwungener Eid ren nach dem

innerlichen Redte gültig. Undere, d . E. Pufen

dorf de 1. N. et G. Lib.4. Cap. 2. I. 8. ' ' Koehler

in jur. nat . $. 1359. Gundling in jur, nat . Cap. 17 .

S.
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J. 14. Petr. Herm . Becker diſſert. de juram . inpri.

mis metu extorto (Jen. 1755.) S. 27 ſeqq. halten

ihn für ungültig . Nod andere , wie Lehmann ad

Pufendorf de 0. H. et C. Lib. 1. Cap. 11. §. 6.

P. 353. machen einen Unterſchied , ob die Surat

heftig , oder nicht heftig geweſen ſey .

(3) Auch den durch Betrug veranlaßten Eid wollen

einige für gültig halten. Man P. H. Grot. I. c

9. 4. Ad. Erdm . Miri diſſert. de obligatione ju .

ramenti, Viteb. 1684.

( 4 ) Eine neue materielle Verbindlichkeit im Gewiſſen

ſcheint der Eid zu wirken , wenn ein Geſchäft blos

nach búrgerlichen Gefeßen ungültig iſt, die Pas

cifcenten aber ſich eidlich verbindlich maden , e$

zu halten . Man denfe den Fall, daß in einem

Lande die Contracte über liegende Güter nur

gelten , wenn ſie gerichtlid gerloffen ſind , ich

einen folden Contract auffergerichtlid folieſte ,

und beſchwöre. Allein aud hier wird der ehrliche

Mann ohne Eid fich in ſeinem Gewiſſen verbuns

den achten , den Contract (woben er nicht betro

gen oder vervortheilt worden ift) zu halten.

Viertes Kapitel.

Von der Erbfolge .

S. 105.

Was iſt Erbrecht und Erbfolge ?

Das Erbrecht iſt das Recht auf das

geſammte Vermögen eines Verſtorbenen .

Die Erwerbung deſſelben heißt die Erbfolge

oder Succeſſion,

Ang.
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Aug. Frid, Müller Progr. I. et II. de ' ſucceſf. here.

ditaria ex jure nat. Lipl. 1743. 4.

Jac. Have Abhandi. vom Erbrecht , und in mie fern

es aus den Gründen der Vernunft beftimmt wers

de, in deſſen Verſuden aus dem N.R. S. 139 26.

S. 106

Ein Erbredt fann durc Verträge erworben werden .

Wenn ich einem verſpreche, daß er mein

Erbe ſenn folle, und er dieſes Verſprechen an.

nimmt: ſo hat er nach meinem Tode ein gem

gründetes und ausſchlieſſendes Erbrecht.

1) Dieß leugnetAeringa dill. de moralitate fucceffio.

num Cap. 1. 9. 47. 48. Er ſagt 1) ein jeder beding

ter Vertrag erfordert, daß der Promittent zur Zeit,

wo die Bedingung eriftiret , noch das phyfice

Vermogen habe , den Vertrag zu erfüllen ; 2) der

Erbe -roll erſt nach dem Tod des Erblaſſers ein

Recht erhalten , zu dieſer Zeit aber hat der Erbs

laſſer ſelbſt keines mehr. Aud Breuning jur. nat .

pag. 94. und Madiha N. R. S. 150 behaupten ,

die Erbvertrage repen ungültig . Man f. aber

Maaf úberRedte undVerbindlichkeiten S. 120 20.

( 2 ) Der Erbvertrag kann übrigens unentgeltlich und

gegen Bergeltung (hieher gehört der Alimenten:

vertrag , contractus vitalitius) , unter einer Bes

dingung und unbedingt geſchloſſen werden. Der

Erblaſſer kann ſich auch das Recht, den Vertrag

zu widerrufen , vorbehalten.

(3) Einen Erbvertrag ſchlieſſen , fagt Schmalz progr. do

fundam. Luccefl. hered.nat. heißt einen Vogel vers

kaufen auf den Fall, wenn er wird weggeflogen

repn.
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Teyn. I dente , es heißt einen Vogel verfo ene

ten oder verkaufen , und dem andern erlauben ,

daß er ein Garn vorſpanne , worin der Vogel

hangen bleibt , wenn er mir wegfliegt.

S. 107 ;

Aber nicht durch ein Teftament.

Ein Teſtament iſt eine einſeitige Ernennung

eines Erben , das heißt , eine ſolche, die von

dein Erben nicht acceptirt werden kann , und

aus welcher er durchaus kein Recht, ſo lange

der Teſtirer lebt , bekommen ſoll. Die Teſta.

mente ſind zwar nach dem Naturrecht nicht ver:

boten ; der Teſtamentserbe iſt auch befugt, die

Erbſchaft nach dem Tode des Erblakts zu ſich

zu nehmen , aber er hat kein ausſchließliches

Recht. Jeder andere Menſch iſt nach dem åuſ:

ſerlichenRechte eben ſo wohl befugt dazu . Denn

wer ein Teftament macht, wil nicht , daß bev

feinem Leben derErbe ein Rechtbekomme,

und nach jeinem Tode kann er ihm feines

mehr geben ; er verſchenkt einen Vogel auf

den Fall, wenn er wird weggeflogen ſeyn * ).

*) Wadihn (N. R. S. 151 ) nennt dies Gleichniß

Tchón ; Schmalz (Annalen 2. Št. 120. S ) richo

tig ; Maaß (úber Redte und Verbindlichkeiten

S. 127) Tehr treffend . Hingegen beliebt es dem

Hrn . Prof. Seydenreich , es droulicht zu finden .

Höcft fonderbar iſt das Argument , daß Leibnitz

nov . method. jurisprud. p . 56. ſeqq. für die Gúl:

tigkeit der Teftamente aus der Unferblichkeit der
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$ . 6.

+

Seele hernimmt, und eben fo fonderbar die Anta

wort , welche Gundling diſſ. de Principe heredo

Cap. 1. %. 2. darauf giebt : Non conſtat utrum

anima fit damnata , an ſecus. Quis autem damna.

tae animae voluntatem cenſeat exſequendam ?

( 1 ) Daß man durch ein Teſtament ein Erbrecht befom .

men könne , behaupten Grotius de I. B.
et P. Lib.

2. Cap. 6. S. 14. Hert und Barbeyrac úber Pue

fendorf de I. N. ,et G. Lib. 4. Cap. 10.

Buddeus de teſtamentis fummorum imperantium s .

3. 4. 5. in ielectis I. N. et G.

Tilius diſſert. de obligatione ex teſtamento imper

fecto , in diſput. academ. num . 2.

Tó. Chriſtoph, Weinland differt. de teſtamentorum ex

I. N. efficacia, in opuſc. jurid. philoſ. p. 67 feqq .

Mühlhaujen diſſert. de teſtamentis Principum , Mare

burg. 1733.

L. S. Langemack Lehre von Teſtamenten aus philofo

phiſchen Gründen bergeleitet , Berlin 1745. 8 .

Daries diſſert. de adquiſit. hereditatis ejusque effeca

tibus ſec. jus nat. Jen . 1746.

Claproth Abhandl, ob die Teftamente nach dem Recht

der Natur ſtatt haben , in feinen philoſophiſchen

und fritiſchen Abhandlungen , 4. St. 10. Abh.

Speiermann diſſert. qua teſtamenta juris eſſe naturae

lis demonſtratur, Helmſt. 1747.

Leyſer med. ad Pand. Spec. 351. med. 2 .

Io. Chriſt. Rudolf diſſert. de ult. vol. jure nat. yali.

dis , ' Erlang. 1753 .

Gaudii diſſert. de teſtamenti factionis in jure natua

rac firmitate , Goett. 1756.

3 Aber
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Aber die oben angeführte Meynung vertheidigen Pu

fendorf de i , N. et G. Lib . 4. Cap. 10. § . 6. Otto

und Treuer ad Pufendorf. de 0.H. et C.Lib. 2 .

Cap. 12. $. 13 . Merilliu Lib . 8. Obl. 25 , Gund

ling differt. de principe herede ex teftamento ci

vium , Cap. 1. D. 1. 2. in Exercit. p. 431 ſeqq.

Thomafius in differt. de origine fucceffionis teſta

mentariae , differt. academ. Vol. 2, n. 66.

H. Cocceji differt. de teftamentis principum , Francof.

ad -Viadr. 1699. in Exercit. cur. Tom . 2. 1 , 19 ,

Sam . Cocceji differt. prooem . ad Grot. XII . 5. 293. fqq .

Wiſcher de teſtamentis 1. N. ignotis , Vltrai.1720.

Gebauer progr. de origine teftamentorum minime

ex jure nat. repetenda , Goetting . 1736.

Rave a. d . D. Š . 159 ic.

Delrichs über die Ungültigkeit der Leftamente nad

dem N. R. in Poſſelts wifenſchaftl. Magazin.

Ob die Leftamente juris naturalis ſind , im teutſden

Merkur 1788. S. 260 2 .

Schmalz Annalen der Rechte des Menſchen 2. St.

Ueber die Ungültigkeit der Leftamente nach dem N.R.

in Knoblauch politiſch -philoſophiſden Geſprächen ,

I. Th. io . Geſprád).

Schaumann über die naturrechtliche Gültigkeit der

Leftamente , in den fritiſchen Abhandlungen , S.

207 10 .

( 2 ) Die Frage hat übrigens wenig practiſchen Nußen,

da man nicht leicht eine civilifirte Nation finden

wird , ben der die Teſtamente nicht eingeführt

wären. Doc . man. Io. Wilh. Hofmann obſerrat.

ad
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wird, daß
jemandbere

ad ufum fori ſpectant. 16. wo der Fall angeführt

von Teſtamenten nichts weiß , ohne feyerlichkeis

ten teſtiret. Ber Teſtamenten der Regenten

kommt' auf die Frage nichts an. Denn macht der

Rege t ein Leftament úber fein Privatvermogen,

ſo ift es gültig , wie das Teftament eines jeden

Bürgers. Verordnet er hingegen etwas in Rea

gierungsſachen , so iſt die Diſpoſition ungültig ,

gereßt auch , daß nach dem N.R ; die Teſtamente

Guitigkeit hatten.

§. 108.

Ebenſo wenig femmt das Naturrecht die

Inteſtaterbfolge.

Nach dem bürgerlichen Recht haben die

Verwandten des Verſtorbenen, die Ehegatten

und gewiſſe andere Perſonen , ein Erbrecht,

welches man das geregziicbe oder das "Ince

ſtaterbrecbt (jus ſuccedendi legitimum ,

ab inteſtato ) nennt. Das N. R. aber weiß

davon nichts .

Grotius de 1. B. et P. Lib . 2. Cap. 7. 8. 3. Pufendorf

de 1. N : et G.Lib . 2. Cap. 7. Wolf, I. N. Part.

7. Cap. 5. S. 1031 ſeqq.

Goebet 'differt. de ſucceſſione ab inteſtato ex jure nat.

et civ . Helmſt. 1737.

Wilckens, diſſert. jur. natur. de fucceſſione ab inte.

ſtato ( Jen . 1754) S. 12 ſegg: wollen das Inte.

ftaterbrecht aus aus dem N.N. vertheidigen.

Man rehe aber

32 Gund
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Gundling I. N. C. 20. 5. 65. Trever ad Pufendorf

L 1. C. 12. $. 10. Gunner über Daries . 503 r .

und Rave a . a. D. S. 156.

Io. Frid. Ehrlen differt. de ſucceſſione ab inteftato ,

Argent. 1772

Sünftes Kapitel.

Bon der Verjährung.

S. 109 .

Was die Verjährung ift.

Wennein anderer ſein Recht durch den eine

Zeitlang fortgeſepten Nichtgebrauch verliert ,

und mir dadurch ein Vortheil zuwachſt: lo

habe ich in dieſen Vortheil durch die Verjåbe

rung (Práfcription ) erhalten. Sie iſt ent

weder adquiſitive oder eftincrive.

S. 110 .

Sie gilt nad dem N.R. niot.

Weder die vermuthete Dereliction , noch diz

ſtillſchweigende, weder das Wohl des menſch :

lichen Geſchlechts , noch ein allgemeiner Ver:

trag, noch die zu beſtrafende Nachläſſigkeit ges

ben ein feſtes Fundament für die Verjährung

ab . Siehat alſo im N.R. nicht Plak.
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1

(1) Die Präfeription verweiſen aus dem Naturrect:

L. S. Langemact philoſoph . Abhandl. von der Bers

jährung, Berlin 1746. 8.

Glafey im Recht der Vernunft S. 996. x.

Pierre du Puy fi la preſcription a lieu entre les Prin .

ces fouverains , à Paris 1655.

Jo. Ern . Gunner differt. , in qua
demonſtratur ,, praea

ſcriptionem non eſſe juris nat. Jen . 1749.

Andr. Guil. Pagenſtecher progr. de fundamento prac

Scriptionis in jure gentium poſitivo , non jure

naturali quaerendo , Marb. 1748.

Chrift. Henr . Breuning diſſert. de praeſcriptione jurd

gentium incognita , Lipſ. 1752.

Chrift. Nic. Carſtens comment. de praeſcriptione in

ter gentes locum non habente , Jen . 1758.

Rave princip. doctrinae de praefcriptione. $.9 [ 99

Leop. Sriedr. Fredersdorf Verſuch einer Frage : ob

die uſucapion unter frepen Bölfern ftatt finde ?

Braunſd weig 1785. 8.

Luchard diſſert. de praeſcriptionis natura , funda

mento et jure in ſtatu civili, Goetting. 1787.

Pertheidigt aber wird ſie von folgenden :

H. Grot. Lib . 2. Cap. 4. . 1 [ q. Pufendorf de I. N.

et G. Lib.4. Cap. 12.

Io . Fried . Hohmann diſſert. de praefcriptione , Lipl

1719.

Chr. Gottf . Weidlich diſſert. de praeſcriptione in

ſtatu naturali conſiderata , Lipſ. 1739.

I.
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10. Werthof vindiciae Grotiáni dogmatis dc prac.

fcriptione inter gentes , Helmſt. 1696.

Chriſt. Andr. Meycke diſſert. de naturali principio

uſucapionis et praeſcriptionis, Alton . 1754.

Jo . Frid . Ehilen differt. novae vindiciae Grotiani

dogmatis de praeſcriptione , Argentor. 1767.

Gedanken von der Verjährung nach den Grundregeln

der Naturgeſeße und des allgemeinen Völker.

rechts. 1773. 8 .

( 2 ) Indeffen war es heilſam , die Verjährung durch

bürgerliche Gefeße einzuführen.

(3 ) Die vermuthete Dereliction kann zu Begründung

eines redliden Befites dienen.

( 4 ) Die unordentliche Verjahrung iſt auch nad dem

N. R. zuläſſig ; iſt aber keine wahre und eigents

liche Verjährung. Wenn ich nemlich seige , daß

bey der jezt lebenden Menſchen Gedenken ich und

meine Vorfahren ein gewiſſes Recht ausgeúbet

haben , und daraus die wahrſcheinliche Folge ziehe,

daß meine Vorfahren dieſes Recht auf die gehóa

rige Art erworben haben : fo grúade id, mid auf

die unvordentliche Verjährung.

Krefs de natura et indole vetuſtatis Cap. 1. 8. 7. feqq.

to. Aug. Hellfeld differt. de auctoritate vetuſtaepof

feffionis in caufis praeſertim illuſtrium , Jen,

1763 .

Secho
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Sechſtes Kapitel.

Vom Untergange der erworbenen Rechte.

S. III.

Doppelte Art, wie dieß geſchehen fann.

Meine erworbenen Rechte können durch eine

zu dem Ende unternommene Handlung , fie

können auch ohne dergleichen Handlung zu

Grunde gehen. Zu dem letzten Fall gehört

1 ) die Hebertretung eines Vertrage ; 2)

der Tod deſſen , dem das Recht zuſtand ; 3 )

der Untergang der Sache; 4) eine villige

Veränderung der Umſtånde ; 5) die Con .

fuſion der Rechte ; 6) die Compenſation.

Beiſpiele zu dem erſten Fallhingegen ſind : 1 )

die Zablung ; 2) die Erlaſſung der Schuld

und der Vergleich ; 3) die ovation ; 4 )

die Erpromiſſion ; 5) die Delegacion.

S. 112.

Von der Treuloſigkeit,

Wenn der , mit dem ich einen Vertrag ge

foloffen habe , dieſen oder einen andern Vers

trag nicht erfüllen will, und auf dieſe Art ge

gen mich treulos handelt ; ſo bin auch ich

nicht verbunden , den Vertrag zu halten .

Leyfer ad Pand. Sp. 42. Med. 8.
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(1) In andern als den beſtimmten Fällen iſt die Treus

loſigkeit kein Grund , einen Vertrag zu brechen .

S. von dieſer ſtreitigen und im Völkerrecht wich

tigenMaterie H. Grot, de I. B. et P. Lib . 2. Cap.

15. S. 15. Pufendorf de I. N. et G. Lib. 5. Cap.

11. J. 9. Cocceji ad Grot. l . c . Wolf I. N. Part. 3 .

8. 834. Schrodt jur. gent. p. 167. lo. Fridemann

Schneider diff. de fide perfidis ſervanda. Hal.

1733.

( 2 ) Auſſer Zweifel iſt , daß id ein Gegenverſprechen ,

das unter der Bedingung geſchah, wenn der andere

fein Verſprecen erfüllen werden zu halten nicht

fouldig bin , robald der andere reiner Verbinds

lichkeit nicht nachkommt. Allein aud in andern

Fållen kann die Verſagung der von mir übers

nommenen Verbindlichkeit als ein Mittel einen

aur Erfüllung ſeines Verſprechens zu zwingen ,

gebraucht werden . Sufeland N.R. $. 320. Db

der andere, indem er etwas gegen den Vertrag

unternimmt , die Abſicht habe , ihn aufzuheben ,

oder nicht , iſt gleichgültig. Schrodt l . c .

(3) Wenn der andere den Vertrag nicht zur beſtimm

ten Zeit erfüllt , ſo bin ich darum nicht berechti

get , den Vertrag als aufgehoben anzuſehen , fo :

fern dieß nicht ausdrücklich bedungen worden iſt.

Vlrich philof. jufti S. 325.

$. 113

Von der Bernichtung der Rechte durd den Dod .

Der Tod macht allen meinen Rechten und

Berbindlichkeiten ein Ende. Sind ſie indeſſen

nicht blos perſönlich , ſo gehen ſie auf den über,

welder ſie durch einen Vertrag mit mir erhal:

ten
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ten und übernommen hat (S. 106) ; und wel,

der dann entweder Erbe oder Singularſuc.

ceffor iſt.

Sam . Frid . Willenberg diff. mortem non omnia foli

vere , Gedani 1734.

( 1) alle Rechte können nad meinem Tode auf einen

andern übergehen , welde nicht ausdrücklich oder

ftillſchweigend mir blos für meine Perſon ertheilt

worden ſind.

( 2) Muß der Erbe nach dem N.R, auch die Schulden

beza hlen , wenn ſie das Vermogen úberſteigen ?

Allerdings ; denn indem er ſich ohne Einſcranfung

für den Erben erklärt hat , ſo hat er ſich auch zur

Bezahlung aller Schulden verbindlich gemacht.

Luzac in f. Anmerkung. zu Wolfs inſtit. jur. nat.

8.919. Ein anderes wäre es , wenn jemand eine

Erbſchaft als eine herrenloſe Sache occupirte.

Der gegentheiligen Meynung ſind : Pufendorf de

I. N. et G. Lib. 4. Cap. 1o. S. 8. Cap. 11. J. 19.

Lib. 5. Cap. 11. S. 12. Hert diff. de effcctu non

confecti inventarii Sect. 1. .9. Wolf I. N. Part.

2. S. 968. Reinhard juriſt, und hiſt. fl. Ausfüh:

rungen 2. Ch. S. 357 x . Carrach diff. de diff. 1.

R. et G. in beneficio ſeparationis 1.8 . Langemack

Lehren von den Teſtamenten S. 27. Brokes dill.

de herede ultra vires hereditarias lege naturali

non obligato ( Traj. ad Rhen. 1737 ) $ . 9 lqq . und

viele andere.

1 S. 114

Vom Untergang der Sache.

Wenn das Object meines Rechts zu Grunde

geht, ſo iſt auch das Recht verloren. fit übri:

g 5 gens
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gens Jemand Schuld dačan ,' daß die Sache

zu Grunde gieng , oder hat er nur verſpro

den , für den Untergang zu ſtehen , ſo muß

er mid , entſchädigen,

Daß dieſe Art die Verbindlichkeit aufzuheben nur auf

den Fall gehe , wo ein Individuum verſprochen iſt

fått in die Augen ; man müßte dann den Fall an:

nehmen , das jemand eine Sache von gewiffer Art

(ein genus) verſprochen hatte , und alle zu dieſer

Art gehörige Dinge zu Grund giengen: er hätte

3. B. ein Gemåhlde von einem gewiſſen Meiſter

veriprochen , und alle von dieſem Meiſter verfer :

tigte Stücke wurden zernichtet.

§. 115.

Von der Veränderung der Umſtånde.

1

Eine Verbindlichkeit , welche aufDrt , Zeit

oder andere Umſtände eingeſchränkt war , hört

auf , wann ſich dieſe Umſtände åndern.

Die Einſchränkung kann ausdrücklich und ſtiufchweia

gend, explicite und implicite geſchehen . H. Grot.

de 1. B. et P. Lib. 2. Cap . 16. S. 25. n. 2.

Pufendorf de I. N. et G. Lib. 5. Cap. 12. S.

20. Miores Mendelſohn Jeruſalem S. 41 u. f.

in der Anm. Allein aus dem einzigen Grunde ,

daß ſich die Umſtände gånzlich geändert haben ,

und id den Vertrag nicht würde geſchloſſen ha

ben , wenn ich dieſe Veränderung vorausgeſes

hen hätte , kann ich von dem Vertrag nicht ab:

en , wie Leyfer. Sp. 40. med. 4. Spec. 570 .

nied . 2. [99. glaubt , die gemeine Regel : omne

pactum

1
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pactum iştelligitur fub claufula rebus fic ftanti.

bus , iſt alſo fehr unbeſtimmt. Auch was Garve

über Cicero 1. Buch 114. S. behauptet , daß a )

bey den zu Gewerben und Geſchåften nicht geho:

rigen und b) bei einſeitigen Verſpredungen die

Verbindlichkeit durd die Veränderung der Um:

ftande aufgeſchoben werde , iſt nicht ohne Ein

Tchránkung richtig.

Chrift. Otto Boeckelen de exceptionibus tacitis in

pactis publicis ; in opuſc. (Lugd. Bat. 1678. 12.)

p . 165 ſqq.

H. Cocceji diſſert. de clauſula rebus ſic ſtantibus.

Exerc . curiof. Tom. 2. n. 15 .

Io. Wolfg . Kipping ſpecimen errorum communium

in jure , ſive diatriba de tacita clauſula rebus fic

( tantibus, ad publicas conventiones non perti

nente . Helmſt. 1739. 8 .

Car. Phil. Kopp dill. de clauſula rebus fic ſtantibus,

ſecundum jus cum naturalè tum civile. Marb.

1750.

Joh . Beinr. Eberhards Beyträge zur Erläuterung

der deutſchen Rechte. Erſter Theil , erftes Stúd

S, i , u . f.

Weber über die natürliche Verbindlichkeit S. 90.

$ . 116 .

Von der Confuſion .

Wenn 1) Forderung und Schuld in Einer

Perſon zuſammenkommen, weil der Gläubiger

Erbe desSchuldners, oder der Schuldner Erbe

desGläubigers, oder ein drittervon bendenErbe

wird :



140 Naturrecht 1. Buch 2. Abſchn . 6. Kap .

wird : ro hört die Forderung ganz auf. Wird

2) der Bürge Erbe des Glåubigers , oder der

Gläubiger Erbe des Bürgen , oder ein dritter

wird Erbe von beyden : To hört die fidejuſſo :

riſche Verbindlichkeit auf. Eben dies iſt 3 )

Rechtens , wenn der Schuldner Erbe des

Bürgen , oder der Bürge Erbe des Schuld:

ners , oder ein dritter Erbe von benden wird ,

und in allen dieſen Fällen ſagt man , die

Schuld werde durch die Confuſion getilgt.

$ . 117.

Von der Compenſation .

Durch die Compenſation , Aufrechnung,

Gegenrechnung , wird eine Schuld gehoben ,

wenn der , welchem ich ſchuldig war , mir eine

Sache von gleicher Art ſchuldig wird. Wenn

ich mich auf eine Compenſation berufen will,

fo muß meine Forderung liquid ſeyn. Bin ich

etwas ſogleich , der andere mir hingegen erſt

nach gewiſſer Zeit (ex die) ſchuldigi ſo kann

ich mich durch die Einrede der Compenſation

von der Schuldigkeit zu zahlen nicht befreyen .

Eben ro wenig gehet dies an , wenn ich nur

eine bedingte , der andere hingegen eine unbes

dingte Forderung gegen mich hat.

(1)
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(1) Die Compenſation erfordert feine Erklärung der

Intereſſenten , ſondern gerdiehet von Rechts we

gen (ipſo jure ).

( 2) Sfann Jemand ſich auf die Compenſation berufen ,

welcher gerd woren hat, daß er jahlen wolle ? M.

ſ. Iac. Frid. Ludovici diſl. de juramento com

penſationem excludente. Hal. 1717. Titius in

Obſ, ad Lauterbach . 350, Wernher ( el. obf. for.

P. 5. Obf. 82.

S. 118.

Von der Zahlung.

Zahlung heißt die wirkliche Leiſtung der

Sache, dieman zu leiſten ſchuldig iſt. Man

iſt verbunden , gerade das, ganz, zu der Zeit,

und an dem Orte zu bezahlen, was , wann

und wo man ſchuldig iſt, wenn der Glåubi.

ger nicht in eine Gebung an Zahlungejtact

oder Stúdzahlung einwilliget. Die Zah:

lung iſt ein Mittel, die Verbindlichkeit aufzu:

heben , der Sduldner mag ſelbſt, oder es

mag ein anderer ſtatt ſeiner bezahlen. Aber

auch alsdann , wenn der Schuldner die Zah.

lung anbietet , und der Gläubiger ſie ohne

Grund anzunehmen ſich weigert ; der Sdyuld :

ner die Sache hierauf derelinquiret, so daß

der Gläubiger im Stande iſt, ſie zu appre:

bendiren , hört die Sduld auf.

S. 119.
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S. 119.

Von Erlaſſung der Schuld.

Die Erlaſſung der Schuld erfordert die

Acceptation des Schuldners eben fo wohl als

ein anderer Vertrag. Sie ijt entweder eine

unencaeltliche Erlaſſung oder ein Dec.

gleich (transactio ).

(1) Stillſchweigend iſt die Schuld erlaſſen , wenn ich

einen Schuldner die Handſchrift zurücfaebe.

Wenn ich aber von zwey Verſdreibungen über

diefelbe Schuld nur eine zurúckgebe , ſo laßt fit

dieß nicht behaupten ; wie Hert ad Pufend. Lib .

5. Cap . II . S. 7. not. s glaubt.

(2) Hieher gehört auch die mit beyder Paciſcenten

Einwilligung geſehene Aufhebung eines ned.

felſeitigen Vertrags vor ſeiner Er úlung (mu

tuus diſſenſus )..

(3) Kann man einem eine beſchworne Schuld erlaſo

ſen , und kann man einen wechſelſeitigen beſchwors -

nen Vertrag wieder aufheben ? Nach dem äuſſer:

lichen Redt ohne Zweifel.

S. 120.

Von der Novation.

Die Tovation iſt ein Vertrag, wodurch

eine Schuld aufgehoben , und eine andere an

ihre Stelle geregt wird. Sie iſt mancherfen.

Man kann das Object , die åuſſerlichen Bes

ſtimmungen , den Grund der Verbindlichkeit ,

die Perſonen åndern,

Pue
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Pufendorf

de I. N. et G. Lib
. 5. Cap

. 11. § . 15 .

glaubt , die Nopation fey eine bloſe Erfindung

des bürgerlichen Rechtes. Man rehe aber Sert

und Mascor in ihren Noten sum a . D.

S. 12I.

Von der Erpromiſſion ,

Wenn man eine fremde Schuld gånzlich

über ſich zu nehmen ver pricht, ſo heißt der

tung als S Ibitsabler. Sie iſt von der

Bürgſchaft verſchieden . Wenn ſie auch ohne

Vorwiſſen , ja gegen den Willen des Schuld .

ners geſchieht, ſo wird derſelbe dennod, von

ſeiner Verbindlichkeit fren.

$. 122,

Von der Delegation.

Der Vertrag unter drei Perſonen , wo:

durch der Schuldner von der Sduld befrenet

wird , und ein Erpromittent ſie übernimmt,

heißt die Lieberweijung oder Teegarioil.

Der Delegant wird dadurch von ſeiner Ver:

bindlichkeit fren, dergeſtalt, daß, wenn aud) Der

Delegat nicht bezahlt , jener für nidyts haftet ,

wofern er dies entweder a) nicht ausdrücklich

verſprochen , oder b) betrůglid, den Delegaten

für zahlungsfåhig ausgegeben hat. Die Bür:

gen des Deleganten bleiben nur alsdann für

den
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den Delegaten verhaftet, wenn ſie in die Des

legation verwilliget haben. Von der Delega:

tion iſt die Anweiſung oder Aſignacio ", un:

terſchieden. Sie iſt eine Vollmacht , die ich

meinem Gläubiger gebe , daß er von meinem

Schuldner das , was mir gebührt , einfordern

und ſid ) damit bezahlt machen ſoll. Der 21

fignant wird nicht eher von ſeiner Verbind:

lichkeit frem i als bis der Ufſignat bezahlt.

Unerlaubt handelt der Aſſignant , wenn er die

angewieſene Summe ſelbſt erhebt, um ſie für

fich zu behalten ( S. 97).

( 1) Wer die fremde Schuld übernimmt , heißt der

Delegat ; der erſte Sduldner , welder durch die

Delegation frey wird , heißt Delegant , und der

Gläubiger der Delegatar ,

( 2 ) Die Delegation iſt von der Erpromiffion verfchie.

den . Jene erfordert die Einwilligung von drey

Perſonen ; dieſe kann zwiſchen dem Gläubiger und

Erpromittenten allein verabredet werden . In

jeder Delegation liegt eine Erpromiſſion , aber

nidt umgekehrt.

(3) Der Gläubiger , welcher die Anweiſung giebt ,

heißt der Aſfignant ; der Schuldner , welcher auf

die Anweiſung bezahlen ſoll , der affignat , und

der , welcher die Zahlung einfordert , 2 riignatar.

(4) Die Rechte der Delegation und Affignation han:

delt Wolf Part. 5. §. 839 199. ausführlich ab.

S. 123
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$. 128

Von der Ceſſion .

Die Ceſſion heißt in allgemeinem Ver

ftande die Uebertragung meines erworbenen

Rechts auf einen andern . Steht mir dieſes

Redit gegen eine gewiſſe Perſon zu , fo beißt

fie Celjion in eigentlicher Bedeutung. Alle

erworbene Rechte kann man einen andern über:

tragen ; audy gegen den Willen des Schuldners,

wenn nid) t ein ausdrücklicher oder ſtilſchweiz

gender Vertrag im Wege ſteht.

Ift Ceffion und Delegation nach dem N. R. verſchien

den ? dieß leugnet Gundling I. N. et G. Cap. 23.

p. 307 und Mascov ad Pufendorf de 1. N. et G. ,

Lib . s . Cap. 11. § . 13. aber ohne hinlänglicher

Grund. Wolf jur. nat. Part. 5. S. 839. S. 850 .

Siebentes Kapitel.

Von dem Rechte bey entſtandenen

Streitigkeiten

S. 124

Wann der Anſpruc zweifelhaft ift.

Wenn ich behaupte , daß mir jemand zu ef.

was vollkommen
verbunden ſen, er es hingegen

leugnet , und mein Recht zweifelhaft iſt : po

Darf ich nicht ſogleich Gewalt brauchen, ſons

dern es muß zuvor Beweis geführt werden.



weiſet , ſo heißt es ein natürlicher odet nicht

146 Naturrecht 1. Buch 2.Abſchn.7.Kap .

( 1 ) Ift die Rede von einem angebohrnen Rechte , ra

bin id nidt fduldig , den Beweis zu übernehs

men ; eben ſo wenig , wenn über ein erworbenes

Necht geftritten wird , und die Frage iſt , ob mein

Factum gerecht fey ? Aber alsdann muß ich Bes

weiß führen , wenn ich mir ein hypothetiſdes

Redt zuſchreibe , und die Eriften ; des Factums

in Zweifel gezogen wird. S. Yigas úber Redte

vnd Verbindlichkeiten S. 137 10.

1. I. S. ( Joh. Juftin . Schierſchmidt ) allgemeine

Regelu , wer von den ftreitenden Partheyen bep

einem Rechtshandel den Beweis zu übernehmen .

Andere Auflage 1754. Erlangen in 4.

Frid . Ulr . Peſtel diſl. de cauta adplicatione doctrinke

de notorio in jure naturae. Rintel. 1720 .

( 2 ) Wenn inan den zu erweiſenden Saß geradezu bes

Fånftlicher Beweiß. Beweiſet man hingegen einen

ändern Sat , aus dem ſich nachher das eigentliche

Beweisthema durd Sdlüſſe herleiten láßt : ſo

nennet man es einen künſtlichen Beweis. Durch

dieren wird entweder der Semeisras mit Gewigs

heit dargethan , oder nur wahrſcheinlic geulacht.

( 3 ) Die im N.N. geltenden Beweismittel find : Aus

genſchein ; Documente ; auf gewiſſe Weiſe der

Eid ; und Zeugen. Aber wie viele Zeugen ma

Men nach dem N.R. einen vollen Beweis ? Pue

fendorf de 1. N. et G. Lib. 5. Cap . 13. S. 9.

Titius und Carmichael ad Pufendorf de O. H. et

C. Lib . 2. Cap. 1. §. 10. glauben zwer . S. aud

J. 6. 8. 2. Büchner über die Anzahl der Zeua

gen bey dem Beweis , ein Programm. Göttingen

1780. 4. Nad Beidaffenheit der Umſtände fönnte

aber aud Ein Beuge einen pilligen Beweis auss

maden .

$. 125.



Von dem Redyt ben Streitigkeiten. 147

S. 125

Von den Sciedsrichtern
und Mittelsmannern

.

Wer von ſtreitenden Parthenen zur Ents

ſcheidung des Streits gewählt wird , heißt ein

Siedsrichter , und der Vertrag , wodurch

er von den Parthenen gewählt wird, Compro.

miß. Ein Mittels nann (mediatori aber

iſt, wer nur durch Zureben und Rathſchläge

eine gútliche Uuskunft befördern roll.

(1) Nach dem áufferlichen Rechte iſt man nicht vers

bunden , Schiederichter zu wählen , wie Tesmar

ad Grot . Lib. 2. Cap. 25. §. 8. glaubt. Man fa

Treuer diſf. de decoro gentium circa belli initia

$ . 11. ,

( 2 ) Der Schiedsrichter muß das Urtheil nur fpres

chen . Errequiren muß es der Sieger ſelbſt .

( 3 ) Die Partheyen ſind ſchuldig , es gelten zu laſſen ,

mens anders der Schiedsrichter das im Vertrag

porgeſchriebene Verfahren (modum procedendi)

beobachtet hat. Aus dem Grund : Die Entſcheia

dung rey ungerecht , kann ſie nicht angefochten

werden.

Willenberg de arbitris et mediatoribus belligeran

tium . Gedani 1706 .

Coccej diſl. de officio et jure mediatorum pacis , in

Exerc. curioſ. Tom. 2. num. 32.

Jac. Frid. Ludovici diſſ. de effectu et obligatione

laudi. Hal. 1711 ,

Ge, Lud. Boehmer diff. de ſuperarbitris in Elect,

jur. civ . Tom . 2. num . 14.

S. 126.
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S. 126 .

Wenn die Beleidigung unjweifelhaft ift.

Iſt hingegen die Beleidigun
g
gewiß , ſo iſt

man befugt , gegen den Beleidiger Gewalt zu

brauchen . Denn die Pflidit , andere nicht zu

beleidigen , iſt eine Zwangspflic
ht

( s . 26 .

S. 31. ).

lo . Frid . Hombergk diff. de jure quod ex injuria

oritur. Marb. 1712.

Diſſert. ſur la raiſon de guerre et le droit de la

bienſéance par F. H. Strube ; iſt deſſen Ebauche

des loix naturelles (Amſterd. 1764. 4.) angehängt.

Chr. Frid . Melhorn differt. comparatio juridica inter

actus bellicofos et litigioſos. Jen . 1748 .

Chrift, Ludov. Scheid commentatio de ratione belli,

ſeu ut a Gallis dici folet , raiſon de guerre , ex

jure et moribus gentium . Frcf. 1749. 4 .

Aug. Heni'. Ulrich diſl. quousque coactio et vis ini.

quitate careat, quousque injuſtitia , feu initia

juris cogendi in foro interno et externo naturali

Spectati. Jen. 1771.

$. 127

Die Beleidigung mag fünftig , oder gegenwärtig ,

oder vergangen reyn.

Eine Beleidigung iſt entweder ſchon geldje.

hen , oder wird mir jeßt zugefügt , oder ſteht

inir erſt in der Zukunft beror. In allen

dren Fällen bin ich befugt , Gewalt dagegen

zu gebrauchen.

(1

1
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3

( 1 ) Aud nad dem innerlichen Rechte iſt der Gebrauc

der Gewaltthätigkeit nicht gånzlich verboten ; 06

er gleich hier engere Grenzen hat , als nad dem

auſſerlichen . H. Grot. de I. B. et P. in prole

göm . Die inneren Pflichten in dieſer Materie

handelt ab Gottl. Sam . Treuer difl. de decoro

gentium belli initia. Helmſt. 1727 .

( 2 ) Die Beleidigung muß auf keine andere Art abges

wendet werden können ; denn die Vernunft ers

laubt blos deswegen Gewaltthätigkeit , weil und

in ſo weit dies das einzige Mittel iſt, mich gegen

Beleidigungen zu ſchüßen. Wenn es alſo wahr .

ſcheinlich iſt , daß dieß durch gelindere Mittel ges

ſchehen könne , ſo bin ich verbunden , dieſe zuvor

anzuwenden . Hat mid Jemand nur aus Unvors

fichtigkeit beleidigt , fo find allezeit zuerft gútliche

Mittel zu verſuchen . Oft hingegen die Beleidis

gung eine vorſegliche , ſo läßt ſich dieß nicht bes

haupten .

S. 128.

Das Recht des Beleidigten iſt unentlich .

Der Beleidigte ijt ( a ) befugt, ſo viele und

große Zwangsmittel zu gebrauchen , als nom

thig iſt , ihm Entſchädigung und Sicherheit zu

verſchaffen , und man kann (b) dieſem Recht

im Allgemeinen (in abſtracto ) keine Grenzen

ſeben ; ſondern die Einſchrånkungen müſſen

nach den Umſtånden beſtimmt werden . Auch

kann man (c) nicht behaupten , daß gegen ei.

ne kleine Beleidigung nur kleine Zwangsmit.

53 tel
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tel gebraucht werden dürfen . Dies will der

Sab ſagen : Das Reche des Beleiðipten ley

ein unendliches oder grenzenlojes Recht.

Pufendorf Lib . 2. Cap. 5. 5. 3. Gundling I. N. et G.

Cap . 9. § . 27. Wolf I. N. Part. 1. % . 978. Maak

über Réchte und Verbindlichkeiten , S. 132 und

andere haben dieſen Saß vorgetragen i lind bes

wieſen . Andere halten-ihn für abſcheulich und

gottlos , ,,für einen greulid en Schandfied für die

philoſophiſche Rechtělehre" ( Jacob N. N. Vors

rede , S. XVI.) Man f . lichaelis mor. Redt ,

Vorrede zum 6. Theil. S. 39 und 44.

S. 129.

Was ift Strieg ?

Krieg iſt der fortdauernde Zuſtand , worin

Menſchen Gewaltthätigkeiten aus feindſeligen

Abſichten gegen einander ausüben ; der entge:

gengefekte Zuſtand heißt Friede. Man theilt

den Krieg in den öffei:clichen , Privats und

vermiſchen Krieg ; Duell , Rencontre,

und eigentlichen Krieg ; gerechten und uns

gerechten ; freywillig zur Entſcheidung eines

Streites verabrederen ( £tfcbeidung8.

Krieg) , und nicht ſo verabredecen (judiciale

et non judiciale) , und dieſen legtern in den

Krieg , der zur Erfegung des Schadens ,

zur Verteidigung, zur künftigen Siders

heit, und zur Strafe geführt wird ; (bellum

vel
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vel reparativum , vel defenſiuum , vel aſſe

curatorium , vel punitivum ) ; in den feyerli

chen und nicht feyerlichen ; in den Offenſive

oder Anfalls , und Defenſiv- oder Vertheis

digungskrieg.

Einige hierher gehörige vorzüglide Sdriften ſind:

Diſſertatio inaug. de definitione belli. Viteb . 1777. 8.

Alb. Gentilis de jure belli libri III. Hanov . 1612.8.

Abhandlung von dem Unterſchied der Off- und De:

fenſivkriege. 1756. 4.

Chriſtoph. Fr. Schott diſp. de juſtis juris bellum ge

rendi et inferendi limitibus. Tubing. 1758. in

collect difl. jur. nat. Tom . 1. p. 249 $99.

Jo , Chriſtoph. Ion, Schwarz dill. de cauſis belli. Jen ,

1760 .

D. 3. segewiſch über das Striegsrecht, in ſeinen

fleinen Schriften , 2. St.

Mehrere findet man in Meifter bibl. jur. nat. VoGo,

bellum .

1

$. 130

Die Urſache des Strieges ift Beleidigung.

Wegen einer Beleidigung iſt man befugt,

Strieg zu führen ; aber Beleidigung iſt auch

die einzige rechtfercigende Urſachedes Krie:

ges ( S. 126. ),
.

S , 4 H.
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H. Cocceji dill. de juſtitia bellorum , in Exercit. cu

riof. Tom. 1. num. 14.

Chr. Roehrenſee diff. de caufa belli juſtifica. Viteb .

1703.

Io. Chr . Roth de juſtis bellorum cauſis. Alt. 1689.

(1) Von der rechtfertigenden Urſache des Strieges

( cauſa jullifica ) find die bewegenden Urſachen

(caufae fuaforiae) verfchieden ,

Jo. Meyer diff. de officio juſtitiae et prudentiae in

ponderandis ſuſcipiendi belli caufis et incommo

dis . Ratisb. 1694

( 2) Alſo um Verweigerung der Liebespflichten willen ,

hat kein Strig ftatt ; in ſofern dieſelbe nicht auf

eine bevorſtehende Beleidigung ſchließen läßt, wel:

che ich nicht anders , als durch Strieg abwenden

kann. Mißbraucht kann zwar dieſe Regelwerden,

und fie ift idon oft mißbraucht worden , aber

nicts Defto weniger ift fie wahr .

Schwarz Syllog. problem . 1. N. et G. probl, 28. 30. 32.

Chrift. Sam . Ziegra de jure belli ob tranſitum de

negatum . Viteb . 1686.

Iac. Roeſer diſſ. de juſtitia bellorum ob commea.

tum denegatum fufceptorum . Viteb . 1667.

S. 131 .

1. Wenn ſie fchon geſchehen iſt.

Jft mir eine Beleidigung ſchon zugefügt:

ſo habe ich das Recht, Ert chaoigung vom

Beleidiger zu fordern (jus indemnitatis), und

das
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Sutes. Sieht man auf die wirkende lirfache,

welche mir ſchädlich iſt : ſo iſt der Soade mans

cherley. Er wird entwederdurch die freye Hands

lung eines Menſchen zugefügt, oder nicht. Im

Teşten Falle heißt er ein zufälliger Schade (dam

num caſuale). Im erſten Fall iſt die Handlung

entweder eine gerechte oder ungerechte. Iſt dies

res , ſo heißt es ein directeſ , béſſer ein erlaubtèr.

Schuden . Ift jenes ," ſo nennt man es einen

indirecten (damnum in conſequentiam veniens) ,

beſſer unerlaubten Schaden . Der unerlaubte wird

mir entweder aus Dorfax oder aus Flachlaffig.

.

auf das Object iſt der Shade ſo mannigfaltig ,

als die Güter , die ein Menſch haben kann. Man

kann Schaden leiden an ſeinem moralifchen Chaz

racter , an ſeinen Geiſtes- oder Leibeskräften ,

an feinem guten Namen , feiner natürlichen Fren:

heit, feinem Vermögen sc. Wenn man endlich auf

das Verhältniß des verlohrnen .Gutes zu dem Bes

fchädigten ſieht, ſo iſt der Schaden entweder ein

poſitiver oder ein privativer. Poſitiv heißt er ,

wenn ich etwas verlieren was ich ſchon wirklich

beſaß , privativ , wenn mir die Hoffnung, ein

Gut zu erhalten , entzogen wird. Von dem er:

laub.

ST
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laubten i. Sam . Stryk diſſ. de damno rebus alienis

licite illato , in opp . Francofurtenſ. Vol.5, num .

5. Benjo Lehnemann diſl. de laeſione licita . Marb.

1697, Daries Obſ. jur. nat. Tom. 2. Obf. 60 .

Beyſpiele ſind : id führe ein Gebäude auf meis

nem Boden auf , welches des Nachbars Fenſter

verdunkelt ' ; ich grabe auf dem meinigen einen

Brunnen , wodurch des Nachbars Brunnen das

Waſſer verliert ; ich fange ein Gewerbe an , wele

cheś zuvor ein anderer allein trieb , und entziehe

dadurch dieſem die Stundidaft.

(2 ) Jeder unerlaubte, fomohl dolore als culpore Schas

den muß erſetzt werden , der erlaubte und zufáls

lige hingegen nicht. Thomafius difl. larva legi

Aquiliae detracta $ . 4. behauptet , ich müſſe jeden

dem andern zugefügten Schaden erreßen , wenn

ich auch ganzlich auſſer Schuld ware. Dies wis

derlegt von dem Buſche diſl. dominium ex facto

animalis praeter culpam non obligato ( Lipf.

1729.) S. 11. ſqq. Wenn ich den Sdaden , den

ich dem andern zufüge , Polechterdings durch keine

menſchliche Klugheit abwenden fonnte, ſo war ich

auch nicht verbunden , ihn abzuwenden. War ich

aber dazu nicht verbunden , fo bin id aud nidt

fchuldig , ihn zu erregen .

( 2 ) Nach dem Naturrecht wird weder in noch auffer

den Contracten auf den Grad der Nachläſſigkeit

geſehen ; fondern es muß der Regel nach allezeit ,

auch das kleinſte Verſehen (culpa leviſſima) prá

ſtirt werden . Pufendorf de l . N. et G. Lib.3. Cap.

1. 8. 6. Idem deoff. h. et c. Lib . i . Cap. 6. S. 9 .

ibique interpretes. Wolf I. N. Part. 2. S. 580 .

part. 4. S. 446 et 584. Cocceji ad Grot . lib . 2.

cap. 12. S. 13. n . 2. Idem dilfert. XII. ad Grot, J.

386 et 526. Glafey Recht der Vernunft S. 456.
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Anderer Meynung find Luzac iber WolfTom . 3.

p. 118. und Vlrich init. philor.juſt. S. 95. fqq.

Daß ich durch Verträge einem den höchſten Grad

der Aufmerkſamkeit erlaffea fonne , ift gewiß.

Wenn ich durch eigne Schuld das Verſehen des

andern veranlaßt habe : ſo iſt er mir zu keinem

Schadenserſaß verbunden. Wie aber , wenn ich

mit einem höchf nachläſſigen Menſchen wiſſentlich

contrahire , kann ich dennoch die Leiſtung des mins

beften Verſehens verlangen ? S. Wolf I. N. part.

4. J. 460 et 588 fqq. und Vattel queſtions de

droit nat. p . 140 199.

( 4 ) Muß ich dem Berdådigten auch den Gewinn vers

gúten , den er noch hätte machen können ? Allers

dings, wenn der Gewinn gewiß oder doch wahrs

fcheinlich iſt, und es dem andern durch meine

Sduld unmöglich gemacht worden iſt , ihn zu ers

halten . Glafey S. 458. Daries Obſ. Tom . 2

Obr.61.

(5 ).If der Herr eines Sclaven oder Thieres zum Er:

ſaß des von dieren ohne Schuld des Herrn zuge:

fügten Schadens verpflichtet ? Diefes iſt ſehr ſtreia

tig. S. Grot. de'l . B. et P. Lib. 2. Cap. 17, S. 21.

ibique Barbeyrac, Pufendorf de I. N. et G. Lib .

3. Cap. I. S. 6. ibique Hert. Idem de off. h. et c .

Lib . 1. Cap. 6. $. 14 'fqq. ibique Titius, Treuer ,

Otto , Carmichael, Cocceji dill. ad Grot . XII. S.

585. Daries Obl. 59. Meines Dafürhaltens ift er

nicht verbunden ; wie beſonders von Buſch in der

angeführten Diff. ſehr gut erwieſen hat. Die Ur.

gumente für das Gegentheil ſind: 1) wenn ich

von einem Thier , das in der natürlichen Freiheit

lebt , beſchädigt werde , ſo kann ich es fangen oder

tödten. Dieſes Recht kann mir durch das Eigens

thum nidt benommen werden (dominia ad ef

fece
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fectum laefionis introduci non potuerunt) 2) Wer

allen Nußen von einer Sade hat , muß auch den

Schaden tragen. 3) Jeder , der ein Thier hålti

weldes Schaden thun kann , begeht ein Verſea

hen , ( in culpa eſt). Darauf aber iſt zu , ant:

worien : 1 ) wenn mich ein herrenloſes Thier be

Tchadigt , ſo kann ich es freylid fangen. Dieſes

Rect entſteht aber nicht aus der Beſchädigung.

Ich durfte das Thier auch fangen , wenn es mir

feinen Schaden gethan hátte. Mein Recht grúns

det ſich darauf, daß das Zhier res nullius ift, fått

alſo weg , ſobald der Grund wegfällt. 2) Wer

den Nußen einer Sade hat , muß den paſſiven

Schaden tragen , welcher an der Sache geſchieht,

welden die Sache leidet , daß er aber auch den

activen , welchen die Sache verurſacht, erregen

múſie, iſt niot erwieſen . 3) Da die núßlioſten

und unentbehrlichſten Hausthiere zuweilen Sdas

den thun , ſo dürfte man auch dieſe nicht halten.

Was die Sclaven betrifft, fo behaupten viele, daß

der Herr den von Sclaven zugefügten Schaden ére

feßen muffe , und daß hier das nicht angewendet

werden könne , was bey den Thieren gelte , weil

der Sclave frey handle. Allein dieß macht nur

einen Unterſchied in der moraliſchen Jmputation

bey der Strafe des claven.

(6) Kann ich verlangen , daß mir der von einem Kinde

oder Raſenden zugefügte Schaden aus ihrem Ver

mögen erlebt werde ? Thomafius in diff. cit. §. 9 .

und Daries l. c . Obf. 58. S. 14. bejahen es. Ana

derer Mennung ſind mit Grund Gundling I. N.

Cap . 10. S. 30. Weber von der natürlichen Ver

bindlichkeit S. 294 der 2ten Ausgabe. Denn

es fehlt bey ihnen die moraliſche Verbindlichkeit,

den Schaden nicht zu thun. Wenn
man ans

nimit,
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nimmt, daß fie den daden erſetzen múffen , ſo

muß man auch behaupten , daß ich jeden Scha :

den , zu welchem ich bloß Gelegenheit gegeben

babe zu erregen ſchuldig rey , wenn id 3. B.

jemand berede, ſpazieren zu gehen , und ihm uns

terwegs ein Ziegel auf den Kopf fallt.

( 7 ) Eine fehr unbeſtimmte Regel iſt': damnum quod

quis ſua culpa ſentit , ſentire non videtur. Mus

mir denn ein Dieb die geſtohine Sache nicht ers

fatten , wenn ich ſie gleich nachlafſig verwahrt

batte ?

( 8 ) Die Erfeßung des Schadens fann geſchehen durch

Wiedererſtattung deſſen , was man dem andern

entzogen hat , und durch Leiſtung eines Aequiva:

lentes , oder fury Durd ErfaB / Genugthuung

(Jatisfactio ).

(9) If der Straffrieg erlaubt ? H. Grot, de 1. B. et

P. Lib. 2. Cap . 20. läßt ihn in drep fåten zu :

1 ) wenn ein Regent reine rebelliſchen Untertha:

nen zúchtigen will; 2 ) wenn der Beleidigte nad

erhaltener Entfdadigungdem Beleidiger noch des

bel zufügt , um ihm Luft und Muth zu fünftigen

Beleidigungen zu benehmen ) oder that aufmerks

famer zu maden ; 3 ) wenn man Krieg führt,

um einen kaſterhaften zu beſſern. In dem erſten

Falle hat ohne Zweifel ein Krieg ſtatt. Im imens

ten iſt er eben ro wenig zu verwerfen , wiewohl

Pufendorf (de 1. N. et G. Lib . 8. Cap. 3. $. 4. )

und ſeine Anhänger Das Wort Strafe nit leiden

wollen ; weil es , wie ſie glauben , eine Oberherre

roaft vorausſeht. Auch Maaß über Rechte und

Berbindlichkeiten S. 81 giebt zwar zu , daß ich

dem Beleidiger Uebel zufügen dürfe , um ihn von

túnftigen Beleidigungen abzuhalten , nur will er

dies
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dieß feine Strafe , ſondern eine Prävention ges

nannt haben . Im dritten Falle aber verwerfen

den Straffrig mit Rect : Pufendorf de 1 , N. et

G. I. c. 9. 7. Koehler jur. foc. et gent. Spec. 7.

S. 1620. Schwarz l..c . problem . 26. Reinhard

in der Sammlung jurift. und philof. Auffage

I. Th. S.281 26. Gottl. Aug. Tittel de correcó

tione per vim et arma inter gentes non licita , in

deffen Erläuterungen der Philof. 7. Abh. Mis

dhaelis Mor. Recht , J. 28. Hingegen Zoucheus

in jure feciali P. 2. Sect. 7. Qu. 1. Huber de ju

re civit. Lib . 2. Sect. 6. Cap. I. $. 76 8. Locke

diſcourſes concerning government. Chap. 2. B.

4. Chap. 2. D. 7. Barbey, ac ad Pufendorf l..C .

und Daries obr. jur. nat. Tom. 2. Obf. 66. vers

theidigen ihn . Daries fagt: ich bin berpflichtet ,

folglic, aud beredtiget , meinen Nebenmenſder

vollkommner zu machen , alſo ihn vom Lafter abs

Juhalten . Ein Recht auf den Zwed giebt aud

ein Recht zu den Mitteln. Ein Mittel, den Las

fterhaften zu beffern , find Zwang und Strafe. –

Allein das Recht zum Zwed giebt keineswegs ein

Recht zu allen Mitteln (S. 11.) ; die Mittel dúrs

fen nicht mit der Gerechtigkeit ftreiten . Uud

kann das allgemeine Beſte mit jeder Marimenicht

beſtehen . Man kann auc noch über dieſe Mateo

rie nadrehen :

Io . Schmidt diff. de bello punitivo. Lipſ. 1714

Ge. Henr. Ribov progr. de bello poenae. Goett. 1741.

Io. Ge. Quiftorp diff. de bello punitivo fecundum L.

N. hayd illicito. Roſt. 1757, 47

S. 132
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$ . 132.

II. Wenn mir die Beleidigung jeßt zugefügt wird.

Gegen eine Beleidigung, die mir jemand zu

zufügen in Begriffe iſt, habe ich das Recht

michzu vertberogen (jusdefenfionis). Die

Wertheidigung des Meinigen gegen einen uns

gerechten Angriff beißt die Viochwebri

(moderamen inculpatae tutelae ).

( 1 ) Das Recht der Nothwehr erftredt ſich bis auf

das Recht den Aggreſſor zu tódten .

(2) Uber kann man auch einen tódten , der uns nicht

das Leben nehmen ; der uirs etwas von unſerm

Vermogen nehmen , die Heuſdheit rauben , oder

uns permunden , oder eine Maulidelle geben (ei

ne vormals bey den Moraliſten berühmte Frage ! )

will ? Nad dem áu Terlichen Rechte ſind alle diere

Fragen zu bejahen . Man f. Thomaſii jurispr. di

vin . Lib . 2. Cap . 2. S. 12 u. f. Ziegler ad Grot.

Lib . 2. Cap . 1. 9.7. Buddeum in philof. pract.

Part. 2. Cap. 4. Sect. 3. S. 14. Pufendorf de l.

N. et G. Lib. 2. Cap. 5. I. 10 u. f. 6lafey Redt

der Vernunft S. 376 u.'f. ! o. Gottl. Klaubart

de homicidio propter defenſionem bonorum

commiſſo , impuni. Erf. 1733. Io . Aug. Hallfeld

diff. de violenta rerum noſtrarum defenfione,

in opuſc. p. 474 [ 99.

(3) Gegen Verbalinjurien läßt fid feine Nothwehr

denken,

( 4 ) Die Nothwehr hat gegen alle Menſchen ftati ,

auch gegen folde, die nicht frep handeln , A. B.

gegen einen Betrunkenen Raſenden ,

(5)
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(5) Man iſt verbunden zu fliehen , wenn man fich

dadurch wahrſcheinlid jegr retten kann , und

nicht befürchten muß , fic durd die sludt tante

tig einem neuen Angriff auszulegen .

Eric. Mauritius diff. de favore defenfionis vitae, Kil .

1667, in opuſc. p . 754. 199.

Io. Baith. Wernher diff. de violenta ſui defenſione ,

Lipſ. 1699. in differt. 1. N. junctim editis p.

170 ſqq.

Iac. Frid. Ludovici diff. de limitibus defenfionis in

bello defenſivo. Hal. 1706.

S. 133 .

III . Wenn die Beleidigung mir noch bevorſtehet.

Aud) gegen eine noch künftige Beleidigung

iſt es erlaubt, Gewalt zu brauchen , oder wie

man ſagt, das Präventionsrecbt auszu.

ůben ; nur muß es wahrſcheinlich ſeyn , daß

mich der andere beleidigen wolle.

( 1 ) alio ein bloſer Verdacht iſt nicht hinlänglich , wie

Hobbes de cive Cap. 5. I. 1. zu behaupten ſcheis

net ; aber eine vollige Gewißheit iſt auch nicht er:

forderlich . Pufendorf de 1. N. et G. Lib. 8. Cap.

6. S. 15. Ótto et Titius ad Pufendorf de O. H.

et C. Lib . 1. Cap. 5. S. 15 . Garde über die

Perbindung der Moral und Politik S. 6. S.

94. Seder über den menſoliden Willen , 3. Th.

264. S.
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(a ) Daß ich dem andern den Strieg zuvor anfündige,

iſt nicht nöthig. Grübner princip. jurisprud. nat .

Lib . 3. Cap. 8. l. 5 .

S. 134 .

Was in einem gerechten
Krieg erlaubt fep .

In einem
gerechten

Kriege iſt alles erlaubt,

was dazu dient, die Beleidigung
abzuwenden

.

Man kann ſich auch zu dieſem Ende der feinde

lichen Güter
bemácorigen

, auch ſich dieſelben

zueignen
, und alle Rechte des Eigenthümers

Darüber
ausüben , wenn die Umſtånde és ere

fordern (occupatio
bellica ).

(1 ) Alſo alle Mittel , dem Feinde zu ſcaden , Gift ,

Spionen , Hinterlift , alle Arten von Waffen ſind

erlaubt , obgleich die Naturrechtslehrer darüber

noch nicht einig ſind. Man rehe :

lo. Zach . Zentgrav diſſert. de armis in bello prohi.

bitis. Arent. 1677.

H, Cocceji diſſert. de armis illicitis , in Exerc. cu « .

rioſ. Vol. 2. li . 10.

Schwarz Spec. IIdum controverfiar. 1. N. et G. ex

hiſtor.
graec.

illuſtratar. Alt. 2711.

Wilh . Hieron . Brückner differt. de exploratoribus.

Jen. 1700 .

Io . Aug. Frankenſtein diſſert. de dolo in bellis lici

to . Lipſ. 1724.

Io . Georg. Roeſer diſſett. de veneno adverſus hoftem

uſurpato . Francof. ad Viadr. 1691.
4

2
Leya
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Leyſer ſpec. 3. med . 2.

Hartleben medit. ad Pand. [p . 4. med. 1.

( 2 ) Nur muß ein Dritter , und wer fein Feind ift ,

nict beleidigt werden . Kulpis colleg. Grot.

Exerc. II . th. 4. Willenberg diſſert. de exem

ptis a rigore belli. Ged. 1733.

( 3 ) Hartmann ( 1o. Zachar.) in orat. de occupatione

bellica adquirendi dominium non modo , Kilon .

1730. 4. behauptet , die Eroberung rey kein Er :

werbungsmittel, und J. F. Meermann in ſeiner

Abhandlung vom Recht der Eroberung ( Erfurt

1774. in 8.) glaubt , daß der Sieger nicht eher

Eigenthúmer rev , als bis ihm der Beſiegte die

Sache im Friedensfchluſſe abgetreten habe. Aber

man fehe Schwarz problem. pag. 73. und deſſen

diſſert. de jure victoris in res devictorum incor

porales. Alt. 1720 .

( 4 ) Stann man aud heilige Saden wegnehmen , oder

verderben ? Man fehe Buddei diſſert. de jurebelli

circa res ſacras. Hal. 1715. in ſelect. 1. N.et G.

num . 5. Chriſt. Gotth Schwarz controv. jur. nat.

et gent. ex hiſtor. graec.'illuſtrat. Sp. I. Schaus

mann N. R. S. 661.

S. 135

Dom Bepftande im Strieg und der Neutralitát.

Ich bin befugt, einem , dem nach meiner

Ueberzeugung Unrecht geſchieht, oder geſche

hen roll, gewaltſamen Beiſtand zu leiſten ; ich

bin aber auch befugt, neutral zu bleiben ,

enn ich keine Hülfsleiſtung verſprochen habe.
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(1) Daries diff. de caufis belli pro aliis fufcipiendi,

Frcf. ad Viad. 276g

( 2 ) Daß man nicht befugt fer , für andere strieg zu

führen , behaupten zwar verfdiedene ; z. B. Wenn

zei dill. de unione ab imperio libera Cap. 2 ..

Schott unpartheniſche Critik , 1. B. 833. S.;

aber man ſehe Vlrich dåll. cit. (oben 8. 126).

Muß ich , ein Dritter , den Beleidiger , der ſich ben

mir aufhalt , und dem id nichts zu befehten haber

dem Beleidigten herausgeben ? Id halte eß für

Feine Zwangspflicht. Das Gegentheil behauptet

Daries Obſ. jur. nat. Cap. 59. S. 17. aus dem

Grunde , id bereicherte mic mit des Beleidigten

Schaden , wenn ich ihm den Beleidiger nicht aus.

lieferte . - Daß aber dieſer Saß nicht algemein

wahr rer , ift offenbar. S. unten s . 231 .

( 3 ) Abhandlung von der Neutralitat in Striegszeiten .

1758. 4 .

Sammet ( Io. Gottofr . ) diff. de neutralium obligatio

ne et captura navium neutralium , in opuſc. p .

267.

Hoeufft ( Henr.) diff. de jure et officio quieſcendi in

bello. Lugd. Bat. 1768, in Delrichs collect. diff.

jur. nat. et gent. num . 3:

Muhrbeck (Io. Chriſtoph ) diff. de juribus neutralium

in bello , Gryphisw . 1771.

4. W. B. von Uedtrig von Durchſuchung der Schife

fe neutraler Völkerſchaften . Rothenburg an der

Fulda 1781. 8. in Siebenkees juriſt. Magazin 2é

8. 32. 4, f, S.

1

$. 136.
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tem ?

$. 136 .

Bom Friedensdruffe.

Der Vertrag , wodurch der Krieg geendiget

wird, heißt der Friedensichluß. Der Sie .

ger iſt ohne Zweifel verbunden , ihn zu hala

Entſcheidungskrieg ( S. 129.) war.

Pufendorf de I. N. et G. Lib . 8. Cap . 8. 1. Titius

ad Pufend. de 0. H. et C.Lib . 2. Cap. 16. §. 17 .

1
Die meiſten glauben , der Friedensſchlus rep ohne uns

terſchied verbindlid , wenn er gleich erzwungen

iſt. Sie ſagen : 1) wer fou als Richter beurthei:

len , ob der Sieger der beleidigende oder der bes

leidigte Theil war ; 2) wenn Völker Strieg führen,

ſo thun fie es um einen Streit zu endigen ; fie

machen einen filſchweigenden Vertrag , daß der

Sieg über das Recht entſcheiden ſoll ; 3) fein

Friedens dluß wird nach jenem Princip gúltig

feyn ; 4 ) der Saß ift gefährlich , denn der Sie:

ger wird nicht eher ruhen , als bis er den Beſiege

ten völlig zu Grunde gerichtet hat ; 5 ) dem menſd .

lichen Geſchlecht iſt daran gelegen , daß die Fries

densſchlüſſe gehalten werden ; 6) die Hantiſde

Philofophen glauben , die Sade wieder mit dem

Saß des Widerſpruds auszumachen ( S. 22.) : El

ift widerſinnig , heißt es , einen Friedensvertrag zu

ſchließen , von dem Jeder weiß und wiffen kann ,

daß er kein Friedensvertrag iſt. Allein man ant.

wortet : 1) der Ridter iſt die Vernunft und das
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1

Gewiſſen , das überhaupt in Naturftande richtet.

Aud ein Schiedsrichter fann entſcheiden. 2 ) Der

ftiufchweigende Vertrag ift eine völlige Erdiche

stung. 3 ) Die Friedensrohlúffe" ſind gültig, wenn

der Beleidiger beſiegt iſt , oder freywillig aus

Ueberzeugung ſeines Unrechts friebe foließt ; ein

Fall, der beſonders eintreten kann , wenn der

Nachfolger im Reiche einen vom Vorfahr anges

fangenen ungerechten Krieg durch einen Fries

densſchluß endigt. Ein Saß iſt darum nicht falſcy

oder der Gerechtigkeit zuwider , weil er zuweilen

für einen Meniden ſchädliche Folgen hat. Auch

iſt in den meiſten Fällen der Sieger nicht im

Stande die Sache ſo weit zu treiben . 5 ) DAS

Wohl des menſchlichen Geſchlechts würde viel:

mehr leiden , wenn es jedem Stårferen erlaubt

ware , mich durch Krieg zu einem Friedensſchluffe

zu zwingen, und ich den Frieden halten mußte.

6 ) Warum darf ich , um mich zu retten , nicht

etwas widerſinniges thun ? und wie , wenn Jes

dermann mußte (weldes ben Nationen wirklich

der Fall iſt ) , daß ein Friedensſchluß weiter nichts

iſt, als eine Erklärung , wir wollen vor der Hand

keinen Strieg mehr führen ? Mani ſehe von dieſer

Frage Thomaf. inſtit. jurispr. div. Lib . 2. Cap .

6. 8. 69. Gundling lib. ſing. de efficientia metus

Cap. 2. S. 16 fqq. Treuer ad Pufendorf de 0.

H. et C. 1. cit. Otto ibid . Iuft. Henn . Boehmer

diff. de except. metus injufti, Cap. 4. in exerc,

ad Pand. Vol. 5. p. Leyſer ad Pandect.

Sp . 58. med: 6. Glafey in Recht der Vernunft

S.603 4. f. Vattet droit des gens Lib . 4. Ch.

4. 5. 37. Entrup ( Io . Henr.) ſpec. juris gent.

quo praecipua civitatis gentium maximae atque

juris earundem yoluntarii fundamenta deſtruuna

tur. Groening. 1765. in Oelrichs collect. cit.

£ 3

811 [qq:

num .
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uum . I J. J. Moſer von der Verbinds oder

Unverbindlichkeit der vormaligen Friedensfolúffe

ben entftehendem neuen Krieg , in deſſen vermiſch

ten Abhandlungen (1750) I. St. 3. 4. f. f. S.

Jacob N.R. S. 479.

7

1

Zwen.
1
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zweg tes Buch.

Gerellſch aftsrecht.

Erſtes Rapitel.

Von den Geſellſchaften überhaupt.

Henr. Koehler juris ſocialis et gentium ad jus natu

* rali revocati ſpecimina VII, Jena 1735. 4. *

3. S. Langemack allgemeines geſellſchaftliches Recht.

Berlin 1745. 8.

Georg Sriedr. Weyers Lehre von den natürliden ges

ſeurdhaftlichen Rechten und Pflichten der Menſden .

Erfter Theil, Salle 1770 , anderer heil 1773. 8.

S. 173 .

Was ist Gerendaft und Geſelfdafterecht ?

Eine Geſellſchaft iſt eine Verbindung

mehrerer Perſonen , in der Abſicht , mit ver .

einigten Kråſten einen gemeinſchaftlichen fort:

dauernden Endzweck zu erhalten . Rechte,

welche aus dem Begriffe einer Geſellſdaft

flieſſen , heißen geſellſchaftliche, und ihr In:

begriff das Geſellſchaftsrecht.,

§ 4
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(1) Das Wort Geſellſchaft bedeutet auch zuweilen den

Inbegriff der Geſellſchaftsmitglieder ; zuweilen

den Zuſtand derſelben .

( 2 ) Daß der Menſch innerlich verpflichtet fen , in

Geſellſchaft zu leben , iſt auffer Zweifel. Sriedr .

von Schuckmann von dem Entſtehungsgrund der

Geſellſchaft , in der Berliner Monateſchrift 1783.

5. Stück. Von den Vortheilen des geſellſchaftli:

den Lebens r. sume über die menſdliche Natur

3. B. 54. Seite sc . (Halle 1792) . Ideen über

den Urſprung geſellſchaftlicher Verbindungen der

Menſchen unter einander , in Ganther Seinrich

von Berg ſtaatswiſſenſchaftliden Verſuden 2 .

Theil 3. St.

$. 138.

DAS Geſellſchaftsrecht iſt zweyerler.

Das Geſellſchaftsrecht iſt entweder ein

einbermiſdeeoder auswärtig s (jus focia

le vel intrinfecum vel extrinfecum ). Das

einheimiſche enthått die Rechte und Verbind:

lichkeiten , welche ein Geſellſchafter gegen den

andern hat ; das auswärtige aber begreift die

Rechte der Geſellſchaft gegen einen dritten ,

der nicht zur Geſellſchaft gehört.

S. 1396

Verſchiedene Arten der Geſellſchaft.
1

Eine jede Geſellſchaft regt einen Vertrag

voraus , welcher die Eigenſchaften eines gülti

gen
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gen Vertrags haben muß. Nachdem übrigens

diefer Vertrag ganz freywillig , oder von ei.

nem Gerek bifoblen , oder durch Gewalt er .

zwungen iſt, nachdem iſt die Geſellſchaft ent:

weder eine freywillige, oder geſetzliche, oder

erzwungene. Hat die Geſellſchaft einen er :

laubten Zwed , und gebraucht erlaubte Mit

tel : fo iſt ſie eine erlaubte, fonſt aber eine

unerlaubte.

(1 ) Daß fich jede Geſellſchaft auf einen Vertrag grüns

de , leugnen verſchiedene. S. 3. E. Köftere Lehrs

buch der philoſophiſchen Moral S. 95. § . 4.

( 2 ) Gründet ſich die erzwungene Geſellſchaft auch auf

einen Vertrag ; das heißt , hat der Sieger mit

dem Beſiegten (a) nicht eher eine Geſellſchaft ,

und (b) daher auch nicht eher eine Dberherrſchaft

über ihn , als bis dieſer einwilliget? Nam rehe

Hobbes Leviath . Cap . 20. Pufendorf 1. N. et G.

Lib . 7. Cap. 7. 1. 3. Lib . 8. Cap. 6. S. 20. Here

dill. de modo conſtituendi civitates 1.4. in opuſc.

Tom . 1. pag. 289. Schwarz problem . pag. 73.

S. 140.

Bom Wohl der Geretſchaft.

Das Wohl der Geſellſchaft beſtehet in der

ungehinderten Erreichung des geſellſchaftlichen

Endzweds, oder des gemeinen Beſtens, und

der allgemeineGrundſag desGeſellſchaftsrechts

iſt : befördere das Wohl der Geſellſchaft.

Aber
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Uber bin ich aud fchuldig , das Wohl der Geſellſchaft

mit meinem eignen Soaden zu befördern ? Bo.

fter A. A. D. S. 96 S. 10.

S. 141.

Von der Beleidigung eines Geſellſchafters
.

Wenn daher ein Gefellſchafter beleidiget

wird , ſo kann die geſellſchaftliche Verbindung

dem Redyt, welches ſonịt ein Beleidigter ges

gen den Beleidiger hat , Sdranken ſeßen .
3

S. 142.

Dauer der Geſellſchaft.

Die Geſellſchaften werden entweder auf

ewig , oder auf eine Zeitlang eingegangen.

Bendes iſt nach dem Naturrecht erlaubt und

gültig.

§. 143 .

Con gleichen und ungleichen Geſellfchaften .

Ferner ſind die Geſellſchaften entweder

gleiche oder ungleiche. Ungleiche nennt man

die, worin Ein oder einige Geſellſchafter

Oberberr , die andern Unterthanen (unter.

worfene , Untergebene) ſind. Die Ober.

herrſchaft muß durc; Geſege oder einen Ver:

trag
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trag feſtgeſegt ſeyn ; ſonſt iſt die Geſellſchaft

eine gleiche. Die Oberherrſchaft kann un

umſchränkt , fie kann auch eingefäränkt

ſeyn. Wer unter einer ganz unumſchrånkten

Oberherrſchaft ſteht, beißt ein Sklave.

(1) Auch in einer gleichen Geſellſchaft kann eine Dber:

herrſchaft ſtatt finden ( $. 210.).

( 2 ) Zum Begriff eines Sflaven gehört ( 1) . daß er in

Anſehung aller feiner Sandlungen der Dberherra

ſchaft unterworfen ſen , und daher auch (2) deto

auſſert werden könne. Wolfs Definition 1. N.

Part. 76 Sa 1801. feryus eſt , qui operas perpe

tuas pro alimentis perpetuis praeftare obligatur

iſt dem Redegebrauch nicht gemaß. Es kann Je

mand fich verpflichten , mir lebenslang häusliche

Dienfte gegen den Unterhalt zu verrichten , und

daben ein freyer Menſch bleiben.

Herm . Conring differt. de fubjectione et imperio.

Helmſt. 1635.

H. Cocceji diff. de imperio in paros , in Exerc . cu

riof. Tom. 2. num. 3.

Ejusd . diff. de ſumma poteſtate , in Exerc. Tom. I.

num. 10 .

Frid . Menz diſf. de prima imperii inter homines ori.

gine. Lipſ. 1703 .

20. Eb . Roesler differt. de juſtis imperandi caaſis,

Tub . 1721. recub. 1744.

S. 144 .



172 Naturrecht 2. Bud 1, Kap.

2

S. 144 .

Von den Geſellſchaftsgereben .

Das Wohl einer Geſellſchaft erfordert Gee

rege, gerell Wafelideveres" , welche denn

entweder auf einzelne Fålle gehen , oder eine

allgemeine fortdauernde Verbindlichkeit baben.

S. 145.

Wie die Gerefe verfallet werden in der gleiden

Geſelſdaft.

In der gleichen Geſellſchaft werden bie Ges

ſege durch die S iminen (vota) der Mitglie

der feſtgeſegt Die Stimmen in einer Geſell

ſchaft ſind entweder entſcheidend , oder nicht

( vel deciſiva .vel conſultativa ) ; entweder

åbereinſtimmend oder verſchieden ; dieſe

entweder gleich oder ungleich .

( 1 ) Die meiſten Stintment fchlieſſen nicht, wenn es

nicht ausdrücklich ſo ausgemacht iſt. Koehler in

jur. ſocial.J. 115. Schierſchmidt in jur. nat. p .

455. Seders Gruntfaße des Naturrechts ( Góts

tingen 1782) S. 51.

Das Gegentheil behaupten :

H. Grot. de I. B. et P. Lib. 2. Cap. 5. 5. 17. H.

Cocceji diſl. de eo quod juftum eft circa nume

rum fuffragii in Exerc. Tom. 2. num. 36. und

Wolf I. N. Part. 7. 8.79. Sie ſagen : 1 ) Wo

keine Einſtimmigkeit zu erhalten iſt , da muß ents

meder der Wille der Majoritåt gelten , oder der

Wile der Minoritåt. Zu dem leften iſt kein hin :

lángs
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lánglicher Grund vorhanden. 2) Es iſt unbillig ,

daß die Majoritåt thun foll, was die Minoritåt

will ;, 3 ) die Geſchäfte ſind niot zu Stande' zu

bringen , wo keine Majoritát gilt . Darauf aber

iſt zu antworten : 1 ) die natürliche Freyheit der

Minoritát iſt Grund genug , dem Willen der Max

joritat nicht zu folgen ; 2) es ift gar nicht unbil

lig , daß ich etwas unterlaffe , was der andere mir

zu erlauben nicht verbunden iſt. Ift es unbillig ,

daß ich zu Fuß gehe , wenn mir der andere fein

Pferd nidt leihen will ? 3 ) Mande Geſchäfte

werden nicht zu Stand fommen , aber darum

nicht alle. Uebrigens gebe ich zu , daß auch durd

einen ſtillſchweigenden Vertrag das Recht der

Majoritát eingeführt fepn fónne (S. 68. )

lo. Iac. Müller diff. de jure partis majoris. Jen.

1697. D. 5 199.

re ,

Io. Ulr. de Cramer de eo , quod juſtum eſt circa

rotorum disparitatem ex pari ſuffragantium ju

in opuſc. Tom . 2. n. 19.

( 2 ) Wenn die Sache , worüber votiret wird , ſo bea

ſchaffen iſt, daß fie zur Endidaft kommt, wofern

auch nichts darin geſchieht ; ſo wird fie durch die

Gleichheit der Stimmen entſchieden. Man nennt

dieſes, die Entſdeibung duro den Stein der Tiio

1 nerna

Io. Ulr. de Cramer disquiſitio calculo Minervae fuos

terminos vindicans, in opuſc. Tom . 2, n . 18.

$ . 146.
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S. 146.

Und wie in der ungleichen.

In der ungleichen Geſellſchaft macht der

Oberherr die Geſetze. Er iſt ſchuldig, ſie dem

Wohl der Geſellſchaft gemaß einzuridyten ; der

Unterthan aber iſt ſchuldig , ihnen zu gehors

chen , wenn er ſich nicht einer Strafe ausſez:

gen will.

lac. le Bleu de officio et jure obſequentium . Gill.

1660 .

S. 147

Db der Dverherr abdanken , oder abgedanft

werden könne ?

So wenig die Unterthanen in der unglei:

dhen Geſellſchaft fich der Oberherrſchaft ohne

rechtınåßige Urſachen entziehen können ; ſo

wenig kann auch der Dberherr ſeine Ober:

herrſchaft ohne ſolche Urſachen gegen den Wil.

len der Untergebenen niederlegen .

( 1) Rechtmäßige Urſachen ſind: wenn der andere Theil

den geſellſchaftlichen Gefeßen zurider handelt ,

wenn die beſtimmte Zeit der Geſellſchaft verfloſſen ,

wenn der Oberherr zum Regenten unfähig iſt zc .

( 2 ) Zuweilen wird die ungleiche Geſellſchaft auf

Wohlgefallen ( ad beneplacitum ) eingegangen ,

das iſt ſo , daß jeder Theil , ſobald es ihm gea

fáut, abgehen kann,

S. 148.
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$. 148.

Bon den Rechten der unumſchränkten und

eingeſchränkten Oberherrſoaft.

Wenn die Oberherrſchaft eingeſchrånft iſt :

ſo hat der Untergebene noch einen Theil ſeiner

natürlichen Frenheit. Aber auch der uneinges

ſchränkter Oberherr kann I ) nichts befehlen ,

was dem Naturrecht zuwider iſt ; noch 2) ůber

das Leben der Untergebenen nach Gefallen

fchalten .

Io. Fridem . Schneider de codem refpectu ſubditorum

juris. Hal . 1697.

Io. Frid . Kaufer diff. de diverſo dominii et imperii

jure . Giff. 1728.

Jac. Xave Betrachtung über den Unterſchied der Dbers

herridaft und des Eigenthums. Jen . 1766. 8 .

S 149.

Die Gereuidaft iſt eine Perſon .

Wenn man unter der Geſellſchaft die Mits

glieder derſelben zuſammengenommen verſteht

( s. 137. Unmerk. 1.), po kann man eine Gew

ſellſchaft als eine moraliſche Perſon anſeben ,

(corpus myſticum , perfonam myſticam ).

Sie hat gegen Auswårtige alle Rechte frener

einzelner Perſonen , inſonderheit die Rechte

des Beleidigten (S. 126.) , wenn ſie über

þaupt , oder ein einzelnes Mitglied als Mit .

glied der Geſellſchaft beleidiget wird.
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(1) Die Fiction , vermöge der eine Geſellſchaft als

eine einzelne Perſon angeſehen wird , muß übri:

gens nicht zu weit ausgedehnt werden . Rave

Verſuche aus dem N.R. S. 19. u . f. f.

( 2 ) Eine Geſellſchaft , 3. E. ein Kloſter fann ein Eis

genthum haben , ohne daß die einzelven Güter

Eigenthümer der Sache find ( $ . '58 . ).

( 3 ) Muß auch die ganze Gerellſchaft haften , wenn

ein Mitglied einen Auswärtigen beleidigt ?

Pian fehe Car. Frid . Chr. Becker diſſ. an et quate

nus collegium culpam a luis membris vel ante.

cefforibus commiſſam praeſtare teneatur ? Jen.

1744

Io . Flor. Rivini diff. de culpa ab uno collegarum

commiſla a toto collegio praeſtanda. Lipf. 1742

g. 150

Wie die Geſellſchaften aufhören ?

Eine Geſellſchaft håret auf, wenn deren

Zweck völlig erreicht iſt ; wenn derſelbe gar

nicht oder nicht mehr zu erreichen iſt , wenn

die der Geſellſchaft vorgeſchriebene Zeit vere

floſſen iſt ; oder alle Mitglieder einwilligenz

oder einige aus gegründeten Urſachen abge

hen , und die übrigen den geſellſchaftlichen

Zweck nicht mehr erreichen können. Man kann

auch ein Mitglied aus hinlånglichen Urſachen

ausſchlieſſen .

S. 151
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S. 151 .

Von der einfachen und zuſammengereßten
Geſellſchaft,

Wenn die Mitglieder einer Geſellſchaft eine

zelne Menſchen ſind : ſo nennt man die Gez

ſellſchaft eine einfache.
Wenn aber Geſello

ſchaften wieder mit einander in eine größere

Geſellſchaft treten : ro entſteht eine zuſams

mengejeferzte
Geſellſchaft.“ Unter den einfa:

chen Geſellſchaften
ſind vorzüglich merkwür:

dig : die sebe, die Geſellfchaft zwiſchen El.

tern und Rindern , und zwiſchen Serrn und

Bedienten ; und den zuſammengeſegten : die

Familie und der Staat.

Andere verbinden mit den Worten einfache und zu

rammengeſegte Geſellſchaft andere Begriffe. Sie

fagen , eine Geſellſchaft ift einfade , welche nur

Einen Swed , zuſammengefeßt, welche mehrere

hat. Röfters Moral S. 98. S. 18 .

Zweytes Kapitel.

Von der Ebe.

$. 1520

Was iſt die Ebe ?

Eine Geſellſchaft zwiſchen Perſonen bena

derler Geſchlechts , deren Zweck vernünftige

Befriedigung des Geſchlechtstriebes, Erziez

hung
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hung der Kinder, und wechſelſeitiger Ben's

ſtand (mutuumadjutorium) iſt, heißt die

ebeliche Geſellſchaft , die Ebe; der Vertrag,

vermoge deſſen eine Ehe geſchloſſen werden

foll , das Verlobniß.

Von den Rechten und Pflichten der Ehegatten ſ.man

Moyfis Amiraldidejure naturae , quod connubis

dirigit, disquiſitiones ſex , ex Gallica verſae a

Bern. Heinri Reinoldo, Stadae 1712. , 8.

Io . Batth. Wernher diri de obligatione matrimoniali

fec. legem nat. in diff. 1. N. pag. 289 199.

Io . fac. Burlamaqui dill. de matrimonio. Gen. 1931.

Servaas van de Copello dill. de conjugio in ſtatu na

turali. Lugd. Bat. 1743.

Car , Fried . Gans N. D. in Putlitz ſpec. philofoph.

de focietate conjugali. Hal. 1772 .

Der Hauptzmed der ehe, obwohl nicht immer der

3med der Perſonen , welche heycather , iſt ver

núnftige Befriedigung des Geldledtetriebes , D.

i . Befriedigung in der Abfidt, wo moglich , Stins

der zu zeugen . Ueber die verſchiedenen Meynuns

gen vom Zwed der Ehe fiebe :

Io. Sam . Stryk diff. dé fine matrimonii. Hal.1708.

Car. Ferd . Hommel diſf. matrimonium ſine propoſito

fobolem procreandi legitimum , Lipf. 1764. edit.

ſecunda locupletior ibid . 1766. et in Auctoris

rhapſodia. Vol. I. Obf. 391 .

Due differtazioni ſopra il line primario del matri

monio ; del canonico G. Irico et del Conto Diego

Rubini. Bergamo 1753. +

Zag.
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Zug. With hupel vom Zwed der Ehe , Riga 1771.

Joh. Baptiſta Anthes zufällige Gedanken vom Zwed

der Ehe. Frankf. a. M. 1774. 8.

Job. Phil Engelhard Verſuch über den wahren Bes

griff der Ehe , (Caſſel 1776) 1. Cap.

Friedr. Piathanael Dolkmar Philoſophie der Ebe ,

Halle 1794.

Bchmalz moraliſch . politiſche Betrachtungen über die

Ehe , in den Annalen der Rechte des Menſchen

$. 153 .

Bom Concubinar.

Unter dem Concubinate verſteht man ?)

bald den Pellicat oder die Ribeebe ; 2) balo

eine Geſellſchaft, deren Zweck blos Benſchlaf

ift; bald 3 ) eine Ehe , die nicht nach der Vors

ſchrift der bürgerliden Geſeke geſdiloſſen iſt;

und im Staate nicht als Ehe gilt ; bald 4 )

eine auf gewiſſe Zeit eingegangene Ehe; bald

5) eine Ehe , in welcher die Frau nicht die

Würde des Mannes ; die Kinder kein Erbs

recht bekommen ſollen . Der Streit alſo , ob

das Naturrecht den Concubinat verbiete, iſt

größtentheils Wortſtreit,

Der Bellicat iſt gegen das Naturrecht, wenn id

meiner Ehefrau ausdrücklich oder ftillfdweis

gend verſprocen habe , kein Krebsweib zu neha

men ; die zwepte Beſellſchaft freitet mit der

Moral , nidt mit dem Naturredt. Von der

dritten iſt teine Frage. Unerlaubt handelt frepe

N lio
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lich ein Bürger , der die Gefeße des Staates

nicht befolgt , werden er unterworfen iſt. Von

der temporáren Ehe f. 9. 156. Die fünfte Vers

bindung kann nur unter beſondern Umftandent

unmoralifd reyn.

Die in dieſer Controvers gewechſelte Schriften hat

Meilter bibl . I. N. voc. concubinatus ; und die

Geſchichte des Streites Glafey in der Gerdidhte

des Rechts der Vernunft , S.225.

Erforderniſſe des Eheverlóbniffes und der Ehe.

die Eigenſchaften eines gültigen Vertrages ,

und die Ebe noch aufſerdem die Fähigkeit ,den

Geſchlechtstrieb vernünftig zu befriedigen ,

und die Kinder zu erziehen .

$. 154 .

( 1 ) Nad dem Naturrecht fann ohne Zweifel die per:

fon , welche ein Eheverlobniß geſchloffen hat ,

zur Vollziehung der Ehe gezwungen werden ; und

der erſte Eheverſpruch gehet dem folgenden vor ;

wenn man ausdrücklich oder ſtillſchweigends pers

fprochen hat , ſich nicht mit noch mehreren Perſos

nen verloben zu wollen .

(2) Wenn dem einenVerlobten etwas mangelt ,was

der andere zu finden gehofft hat , z . B. unverlezte

Seurdheit, Geſundheit , Reichthum 2c. ſo ift das

Enéverlobniß nicht ungültig , es ware denn , daß

Die fehlende Eigenſchaft zur ausdrúdliden oder

ftiufdweigenden Bedingung gemad worden ware.

Gund
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ftillſchweigendeVerfråg

Gundling dift. an major caſtitas requiratur a femi

nis ,
, quam a viris ? J. 21. 199. in Exerc. acad .

Vol. I. p , 253 199.

( 3) Die Einwilligung der Eltern iſt zu der Ehe nicht

ſo nothwendig , daß ihr Mangel die Ehe-nichtig

machte. Gribner princip. jurispr. nat. Lib . 1.

Cap. 8. 1. 2. n. 6. Menken gymnaſ. polem . difp.

2. th. 1. Leyſer ad Pand. Sp . 291. med. 2. die

Kinder ſind nicht einmal nach dem Naturrecht vers

pflichtet , dieſe Einwilligung zu ſuchen . Denn

wenn ſie im Stande find zu heyrathen r ro find

fie' der våterlichen Gewaft nicht mehr unterwors

fen . Lumb. Goris animadv . jur. ſubfciy . part.

1.
p. 219. Anderer Meinung ift G. Ludw . Bğeh.

mer diff. de neceffar. parent. conſenſu in nupt.

liberor. Cap. 1. . 7

von der Polpgamie und Gemeinſchaft der Weiber.

Wenn Jemand von dem einen Geſchlechte

mit mehreren Perſonen des andern Geſchlech:

tes in der Ehe lebt: ſo heißt die Ehe poly.

gamie ; wenn mehrere Månner mit mehreren

Weibern eine Ehe führen , Gemeinſchaft der

Weiber. Die Pologamie iſt entweder Viele

weiberey , oder Vielmannerey. Daß alle

dieſe Verbindungen nicht gegen das auſferlis

che Recht ſind , wenn keine ausdrückliche oder

offenbar. Aber man kann auch nicht bewei.

ſen , daß die Vielmänneren oder Vielweiberen

Tihlechs

$. 155.

IN 3
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1

ſchlechterdings und in allen Sållen mit der

Moral ſtreiten .

( 1 ) Nur in dem Fall, wenn jemand ſo viele Weiber

nehmen wollte, daß für die andern feine übrig

bleiben würden , dürfen fid dieſe widerreben .

Die Streitſchriften , welche über die Zulaffigfeit

der Polygamie gewechſelt worden ſind , führet an

Meiſter bibl . I , N. voce polygamia. Einige der vor:

juglichten Abhandlungen von dieſer Materie find :

Gotti, Gerh. Titii diſl, de polygamia , inceſtu et di.

vortio jure prohibitis. Lipſ. 1712. in difput.

jurid. p. 535 [99.

Premontval Monogamie , aus dem franzöſiſchen übers

fellt von Dorotheen 2uguften von Windheim .

Nürnberg 1753 und 1754.8.

Sieg. Iac. Baumgarten diff. de polygamia Cimulta

nea illegitima. Hal. 1739 .

Io . Dav. Michaelis páralipomena contra polygamiam ,

Syntagm . commentat. Vol. 2. n, som

Man rehe auch Brouwer de jure connubior. Lib. 2.

Cap. 5. und Montesquieu csprit des Lois Liv .

16. Ch , 6 .

Das Hauptargument gegen die Polygamie ift von der

ungefähr gleichen Anzahl der Menſchen benderfen

Geſchlechts hergenommen . Aber nicht zu gedents

ten , daß die Zahl der Perſonen weiblichen Ges

folechts allezeit größer iſt , als die des mánulis

den , ſo beweißt das argument doo nicht , daß

in allen Sellen die Polygamie mit den Abfidten

des Schöpfers ftreite. Im Jahr 1770 war jene in

Frankreich um 889,093, in Schweden um 127,237,

im Jahr 1777 in den preuſſiſchen Staaten um

36,546 Perſonen größer. Man rehe Büſchings .

wodentlide Nadrichten vomJahr 1779. 7. St.

Eine
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Cine der neueſten Bertheidigungen der Polygamie ift:

Thelyphtora or a treatiſe on female ruin, Lon

don 2781. Der Verfaſſer iſt D. Madan .

S. 156.

Bon der temporáren Ehea

Die Ehe wird entweder auf Lebenslang

oder eine gewiſſe Zeit eingegangen. Alles auf

benden Seiten wohl erwogen , ſcheint die er :

ſtere in den meiſten Fällen die vollkommenſte ,

alſo dem Sittengeſen die gemäßeſte zu feyn .

Thomaſ. jurisprud. div. Lib. 3. Cap. 2. 5. 100 f94

Weber de Ll, div. polit. univerf.. Sect. 2. I. 3.

p . 58. Gundling. I. N. Cap. 26. J. , 10 199.

S. 257

Don ' berbotenen Oraden.

Daß verwandte oder verſchwägerte Perfo

nert ſich nicht heyrathen dürfen , wie viele Po

Kitivgeſetze vorſchreiben , oder Eurz , daß et

verbotene Grade gebe, låßo fich nach dem

R. R. fchlechterbings nicht , auch nicht allges

mein nach der Morat behaupten.

Michaelis Roſ, Redot S. 103 % .

Nicht alle Naturretslehrer find übrigens diefer

Meynung. Man rehe:

M 4 Keste

1
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Keſiner jur, nat. Cap . 4. J. 21.

Titii obſ. ad Lauterb. 496. et diſl, cit, de polyga.

mia Cap. 2.

Io . Ern . Schubert dilf, de gradibus prohibitis ſecun

dum jus naturae, Jen. 1743.

1o . Con . Spangenberg de eo quod juris naturalis eſt

circa gradus prohibitos. Marb. 1748 .

Phil. Ram . diff de inceſtu Traj. ad Rh. 1774. in

Delrichs collect. diff. 1. N. et G. num. 2 .

Die Gewohnheiten der alten und jeßigen Nationen in

dieſem Punft hat geſammelt Hofacker diff. hiſto

ria et ratio juris inceftum prohibentis. Tub. 1787,

S. 158.

Von den Rechten der Ehegatten .

Ein Ehegatte hat das Recht, von dem an.

dern zu fordern , daß er mit ihm Kinder er .

zeugen , und ſie erziehen Gelfe. Dieſe Rechte

find nach der Abſicht der Perſonen , welche eine

Ehe eingehen , blod perſonlid ( jura perſo

paliflima) können alſo ohne den Willen des

andern keiner dritten Perſon übertragen wera

den (S. 113.). Der Ebebruch iſt eineBelei

digung für den andern Ehegatten. Dberberr:

ſchaft eines Ehegatten über den andern hat

nicht ſtatt, wenn ſie nicht durd, einen Vertrag

feſtgelegt iſt.

Breuning jur. nat. p. 46. hålt den Ehebrud nur als

dann für unerlaubt , wenn die Ehegatten einander

die eheliche Ereue verſprochen haben. Allein dies

res
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fes Verſprechen geſchieht ſtilfchweigenbe bei jedem

Ehevertrag. Schmalz Annalen der Rechte des

Menſchen 1. St. 32. Seite. Das Verleihen der

Weiber ( commodatum uxoram ) das bey den

Rómern nicht ungewöhnlich war , iſt nicht gegen

das Naturrect, wenn es mit Einwilligung der

Frau geſchieht.

(2) Hugo Grot, de I. B. et P. Lib. 2. Cap. 5. J. 8.

Horn polit. Lib . 1. Cap. I. I. 6 199. Kulpis

colleg . Grot. pag. 54. lit. a. Jo. Balth , Wern .

her in diff. de obligatione matrimoniali ſec, le

gem nat. in diſl, 1. N. p. 292. Canzin diſciplin .

moral . ). 995. und andere glauben , dem Ehe

manne fehe eine Dberherrſchaft über die Frau zu .

Man rehe.Aug. Balthafar diff. de origine ac limi

tibus juris mariti in perfonam uxoris Cap. I. S.

5. fqq. Jágers Abhandlung von der Herrſchaft

des Mannes úver - die Frau nach dein Rechte der

Vernunft. Guelpher bitani Etwas zum Beweis

der Herrſchaft des Mannes úber die Frau nad

dem Redot der Vernunft. Jagers Anfang zu den

Gedanken von der Herrſchaft des Mannes úber

die Frau. Dieſe drey Auffane ftehen im Schot

tiſchen juriſtiſchen Bodenblatt , 1. Band , 737.

4. f. f. 6,

S. 159

von der Eherdeidung.

Die Eheſcheidung hat -nach dem N. R.

ftatt , 1) wenn bende Theile einwilligen , und

2) auch ohne des andern Ehegatten Einwilli:

gung , wenn er das nid)t leiſtet, was er nach

berM 5
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der Natur der Ehe, oder vermoge ausdrůd.

licher oder ſtiúidweigender Vertråge ſchul:

dig iſt.

( 1 ) Ueber die Frage : ob nad dem Naturrecht die

Eheſcheidung ſtatt finde , iſt ſehr geftritten wora

den. Man rehe Gottl. Gerh. Titii diſl. de poly

gamia , inceſtu et divortio Cap. 3 .

Jo. Mich . Lang gründlicher Beweis , daß die divor.

tia oder Eheſcheidungen jurae naturae verbotent

repen . Halle 1715.

Ebendeſſelben göttlich triumphirende Wahrheit reines

gründlichen Beweiſes , daß C. Halle 1717.

J. S. Kayfers abgenöthigter Gegenbeweis , daß die

Eheſcheidungen in dein natürlichen und geoffen:

barten göttlichen Recht nicht gånzlich verboten ,

ſondern aus vielen Urfachen erlaubt fenen . Halle

1720 .

Chriſt. Aug. Hanckel diff. de divortiis I. N. ncuti

quam prohibitis , Goetting. 1749.

( 2 ) Ein Ehegatte fann ſich vom andern aus dem

Grunde nicht trennen i weil die Ehe unfructbar

ift , es ware denn , daß dies zuvor ausdrůdlich

Ausgemacht worden wäre , oder ein Ehegatte die

unfruchtbarkeit vorſeglid verurſachte. Biftek

Schrbuc der Moral S. 105. S. 27 .

Drits
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Drittes Kapitel.

Von der Geſellſchaft der Eltern und

Kinder.

S. 160 .

Grund det elterliden Gewalt.

$
Die Eltern haben ihre Kinder durch Zeu .

gung und Geburt in einen hülflofen Zuſtand

Herregt. Sie ſind daher nach dem Naturrecht

den Kindern verbunden , ſie zu erziehen , und

haben folglich 1) das Recht, von jedem drit .

ten zu verlangen , daß er ihnen darin keinen

Eintrag thue ; 2) das Recht , alle Mittel zu

gebrauchen , ohne welche die Erziehung nicht

geſchehen kann. Der Inbegriff der Rechte,

welche ihnen daher über die Kinder zuſtehen ,

macht die elterliche Gewalt aus.

(1) Weder die Occupation ( Hobbes de cive Cap . g .

S. 3.) , noch die Alimentation und der vermuthete

Conſens ( Pufendorf de 1. N. et G. Lib. 6. Cap.

2. 3. 4.) , noch der göttlide Witte (Henniges ad

Grot. pag . 434.) , nod das Vergnügen des Beie

fohlafo ( Glafey Redt der Vernunft S. 1179 ) ,

noch die Generation ( Hug. Grot. de I. B. et P.

Lib . 2. Cap. 5. 5.1 . Meiers gerellfdaftl. Redt

$. 33. S. 108.) noc die Stärke der Eltern (Ger

bauer in der unten angeführten differt. de patr .

poteſt. Cap. I. S. 9.) fcheinen das wahre Sundan

meat der elterligen Geipalt zu feyn.
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)

(2) Ueber die elterliche Gewalt nach dem . N.R. und

ihren Grund ſind nachzuſehen :

Chriſt. Gottl. Schwarz ſyllog. problemat. probl. 21 .

Gottl, Ehrenr. Becker diſſert. de fundamentis juris

patrii. Lipf. 1686 .

Io. Balth. Wernher differt. de jure parentum et libe

rorum ſecundum legem naturae , in differt. I.

N. pag. 228 199

lo. Eberh. Roesler differt. de imperio parentum in

liberos. Tub. 1718 .

Cart Andr. Chriſtiani Gedanken von dem Unterſchied

des natürliden und römiſchen Bürgerrechts, in

Anſehung der våterliden Gewalt , Königdberg

1740. 4.

? Erni Aug. Bertling differt. de jure parentum in li

beros, Goetting. 1744

Chrpli. Frid . Schott differt. de poteſtate veterum

Rom . ſecundum ſcita juris nate conſiderata , Tab .

156. in append, differt. I, N. pag. 370 1991

Ge. Chriſt. Gebauer diſſert, I, de patria poteſtate, in

Exerc . Tom . 1. p. 124 (99.

. Chr. Henr , Breuning pr. I. II, de patria poteſtate

ejusque effectibus ex principiis I. N. Lipſ. 1752

et 1755. 4 .

Aug , Frid , Schott diff. de indole poteſtatis patriae ex

juris naturalis principiis, Lipf. 1766 .

Chriſt. Guil. a Winterbach comment, de obligatione

et juribus parentum et liberorum erga fe invi.

cem , eorumque fundamentis. Jen . 1769.

Differtations ſur l'autorité paternelle , dont la pre

miere à remporté le prix etc. a Berlin 1788.

6.
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3( 3 ) Das Naturredyt giebt alſo benden Eltern dieſe

Gemalt'; nicht allein dem Vater , wie la .

Bohn diff. de imperio familiae patri non vero

matri competente ( Lipf. 1715) 8. 3 199. behaups

tet , aud nicht der Mutter allein , wie sobbes

am angeführten
Ort und Leyfer Med. ad Pand .

Spec. 18. Med. 1. glauben. Der Vater hat nicht

einmal den größten Theil derfelben , wie Grotius

und Pufendorf wollen . S. Meriken gymnal. po :

lem. dill. 1. th. 17 .

(4) Die Verbindlidhkeit der Kinder, den Eltern zu

gehorden , iſt nicht eine bros unvollkommne, wie

Lumb. Goris in animadverſ. jur. fubſec. tract. 3

part. 1. p. 219 und Breuning jur: nat. p '57 bes

haupten ." Es ſcheint ſonderbar, daß id ein Recht

haben fou , einen andern zu zwingen ; eine Wohls

that von mir anzunehmen . Allein diefes Recht

folgt aus der Natur der Saché, indem unerzoge:

neKinder über ihr Beſtes felbft ninicht urtheilen

fónnen und die Erziehung Zwangsmittel nothig.

madt. S. G. Lud . Boehmer diſl. de neceſſar.

parent. conſenſ.in nupt. liberor. Cap. 1. D. 7. in

Elect. jur. civ. Tom . 1. p. 651.

( 5) Die elterliche Gemalt hat nach dem Naturrecht

aud über uneheliche Kinder ſtatt
...

(6) Die Gewalt der Eltern erftredt fich nicht bis auf

DAB Redt, die stinder zu verpfänden zu verfaus

fen , wegzurefen oder gar zu tódten . Kórinen fie

aber in Hungersnoth die Kinder , um ihnen, das

Leben zu retten , in die Sclaverer geben? Gribe

ner princip. jur. nat. Lib. 1. Cap. 9. $. 4. lo .

Schmidt diſſ. de quaeſt. an parentibus liberos

fuos,vendereliceat , (Lipf. 2698 ) theſ. 3. lqq .

$ . 161 .
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S. 161.

Wie weit die Verbindlich
keit

zur Erziehung gebe ?

Die Eltern find zwar den Kindern volls

tominen verbunden zur Erziehung, aber doch

nur aus dem Grunde , und in fo weit , als

die Kinder nicht ſelbſt etwas dazu bertragen

können. Wenn alſo die Kinder eignes Ver:

mögen haben , ſo ſind die Eltern befugt, dar.

aus die Erziehungskoſten zu beſtreiten .

( 1) H. Grot. Lib. 2. Cap. 7. & 4. Mofes Mendelo

fohn Jeruſalem S. 39 und Carl Chrift. Erhard

Schmidt Grundriß des N.R. 8. 202. halten das

fúř , die Eltern feyen den Kindern zur Erziehung

nur unvollkommen verbunden . Ich halte aber

mit Pufendorf de I. N. et G. Lib. 4. Cap. II . S.

4. dieſe Verbindlichkeit für eine Zwangspflidt.

Sehr gut hat dieſes ausgeführt Schaumann frit.

bbandi. S. 259 20.

( 2 ) Eine ſtandesmäßige Erziehung fönnen die Kinder

nicht verlangen , wie Glefey im Regt der Vers

nunft S. 1191 tepnt.

(3) Wenn die Kinder erſt nachberı da fie erzogen

find , Bermogen erlanger , ſo find ſie niot volle

kommen verpflictet , den Eltern die Erziehungsa

foften zu erſehen .

( 4 ) Einen wahren Yließbrauch von Dermögen der

Kinder fann man den Eltern nicht zuſdreiben ,

wie Wolf I. N. et G. Part. 7. 5. 757. thut. She

Redot ift in einiger Rückſicht mehr als Niess

braud sredty in anderer ueniger. Mehr, denn
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tonnen , wo nöthig, auch die Subſtanz des Bere

mögens zur Erziehung verwenden ; weniger , fie

können nicht alle Nußungen fide zueignen fons

dern nur ſoviel davon nehmen , als zu den Ers

aiehungskoſten erforderlic ifta

( 5 ) Die Eltern find iduldig , von ihrem Dermogen

den Kindern etwas zu hinterlaſſen , wenn die Kins

der noch unerzogen ſind , und fein eignes zu den

Erziehungskoſten hinreidendes Vermögen haben ;

auſſerdem nicht. Man ſehe Diet. Gottl. Eckhardt

in quantum jure naturali parentes obligentur

hereditatem liberis relinquendam ? Lipl. 1720

S. 162

Von der Geſellraft zwiſden Eltern und Kindern

Aus dem Rechte der Eltern thre Kinder

zu erziehen , fließt das Recht, ihre Handlun

gen zu lenken , und von der Zeit an, da die

Kinder die Kräfte des Leibes und der Seele

gebrauchen können , iſt zwiſchen ihnen und

den Eltern eine Geſellſchaft. Dieſe Gefells

ſchaft iſt alſo gejeglich (S. 139.) , und uns

gleich (S. 143.).

Das eine Geſelfdaft zwiſden Eltern und Kindern

rep , leugnet Schmalz im natürliden Staats

redt S. 22. weil die Kinder ſich gegen die Ers

ziehung ſtraubten . Allein in welder Geſellſchaft

ftråubt ſich nicht zuweilen ein Mitglied ', reine

Pflicten zu erfüllen ,

41

S. 163
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S. 163 .

Wenn die elterliche Gewalt aufhöre ?

Wenn die Kinder keiner Erziehung mehr

bedürfen : fo hört die elterliche Gewalt auf.

Die Erklärung der Eltern , wodurch ſie die

Kinder von der elterlichen Gewalt frenſpres

chen , beißt die Emancipation.

| Chriſt. Gottl. Schwarz diſf. de límitibus pietatis li .

berorum erga parentes. Altorf. 1710.

(1) Ehrerbietung und Dankbarkeit bleiben die stins

der den Eltern allzeit rohuldig , wenn anders dies

re ihre Pflichten erfüllt haben.

(2 ) Eine Emancipation läßt ſich nach dem N. R. den:

fen , 1) wenn es zweifelhaft ift , ob die Stinder

noch Erziehung nöthig haben , 2 ) wenn ſich ein

Kind duro Vertrag auf Lebenslang der elterlis

then Gewalt unterworfen hatte.

+

+

$. 164.

Kann die elterliche Gewalt einem Fremden übertragen

werden ?

Die elterliche Gewalt iſt ein blog perſónli.

ches Recht *) , welches daher von den Eltern

ohne Einwilligung der Kinder nicht auf einen

andern übertragen werden kann ( S. 123.)

* ) Anderer Meynung ift lo. Iuft. Schierifchmidt diff.

de tutela occupatitia J. 8.

Dar:
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Darum aber iß es den Eltern nicht verwehrt , bep

der Erziehung fic fremder Hülfe zu bedienen .

$. 165 .

Von der Vormundſchaft.

Eine Vehnlichkeit mit der elterlichen Gee

walt hat die
Vormundſchaft, Man ver

ſteht darunter das Recht , fremde Kinder , des

ren Vater verſtorben iſt, zu erziehen . Sie

muß ſich auf einen Vertrag mit den Pupillen

gründen * ). Die Verordnung des römiſchen

Rechts, daß die Kinder ſchuldig ſind, den

vom Vater ernennten Vorinund oder ihren

nächſten Verwandten als Vormund anzuneh

men , iſt im Naturrecht
unbekannt.

* ) Breuning del. jur. nat. p. 57. isdihn N. N.

S. 162 wendet ein , man fönne mit einem Rinde

keinen Vertrag fchlieffen . Ulein nicht jeder

Pupill iſt ein Kind. So lang eo dies ift , hat

ſein Erzieher freplich die Rechte eines Vormuns

des nicht.

lac. Carpzov progr. de juris civilis prae naturalis in

tutelis adornandis praeſtantia. Viteb. 2750. 4.

Sigism . Chriſtoph. Iefter diſt. duae de tutelis natura

libus. Regiom . 1734. 4 .

Em . Wolleb generalia juris naturae et fingularia

quaedam de legitimatione, de tutelis et adquie

rendo rerum dominio . Bafil. 2732.

Vier
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Viertes Rapitel.

Von der Geſellſchaft zwiſchen

Serrn und Diener.

S. 166 .

Was iſt ein Diener !

"Wer ſich mit Jemand in eine Geſellſchaft

begiebt, ihm håusliche Dienſte verſpricht , .

und in dieſer Abſicht ſich deſſen Oberherrſchaft

unterwirft, heißt ein Diener , Kneche,

Magd ic. Eine Gattung der Bedienten ſind

die Sklaven ( $. 143.). Die , Rechte des

Herrn und Dieners müſſen aus den Vertråe

gen beurtheilt werden.

Daß zwiſchen Herrn und Diener eine Geſellſchaft ſen ,

leugnen perdiedene. Man ſebe aber Jacob

N.R. S. 591 ,

Andr. Brummer diff. de focietate herili. Lipf. 1651.

lo. Iac. Müller diſſ. de ſocietate herili. Jen. 2690.

Io. Schulze de poteſtate herili. Ged. 2694...

{

S. 167 .

Bon der Entſtehung der eflaverey .

Daß man ſich nach dem N.R. durch einen

Vertrag in die Sklaveren begeben könne, iſt

kei.

$
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keinem gegründeten Zweifel ausgefegt *). Uber

die erzwungene Sklaverey nimmt das Nature

redit nicht an.

Wenn ich in dem Fall wäre , entweder zu verhungern

oder Sklave werden zu müſſen , und das lebte

gewählt håtte , fo mare meine Sklaveren vollfoma

men rechtmäßig. Verſteht man unter einem Sklas

pen einen Diener , der als Eigenthum des Herrn

gedacht wird ( JACOB N. R. S. 597.) To giebt es

nach dem N.R.gar keine Sklaverey.

* ) Montesquieu esprit de loix. Liv. 15. Ch. 2. vers

wirft alle freywillige Sklaverey ; er übergeht aber

den eben angeführten Fal mit Stillſchweigen.

(1) Viele áltere Moraliſten haben behauptet, die

Sllaverep ftreite mit dem Naturredot: aber man

ſehe :

Io . Guil. Surland diff. de ſervitute in remp. revo

canda. Goett. 1749.

10. Michael Teutſcher diff. de ſtatu ſervorum jure na

turali licito. Lipſ. 1722.

1. H. Boehmer diff. de ſingulari commodo fervitutis.

perpetuariae prae temporaria. Hal. 1730.

lo, Steph. Wieland diff de ortu et progreſſu ſervitu

tis ſec. jus naturae et civile . Lipſ. 1762.

Gotti. Aug. Tittel de iis , qui natura Cerviunt, in

deſſen Erlåut. der Philof. 13. Abh.

1

( 2 ) Weder der Gläubiger iſt befugt den Sduldner ,

noch der Sieger den Beſiegten zum Sklaven zu

machen . Das. Tefte zeigt Montesquieu a. a . D.

und Roulean in ſi contract. ſocial. Liv. a. Ch. 4 .

2 Die
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Die , welche behaupten , der Gläubiger fónne reis

nen Schuldner zum Sklaven machen , ( 8. B. Wolf

jur. nat. part. 7. 8. 1094. ) ſagen , wenn mein

Schuldner nicht zahlen fann : ro bin ich befugti

ihn zu zwingen , daß er die Sould abverdiene ;

mir alſo audy , nachdem die Schuld groß iſt , ſein

ganzes Leben hindurch diene. Uein darum ift er

fein Sklave von mir.

(3) Aud wenn die Eltern in Hungersnoth ihre Kinder

in die - Sfaverei gegeben hatten : ſo ſind dieſe

darin zu bleiben nicht rouldig. Daß ihnen dadurch

das Leben gerettet worden iſt , erhebt nichts.

Kann ich einen , den id aus dem Waffer zog ,

darum als meinen Sklaven behandeln ?

S. 168.

Reģte des Herrn und des Dieners .

Die Rechte des Herrn ſowohl als des Die:

ners ſind ganz perſönlich , und daher unůber :

traglich (S. 123.) . Nur in dem Begriffe ei.

nes Sklaven liegt es , daß er veräuſſert wer.

den kann *).

* ) Anderer Mepnung iſt Breuning delin. I. N. p. 61

5. 9.

1

. 169.

Rechte über den Skladen .

Der Sklave iſt zwar in allen ſeinen Handlun.

gen der Oberherrſchaft unterworfen (S. 143.).

Uber
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Aber unfittliche Handlungen ihm zu befehlen, ift

der Herr nicht berechtigt, auch hat er kein Recht

ihn zu mißhandeln , noch weniger ein willkühr

liches Recht über,deſſen Leben und. Tod , und

was dem Sklaven durch Verträge verſprochen

wird , muß ihm gehalten werden. Die Kina

der des Sklaven find. Keine Sklaven .

1

(1 ) Der Sklave kann alſo vom Herrn beleidigt wer:

dan , welches Hobbes de civ. Cap. 8. J. 7. fåugnet,

Pufendorf 1. N. et G. Lib . 6. Cap. 3. I. 2.

( 2 ) Der Herr hat ein Recht , die Kinder des Sklaven

zu erziehen , und dieſe find verbunden , die Ers

ziehungskoſten abzuverdienen .

Dan. Frid . Hoheiſel diſſert. de mercatu corporum

humanorum. Lipſ. 1720.

Gottlob Chriſt , Befac differe. de fobole ſervorum li.

bera. Lipſ. 1754

Chrift. Frid. Schott diſſert. de fervitute apud Roma.

nos , num juri naturae fuerit conformis. Tub.

3755. in append, differt. I. N. Tom 2. p . 355 699.

$. 170.

Pon der Familie.

Wenn alle dren bisher beſchriebene Geſell:

ſchaften , die eheliche, elterliche und hausher.

riſche, oder auch nur zwey derſelben mit ein.

ander verbunden werden , ſo nennt man dieſe

zuſammengeſepte Geſellſchaft eine Sar

N 3 Das
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Das Wohl der in der Familie befindlichen

håuslichen Gefellſchaften macht das Wohl der

Familie aus , und jedes Mitglied der Familie

iſt ſchuldig , deren Beſtes zu befördern.

Den Begriff einer Familie beſtimmen andere anders.

Man rehe z. E. Johann Georg Perrak Entwice

lung des Begriffs einer Familie , nach dem natúr:

lichen , römiſchen und deutſchen Rechte. Frankfurt

am Main 1761 ,

Sünf
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Sünfres Kapitel.

Von der bürgerlichen Geſellſchaft

oder vom Staate.

Von den Staaten und ihren Rechten

überhaupt.

S. 171.

Was iſt der Staat.

Ein Staat , eine bürgerliche Geſellſchaft,

Republik , iſt eine ungleiche Geſellſchaft zwi:

fchen mehreren Familien , deren Zweck Si.

cherheit (Schus aller vollkommnen Rechte),

und Wohlfahrt iſt. Ihre Mitglieder heißen

Bürger , und find entweder Oberberrn ,

Beherrſcher oder Unterthanen.

(1 ) Staat und Volk ſind nicht völlig gleichbedeutende

Wörter (S. 215.) .

( 2 ) Unter Wohlfahrt verſtehe ich den Zuſtand , in

welchem es mir nicht an den Mitteln fehlt, glúd:

lich zu ſeyn , oder zu werden : wo ich alſo meine

innern Poufommenheiten zu erhalten und zu

persNA
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vermehren nicht verbindert bin , und wo id erlan :

igen kann , was ich zur Nothdurft , Bequemlich

feit und zum Vergnügen des Lebens braude.

der

(3) Was ift der Zweck des Staates ? Auf die oben

angegebene Art beſtimmt ihn Wolf I. N. Part . 8 .

. 10. Auch (Schlózer allgem. Staatsrecht S. 17)

fagt: ,, Augemeiner höchſter Zwed des Staats. ift

Bergerwohl, in fo fern ſoldes duro Staatsvers

ein erhalten , befördert und erhöht werden kann.

Erfter Zwed und Pflicht des Staats iſt bloß Schu .

Mehr leiſten auch barbariſche Regierungen nidyt.

Viele Staatsredoslehrer aber halten Sicherheit

für den einzigen Zweck des Staates . In unſern

Lagen hat man behauptet, es fer höchft gefährlich,

auc Beforderung der Glückſeligkeit zu dem Zwed

Staaten zu rechnen . Man f. Schaumanns

fritiſme Abhandlungen S. 222 ?c. Maaß über

Rechte und Verbindlichkeit S, 162, Ja man ift

fo weit gegangen , daß man geſagt hat, die Lehre :

ein Regent foll für die Gludſeligkeit ſeiner Uns

terthanen wachen , fen ,, die giftige Quelle alles

unſers Elended , ein Saß , der aus der Hölle

ftamm , S. ( Sichte ) Zurüdforderung der Dent:

freybeit an die Fürſten Europens, Vorrede. 30

bin nicht dieſer Meynung , ſo lange man mid niot

überzeugt , entweder , daß ein Staat voufommen

fer , worin fein Unterthan beleidigt wird , wo id

aber feine Mittel , mid und die Meinigen zu

náhren , feine Sdulen , feinen Arzt , feine Apo.

thefe finde i der pou Bettler lauft , in welchem

die Waldungen verwüſtet ſind, wo man auf den

Sandftraren im Koth ftecken bleibt ac.; oder das

alle Polizeyanſtalten blos zur Sicherheit des Búrs

gers dienen , und das der Regent nur darum und

in fo weit in dieſen Unfalten pAidt und Recht

habe,
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habe , als es die Siderheit erfordert. Daß unter

dem Vormand der Sorge für die Gludſeligkeit

der Unterthanen Despotismus verftet werden

fónne , iſt nicht zu leugnen. Allein , was beweißt

dies ? Auch unter der Maske der Gerechtigkeit

werden ungerechtigkeiten begangen ,

( 4 ) Die verfdiedenen Meynungen vom Urſprung der

Staaten laſſen ſich gróftentheils vereinigen . Man

ſ. davon Hobbes de cive Cap, 1. 8. 2. Pufendorfde

1. N. et G, Lib. 7.Cap . 1. 8.7. Gribner princip.

jurisprud, natur. Lib. 2. Cap. 1. 5. 2. 3. Boehmer

jus publ . univerſ, Part, Spec. Lib . 1. Cap. 1 , de

Martini poſitiones de jure civit. Cap. 1. J. 14 [99.

1o. Rud. Turniſi differt. de cauſis conſtitutar. ci.

vit. Bafil. 1741. 4. Gottlieb Auguſt Tittel origin

nes juris civilis et facri , vel vere vel ficte a

metu dactae , in deffen Erläuterungen der Phi

loſophie , 9. Ahh. Sume über die menſolide

Natur, 3. B. S. 147 6.

$. 172

Was iſt das allgemeine Regt der Staaten ?

Das allgemeine Recht der Staaten oder

allgemeine bürgerliche Recht ( jus civitatis

univerſale) iſt der Inbegriff der Rechte und

Verbindlichkeiten
, welche aus dein Begriffe

eines Staates flieſſen . Es iſt entweder eine

beimiſches oder auswärriges
( intrinfecum

aut extrinfecum ) nadidem es entweder die

Rechte und Verbindlichkeiten
der Bürger une

ter ſidor oder gegen Auswärtige enthalt.

. 173 .
M 5
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S. 173

Dom allgemeinen Privatrechte.

Das einheimifche bürgerliche Recht wird

in das öffentlice oder Staatsrecbt ( jus

publicum ) 'und Privatrecht ( jus privatum )

eingetheilt. Das offentlidie enthält die Rechte

und Verbindlichkeiten des Regenten als Res

genten , und der Unterthanen als Untertha.

nen ; das Privatrecht, die Rechte und Ver:

bindlichkeiten , welche jeder Bürger , er mag

nun Regent oder Unterthan ſeyn , als Bürger

hat. Ein natürliches bürgerliches Privat

recht giebt es nicht, denn man kann keine

ſpecielle Rechte und Verbindlichkeiten angeben ,

die jeder Bürger als Bürger håtte, und die

nicht ſchon im auſſergeſellſchaftlichen Zuſtande

oder in der Geſellſchaft überhaupt ſtatt finden.

(1) Das allgemeine öffentliche Staatenrecht, oder

( wie es gewöhnlich fürzer genennt wird ) das

allgemeine Staatsrecht , iſt verſchieden von der

Politik, dem Völkerrecht und der Statiſtik.

Her't diſſertat. de natitia fingularis reipubl. in

Opuſc. Tom. 2 .

Jo. Jac. Wahl diſſert. de differentiis juris publici

univerfalis et prudentiae civilis , Giſl. 1710.

( 2 ) Daß es kein allgemeines bürgerliches Privatrecht

gebe , zeigen Achenwall jur. nat. Lib . 3. 3. 208.

Schaumann N. R. S. 344 2. Schmalz Staats :

rect S. 189.

(3 )
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(3 ) Die vorzüglidften Sdriftſteller im augemeinen

Staatsrecht , die aber zum Theil auch Volkera

recht und Politik mit einmiſchen , ſind :

Vlr..Huberi de jure civitatis libri III. editio quarta

variis locis ab auctore aucta et recognita , Frane

quer, 1708. 4. et cum notis Chriſt. Thomafií,

Francof. etLipſ.1708. 4. cum commentariis Ni.

col. L. B. de Lyncker , cura Io . Chriſtian . Fifchen

ri. Francof. et Lipf.1752.'4. major.

Ejusdem inſtitutiones rei publicae in deffen operibus

minoribus, die Abraham Wieling zu Utrecht 1746

in 4. herausgegeben hat.

Discours fur le Gouvernement par Algernon Sydney

publiés ſur l'original. manuſcript de l'Auteur et

traduit de l'anglois par A. Samfon. à la Haye

2702. 3. Tom . 12. , neue Ausgabe (Paris) 1756 .

4. Tom. 12. Das engliſche Original kam erſt in

London 1704. in fol. , und vermehrt 1736. in gr.

8. heraus, unter dem Litet : Discourſes concer

ning government.

Two trectiſes of Government (by lohn Locke) Lond .'

1690. 8. und nacher oft wieder aufgelegt ; teutro

unter dem Titel : Die Kunſt a wohl zu regieren ,

von Joh. Foder Frankfurt 1718. 12. , franzöſiſch ,

Brüſſel 1749 und Amfterdam 1755. 12.

Iaft, Henning Boehmer introductio in jus publicum

univerſale. Hal . 1709. Editio 2da emendatior

ibidem 1726. 8. Editio 3tia 1755.

Gottofredi Ernefti Fritfchii jus public. univerſale.

Jen . 1734. 8 .

Chriftiani L. B. de Wolf de imperio publico ſeu jaro

civitatis , in quo omne jus publicum univerſale

demonſtratur, et veriorispoliticae inconcuffa fun
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damenta ponuntur , tanquam juris naturalis pars

VIII. Hal. 1748. 4

Die bürgerliche Regierung nach ihrem Urſprunge und

Weſen betrachtet von Johann Martin Johanſſon

( Johann Montin ) , aus dem Schwediſden ,

Stockholm ( Leipzig ) 1750. 8.

Die Natur und das Weren der Staaten von Johann

Seinr Gottl. von Jufti. Berlin 1760. 8. mit

Anmerkungen von 5. 6. & cheidemantel, Mietau

1771 ,

Du contract, ſocial , ou principes du droit politique

par 1. I. Rouſſeau , Amſterdam 1761. lê . das erſte

Bud überfeßt mit Anm, von Geiger , Marburg

1763. 8 .

Syſtema juris publici univerſalis , quod ſab directo .

ratu Franc. lof, Heinke pablicae diſputationi ſub

mittit Mich, Carol, S , R. I. Comes de Kaunitz Prag

1765. 4. der Verfaſſer iſt Jof. Sranz Lothar

Bchrodt, und mit deffen Namen iſt 1780 ju .

Bamberg in 8. eine neue Auflage erſchienen .

L'ordre naturel et eſſentiel des ſocietés politiques

par Mercier de la Riviere , u Tomes , à Lon

dres 1767. 4. et 12.

Mably doutes contre l'ordre naturel, à la Haye 1768.

12 ,

Car . Ant. de Martini pofitiones de jure civitatis ,

Vindob. 1766 et 1773. 8 .

Seinr. Gottfried Scheidemantels Staatsredt nach der

Vernunft und den Sitten der vornehmſten Vila

fer betragtet , 3. Th. Jena 1770 u . f. in 8 .

EbendelTelben allgemeines Staatsrecht überhaupt und

nad der Regierung & form . Jena 1775. 8.

Effai fur les formes de gouvernements et ſur les de

voirs
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voirs des Souverains in den Oeuvres poſtumes

de Frederic Il. Tom. 6.

Chriſtoph Sriedr. Cotta Einleitung in das natürlide

Staatsredt . Stuttgard 1787. 4 .

(3) Vom Nußen des allgemeinen Staaterechts r.

Adrian Steger diff. de jure naturaeyjuris publici

R. G. principio. Lipſ. 1747.

Joh. Sal. Brunquells Gedanken von dem allgemeinen

Staatsrecht und deſſen höchſt núßlichen Ercoli:

rung, Jena 1721. 8. in deſſen Opuſc. ad hiftor.

et jurispr. ſpectant. Part. 1. p. 131 [99. Ueber

den Werth des allgemeinen Staatsrechts , im

Leipz . Magazin für Rechtsgelehrte 1784. 8. St.

don den Quellen des allgem . St.R. Berlin. Mos

narsſdrift. Jul. 1793.

Faft allen Nußen foriot deřn allgemeinen Staaterecht

ab Gonne in ſ. tract. dica juris publici univerſ,

Erlang. 2732. 4 .

§. 174 .

Verſchiedene
Arten der Staatett.

Wenn die fåmmtlichen Bürger oder doch

der größte Theil an der Oberherrſchaft im

Staate Theil nehmen , ſo heißt der Staat

Democratie ; wenn einige Perſonen die Ober

herrſchaft haben : Ariſtocratie , und wenn

ſie einem einzigen Subject übertragen iſt ;

Monarchie.

(1) Die Ariſtocratien und Democratien werden Srey

ftasten , freye Republiken genennti und die darin

ftatt
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ſtatt findende Freyheißt heißt bey einigen die poi

litiſche.

( 2 ) Die ſogenannten fehlerhaften Regierungsformen

find die chlokratie , Oligarchie und Tyranney.

(3) Eine große Geſellſchaft von Familien ohne alle

Dberherrſoaft heißt Anarchie.

S. 175.

Verträge, woduro ein Staat errichtet wird .

Zur Errichtung einesStaates gehören noth.

wendig drey Vertråge: 1) der Vereinigungs

vertrag, wodurch mehrere Familien eine Še:

fellſchaft zur Beförderung ihres åuſſerlichen

Wohlſtandes errichten (pactum unionis), 2 )

der geſellſchaftlice Contract, verinóge dej

fen dieſe Geſellſchaft fich einer Oberherrſchaft

unterwirft ( contractus focialis ) ; 3) das

Staatsgrundgefes , welches die Regierungss

form beſtimmt (pactum ordinationis fue lex

fundamentalis). Wenn die Oberherrſchaft auf

ein oder einige Subjecte übertragen werdent

ſoll : ſo muß auch noch der vierte , der Un.

terwer fungsvertrag (pactum ſubjectionis )

þinzukommen.

(1 ) man behauptet übrigens gar nicht , daß dieſe

Verträge gerade ausdråcklich gleich Anfangs

freywillig , und zu Einer Zeit zugleich gerdloffen

werden mußten . . Sonſt würde freyliddie Lehre
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4

pon dieſen vier Vertragen das repu , wofür ſie eis

nige ausgeben , eine Grille. Wenn mehrere Fas

milien in einem Strid Landes beyſammen wohs

nen , und einander gegen Feinde vertheidigen , 10

haben ſie den Vereinigungsvertrag ftillſchweigend

geſchloſſen . Maaßt ſich einer der Herrſchaft an ,

und die úbrigen laſſen fich es gefallen , ſo ift es

ein ftillfchweigender Unterwerfungsvertrag. Der

Sieger zwingt die Beſiegten , ihn als Oberherrn

anzunehmen , und ſie willigen in der Folge der

Zeit ein ; der Vereinigungsvertrag fann heute

geldloffen werden , erſt nad langer Zeit aber der

Socialcontract 26.

( 2 ) Ein Vertrag allein , der Vereinigungsvertrag

nemlid , iſt zur Errichtung eines Staates nicht

hinlänglich. Achenwall diſſert. de aemulo regni

Cap . 1. $. 7. Aber man kann ihn aud nicht für

unnöthig erklären , wie Fritſch in jur. publ. univ.

. 34. und andere thun ; ſo wenig als man den

Unterwerfungsvertrag aus dem Gründe, weil die

Majeſtät von Gott rey , leugnen fakn .

( 3 ) Wenn mehrere Familien zu ihrer Vertheidigung

in Geſellſchaft treten : ſo iſt darum noch keine Des

mocratie vorhanden , welches Huber de jure civ.

Lib. 1. Cap. 9. und Wolf I. P. V. Cap. 1. behaupa

ten . S. Gribner jurispr. nat. Lib . 1. Cap. 11. Do

4. Alſo der Socialcontract und das Fundamenä

talgeſex find nicht unnöthig.

( 4 ) Die obgedachten Verträge verpflichten nicht als

lein die , welche ſie geſchloſſen haben , ſondern aúd

ihre Nachkommen. Dies iſt die Abſicht der Pas

ciſcenten , und die Nachkommen werden nur un.

ter der Bedingung in den Staat aufgenommen ,

daß ſiedie von den Vorfahren gefølofſenen Ver .

trå.
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tråge halten fouten. Jacob N.R. 9. 626 sc. Das

aber die Grundeigenthümer urſprünglich allein die

Staatsverträge geſchloſſen , und die Füonſtitutio:

nen ate das Recht der Stimmen haben , wie

Schmalz (Unnalen der Rechte des Menſchen 1.

Heft S. 13 .) und der Verfaſſer der politiſden

Blåtter S. 84 behaupten , halte ich nicht für ges

gründet. Man F. Doß auserleſene Bibliothek der

allgem . Staatswiffenſchaft 1. Bandes 1. Duartal

S. 124 20.* und Götting. gel. Anzeigen vom 3.

1795 S. 1088.

Man kann über diere gange Materie nadrehen Hert

diſſ. de modo conſtituendi civitates , opuſc. Tom .

1. Part. 2. p. 286 [99 .

Ioach . Erdm . Schmidt exerc . de civitatis origine.

Jen . 1745.

D

S. 176.

Ob die bürgerliche Herrſoaft unmittelbar von

Gott gegeben werde.

unab

beißt

periu

kar.

Bole

Gru

Die bürgerliche Oberherrſchaft wird alſo

nicht uninittelbar von Gott gegeben , ſondern

entſteht aus Verträgen , welche die Eigen

ſchaften haben müſſen , die zu einem gültigen

Bertrage gehören .

(2

(1) Die Gefdichte des Streits , ob alle Majeftát von

Gott rep , findet man in Meiſter bibl. jur. nat.

voc . majeftas.

( 2) Daß die Oberberrfchaft von Gott fep , behaupten

Ziegler de jure majeſt. Lib . 2. Cap. 1. D. 46. Horn
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de civitate Lib. 2. Cap . 1. Consing diff. de maje

ftate l. 13. und viele andere. Das Gegentheil

H.Grot. Lib. 1. Cap. 4. S. 7. Pufendorf de . I. N.

et G. Lib. 7. Cap . 3. Hert dill. de modo conſtit.

civit. Sect. 2. 1. 3. Boehmer in iur. publ . univ.

Lib. 1. Cap. 2. I. 24. ſqq. Schwarz problem . 20.

Leyſer in diff. de logomach . in iure J. 64. in tr .

de aſſentationibus ICtor. Cap. 4. ſect. 2. S. 37 .

et in medit. ad. Pand. Sp. 68. M. I. 199.

1

S. 177

Die Oberherrſchaft iſt entweder abhängig

oder unabhängig.

Die Oberherrſchaft im Staate iſt entweder

unabhängig oder nicht. Im erſten Falle

heißt fie eine höchſte Oberhertſchaft (im .

perium fummum , independens) oder Majes

ſtåt. Die Majeſtát , welche einem ganzen

Volke zukommt , beißt die reelle oder die

Grundgewalt des Volkes ; die , welche ein

Monarch hat , die perſönliche.

( 1) Etwas anders iſt die höchfte , und etwas anders

eine unumſchränkte Oberherrſchaft.

( 2 ) Lehnsverbindung , Soutverwandrobaft , Tribut,

commiſſoriſche Clauſel und Vergünſtigung eines

Vorzugeß machen die Oberherrſchaft noch nicht

abhängig. luft. Henn. Boehmer ius publ. univ. p ,

247. ſqq. Car . Ant. de Martini poſit. de iure

civit. Cap. 3. 5. 64. fqq.

(3) Die Eintheilung der Majeſtät in die reelle oder

perſonlige läßt ſich mit Grund nicht verwerfen .

"
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ob aber der Sax ridtig rey : das ' Bole hat auch

in der Wionarchie allezeit die reelle Majeftát, der

Monarch nur die perſönlicher iſt eine andere Fras

ge. Man F. B. 180 .

Io. God , Sig. Alb. Büchner progr. examen doctrinae

iur. publ. univ. qua majeſtas in real, et perſonal.

dịvitur. Gill. 1781. 4 .

S. 178

Wolftandig oder unvollſtändig.

Die aus der Oberherrſchaft flieſſende ein.

zelnen Rechte beißen die Majeſtácsrechte.

Die Dberherrſchaft iſt daher entweder eine

vollſtåndige oder unvollſtändige (impe

rium vel plenum vel minus plenum ). Voll

ſtåndig heißt ſie, wenn ſie alle Majeſtåtsrechte

intlich begreift ; unvollſtändig, wenn dem Re:

genten ein oder einige Majeſtătsrechte fehlen.

( 1 ) Die Frage : ob die Oberherrſchaft theilbar ſep ?

ift ſehr vielfinnig . Können mehrere zuſammen den

Staat regieren ? Ja. Stann man den Regenten

in der Ausübung eines und des andern Majeftatos

rechtes an die Einwilligung des Volkes oder reis

ner Repräſentanten binden ? Ja . Laßt fic die

Dberberrſchaft in eigentlidem Verſtande thei.

len , ſo daß ein Subject dieſe , ein anderes jene

Majeſtatsrechte habe ? Eine abſolute Inmöglichkeit

iſt nicht da , ( Wolf iur. nat. Part. 8. D. 61 ( 99. )

aber rathram iſt nicht jede folde Theilung . 30

weiß es nidt zu vereinigen, wenn Schlézer , all:

gem. St. R. S. 114. ſagt: das Herrſberrect ift

untbeil
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untheilbar , man lore e$ in 20 einzelne Redte

auf, und enthalte dem Herrſcher davon nur eines

por, ſo iſt er nicht mehr Herrſcher , kann auch die

úhrigen 19 Rechte nicht mehr ausüben. S. 144 .

man theile alſo die Herrſcherrecote , S. 150 .

Man darf trauen , wenn man ihm nur nicht die

ganze Herrſcherrallmacht zuſammengiebt, ſondern

einige Herrſberrechte vorenthalt. "

( 2) Die Majeſtátsrechte ſind entweder weſentliche oder

zuf&uige, Aufſerweſentliche.

( 3 ) Ein Unterthan, der den Dberherrn in Ausübung

ſeiner Majeſtatsrechte vorſeglid hindert, heißt

ein Rebell. Alſo nicht jeder Bürger verdient dies

fen Namen , 1) der mit der Regierung mißvers

gnügt iſt, wenn er auch rein Mißvergnügen zu ers

kennen giebt; 2 ) welcher Vorftellungen gegen die

Befehle des Regenten thut ; 3) über die Verfús

gungen eines abhängigen Regenten bey deffen

Vorgeregten Klage erhebt; 4) fich den Befehlen

der Obrigkeit widerſeft ; 5) Auflauf erregt ;

6 ) dem Oberberrn unehrerbietig begegnet.

S. 179

Entweder eingeforånkt oder nicht.

Endlich iſt die Oberherrſchaft entweder ein .

geſchráner oder uneingeſchránke, (impe

rium vel limitatum, vel illimitatum , five

deſpoticum ). Die erſte hat willkührliche

Grenzen , die legte nicht.

(1) Hobbes de Cive Cap. 7. glaubt, jede Dierherra

(daft maffe unumførånft fepn.

( 2 ) Jede
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( 2 ) Jede Oberherrſchaft iſt ihrer Natur nad unab

bangig , voufandig und unumſoránft.

S. 180. a.

Unterſdieb des Oberherrn und Verwalters

der Oberberrfchaft.

Wer den Staat regiert, iſt entweder

wirklicher Oberberr , (imperans,) oder nur

Verwalter der Oberherrſchaft, Diener

des Staates , (merus rector civitatis magi.

Aratus ). Daß jeder Regent nur das legtere

Ten , daß das Volk allezeit über den Regenten

fen , daß es allezeit die reelle Majeſtát, der

Regent nur die perſönliche babe , iſt offenbar

falſch.

( 1) Selbſt ein temporárer Regent fann wirklicher

Dberherr reyn .

(2) Stephanus Junius Brutus in vindiciis contra ty

rannos. 1580. 8 .

lo. Althufius in politica , Groen . 1610. · 4.

Georg Buchananus de iure regni Scotici. Edimburg

2580. - 4.

Franc. Hottomannus in Francogallia . Col. 1575. etc.

Lo. Mariana de rege et regis inſtitutione, Toleti 1599.

4 .; C. von Knoblauch in ſeinen politiſc : philo:

fophiſchen Geſprächen , 1. Th. 9. Beſprád , und

andere behaupten , daß jeder Regent ein Diener

des Staates und der Nation unterworfen rem . Id

halte dieſe Saße für evident falſch . Es iſt eine

offenbare Verwirrung der Begriffe , wenn man

ſagt ,
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nten die Rede. Ein

fagt, daß einer : dem ich das Recht mir zu befehs

len übertragen habe, mein Diener , ich ſein Herr

Fei . Am Ende ſcheint zwar die Sache ein Worts

ftreit zu ſeyn . Warum , veißt es , darf man den

Regenten nicht den erſten Diener des Staates nén:

nen , da er derpflichtet iſt, für den Staat zu for:

gen , ' und da.Friedrich der Einzigte ſich ſelbſt for

nennt ? Allein Namen ſind nicht ſo gleichgültig,

als man denkt , und hier iſt von mehr als nas

es die Souverainitát habe , und den Regenten

als ſeinen Diener anſieht , wird zur Widerſet

lichkeit und zu Empórungen zuverläſſig geneigter

ſeyn , als eines , das dieſe Ideen nicht hat , wie

Clermont Tonnere in P. analyſe raiſonnée de la

conſtitution françaiſe richtig . bemerkt. Man f.

aud Jacob N. R. S. 660.

lo. Nic .Hert diff. an ſumma rerum ſemper ſit
penes

populum , opuſc. Vol. I. Part. 1. pag. 307. fqq.

Ern. Thom diff. qua ſummorum imperantium maic.

ftas independens adftruitur. Gill. 2747

S. 180. 'b .

Doppelte Eigenſchaft des Regenten .

Der Regent hat 1) Rechte als Oberbere

der Nation , 2) Rechte als ihr Repräſentant.

Von jenen wird $. 180 — 200 b. von dieſen

S. 200 6. gehandelt werden.

3 S. 181.
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S. 181 .

Wflicht des Regenten , das Wohl des Staats

ju befördern .

Ein Volk unterwirft ſich um ſeines eignen

Beſtens willen einem Regenten. Er ift alſo

verbunden , und zwar vollkommen * , dieſes

zu befördern , wann er es gleich nicht aus.

drücklich verſprochen hat. Sind dem Unter .

werfungsvertrage noch beſondere Bedingun .

gen beygefügt, ſo iſt er auch dieſe zu halten

ſchuldig.

* ) Jacob N. R. J. 271 x . Daß der Regent nur unts

poukommene Pflichten gegen die Nation habe, be:

haupten Fritſch iur. publ. univerf. I. 48. Boehe

mer iur. publ. univerſ. p. 176. 592. Scheid diſl.

de iur. publ . et privati convenientia et differen

tiis pag. 27. Schrodt iur. publ . univ. p. 18. Sie

ſagen 1) wenn die Unterthanen den Regenten mit

Zmang zur Erfüllung ſeiner Pflidren anhalten

dürften , fo hätten ſie mehr Gewalt über ihn, als

Unterthan über Unterthan ; ( denn dieſer muß ges

gen den andern gerichtlich flagen, und darf keine

Privatgewalt brauchen ) ro wäre der Regent nicht

Dberherr, das Volf wäre über ihn , oder wenigs

ftens ihm gleich . 2) Wer rol Richter regn, wenn

das Volf behauptet , der Regent regiere pflicht

widrig ? Die Antwort ift : 1 ) ein Unterthan darf

gegen den andern darúm feine Privatgewalt aus

úben ; weil er im Weg Rechtens Hülfe finden

fann . Hat die Nation dieſes Mittel gegen den

Regenten , ro fåüt freilich ihr Recht zu eigenmäch:

tiger Gewalt weg . Keineswegs wird durch jenes

Princip



Vom Staate überhaupt. 215

Princip die Nation zum Oberherrn des Regenten

gemacht. Aber gleich wird ſie ihm allerdings ,

wenn er das nicht thut , um deffen willen ihm die

Dberherrſchaft übertragen ift. 2) Vernunft und

Gemiffen , melde im Naturſtand richten . In die.

Fen Zuſtand tritt die Nation zurück , wenn der

Regent die Bedingungen des Unterwerfungsver

trags nicht erfüllen will. Stönnen nicht Schiedss

ricter erwählt werden , welche zwiſchen Regent

und Nation richten ? Gegen einen Regenten, der

nicht ſouverain iſt, kann bey dem Obern ( in

Teurdland bei den Reichsgerichten ) geklagt wer

den . Man rehe Kleine Schreiben úber die

Zwangs- und Gewiſſenspflichten S. 44. 2. Bers

liner Monats drift April 1791. Sugo civiliftis

foes Magazin 1. Band 232, Seite 26. Auch une

ten %. 200 a. Man ſchließe daraus nicht : folgs

lich iſt das Volk dem Regenten feinen Dank ſchul

dig , wenn er gut regiert. Das Herrſcheramt

ift ſeiner Natur nad ein ſaures , undanfbares

Amt. Es hat ſo viele Reize , ſo viele Macht Bós

feß zu thun. In der Herrſchers Hånden ſteht

das Wohl von Tauſenden , von Millionen ; er

fann eß vernachlaffigen , gar hindern , ohne das

eine Möglichkeit wäre , ihn thátig und gut zu

maden. Oft er beydes dennod , ſo bete ihn ſein

Volf an , berolde ihn reidlid , gönne ihm Vers

gnügen und Glanz , und opfere ihm im Nothfall

alles.” Schlazer augem . St. R. S. 104 .

Die Wachiavelliften glauben , der Regent fer alles

zu thun befugt, was er zu thun tráfte hat. Man

rehe:

Machiavells Schrift, die unter dem Titel : il prin

cipe im Jahr 1515. zum erſtenmal herausfam ;

ferner :

Hobbes



216 Naturrecht 2. Buch 1. Abſchn. 5. Rap.

Hobbes elementa philoſophiae de cive und ebendeſo

Pelbèn Leviathan.

Caſp . Scioppius in praedia politices. Rom. 1623. re

cuſa Helmſt. 1663.

Die Grundråbe Machiavells hat ein königlicher Schrift:

ſteller widerlegt in feinemExamen du Prince do

Machiavel , troiſième edit. á la Haye 1741. 8.

Vorzüglich iſt zu empfehlen , Antimagiavell oder

úber die Grenzen des bürgerlichen Gehorſams.

Halle 1794. 8 .

S. 182.

Folgen daraus.

Der Dberherr iſt alſo verpflichtet , dem

Bürger Sicherheit gegen Bileidigungen

der Mitbürger und Auswärtigen , und alle

Mittelzu ſeiner Woblfahrt, im höchſtmög ...

lichen Grade zu verſchaffen .

S. 183 .

Fortretung.

Er iſt verpflichtet, ſeine Herrſchaft nicht

weiter auszudehnen , als es das Wohl des

Staates erfordert, dem Unterthan alſo in

allen Dingen ſeine Frenheit zu laſſen , WD

das Beſte des Staates keine Einſchránkung

verlangt.
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Im Staate iſt alſo noch ein Reſt der natürlichen Greps

beit , den man bürgerliche Freyheit nennt.

Sume's Verſud über die bürgerliche Freyheit , im

Kieliſchen Magazin für, die Geſchichte zc. 2. B.

1. St. und sæbenderfelbe f. Werk über die

menſol. Natur, 3. B. Seite 176. 2c.

Joh . Plug Eberhard über die Freyheit des Bürgers

und die Principien der Regierungsform , in deſs

ſen vermiſchten Schriften , Halle 1784. 1 , Zh.

S. 8. u . f. f.

s . 184.

Recte des Regenten,

5

Dahingegen iſt er befugt , ( 1) die Mittel

zur Beförderung des allgemeinen Beſten nach

ſeiner Einſicht zu wählen ; (2) die offentlichen

Geſchåfte im Staateund außerhalb zu beſor:

gen; (3 ) über alles, was im Staate ijt, zu

diſponiren , wann es das Staatsbeſte erfore

dert , und daher ( 4 ) vom Unterthan Gehor.

ſam zu fordern .

i ( 1) Bann es zweifelhaft ift, ob eine Handlung des

Regenten ſeinen Pflichten und dem Staatsbeſten

gemäß rey : ro ftreitet die Vermuthung für ihn ,

To tange bis das Gegentheil ermiefen wird . Dann

jede Handlung wird im Zweifel für pflichtmäßig

und nicht pflictwidrig gehalten , und der Regent

iſt beſſer als der Unterthan im Stande zu beurs

theilen , ob eine Handlung dem Staatsbeften ges

maß oder nicht gemäß ift.

(2) IN
DS
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( 2 ) Sft der Regent dem volt verantwortlich die

meiſten Lehrer des allgem. St R. fagen nein:

Meine Meinung ift : 1 ) dem einzeln Unterthanen

iſt der Regent nicht ſchuldig Regenſchaft von reis

nen Handlungen zu geben . 2 ) Die Nation fann

nicht fordern , daß ihr der Regent von allen ſeis

nen Handlungen Rechendaft gebe ; dann ſo ware

der Regent nidt ihr Oberherr , fondern ihr Dies

ner . 3) Iſt hingegen von einer einzelnen Hands

lung die Rede, die nation ' führt Gründe an,

nach welden die Sandlung mit den Regenten:

pflichten ſtreitet , ſo iſt der Regent verbunden,

die Gründe zu widerlegen. 4) Will die Nation

blos die Beweggrunde einer Handlung des Res

genten wiſſen , ſo iſt dieſer nicht voukommen vers

pflichtet , fie ihr bekannt zu machen . Ja e$ fann

zuweilen Pflicht fern , ſie zu verfoweigen .

1

S. 185.

Die gereßgebende Oemalt.

Zu den einzelnen! Majeſtårsrechten gehört

die gelesgebende Gewalt , oder das Recht

zu beſtimmen , welche Handlungen der Unter.

than thun oder unterfaſſen ſoll * ).

* ) Vom Recht der Gefergebung handeln viele Sorife

ten. Man f. unter andern Entwurf der allgemei:

nen Grundfäße der Gefeßgebung, Leipzig 1777. 8.

Joh . Chriſtian Mayers Antonomie, Tübingen

1782. 8.

(1) Die
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(1 ) Die Geſete verbinden alle Unterthanen, aus dies

jenige , die ſich nur eine Zeitlang im Staate aufs

halten , (ſubditos temporarios ). Ja wenn in

dem Staate das Geſet gegeben wird , daß jeder

der liegende Güter in dem Staatsgebiete beſikt,

aud in perſonliden Saden ſich als Unterthan be

handeln laffen muß : ( landfalliatus ) To mnß fich

der Auswärtige , welcher nach der Befanntma

chung des Geſeßes Gúter in dieſem Staate era

wirbt, dem Gefeß unterwerfen .

Chph. Frid. Schott differta de objecto legis perſonali.

Tub . 2760. in append. dill. I. N. p . 399.

( 2 ) Ift der Oberherr des Staates den poſitiven Gefes

Ben unterworfen , die er ſelbſt gegeben hat . Man

f . H. Grot. de I. B. et p. lib . 2. Cap. 4. I. 12.

Boehmer in jur. publ. univ . p. 413. Buddei diſl.

de Principe legibus humanis , ſed non divinis

foluto . Ziegler de jur. majeſt. lib . 1. Cap. 1. 8. 27.

Streit diff. de principe LL. Coluto . S. 9. Daries

obſ. jur. nat. Cap. 20. Schnaubert Abh. auch

der Regent iſt an die von ihm gegebenen Gereke

gebunden, Roftod 1793. Schlézer allgem . Str. '

S. 101. Ich halte dafür, daß der Oberherr an

die poſitiven , von ihm allein gegebenen nicht mit

der Nation vertragsweiſe erridteten Gefeße nicht

gebunden ift. Niemand kann ſich ſelbft ( außer

dem Fall eines Bertrags ) eine Verbindlichkeit

auflegen . Der Geretgeber hat aud die Abfidot

nidt, fid felbft durd ſeine Bereße zu verpflichten .

Erfordert eß das Staatswohl , daß er etwas was

er verordnet hát, beobachte , fo thut er, frenlich

unrecht , wenn er es nicht beobachtet. Allein er

wurde in dieſem Fall zur Beobachtung verpflichtet

ſeyn , wenn er es auch nicht verordnet hátte.

( 3 ) Die
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( 3 ) Die Geſeße müſſen gehörig promulgiret werden,

und

( 4 ) nichts phyfiſch unmögliches vorſchreiben , and nicht

mit den Fundamentalgeſeben und wohl erworbes

nen Rechten der Unterthanen ftreiten . (S. 22) .

(5) Der Streit, ob der Geſellgeber etwas gegen das

Ylaturrecht verordnen fönne ; iſt am Ende Wort

ſtreit. Das geben alle zu , daß der Gereegeber,

um des gemeinen Beſten willen , und um ein

großeres uebel zu verhúten , etwas befehlen , er .

lauben oder verbieten könne, was nad dem N. R.

gleichgültig , verboten oder erlaubt ift. Wolf

I. N. Part. 8. 9. 973 und , Schrodt jur. publ.

univ . p. 129.

Herthof ( 10.) diſl, de proteſtate legislatoris civilis

circa ea , quae ſunt juris naturac , recuſ. 1738.

Winkler ( Car. Gottfr .) de poteſt. legum civilium in

jus naturae. Lipſ. 1723 .

Webers Entwidelung der Lehre von der natürlichen

Berbindlichkeit , S. 57.

Glåt über Selfeld 1. Band S. 121 ? .

(6 ) Gewohnheiten geltennur alsdenn im Staate als

Gefeße , wenn der Gefeßgeber , wie zuweilen ges

ſciehet, ausdrücklich befiehlt : das wohlhergebrach .

te Gewohnheiten gefegliches Anſehen haben ſollen .

Hoffmann (Chriſt. Gottfr.) diff. de jure conſuetudi.

nis ex jurispr. univerſali , rom. canon. et ger.

man. Frcf. ad Viadr. 1730.

Hofacker ( Car. Chrftph . ) dill. de jure confuetudinis

fecundum doctrinam juris naturalis et romani.

Tab . 1774

( 7 ) Der
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(7) Der Regent fann Gefeße aufheben , auc alsdann,

menn er erklärt hat, daß ein Geren ewig gelten fou .

Hert diff. de lege claufula ne abrogari poffit munita,

in opuſc. Tom. 1. Part. 3.

(8) Dem Geſehgeber fteht das Recht zu , die Gerete

zu erflåren . Doch iſt die Doctrinalerklärung nicht

ganz verboten . 1o. Steph. Pütter diſſ. de jure

et officio ſummor. Imp. tribunalium circa inter

pretationem LL . Imp. Cap. 1. ). 12. in opuſc.

p . 197. [99. Daß ' in einigen Staaten , go B. in

England ſchlechterdings nach dem Buchftaben des

Gereges gerichtet werden muß , ift pofitiv , und

wegen des beſorglichen Mißbrauchs der Doctri

nalerklärung verordnet.

( 9 ) Er fann Privilegien , Diſpenſationen und andere

perſönliche Verordnungen ertheilen ; ( Jacob N.

R. S. 674.) Doc niot ohne erheblice Urfaden .

( 10 ) Nicht jedes Privilegium iſt widerruflich , wie

Hobbes de cive Cap. 6. S. 13. Leviath. Cap. 18.

und Houtuyn in polit. 6. 26 glauben ; aud nicht

aus dem Grunde , weil es umſonſt ertheilt iſt,

wie Boehmer in jur. publ . univ. Lib . 7. Cap. 3 .

V. 62. behauptet. Dann eß iſt ein Vertrag. Und

alsdann iſt es widerruflid , wenn entweder Urfas

den vorhanden ſind , welche einen jeden Vertrag

ungültig maden , oder das Privilegium mit dem

Wohl des Staates nicht mehr beſtehen kann . S.

Gebauer dift. ſingularia de privilegiis, B. 20. in

exercit. acad. Vol. 3. p. 326. Glick über Bedfeld ,

2. Th. Seite 30 a.

(11) Daß widerruflide Privilegium fann der Regent

erklären , wie er will; das unwiderruflice nidt.

S. 186 .
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$. 186 .

Das Vouftredungs- und Strafrecht.

Der Regent iſt daher auch befugt, die Mit.

tel zu gebrauchen , wodurch er ſeinen Verord.

nungen Unſehen und Gehorſam verſchafft ; er

þat das Vollſtreckungerecht oder die voUzies

bende Gewalt, ( poteftas executoria ; ) folg.

lich das Recht zu belohnen und zu ſtrafen .

Einige neuere Sdriften von dieſer materie find :

Peſtel (Fried . Wilh .) comment. de juſtitia regnantium

renumerante. Rintel. 1756.

Dragonetti delle yirtute et de premi.

Breichauſen (Henr. Petr .) diſl. de praemiis et poenis

in genere , Vet. Prag. 1734.

Scheidlin ( lo. Thom . ) diff. de poenis delictorum .

Aug. Vind. 1740 .

Peſtel ( Fried. Wilh . ) diff. qua jus criminale uni.

verſale delineatur. Rintel. 1753 .

Engelhards ( Regner ) Verſuch eines allgemeinen peins

lichen Rechts. Leipzig 1756. 8 .

Chrift. Frid . Schott diff. de delict. et poenis, in collect.

diſl. I. N. Tom. 2. p. 189.

Beccaria dei delitti et delle pene. Neapol 1764. 8 .

Goodrike ( H.) tentam . de jure puniendi divino et

humano. Groen. 1766. 8 .

Seger ( Io. Theoph. ) diff. de modo poenarum . Lipſ.

1768.

Michaelis in der Vorrede zum Mofaiſden Recht, eine

vorzügliche Abhandlung , auf die id deswegen

aufmerkſam made, man ſie da , wo ſie ſteht,

nigt leidt fugen wird).

Rari
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Barl Friedr. Seegers Abhandlung der Frage : findi

ſcharfe Gereße einem Staate vorträglich, aus was

für einem Geſichtpunkte find folde gegen jeden

unterſchiedenen Stand deſſelben , fowohl in Rúds

fidyt ihrer Ausführung als Wirkung zu betrachten ?

Tübingen 1780. 8. in Plitts Repertorium für das

peinlide Redot , I. B. S. 154 u. f. f.

c , fresherr von Dahlberg Arifton , oder über die

Wirefamkeit der peinlichen Strafgerege, in plitts

Repertorium S. 27 u . f. f.

Ueber die Strafgereße, oder Entwurf zu einem allges

meinen Strafcoder von Palaze , aus dem frenz.

überſert. Leipzig 1785. 8.

Chriſt. Gottlieb Gmelin Grundfäße der Gefeßgebung

úber Verbreden und Strafen. Tübingen 1785.8 .

Von dem Recht zu ftrafen und Endzweck der Strafen

in C. von Bnoblauchs politiſch - philoſophiſchen

Geſprächen 1. Eheil gtes Geſpråd .

Schaumann úber bürgerlideStrafen , in deffen friti

den Abhandlungen S. 229 rc.

Seder von den Grundlagen der belohnenden und firas

fenden Gerechtigkeit ; in den Unterſuchungen über

den menſoliden Willen z. Th. 476 f. f. Seite.

Der Regent hat das Recht , die in den Gefeßen dics

tirte Strafe zu erlaſſen oder zu mildern , wenn

es das Staatsbefte erfordert. Aud Abolitionen

find ihm in dieſem Fall nicht verwehrt. Gmelin

am a. D. $. 55. Seder überdas Re t zu begnas

digen , ein Anhang zu Wedekinds Abhandlung

von dem Intereſſe des N. K. Heidelberg 1793 .

Erhöhen kann der Regent die Strafe nicht nach

Wilkibs, wohl aber alsdann, wenn die Umſtande,

mit
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mit welchen ' das Verbreden begleitet iſt , die

Strafbarfeit vermehren . Gmelin am a. D. S. 50 .

6. 187

Grund des Strafrecht

Der Staat wird von dem Verbrecher belei:

diget . Ein Grund des Staatsrechtes iſt alſo

das Recht des Beleidigten gegen den Beleidi.

ger. (9. 126.). Bei dem Staatsuntertban

iſt derSocialcontract noch ein zweytes Fun

dament.

Hobbes Leviath. Cap. 28. Ziegler diff. de poenis . 31 .

Treuer ad Pufendorf de P.H. et C. Lib.2. Cap .

13. l. 3. Wolf. I. P. V.'S. 638 et 835. Chrift.

Frid. Schott diff. de genuino fonte juris vitae et

necis. Tubing . 1756 in collect. dift. I. N. Tom I.

p. 147 fqq. mores Tiendelſohns Phådon S. 173

und S. 221. Giov. Batiſt Gherard d'Arco lo

pra il fondamento del diritto di punire. Cremon.

1779. ( algem. juriſt. Bibliothek 1. B. 1. St.

46 xc . Seite.) Siccovius de juris puniendi fonte

( Schotts Critif 8. B. 462 S.) Ramhorſt de

origine juris puniendi, Lugd. Bat. 1775. (Schott

am a. D. S. 555.) Joh. Gottfr. Xósler von .

dem Strafrecht im Stand der Natur und ſeinen

Folgen im Staate. Wien 1784 1. Th. 43. S.)

Der Bürger iſt nicht verpflichtet, ſich wegen eines Ver:

brecens felbft anzugeben ; aber geſtritten wird ,

ob er verbunden ren, die Strafe zu leiden ? Pula

fendorf de I. N. Lib. 8. Cap . 3. 1. 4. leugnet ef.

Das Gegentheil behaupten mit Grund Mastov ad

Pufendorf
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Pufendorf l. c. n . 6. Titius in diff. jurid.

p . 42 [99. Thomafius jurispr. div. Lib. 3. Cap:

7. 98. Otto et Carmichael ad Pufendorf de 0 .

H. et C. Lib . 2. Cap. 13. J. 4.

S. 188.

Zweck der Strafen.

Die allgemeine Abſicht der Strafen iſt

die Sicherheit des Staates. Beſondere Zwecke

find ( 1 ) den Delinquenten zu beſſern ;(2) ihm

die Begehung neuer Verbrechen unmöglich zu

machen ; ( 3 ) die andern Bürger von Verbre

chen abzuſúrecken .

>

Chrph. Wolle diff. de finibus poenar. civil. Lipf.

1725 .

Gonne ( Ion Gottlieb ) von dem Zwed der Strafen

in búrgerlichen Geſellſchaften. Erlang. Anzeigen

vom J. 1744. 10. St.

Göttinger gelehrte Anzeigen vom Jahr 1786.S. 1575.

s. 189.

Maaß derſelbert.

Das Maaß der Strafen wird beſtimmt

durch die Grade der Moralitåt , (§ . 18.) und

die Größe des Schadens, den das Verbrechen

dem Staate verurſacht , oder durd, ſeine Fols

gen in der Zukunft beſorgen låßt. Aberim

P mer
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mer muß die Strafe das möglich geringſte

Uebel ſein , das zur Vergütung des Verbre

chens hinlänglich iſt.

( 1) Doch kann der Staat auf eine verbotene Hand

tung, zu der man mehr gereizt wird, als zu einer

andern , oder die leidter zu begehen iſt , als die

andere, höhere Strafen reßen , obgleich die erſte

an fic niot ſo imputabel ift , als ' die leßte. S.

Michaelis Mor. Recht, Vorrede zum 7. Th. S. 52 .

Omelin am a. D. S. 18 ? C .

( 2 ) Aus dem Grunde allein , daß die bisherige Strafe

nicht zugereicht hat, das Verbrechen aus dem

Staate zu vertilgen , iſt der Regent nicht befugt,

die Strafe zu erhöhen , wie Wolf I. P. V. g. 637.

glaubt. Man ſehe Vattel quaeſtions de droit

naturel , pag. 393 auch Erxleben progr. poteſtas

eriminalis circa frequentiam delictorum in dis

ceptationem vocata. Marb. 1788. 4.

S. 190 .

Bon Todesftrafen .

Auch Todesſtrafen kann der Oberherr dicti.

ren , wenn er im Staat Ruhe und Sicherheit

ohne ſie zu erhalten nicht im Stande ift.

( 1) kann ein Staat durd gute Erziehungsanſtalten ,

Arbeitshauſer , Wachſamkeit, Polizeianftalten a .

die Verbrecen derhúten, ſo iſt es Pflicht. Kang

er durch gelindere als Todesftrafen ſeinen Bürgern

Sicherheit verſchaffen , ſo iſt es eben ſo ſehr Pflicht,

fic
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fich der Todesſtrafe zu enthalten. Iſt hingegen

beydes nicht möglid , fo find die Lodesftrafen

gerecht.

( 2 ) Leyſer Med. ad Pand. Sp. 619. M. 3.4. von Sons

nenfels in feinen Grundfågen der Polizep - Hands

lungs - und Finanzwiſſenſchaft, r. 2h ). 347.

und Beccari in reinem Werk úber Verbrechen

und Strafen S. 28. verwerfen die Todesſtrafen ,

auſſer in einigen wenigen Fällen. Dieſer Meynung

find auc :

Hermann ( Io. lac.) diff. de jure gladii. Lipſ. 1769.

Barkhauſen Abhandlung wider die Redtmåtigkeit der

Todesftrafen , im Muſeum 1776, 8tes Stück, und

in Plitts Repertorium für das peinliche Recht.

S.• 302 u. f. f.

Ebendeffelben permiſste Anmerkungen und Erlaute

rungen úber die Lodesſtrafen , Muſeum 1777.

stes Stúd .

Ein Ungenannter über Linguets Bertheidigung der

Todesftrafen , Muſeum 1776. Iztes Stúd .

Carar úber den Zweck der Strafen , in deſſen Denf:

würdigkeiten aus der philofophiſden Welt, 4ter

Band S. 103 u, f. f.

D

für die Todesftrafen aber ftreiten :

Chrph. Frid. Schott diſſ. de delict. et poen. J. 11. 199.

Erörterung der Frage: welche Strafe. ift wirkſamer ,

die Todesftrafe oder die ewige Gefängnißftrafe ?

Königsberg und Leipzig 1770. 4.

Jacobi Verſud einer Apologie der Todesftrafen ,

Lemgo 1776.

Kunde Vertheidigung der Rechtmäßigkeit der Todes:

ftrafen , Caffel 1776. verbeſſert im Muſeum 1777,

4te8 Stúd , und in pliteg Repertorium S.268 xc.

P 2 46:
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Abgekürzte Reflectionen über den Nußen oder Scha

den der Todesftrafen, Muſeum 1776. 1otes Stúd ,

und bey Plitt S. 27 u. f. f.

Seder über die Todesſtrafen , teutſches Muſeum 1777.

uites Stúd.

Ephemeriden der Menſchheit, 5te$ Štúd25 u. f. Seite,

stes Stück 9. und f. Seite.

J. E. S. Schau von Verbrechen und Strafen, Leipzig

1779. , 8 .

Ephraim Seinrich Pretorius Abhandlung
en

vermiſch

ten Inhalts , erſte Lieferung , Dresden 1780.

Sranz Siardi vom Recht der Todesſtrafen , Pappena

heim 1781 .

Gmelin über Verbrechen und Strafe S. 36 xc.

Schaumanns fritiſche Abhandlungen S. 249 2 .

. 191 .

Solgen des Strafrechts .

Nus dem Strafrechte fließt das Recht die

Verbrechen zu unterſuchen (jus inquiſitio

nis ) , und alle dienliche Mittel zu deren Ent

deckung anzuwenden ,

)

Aber ift auch die Folter ein erlaubtes und dienlides

Mittel ? Die über dieſe Frage gewed felten Sarifs

ten ſind in der Lipeniſch - Schottiſchen Biblios

thef , Art. tortura und in Gmelin's Grundraßen

der Geſetzgebung über Verbrechen und Strafe

S. 247 angeführt , wo auch die Gründe S. 248 2c.

gegen die Folter ausführlich widerlegt ſind . Sie

ſcheint in folgenden drep Fällen erlaubt zu ſeyn :

1) wenn
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wenn der Inquifit gar nicht antworfen will;

2 ) wenn er zuverläſſig Mitſchuldige hat, und fie

zu nenner fich weigert ; 3 ) wenn er eines Vers

brechens diberwieſen , und mehrerer beſchuldiget

wird ; die Foſter affo , geregt, daß die Beſchuldis

gungen ungegründet wåren , als Strafe für jenes

erwieſene Verbrechen gelten faun .

1

S. 192.

Die oberrichterliche
Gewalt.

Dem Regenten kommt das Recht zu , die

Streitigkeiten der Unterthanen zu entſcheiden,

und darin beſteht feine oberrichterliche Ges

walt (potefias judiciaria , ſuprema juris

dictio ).

( 1) Fauftrecht und Duelle find im Staate nicht zu

dulden.

( 2 ) Wenn der Bürger in dringenden Uinftanden vom

Staate keine Hülfe erwarten kann : so iſt die

Selbſthülfe erlaubt. Nicht ſo in dem Fall, wenn

ihm der Richter nicht helfen will. Boehmer I. P.

V. Part. ſpec. lib. 2. Cap. 7. 8. 6 .

(8) Weil der Regent in dem großeren Staate nicht

alle Streitigkeiten felbft ſchlichten kann , ſo iſt er

befugt, Richter zu beſtellen. Kleins Annalen

1. St. Seite 393 6. Uber er bleibt dod

( 4 ) die Quelle aller Gerichi sbarkeit.

(5) In eigner Sache kann er nicht Richter feyn , aber

die von ihm beſtellten Gerichte fönnen darin urs

theilen , wenn er ihnen erlaubt, es unpartheid

sự thư .

P 3 §. 1936
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$ . 193

Das Recht der Dberaufficit.

Ferner das Recht von allem Nachricht zu

erlangen , was im Staate geſchieht, in for

fern das Wohl des Staates dabry : ins

tereſſirer iſt ; oder das Recht der Ober,

aufſicbt ( poteftas inſpectoria ; folglid, auch

die Befugniß , Handlungen der Bürger zu

beſtårigen , oder zu annuliren .

Inſonderheit iſt er befugt , núßliche Geſellſchaften zu

beft & tigen , und dadlide aufzuheben . Imman.

Aug. Otto Genler diff. de inſpectione fuprema

in ſocietates occultas prudenter exercenda . Lipf.

1786. Maaß über Rechte und Verbindlichkeiten ,

S. 275 26. Daß er eben das Recht habe , das

Permogen aller aufgehobenen Geſellſchaften in

feine Caffe zu ziehen , låßt fic nicht behaupten .

S. 194:

Das Recht der Waffent.

Da das Wohl des Staates zuweilen nicht

ohne Gewalt der Waffen erhalten werden

fann : ſo iſt auch dazu der Regent beredytiget.

Er hat das Recht der Waffen.

H. Cocceii de armato principe, in Exerc. T. 1. n. 30.

Deintin diſl. an et quatenus cives ad arma pro rem

publica capiendi cogipoffint ? Alt, 1729 .

( 1) Die
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1

(1) Die Unterthanen find rouldig in einem Kriege die

Waffen zu ergreifen , deſſen Rechtmäßigkeit zwei

felhaft ift ( J. 184.) Man rehe H. Grot. Lib. 2.

Cap. 26. §. 4. Pufendorf de 1. N. et G. Lib . 8 .

Cap . 1. $. 8. Kulpis colleg. Grot. pag . 123.

Deinlin diſl. cit. 9. 8.

( 2) Aus dem Recht der Waffen fließt das Recht Zeugs

häuſer und Feſtungen zu errichten , das Beratung

recht, das Recht Soldaten auszuheben und zu

werben , auch das Recht der Heeresfolge.

Crell diſl. de jure urbes muniendi et munitiones re

ficiendi. Viteb. 1734..

Buddei ( Franc. ) diff. de officio ſummorum impe

rantium circa conſcribendum militem , in ſelect.

1. N. er G.

S. 195 ,

Regt über die Stirben im Staate.

Eine Geſellſchaft, welche ſich zu einem reli .

giöſen Zweck vereinigt, heißt eine Religions.

gesellſchaft oder Rirche. Sie hat,wenn

fie im Staate aufgenommen worden iſt, alle

Rechte anderer moraliſden Perſonen, und dieſe

Rechte heißen : die Colegialrechte der Kic.

che. Der Oberherr des Staates kann zwar

I ) nicht beſtimmen , was die Mitglieder der

Kirche glauben follen , auch nichts über die

weſentlichen Religionshandlungen verord

26er er kann doch 2) das Recht der

Oberaufſicht darüber erſtrecken, und eine Reli

gionsgeſellſchaft, die gefährlidye Såpe glaubt,

nen .

PA vom
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vom Staate ausſchließen . 3 ) Ueber gleich :

gültige Religionshandlungen (adiaphora) iſt

er befugt, Verordnungen zu machen , wenn

es das Scaarovejte erfordert. Wo dies

nicht iſt , da kann 4 ) die Kirche dieſe Dinge

nach eigenem Gefallen anordnen .

(1 ) Collegialrechte der Stirche find . B. das Recht,

das Symbol zu beſtimmen , die Kirchenlehrer und

Diener zu wählen , Synoden zu halten, Flirchens

ordnungen zu machen , und darin den Drt , die

Zeit , die Zeremonien des Gottesdienſtes zu be:

beftimmen , das Recht die Reber auszufoließen ac.

S. Schaumanns N. R. S. 552 2C.

( 2 ) Zuweilen übertrågt die Kirche ihre Collegialrechte

dem Kegenten.

( 3) Die hierher gehörigen vielen Schriften find ver:

zeichnet in Scheidemantels größerem Staatsrecht

2. Ch. 1. Fap.

( 4 ) Moſes Mendelſohn in ſeiner Schrift: Jeruſalem ,

oder über religioſe Macht und Judenthum, Berlin

1783. 8. behauptet , die Kirche könne gar keine

Zwangsrechte und kein Eigenthum haben , keinen

Kirchendiener befolden , keinen Irrglanbigen aus .

ſchließen , alles Kirchenrecht rey ein linding . Seine

Gründe ſind : 1 ) durch Vertråge würden nur uns

vollkommene Pflichten in vollkommene verwandelt.

Ich kann mit meinem Vermögen nicht immer mir

und andern zugleich dienen, ich kann daſſelbe Vera

mögen oder Gut nicht gegen alle meine Nebenmen :

ſchen , nicht zu allen Zeiten , nicht unter allen Umftán :

den zum Beſten anwenden . Hier find alſo Collifio

nen der Pflichten ; durch Vertråge werden dieſe Cols

Siſionsfáule entroieden . Bo nidt Anſprüche gegen

A11
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Anſprüche entſchieden werden ſollen , da iſt der Ver

trag ein Unding . Zwiſchen Rechten der Gottheit

und Rechten der Menſchen können aber nie Gol:

liſionen entſtehen , alſo auch nicht zwiſden Stirche.

und Bürger. 2) Es giebt nach dem Oefen der

Vernunft fein Recht auf Perſonen und Dinge,

das mit Lehrmeynungen zuſammenhängt, und

durd, das Einſtimmen in dieſelbe erworben wird.

Allein 1 ) dieſe Theorie der Vertrage iſt, ſoviel ich

einſehe , villig grundlos. Ich kann mid durd

einen Vertrag verpflicten , dem A. etwas zu leis

ften , das ich ihm zu leiſten ſchlec terdings keine

Gewiſſenspflicht hatte , das ich vielmehr dem

würdigern B. zu leiſten verbunden war. (S. 64.)

Und wäre die Theorie auch richtig, ro folgt nichts .

daraus. Souen dann, wenn ſich Menſchen zu ei

ner Kirchengeſellſchaft vereinigen , oder wenn dieſe

Geſellſchaft mit einem Dritten Vertrage rohließt,

Colliſionsfalle zwiſchen Gott und Menſchen ents

Tchieden werden ? Sind : Colliſion zwiſchen Gott

und Ylenſchen , und : Colliſion zwiſchen Rirche und

Staat nicht zwey ganz verroiedene Dinge ? 2 ) daß

es nach der Vernunft fein Recht geben könne,

das mit Lehrmeynungen zuſammenhängt, iſt eben

ſo unweislich. Wenn ich z. B. einem verſprå

de , einen Jahrogehalt zu geben, ſo lang er mid

auf ſeine Ehre verſicherte, daß er die Reinholdiſche

Theorie von der Freyheit für die einzige wahre,

und keinen für einen guten Menſchen halte, der

ſie wie Hr. Schmidt erklärt : ſo wäre der Ver

trag unſtreitig verbindlich . Sein Recht mare

alſo von einer Lehrmeynung abhängig . Aus eine

Geſellſchaft läßt fich denken , deren Verbindung

fich auf eine Lehrmeynung gründet. Könnte ſich

nicht z . E. eine Anzahl Menſchen , die an Geiſter

erſcheinungen glauben , zu einer Geſelfdaft per:

eini:$ 5
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einigen , in welder dann , wie natürlic , Nica

mand aufgenommen wurde , der nicht glaubt,

daß man einen Geiſt ſehen könne. Håtte dieſe

Geſellſchaft nicht ein Recht, jeden auszuſchlieſſen,

robald er erklärte , daß er an keine ſolche Erſcheis

nungen mehr glaube ? Sönnte dieſe Geſellſchaft

kein Eigenthum erwerben , feine Verträge mit

einem Dritten ſchließen ? Håtte Mendelſohn be

hauptet, was er aber nicht behauptet, es rey un.

vernünftig und unmoraliſd , ſich in eine Kirchen :

geſellſchaft zu begeben ; der deswegen errichtete

Vertrag verpflichtet nicht ; die ganze Geſellſchaft

Tey ein unding, fo ließen ſich die Reſultate ſeiner

Grundlage freplich rechtfertigen . Wahr iſt es, das

die Hiirche eine Geſellſchaft von einer gar fonder:

baren Art iſt. " 1 ) Sie gründet ſich auf Glauber

und innere Geſinnungen . Wer kann aber wiſſen ,

was ich glaube , als ich ſelbſt. Die Kirche roll

eine fortdauernde Geſellſchaft reyn , und die Men ,

nungen der.Menſchen ändern ſich alle Augenblice.

2) Keine grüßere Geſellſchaft kann ohne Regies

rung lange beſtehen , die Regierung rey nun des

mocratiſch oder ariſtocratijo , oder monardiſch.

Die Kirchengeſellſchaft aber vertragt. fid mit feis

ner Art von Dberherrſchaft, da Meynungen und

Slauben nicht befohlen werden können . 3) Iſt

die Kirde im Staater fo entftehen noch mehr

Anomalien . 2de Mitglieder des Staates find

oft auch Mitglieder der Kirche , und doch iſt der

Staat von der Flirche weſentlich verſchieden .

Aber ſo verſchieden ſie ſind, ſo giebt es doo Stags

ten, in welchen man nicht Bürger ſeyn fann, ohne

fich zu der Kirche zu bekennen , welde in dieſem

Staate, wie es heißt, die herrſchende ift. Ueber

låßt die Kirche ihre Collegialrechte dem Staats

regenten , ſo entſtehen nod mehr Verwirrungen,

wenn

$
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wenn ſich der Glaube der Kirchenglieder verán

dert , der Regent hingegen den alten Glauben bes

halt , oder umgekehrt.

1

S. 196.

Und über die Staatsgüter.

Das öffentliche Vermogen des Staates

kann der Regent gebrauchen ; und benußen ;

aber nicht veråußern; wenn nicht das Staats:

beſte die Veråußerung ſchlechterdings erfordert.

Von dem Privatverinogen iſt er a ) Abgaben

zu fordern befugt , wenn zu Beſtreitung der

Staatsausgaben keine andere Mittel vorhan

den find ; Er kann auch b) die Rechte des Ei.

genthümers 'einſchränken , wenn es das Wohl

des Staates erfordert; (intereſt reip .ne

quis re ſua male utatur ) , alſo Lufwands.

gereße geben , den Verſchwendern Vormunder

Tegen ac. Die kluge Verwaltung der Staats.

gåter heißt die Staatswirthſchaft.

(1) Der Regent iſt aud die Dinge im Staate, melche

keinem Bürger eigen ſind (adeſpota) wilde Thiere;

Flúſe, Wüſtungen, erbloſe Güter sc. zum Staats

vermögen zu ziehen befugt. In dieſem Fall ent

ſteht ein Regal. Ge. Lud. Boehmer diff. de jure

principis circa loca et opera publ. in Elect. jur.

civ. T. 1. num . 15.

( 2 ) Das Staatsvermogen iſt von dem Privatvermos

gen des Regenten verſchieden . Aber der unter:

føied den man zwiſden Tafelgåtern , die zum

Unter .



236 Naturrecht 2. Buch 1. Abſchn. 5. Kap:

Unterhalt des Regenten , und Kammergåtetit,

welche die Staatsausgaben zu beſtreiten , beſtimmt

find , macht , iſt ohne practiſchen Nußen . Die

Frage : ob der Regent diere Güter veråußern

dürfe , iſt außerſt foreitig. Die darüber gewechs

ſelten Schriften machen eine Bibliothek aus.

Man f. H. Grot . Lib . 2. Cap. 6. D. 11. Pufen

dorf Lib . 8. Cap. 5. L. 11. Glafey Recht der

Vernunft , S. 964. ' Leyſer Med. ad Pand. Sp.

50. Med. 6. ſqq. lacobs in dill. de Principis

ſucceſſore , domanialia alienata revocante ( Erf.

1742 ) J. 3. fqq . Des Grotius Lehre , daß der

Regent die Staatsgüter zu veräußern nicht befugt

ſey , iſt ſoviel man aud dagegen eingewendet hat ,

richtig . Nur muß 1 ) von wahren Staatsgútern

die Rede ſeyn , von Gårern, welche das Volk dem

Regenten gegeben hat , nicht von ſolchen , die er

auf andere Weiſe, fo B. durch Schenkungen,

Erbſchaften , Belehnungen erwirbt. ( Seftritten

ift aber , ob der Regent Súter, die er durch Eros

berung erhålt , veräuſſern dürfe. Strube rechtl.

Hedenken , 2ter Band 43. Bed.) 2) Die Vers

auſſerung ift gültig, wenn das Wohl des Staates

fie durchaus erfordert , oder 3) die Nation ſie

dem Regenten verſtattet hat. Daß fie aber das

durch gúltig werde , wenn die Nation blos niot

widerſprochen , und fich lange Zeit dabey beruhi.

get hat , wie Strube am a . D. S. 3. behauptet,

möchte ich nicht vertheidigen.

Bon dem Recht des Regenten über die Giter der

Gemeinheiten ( univerſitatum ) oder 21ūmenden ſ.

Buehmer I. P. V. Cap. 1. D. 28.

$ . 197. a.
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A 1

S. 197. d.

Das Redt Aemter und Würden zu ertheilen .

Ein offintliches Aintführt der Bürger,

welcher ſchuldig iſt, Geſchäfte dem Staat zum

Beſten zu verrichten und eine Würde hat

er , wenn ihm der Regent einen perſönlichen

Vorzug vor andern Bürgern beilegt. Daß

der Oberherr Aemter und Würden ertheilen

könne , iſt unleugbar,

1

( 1 ) Kann ein Staatsbiener abgedankt werden ? stann

er ſeinen Abſchied verlangen ? Vorausgeſeßt, daß

nicht von Caſſation nicht von erblichen , oder

ausdrücklich auf lebenslang ertheilten , auch auf

der andern Seite nicht von ſolchen Bedienungen

die Rede iſt , welche ihrer Natur nach nur auf

gewiſſe Zeit eingeſchränkt ſind , oder welde aus:

drücklich nur auf geriffe Zeit oder auf Wohlge:

falleri (ad beneplacitum , precario : ertheilt ſind,

dann darüber iſt kein Streit, To'halte ich dafür ,

daß ein Diener allerdings verabſchiedet werden

könne. Es iſt ihm nicht verſprochen , daß er

lebenslang das Amt behalten rolle. Worauf

foll ſich alſo ſein lebenslangliches Recht gründen ?

Daß ihm die Verabſchiedung ſchedlid ift , erhrbt

nichts , und daß jede Dimiſſion ſchimpflich fery, iſt

falſch . Verabſchiedet der Regent ohne urface

einen dem Staat núßlichen Diener, ſo handelt er

pflichtwidrig gegen den Staat , aber nicht unge.

recht gegen den Diener. Daß einem verabſchiedes

ten Diener die Beſoldung gelaſſen werden milie ,

wenn er nichts verſouldet hat, halte ich ebenfalls

für ' unridtig. Der Diener hat nicht das Recht

ſeinen
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reinen Abrdieb zu verlangen , wenn 1) das Wohl

des Staates erfordert , daß er das Amtbehalte,

und 2) er Bürger des Staates bleiben will ; auf

ſerdem allerdings,

Boehmer ( luſt. Henn .) diff. de jure principis circa

dimiſſionem miniſtrorum , in Exerc. ad Pand.

T. 3. p. 738 199.

Münchhauſen ( Phil. Adolph.) diſf. de jure miniſtro

rum exigendi a principe dimiſſionem , Hal. 1726.

Kreſs diſl. de jure officiorum , Cap . 6. D. 4..

lac. Rave diff. de jure officii inprimis titulo oneroſo

collati. Jen. 1766 .

Io . V 14 , de Cramer de diff. inter renotionem ab

officio et dimiſſionem miniſtrorum obf. jur.

univ . Tom. 2. Obj. 618.

Strube rechtliche Bedenken , 3. Th. S. 510.

Votum úber die Frage , ob und in wie fern ein prin

ceps berechtiget reo , feine Diener zu dimittiren,

in Schlozers Staatsangeigen , 27. Heft , S. 3,

u . F. F.

Malacord diff. de publicis officiis absque juſta cauſa

ejusque legali cognitione non auferendis. Goett.

1788. 4. Verglichen mit Blåbers Anmerkungen ,

in deſſen juriſt. Bibl. 6. Band S. 152 xc.

( 2 ) Die Erpectanzen ſtreiten in den meiſten Fällen mit

dem Wohl des Staates. Leyſer ad Pand. Tom. 4.

p. 1253 ſqq. in

(3 ) Die Frage ob der Regent durch die Verträge reis

ner Diener verpflichtet werde , iſt aus dem oben

(S. 97.) geſagten zu beantworten .

f. 197.b.
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S. 197. b .

und die auswärtigen Geſchäfte zu beſorgen .

Puch die auswårtigen Geſchäfte iſt der Re:

gent zu beſorgen befugt, er ſchließt alſo Ver.

tråge mit Auswärtigen , ſchickt Geſandten ,

befördert den auswärtigen Handel ic.

S. 198 .

Die Polizeygewalt.

Der Regent iſt verbunden dem StaatSchug

gegen auswårtige Feinde zu verſchaffen ; er ijt

verbunden , jedem Bürger , wenn ſeine voll.

kommene Rechte gekrånkt werden , Benſtand

zu leiſten. Das Recht, alles, was noch außer

dieſem zum Wohl des Bürgers und des ganzen

Staates erfordert wird , ihm zu verſchaffen ,

(Bevölkerung , Gelegenheit zur Erwerbung

nüblicher Kenntniſſe, Lebensbedürfniſſe, Be

quemlichkeit und Reichthum , Verbeſſerung der

Geſinnungen und Sitten :c.) beißt die Polie

ceygewalt .

Die weitere Ausführung dieſes Rechts gehört in eine

eigne Wiſſenſchaft , die Policeyviſſenſchaft.

Car. Frid. Meisner diſf. de bonis civitatum prima

riis. Goetc.:2751.

Stann die Obrigkeit den Unterthanen das Auswandern

verbieten ? lo . Chrift, Rudolph obfervationes de

jur
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jure emigrandi et transmigrandi ſubditorum ,

Erlang. 1757. Car . Frid. Harpprecht diff. de

jure lubditorum 'emigrandi reſtricto, Tubing.

1755. 4. 3. J. Cella's freymuthige Auffäße,

3. Båndchen 1. Avth. Frid. Hirſch comment.

de jure emigrationem civium prohibendi vel

circumſcribendi. Goett. 1787. 4. Iſt das Ab

zugsgeld alſo gerecht ? Daß der Staat ohne Uinges

rechtigkeit das Gefen geben könne, kein Bürger

rou ohne Erlaubniß , auswandern , und daß alle,

die nach dieſem Geſes ſich als Bürger aufnehmen

laſſen , nicht ohne Erlaubniß auswandern dürfen ,

iſt offenbar . Allein iſt in einem Staate , wo kein

folches Geſcß iſt , der Bürger zu emigriren be

fugt ? Allerdings ; dann wer ſich als Bürger auf

nehmen låßt, verſpricht weiter nichts als : ich will

die Pflicten eines Bürgers erfüllen , ſo lang ich

im Staat lebe. Der Staat hingegen verſpridit :

du foilft die Rechte eines Burgers genießen , ſo

lang du deine Pflichten erfülleſt. Weder das Ar

gument : ein Bürger iſt ſchuldig das Wohl des

Staates zu befördern , durch das Auswandern

aber ſchadet er ihm ; noch das zweite : wenn es

dem Bürger erlaubt ware auszuwandern , ro

könnte ihn auch der Staat nach Gefallen ausbie

ten , noch endlich das dritte : ein Bürger iſt un

dankbar , wenn er den Staat verlaßt , von wels

dem er Wohlthaten genoffen hat , beweiſen das

Gegentheil. Jacob N. R. J. 641 ,

S. 1996

Das äußerſte Recht.

Wenn der Regent in einem Falle , wo das

Beſte des Staates mit den Rechten des einzel:

nen
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nen Bürgers ſtreitet, dem Staate zum Beſten ,

dem einzelnen Bürger etwas von ſeinen erwor.

benen Rechten entzieht; ſo übt erdas böchſte

oder äußerſte Recht , die machevollkom .

menheit (jus eminens) aus. Es heißt Obero

eigentbum , (dominium eminens) wenn es

über die Güter des Bürgers ; die äußerſte

Gewalt, (poteſtas eminens) wenn es über

ihre Perſonen ausgeübt wird.

(1) Nicht ohne Unterſchied darf das Staatsbefte dem

Privatvortheil vorgezogen werden. Aber darf es

zuweilen geſchehen , und in welchem Falle ? Man

ſehe von dieſer wichtigen Frage :

Chrift. Wildvogel diſſ, bonum publicum an et qno

modo Princeps bonis privatorum praeferre de

beato Jen . 2695.

Los Brantfen ſpec. acad . quousque bonum commune

commodis privatortm in civitate ſit anteferen

dum ? Lugd. Bat. 1770. 4 .

Joh . Aug. Schlettweine wichtigfte Angelegenheiten

für das ganze Publikum , 2 Thl. 87. Seite u. fo

3
Ebendeſſelben Grundfeſte der Staaten S. 55. und

Sendroreiben an Påtter in ſeinem Archiv für

den Menſden und Bürger , 2. Band.

Joh. Stephan Påtter von der Beſtimmung , welde

die Landeshuheit mit jeder andern höckten Ses

walt aud darin gemein hat, daß einem jeden fein

erworbenes eigenthümlides Recht zu laſſen iſt, in

den Beytragen zum deutſchen Staats- und fúr

ftenredt, X. th . 6.351 u . f.

Ephes
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Ephemeriden der Menſchheit vom Jahr 1779. 7. Stud

1. u . f. Seite. Ebendiefelben vom Jahr 1781 .

1. Stúd , Seite 64.

Andr. Rud. Jacobi Beytrag zur Entwicelung der nge

türlichen Rechte der hóduften Gewalt in Rüdfidt

auf búrgerliche Freyheit , Deſſau 1783 .

trube rechtf. Bed. 1. Band , 92. Bed. 3. Band,

.

3. Bed .

( 2 ) Das äußerſte Recht, das Grotius zuerſt gelehrt

hat, iſt von vielen ohne Grund verworfen worden.

Man hat entweder blos über Worte , oder nur

gegen den Mißbrauch geftritten . Der hierher ge:

hörigen Schriften ſind ungeheuer viel. Man rehe

die Lipeniſche und Meiſteriſche Bibliothefen, und

Scheidemantels größeres St. R. 2. Thl. S. 364 ,

( 3 ) Der von der Colliſion des allgemeinen und Pri:

patbeſtens hergenommene Grund zu handeln,

heißt die Staatsraiſon .

( 4 ) Die Grundgeſeße darf der Regent nicht ohneden

Wilen der Nation abåndern oder übertreten ,

wenn er dafür hålt, daß er dadurch das Wohl des

Staates befördere. S. Feder über den menſol.

Willen 3. 2h. Seite 344 .

(5) Der Unterthan , welcher des gemeinen Beſtens

megen , zum Nußen der übrigen Bürger Sdaden

Teidet , muß vom Staate enſdadiget werden.

Grot. lib. 2. Cap. 14. 8. 7. Huber de jure civ . ſect. 3.

Cap. 6.9.44. Bynkershoek quaeft. jur. publ. lib . 2.

Cap. 15. Strube am a . D. Ein ganz anderer Fall

ist , wenn ein Unterthan im Striege vom Seina

Schaden - leidet. Hier hat der Staat keine Zwangss

Pflicht zur Entſchädigung. Bynkershoek I. c . ane

derer Meinung ift Strube am a. D. 2. Bd. S. 219.

1

( 6) IA
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(6) git fein Erfaß möglich , ro hat aud das äußerfte

Recht nicht ſtatt. Einen Unſchuldigen zu tódten

des gemeinen Beſtens wegen, iſt alſo nicht erlaubt,

( 7 ) Nidt bloß der Noth, ſondern auch eines úbermies

genden Nußens wegen kann das eminente Redit

ausgeübt werden, Bynkershoekl. c. Nur muß das

Wohl des Staates rohlechterdings durch fein ans

deres Mittel befördert werden fönnen . Wolf

I. N. Part. 8. l. 116 .

S. 200. d.

Von der Beleidigung der Unterthanen.

Wenn ein einzelner Unterthan vom Regens

ten beleidiget wird , ſo hat er zwar die Redste

des Beleidigten gegen den Beleidiger ; aber

der Vereinigungsvertrag, den er mitden übri.

gen Bürgern bat, feßt dieſem Recht Grenzen.

Er iſt es auszuüben nicht befugt, wenn erda:

durch die Ruhe des Staates jidhrt , Empo.

rung und Bürgerkrieg veranlaßt ( §. 3.1. ).

Wird das ganze Volk beleidigt, und gelinda

Mittel ſind umſonſt verſucht worden : ſo iſt es

befugt, ſeine Rechte mit Gewalt gegen den

Regenten zu vertheidigen, auch nach Beſchaf

fenheit der Umſtände ihn der Regierung zu

entlegen .

( 1 ) Dieß wäre alſo ein Mittelweg zwiſchen den Lehren

der Monarchenfeinde (S. 180. ) und Madiavetti

ſten (S. 181.) Die Grundfåne des Monaromas

dismus ftellt im kurzen dar Gribner princip. ju.

rispr.
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tispr. nat. lib. 2. Cap . 7. 3. 2. und der Berf. der

hinterlaſſenen Papiere des Etatsrath von Schaafas

kopf (Breslau 1782) Seite 129 2c.

Ein Regent, der ſeine Herrſcherrechte mißbraudt, heißt

ein Tyrann .

Rud. Wedekind diff. de obligatione civium erga Prin

cipem tyrannum , Goetting. 1748 .

Rant , in der Berliner Monatſchrift, Sept. 1793 .

S. 254 ac. behauptet : alle Widerſeßlichkeit gegen

die oberſte Gewalt ſer unerlaubt, wenn gleich das

Staatsoberhaupt den urſprünglichen Vertrag ver

Teße. Dieſe Lehre vertheidiget auch Genz in ders

ſelben Monatſchrift , Decemb. 1793. und ( doch

mit Einſcránkungen , wodurch ſie wirklid aufge

hoben wird ). Maaß über Rechte und Verbinds

lichkeiten S. 192XC, S. 286 2. Man f. aber die

oben (S. 181.) angeführte portreffliche Sdrift;

Antimachiavell 26.

S. 200. b

Von Revolutionen .

Kann eine Nation ihre Staatsverfaffung

åndern ? Wenn Niemand dadurch wobler

worbene Rechte verliert, ohne Zweifel So.

bald aber Jemand, z . B. dem Regenten, dem

der ein Recht auf die Nachfolge hat, von einer

Claſſe von Unterthanen , gegen ſeinen Willen

Rechte (gegründete nicht uſurpirte )entzogen

werden , deren er ſich nicht durch Vergehune

gen verluſtig gemacht hat , ſo iſt die Revolia

tion in ſo weit ungerecht.

S. 2008
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Ş. 200. C.

Der Regent als Repräſentant der Nation.

Der Regent ſtellt die Nation voë , derge

ſtalt, daß alles, was er vermoge der ihm

übertragenen Gewalt thut, als eine eigne,

Handlung des Volkes anzuſehen iſt. Dieſes

ſowohl, als der Nachfolger, erhält daraus

Rechie und Verbindlichkeiten.

(1) Ludewig diff. de obligationeſucceſſoris in princi

patus et clientel. Cap . 1. in opuſc. Tom . I. p. 542

Igg: erzählt die verſøiedeneii Meynungen in die

fer Lehre:

(2) Ift die Nation verbunden, die Schulden des Res

genten zu bezahlen ? 1) Von Schulden , die er

nicht als Regent, ſondern in Privatangelegenheir

ten

gent vermoge der Grundgeſeze ohne Einwilligung

des Belfs oder der Stande nicht befugt ift ,

Schulden zu machen : ſo iſt die Sache ebenfalls

außer Streit. 3) Hat der Glaubiger gewußt, ' oder

wiffen fönnen, daß die Schuld zur Verfchwendung

gemacht wird , ſo iſt die Nation zur Bezahlung

nicht verpflichtet. 4) Hat hingegen der Glaubiger

jenen Umſtand nicht wiffen fónnen , fo hat er das

einige der Nation anvertrayet ; er iſt poutom=

men unſchuldig ; die Nation hingegen , welde

dem Regenten die Macht gab, Soufden einſeitig

zu machen , hat es fich felbft zuzuſchreiben , wenn

er dieſes Recht mißbraucht. Der Nachfolger ift in

benſelben Fällen die Sdulden des Vorfahrs zu

tilgen verbunden , mo die Nation daju verpflichs

1

R3 tet
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tet iſt,desgleichen alsdann , wenn er Erbe des

Vorfahrs iſt. Pütter prim. lin. jur. priv. Princ.

lib . Cap.10. und die dafelbft angeführten Sorife

ten . Strube rechtl. Bed. 2. Ih . 2. Bed . Juſti

hift. und juriſt. Schriften , 2. B. 2. Abth. I. St.

(3) Eine ſehr beſtrittene Frage ift : ob die Nation an

die Verträge gebunden ren , welche ihr Regent in

der Gefangenſchaft foließt ? Car. Ludolph. de

Danckelmann diſl. de pactis et mandatis Prin

cipis captivi. Hal. 1718 .

1

Zweiter Abſchnitt.

Von den einzelnen Regierungs

formen .

$. 201.

Von den Rechten des Monarchen.

Die Rechte des Monarchen (§. 174.) find

aus dem Unterwerfungsvertrage, den Funda

mentalgeſeßen (S. 175. ) und dem Endzweck

des Staates (S. 171.) zu beurtheilen. Den

Geſégen, die er felbft gegeben hat, iſt er nicht

"unterworfen. Ein Recht überden Staat als

ein Eigenthum zu diſponiren , hat er nicht,

und die ſogenannten Patrimonialreiche ſind

eine Chimåre.

1 ( 1) Der Monard hat nidt ſo viel Gewalt , als das

Bolf in der Democratie. Denn er fann die

Reid 6.
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Reichsgrundgefeße nicht aufheben, die Staatsgú

ter nicht nad Wilführ veräußern sc. (5. 196.)

( 2 ) Grotius iſt der Erfinder der Diſtinction zwiſchen

Patrimonial: und Uſufructuarreichen . Ausführ:

lich handelt davon Caſp . Achat. Beck dill. de

jure regni patrimonialis. Jen. 1722. , welcher

$. u. f. F. die Patrimonialreiche vertheidigt.

Uud Gundling diff. de jure oppignoratori terri.

tori J. 12. iſt dieſer Meynung. Daß es Monar

chen giebt , die den Staat als ihr Eigenthum bes

handeln , iſt wahr . M. fehe Jon. Stephan Påt.

ters Beyträge zum Staats- und Fürſtenrecht,

1. Th. 140 Seite. Aber die Frage iſt , ob es mit

Recht gefoche ? Gundling fagt Patrimonialreiche

fönnen durch Eroberungen entſtehen.
Da der

Sieger den Beſiegten tódten kann , ro kann er

ihn auch ſeiner Patrimonialher
rſchaft

unterwer

fen . Allein dieß folgt nicht (8. 167.)

S. 202.

Eingeſchränfter Monarch.

Zuweilen iſt die Herrſchaft Des Monarchen

dadurch eingeſchränkt, daß er in der Ausübung

gewiſſer Regierungsrechte an die Einwilligung

des Volkes oderder Stånde gebunden iſt.

Dieſer Einſchränkung ungeachtet iſt er höchſter

Oberherr, und hat die wahre Majeſtát.

Ob die Stande in dieſem Falle Mitregenten heißen

fónnen ift eine bloße Schulfrage. Půtrer am a .

D. S. 58 u . f f. S. 179 4. f. beantwortet ſie

mit einer Diſtinction .

S. 203.2. 4
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g. 2034

Welche Perfonen ſind dem Monarcben
unterworfen

?

Alle Perſonen, die ſich im Staate befinden ,

find dem Monarchen -unterworfen , feine Geo

mahlin und Familie nicht ausgenommen .

Chrift. Schöne's Bedenken, ob eines regierenden Fúr:

ften Gemahlin ihres Gemahls Unterthan ſey ,

Leipzig 1733 .

Cafp. Achat. Beck de poteſtate et jurisdict, princi.

pum in liberos", Jen. 1729

S. 204 .

Von der Privathandlungen
des Monarchen.

In folchen Geſchäften
und Vorfällen

, wora

in der Monarch nicht als Regent , ſondern

blos als Bürger zu betrachten iſt, hat er die

Rechte und Verbindlichkeiten
, welche jeder

andere Bürger hat.

(1) Doc fteht er nicht unter den Gefeßen , die er

ſelbſt gegeben hat (9. 185.)

( 2 ) Die Privatgeſeße erhalten, wenn ſie auf den Ree

genten angewendet werden, verſchiedene Modificas

tionen , und daraus entſteht Da$ ſogenannte Pria

patrccht der Sårften .

S. 205 .

erſchiedene Arten der Monarchien .

Die Monarchien find entweder Erbreiche,

ober Wahlreiche, oder von vermiſchter Art.

Die
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Die Erbreiche find entweder Samilienerbe

reicbe , oder die patrimonialſucceſſion hat

Darin ſtatt.

nas.

Burc. Gotth. Struv. diff. de variis modis decernendi

fuccefforem in regnis . Jen , 1703.

Gottfr . Achenwall diſſ. de regnis mixtae ſucceſſio

Goett. 1762.

(1) Der Monarch im Wahlreide hat eben ſowohl die

Mai eſtåt, und kann eben ſo unumſdránft ſeyn ,

als der erbliche.

( 2 ) Aud der unumdorånfteſte Monard fann die

durd ein Grundgeſet beſtimmte Succeſſionsord

nung nidt andern .

(3 ) Stann der , welcher fich ein Reich durch Krieg

unterworfen hat, ſein Recht auf ſeine Nachfolger

bringen ? Allerdings . S. Pufendorf de 0. H.

et C. Lib . 2. Cap. 10. §. 2 . Treuer ad h . l .

Gribner jur, nat. Lib. 2. Cap. 9. § . 1. Anderer

Meynung ift Breuning ſpec. quaeft. jur. nat.

( Lipf. 1756.) Cap, 5 .

( 4 ) Weibsperſonen fönnen von der Regierung nur

alsdann ausgeſchloſſen werden , wenn ein ausa .

drückliches Fundamentalgeren oder das Herfoma

men fie ausſchließt. Breuning l. c . Cap. 6.

S. 206 .

Bom Wahlredt in den Wahlreiden .

In den Wahlreichen wählt entweder das

Volk, oder deſſen Repräſentanten. Das Volk

iſt befugt, Wahlgeſege zu machen , auch dem

Erwählten eine Capitulation vorzulegen. Der

N 5 zu
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Zuſtand des Staates, ſo lange noch kein Mo.

narch gewählt iſt , heißt eine gwildbenregies

rung , und wer in dieſer Zeit die Oberherr.

ſchaft verwaltet , ein Reichsvicarius.

( 1) Daß der Capitulation aud die commifforiſche

Claufel beygefügt werden könne , zeigt Weber

diſſ. de regnis ſub clauſula commiſforia delaris.

Gill. 1715. 4.

( 2) Um die Beſchwerlichkeiten
eines Interregnum zu

vermeiden, kann das Volk auch bey Lebzeiten des

Monarchen einen Thronfolger wählen .

Sam . Pufendorf diff. de interregnis, in ejusd. polit.

inculpat. p . 283 [99.

S. 207

Von Erbreichen .

Im Erbreiche hat der Thronfolgerdie Wahl

Des Volkes nicht nöthig . Es kann ihm daber

auch eine Capitulation aufgedrungen werden.

Iſt der Staat ein Familienerbreich ; ſo hat je:

der , der zur regierenden Familie gehört , ein

erworbenes Recht, und er kann weder vom

jebigen Regenten, noch von dem Volke ausge

foloſſen werden. Wenn endlich in einem Rei.

die die Patrimonialſucceſſion ſtatt findet , ſo

hat der Thronfolger ſein Recht allein dem

Willen des Vorfahrs zu danken . Das Volk

kann alſo ihn nicht ausſdylieſſen , ihm auch

keine Capitulation aufnöthigen.

( 1 ) Der
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( 1) Der Ihronerbe hat kein natürliches Recht zur

Stellvertretung des Monarchen , wenn dieſer

durch Krankheit oder andere Umſtände verhindert

wird , die Regierung ſelbſt zu führen . Man 1.

Berliner Monatsſdrift 1789. S. 351 Ü. F. F.

Joh . Friedr. Reitemeiers Grundråbe der Regents

ſchaft in ſouverainen und abhängigen Staaten.

Berlin 1789.

( 2) Der Nadfolger eines Monarchen iſt entweder serbe

des Vorfahrs oder nur Nachfolger im Reiche.

S. 208 .

Bom Prátendenten .

Wenn Pråtendenten um die Herrſchaft ſtrei

ten : ſo iſt das Volk befugt , einen davon an:

zunehmen , und die übrigen auszuſchließen ,

wofern es nemlich befürchten muß , daß conft

unter den Prátendenten ein ihm verderblicher

Krieg entſtehen werde.

Gottfr . Achenwall diſl. de jure in aemulum regni.

Marb. 1747.

Henr. Gottfr. Scheidemantel de judice in cauſis le

gitioſae ſucceſſionis in regna , commentationes

duae. Jen. 1768,

S. 209

Dom Abdanken und Abfeßen des Monarden.

Der Monarch, welcher auf Lebenszeit die

Regierung erhalten und übernommen hat,

kann
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kann ſie ſo wenig ohne den Willen des Vol.

kes , wenn er keine rechtmäßige Urſachen hat,

niederlegen , als er gegen ſeinen Willen ohne

hinlängliche Urſachen abgeſeßt werden kann .

(9. 147.)

S. 210.

Von der Democratie .

gn der reinen Democracie oder Polycratic

ſtehet die Oberherrſchaft entweder dem ganzen

Bolf , oder wenigſtens allen Mannsperſonen ,

fobald ſie gewiſſe Jahre erreicht haben, zu.

Feder einzelne Bürger iſt Unterthan. In der

Repräſentativ - Democratie wählt das Volk

aus ſeinem Mittel gewiſſe Repräſentanten ,

welche in der legten Inſtanz alle Majeſtåts:

redite ausüben .>>

(1) Das Volf ( alle Bürger , nicht die Majoritat )

kann in der Democratie vermoge der ihm zuſtes

henden Grundgewalt oder reellen Majeftåt fb.

177. ) quch Handlungen vornehmen , zu denen

die perſonliche Miajeſtát nicht berechtiget.

fann 7. B. die Grundverfaſſung andern , und

Staatégúter veräuſſern .

(2) Beyſpiele von noch ießt vorhandenen Democra

tien ſind : uri , Soweiz , Unterwalden , Zug,

Glarus , Appenzell , Graubünden , Walliferland,

Moun , Weßlar , Haden , Speyer , Bremen,

Hamburg.

Rutger ,
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Rutger. Fames Schimmelpennink diff. de imperio

populari caute temperato ( Lugd. Bat. 1784.)

Jacob N. R. S. 775 % . welder vorzüglid nada

zuſehen ift.
1

$. 211 .

Democratiſche Reichstage.

DasWohl der Democratie erfordertVolkse

verſammlungen oder Reichstage. Dit wer

den einzelne Majeſtåtsrechte Bedienten des

Staats zu verwalten gegeben.

S. 212

Von der Ariſtocratie.

In der Ariſtocratie hat einSenat, boher

Rath , Ausſibuß zwar die Godhie, vollſtån:

dige und unumſdyrånkte Oberherrſchaft, doch

kann er die Reichsgrundgeſeze nicht aufheben.

Die einzelnen Mitglieder des Senates find

Unterthanen. Sie gelangen zu ihrer Würde

entweder durch Wahl oder durch Erbrecht.

(1) Der Senat kann alſo nicht alles thun , wozu das

Bolt in der Democratie berechtiget iſt. ( S. 210.)

( 2 ) Erempel von heutigen Ariſtocratien ſind die ver .

einigten Niederlande , Zürch , Barel , Sdafhau

ſen , Bern , Lucern , Freyburg, Solothurn , Ves

nedig, Genua , Raguſa , Núrnberg, Ulm , Lubek ,

doc die drep legtere vermiſor mit Democratie,

6. Ronz diff. de nexus inter magiſtratum ac

cives
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2
cives civitatum imperii fundamento ac effectu .

Goetting. 1779.

$ . 213 .

Vermiſchte Regierungsformen
.

Der Streit, ob es vermiſchte oder zuſam :

mengefette Regierungsformen
gebe, ijt Wort.

ftreit. Denn das Wort vermiſchee Regie.

cungsform iſt vieldeutig . Es bedeutet 1)

eine Regierungsform
, wo die Majeſtåtsrechte

vertheilt ſind , und dieſe Theilung iſtmöglich ,

aber nicht inmer rathſam (S. 188.) Man vere

ſtehet aber auch darunter 2) eine Monarchie,

worin der Monarc , in manchen ſeiner Hand.

lungen an den Conſens eines Senates oder

des Volkes gebunden iſt ; und 3 ) eine Ariſto

cratie , worin der Senat nicht alles ohne das

Volf thun kann . In dieſen beyden legten Bei

deutungen ſind ſiemöglid) , und vernünftig.

(1) Gottl. Sam . Treuer diſl. logomachia de civitati

bus mixtis , Goett. 1742. gehört bloß dem Titel

nach hieher. Denn die zweite und dritte Abthei

lung , wo von dem Urſprnng und den Sternzei

chen der vermiſchten Regierungsformen , und von

den darüber geführten Logomacien gehandelt

werden ſollte , ſind niot erſchienen.

( 2 ) Die Frage , welche Regierungsform die beſte repy,

gehört in die politik. Sehr richtig beantwortet

fle Flores Mendelſohn Jeruſalem S. 22.

f. 214.
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S. 214

Von vereinigten Staaten .

Mehrere Staaten, die in Verbindung tree

ten , unterwerfen ſich entweder einer gemein

ſchaftlichen Oberherrſchaft, oder vereinigen ſich

nur zur gemeinſchaftlichen Bertheidigung geo

gen Feinde , und üben die dahin abzweckende

Majeſtatsrechte gemeinſchaftlich aus. Die leg .

tern nennt man verrinigte Staaten ; ( Sy

ſtema civitatum , corpus foederatarum civita-,

tum, fyftema rerumpublicarum Achaicarum ),

Die erſteren werden zu Einem Staate ; und

hier behålt entweder jeder Staat ſeine eigene

Dberherrſchaft in Dingen, welche die geſchloſ:

ſene Verbindung nicht angehen , oder nicht.

In jenem Falle machen ſie eine Republik

vereinigter Provinzen aus. In dieſem wird

entweder ein Staat dem andern unterworfen,

ein Sand ein Theil des andern ; ( unio inde

qualis, incorporatio ) oder ſie bekommen

zwar einerley Oberherr , bleiben aber in vólli:

ger Gleichheit, (unio inaequalis).

Ein Bepſpiel von vereinigten Staaten ſind die Schweis

zerfantons ; von einer Republik vereinigter Pro,

vingen , die ſieben vereinigten Niederlande, das

Deutide Reich und der Staat der amerikaniſchen

Provinzen ; von Incorporation Frankreich und

Navarra ; von gleicher Union England , Sdott

fand und Irland ; Ungarn und Böhmen.

Jo .
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to. Schild de coalitione populorum ac rerumpubli.

Carum libri III. Hag. Com . 1661. 4.

Joh. Stephan Páttets Beyträge zum deutſchen Staats

und Fürſtenrecht , I. Th. 22 und f. Seite.

Ern. Carn, Wieland diff. de fyſtemata civitatum ,

Lipf. 1777.

Sam . Pufendorf diſſ. de ſyſtematibus civitatum , in

eius diſſertationibus academicis ſelectis (Upſal.

1677. ) pag . 210 ſqq. Auch in deffen polit. in

culp . p. 226 199
1

Boby
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Begriff eines Bottes und des Völkerrects
.

Jede große, frere und ewige Geſellſchaft

heißt ein Doit, unddas Recht , welches Bál:

Fer und ihre Repråſentanten , die Regenten

gegen einander zu beobachten haben , das

Völkerrecht. Wird es aus dem Begriffe

eines Volkes. Hergeleitet: ſo heißt es das alls

gemeine oder natürliche, und wird dem pou

ſitiven Völkerrecht entgegengeſegt.

Ein neues zur Gefdichte und Büderkunde des B. R.

gehöriges fohásbares Werf ift : Litteratur des gex

ſammten ſowohl natürlichen als poſitiven Bólfer

rechts , nebit vorangerdicter Abhandlung von

Dem Umfang des geſammten ſowohl natürlicben

199. als :pofitipen Völkerrechts , und Ankündigung eia

nes zu bearbeitenden douftandigen Syſtems defe

ſelben , von Died . Seinr. Ludwig Frh. v. Ompteda,

2 Theile. Regensb. 1785. 8 .

Sdriften bom allgemeinen Bölferredt find :

Richardi Zouchei juris et judicii fecialis, ſeu juris

inter gentes, et quaeſtionum de eo explicatio.

Oxon. 1650. 4. Hag. Com. 1659. 12. Mogunt.

1661.
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1661 deutſd , unter dem Titel : allgemeines Vol.

ferredt, Frankfurt 1666. In dieſer Ueberſesung

aber fehlt der ganze 9. und to . Abſonitt des

zweyten Theiles .

Io. Wolfgang Textoris fynopſis juris gentium . Baſil.

1680 .

Adam Friedr. Glafey's Vólferredt, Dritte ftarf ver

mehrte Auflage. Nürnberg 1752. 4.

Io. Ad . Ikſtadt elementa juris gentium , diff. reſp .

S. Ř . I. Comité Car. de Colloredo. Wirceb.

1740. 4.

Chrift. L L. de Wolf jus gentium . Hal . 1749. 4

Le droit de gens par Mr. de Vattel à Londres ( eigent:

lich Neufchatel) 1758. Vol. II. in 4. und Vol. III.

in 12.Nouvelle edit augmentée revue et corrigée

a Neufchatel 1773. 2. Vol. 4." avec quelques re

marques de l'editeur, à Amft.'1775. 2. Vol . 4. ,

à Basle 1777. 3. Yol , 12. à Neufchatel 1777. 3:

Vol. 8. Von dem Werth der verſchiedenen Auss

gaben 1. Schotts anparth . Critif , 6. Band 539.

S. 4. Band 411. S. 9, Band 284. S. Anmer

kungen über dieſes Werf von Chambrier Rehen

in den Memoires de l'academie de Berlin 1793.

Syſtema juris gentium , quod ſub directoratu Franc.

Wencesl Steph. de Cronenfels publioae diſputa

tioni ſubmitrit Adalbertus SR : I. comés Czer.

nin de Chudenitz, Prag. 1768. 4. Der Verfaſſer

iſt Jof. Franz Lothar Schrodt,

Europäiſches Wölferredt in Friedenszeiten, nach Ver

nunft , Vertragen und Herkommen , von Carl

Gottlob Ginther , 1. Theil. Altenb. 1787. 8.

2. Theil 1792.

(1) Das poſitive V. N. wird von einigen , 7. E. Wolf

und Dattel weiter eingetheilt, i ) in das willkühp

liche
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liches (voluntarium ; ) 2 ) vertragsweiſe errichtete,

( pactitium ; ) und 3 ) Gewohnheitsvolkerrecht

( confuetudinarium . ) Das Vertragsvölkerrecht

befteht aus ausdrúdliden , das Gewohnheitsvols

kerrecht aus ftiufchweigenden Verträgen, und das

wilführlide aus den Gewohnheiten , melde von

den gefitteten europäiſchen Nationen nicht leidt

übertreten werden , ob ſie gleich keine Vorfdrifa

ten des N. R. find.

( 2 ) Daß es ein particulares Vertrags- und Gewohnı

heits- V. R. gebe , iſt auſſer Zweifel. Aber das

willkührliche kann mit Grund nicht als ein volle

kommnes oder auſſerliches Recht angeſehen werden.

Man ſagt die Nationen maden zuſammen einen

großen Staat aus . Jebe ift alſo fouldig das

Wohl dieſes Staates zu befördern. Das allgemeia

ne Wohl der Bólker erfordert die Beobachtung

der eingeführten Sitten. Es eriſtiret aud ein

ftiufdweigender Bertrag unter den Nationen ,

daß dieſe Gewohnheiten befolgt werden follen ;

fie haben durd die Verjährung verbindlide Rraft

erhalten ; hatten ſie dieſe nicht, ſo waren die

Freundſchaftsvertrage unter Wölfern unnúß ; da

zu vermuthen ift , daß eine Nation die bisher bes

folgten Gewohnheiten aud ferner befolgen werden

ſo ift fie rouldig , in Zeiten ( re integra ) zu erkla

ren, daß ſie davon abgehen wolle. Wolf jur.gent.

D. 7. sqq. Dattel V. R. Vorbereitung S. 21 .

Achenwall prim . lin. juris gent. europ. pract.

p 18 [99. Allein die allgemeine Völkerrepublik

gründetſich auf offenbare Drugidlüffe. Nidt al

les , mas zum Wohl der Nation beiträgt, ift

Zwangspflicht. Der ſtillſchweigende Vertrag ift

unerweiblich ; die Verjährung hat unterNationen

nicht ftatt ; die Freundſchaftsverträge enthalten

R2 burda
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burchaus fein Derſpreden , die bisherigen Ges

wohnheiten zu beobadten ; die Verbindlichkeit in

Zeiter zu erklären , daß man von einer Gewohns

heit abgehen wollen fåßt fic nur in einigen Fällen

behaupten (S. 227. Anmerf. 2. ) Caſp . Achat. Beck

diff. de lege non obligante D. 9. Treuer progr.

de ficta civit. gent. und Ebenderfelbe von dem

Recht einen fremden Geſandten zu arretiren .

2. Cap . 1. S. Schrodt jus gent. prologem . 1.9

Iqq. Entrup dill. qua praecipua civitatis gen

tium maximae atque juris earundem voluntarii

fundamenta deſtruuntur , in Oelricks collect.

dill. jur. N. et G.

(3 ) Warum die Pflichten der Gerechtigkeit unter Na

tionen meiſtens weniger beobachtetwerden, als von

einzelnen Menſchen , unterſucht Garve Abh. úber

Verbindung der Moral mit der Politik, Sume úber

die menſchliche Natur 3. Band. Seite 207 u . f. f.

S. 216.

Abſolutes Recht der Wölfer.

EinVolk hat alle Rechte, die ein einzelner

frener Menſch hat, wo kein Grund der Ver.

ſchiedenheit ſtatt findet *). Alſo ſtehen ihm

1) die urſprünglichen Rechte der natürlichen

Freyheit, ( S. 39.) und natürlichen Gleichheit,

( 9. 40.) zu , ein Recht, Wabrheit und Auf

richtigkeit zu verlangen , (§. 41.) ein Recht

auf einen guten Namen, inſonderheit ein Recht,

ſeinen Credit zu erhalten , (S. 42. ) ein Recht,

þerrenloſe Dinge (3. E. Inſeln ) zu gebrauchen,

IS. 43.) und ſich zuzueignen. (S. 47:) Im

Fall
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Fall einer Pflichtencollifion ſtekeč ihm auch das

Nothrecht zu. (S. 30.) Man nennt es, wies

wohl nicht paffend, bald Convenienzrecht,

bald raiſon deguerre,raiſon d'etar, 4. [iwa

*).S. Xave Verſucheausdem Redt der Natur, S.21,

Frid, Alex. Kühnhold diff. de ſtatu naturali rerum

publicarum . Lipf. 1723.

Lud . Martin Kahle diff. de praecedentia gentium .

1 Goetting. 1738

Io. Nic . Moeckert diff. de jure praecedendi ex jure

gentium . Jens 2758.

(1) Kein Volf iſt alſo befugt , fid in die Handlun

gen , Verfaſſung , Regierung des andern zu mia

rohen . Wie aber , wenn die Unterthanen gegen

den Regenten fic auftehnen , iſt ein anderes vole

befugt ihnen Beyſtand zu leiſten ?. Grot, de jure

B.et P. Lib. 2. Cap. 25. Ş. 8. Schrodt jus gent.

P: I. Cap. 2. S. 13 Günthers V. R. 1. B.

Schrodt fagt , ein anderes Volf iſt nicht befugt,

den- Unterthanen beizuſtehen , denn, 1) es miroit

fich in fremde Angelegenheiten , 2) die Untertha.

nen haben fein Recht , ſich dem Regenten zu wis

derfeßen , 3 ) wenn der Regent auch ein Tyrann

ift , ſo iſt er es doch nur gegen ſeine Unterthanen

nicht in Anſehung eines Dritten . - Man f. aber

oben . 135. und 200. a.

( 2 ) Verträge und Obfervang geben allein einen Rang

unter den Völkern .

Chrift. Gottfr . Hoffmann diff. de fundamento deci .

dendi controverfias de praecedentia inter liberas

gen .N 3
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dirigentes.; Lipſ. 1721 Gånther an a. D. 1. .

in S. 199,262

(3) Kann ein. Bolf auch ein Meer occupiren ? Die

über dieſe berühmte Frage gewerelten Schriften

find-geſammelt in Hagemeyer fylloge diſſertatio

num de imperio maris , Francof. 1663. 12. und

in dem Coccejiſchen Grot. illuſtrat. T. IV, S.

auch Chriſt. Gottl. Schwarz .controv. jur, nat. et

gent, ex hiſt. graec, illuſtr. ſpec. III. Altorf.

1712. und Io. Gottl. Heineccii dill, de navibus

- usob vecturam veritarum mercium commiſſis Cap.

1. §. 1. 2. in fyll. var. opuſca p. 322 fqq. Frid.

Franc. Lud. Peſtel diſl. exhibens felecta capita

juris gent, maritimi. Lugd. Bat. 1786. 4 .

$. 217

Fortretung

Huſſerdem hatein Vole ein Recht, ſich,

ſeine Mitglieder und ſeine Verfaſſung zu er.

halten , und ein Recht, ſeine Macht durch je:

des mögliche Mittel zu vergrößern , wenn es

nur Niemanden das Seinige entzieht.

( 1 ) Ein Wolf iſt alſo befugt , ſeine Unabhängigkeit

( 174 ) zu erhalten , aber aud , wenn es wil , fic

einem andern zu unterwerfen , desgleichen reine

Regierungsform zu verändern . ($ . 200, b . )

( 2 ) Wen das Volf für ſeinen Regenten erkennet,

müſſen andere aud dafür gelten laſſen . Lud. God .

Mogen differt. de eo , quod circa imperantem

agnofcendum eft I. G. Giff. 1748. Jufti Erörte:

rung der Frage , ob die Proteſtanten der aus.

wärtigen Monarden wider eine auf die Wahl ge=

braďte
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bradteWerſon zum Beherrſcher einesWahlreichs

in dem H. und V. R. - einigen Grund habe ; in

deffen hiſt. und juriſt. Schriften i . B. 26 Abth.

3. St. Wenn hingegen eine Nation ihrem Res

genten oder ein Regent fich ſelbſt einen hohern

Titelbeileg
t ,so find andere Nationen nicht ver:

bunden , ihm den Titel zugeben .' VattelLiv.2.

Cap. 3. S. 42

(3) Ein Volt hat das Recht, alles , was esi wil, ju .

20L produciren , Fabrifen anzulegen , nad . Belieben

ju handeln 2. WaltherBeckkof diſr. de liber .

tate navigationis commerciorum caufa inſtitutae,

Lipl. 1748. 5 banker die Rechte und Freyhei:

dem ten des Handelo der Polferuntereinandere Ham

burg. 1782.;. 8Song2074

$. 218 .

Hypothetiſche Vorfsregte , Territorialrecht.

Auch die oben beſchriebenenHypothetiſchen

Rechte des einzelnen Menſchen hat ein Volk ;

folglich die Rechte des Eigenthuins;(si53.)

inſonderheit einausſchließliches Recht auf fein

Staatsgebiet (territorium . ).

( 1 ) Alfu das Volf iſt nicht ſchuldig , aus ſeinem Ges

biete einen Fremden Nußen ziehen zu laffen,

auch keinen unſchädlichen (I. 126.) wie Grot, de

jure B.et P. lib. 2. cap.2. I. 6 , n. 2. et J. 13 .

n. 2. Hert, diff. de fervit. natur, conſtit, fect, I.

1.2 . ſqq. Engelbrecht tract , de ſervitut. jur. publ.

| fect. 1. th ,2. ſqq. und andere glauben . Man rehe

Gottfr. Mascov opufc. pag. 460. Heinecci diff.

citaN 4
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cap. i .
oit. 'do nav . ob. merc. vectur. commiff.

. 3. Georg . Lud. Boehmer diff. de jure prin

cipis libert. commerc . reſtring. S. 27. fqq. in

Elect. jur. civ. Tom . 3. p. 187 199. Strube

reçti. Bed . 2. Band , 16. Bed...

(1) Folglich nicht ſchuldig , ihm Aufenthalt , Durch

reife, Durdug ( er Tey ſchädlich oder unſchädlid ,

geldbehe mit oder ohne Waffen ) Werbungen u .

#foto. zu erlauben . :

(3 ) Folglid befugt, den Aufenthalt und die Durch

reiſe nur unter gewiſſen Bedingungen zu verftat:

ten. Ein jeder Fremder , welcher fid in dem

Gebiete des Dorfes aufhalt, iſt den Gefeßen und

derGerichtsbarkeit des Volfes unterworfen , ſelbſt

fremde Regenten nicht ausgenommen . Zoucheus

jure feciali Part. 2. Sect. 2. Qu. 6. Cocceii diff. de

Jegato ſancto non impuni, cap. 2. 5. 26. Fleiſcher

dift. de judicelegatoram competente cap. 2. $.33 .

In Anfehung fremder Regenten ſind anderer Mep

nung Bynkershoek de foro legator . Cap. 3. Vattel

liv, 4. chap. 7 , D- 108. -

(4 ) Dasjus albinagiiund 3 &de ſind alſo dem P. R.

( in nicht zuwider .

(5) Erwirbt ein Volt duro Verträge auf eines andern

Gebiet ein Recht: ro ift eine Völkerſervitut (ſer

vitus juris publici) vorhanden .

Io . Henr. Felz diff. de juris publict fervitutibus c .

de juribus in alieno territorio, Arg. 1701. ré

cuſ. 1736 .

Chriſtoph. lo. Conr. Engelbrecht commentat. de ſer

vitatibus juris publ . Helmſt. 1715. 4. et cum

praeſ. Chr. G. Buderi. Lipſ. 1739. 4.

Jo. Erdm . Schmidt, dill. de fervitutibus jur. publ.

fallo nomine fic appellatis. Jen . 1764.

(6) Aug
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( 6 ) Xud wüfte Stellen in einem Territorium darf

kein Fremder ohne Einwilligung des Volkes fide

jueignen .

(7) Ein Fluß , welcher zwei Völkergebiete roeidet,

gehört beyden Völkern zu . Schrodt jus gent.

P. 107. Was it aber Nechtens , wenn er ſein

Bette verläßt ? Macht jeßt der neue Fluß , oder

das alte Bette , die Grenze ? Grot. de I. B. et P.

lib . 2. cap. 3. f. 27. ibique Boeckler. Gundling

jur. nat. cap. 20. S. 8. Breuning ſpec. quaeſt.

jur. nat. 'illuſtr. cap . 2. Im Zweifel, der neue

Sluß . Denn man rett Flúffe zur Grenze , theils

der Siderheit wegen , theils um die Grenzſtrei.

tigkeiten zu vermeiden. Beide Zwecke werden

aber nicht erreicht, wenn nicht das Waſſer zur

Grenge genommen wird .

S. 219

Bon Volffvertragen .

Ein Wolf iſt befugt, Verträge zu ſchließen.

Für einen Vertrag des Volkes iſt übrigens

auch der zu achten , welchen der Regent geo

schloſſen hat, wenn er ihn als einen ſolden

zu ſchlieſſen berechtiget war. DieSponſionen

Verträge , die Jemand im Namen der Na.

tion ſchließt , ohne dazu bevollmächtiget zu

renn ) verpflichten das Volk nicht * ). Zuwei:

len werden fremde Nationen in einem Volker

vectrage mir eingeſchloſſen .

lo. Werlhof dift. 'de pactis liberarum gentium .

Helmſt. 1691.

Gottl.
RS
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Goul,Sam. Trener dill. de auctoritate et fide gen

Otium atque rerum publicarum . Lipſ. 1747.

Bynkershoek quaeſtiones jur. publ Part. 2. Cap. 10

Henr. Bodinidiff. de contractibus Ipmmorum po

teftatum . 1696. recuf. Hal . 1748.

Henr. Andr. Walther de contractibus ſummorum

imperantium . Gill. 1728,

Heimatus von der Verbindlichkeit der Tractaten , im

Sdleswigiſchen Journal , Auguſt 1793 .

Chriſt. Thomafii diſl, de ſponſione Romanorum Çaus

dina' collect diff. T. I. p . 249.

Eiusd. diſl. de (ponfione Romanorum Numantina.

ibid . p. 523.

Hommel de fponfionibus miniſtrorum , Ifenac 1723 .

Car. Ludolph. L. B. de Danckelmann dill. de pactis

mandatis Principis captivi. Hal. 1718. recul.

1741 .

Von der Einschließung einer dritten Macht in einen

Iractat , in ( Stecks ) Uusführung politiſcher und

rechtlider Materien , Num. 2.

* Wenn indeffen eine Nation die Sponfion nicht

halten will, ſo muß ſie auch die Vortheile zurúd :

geben , die ſie aus der Sponfion erhalten hat.

Anderer Meynung ift zwar Vattel livr. 2. chap. 14.

$ . 221. allein feine Gründe ſind ſchwach.

S. 220 .

Softre Bung.

Die Völkerverträge verlieren ihre Gültigkeit

nicht , wenn der Regent oder die Regierungs:

form geändert wird ; wenn nicht die Verbind.

lichkeit
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lichkeit eines Vertrags auf eine gewiſſe Regie

rungsform eingeſchránkt war, und dieſe ſich

åndert.

Waechter de modis tollendi pacta inter gentes . Stut

gard 1780.

Neyron dill. de vi foederum inter gentes fpeciatim

de obligatione ſucceſſoris. ex foedere antecello

ris.Goetting. 1778

Die Frage ob die Nation die Schulden des Regenten

zu bezahlen verpflichtet sein , iſt oben ( 9. 200. C.)

beantwortet.

S. 221.

WonDúndutſen.

Die vornehmſten Botferverträge find die

Samilien . Freundſchafts .Sandlungsver.

tråge; Bündniſſe oder Alianzen undGa.

rancien . Zuweilen nenntman jeden Völker:

vertrag Bündniß. In eigentlichem Verſtande

aber iſt Búndniß ein Vertrag, worin Völker

einander Benftand gegen Feinde verſprechen .

Sie ſind entweder Öffenſiv- oder Defenſive

Búndniſſe. Wenn durch das Bündniß ein

Volk dem andern in gewiſſer Maaße unter:

würfig gemacht wird: Po heift ts ein ungleis

ches Bündniß (foedus inaequale. )

Die vielen von Bündniſſen handelnden Schriften ſ. bey

Meifter , Lipenins und von mptedA.

S. 222...
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S. 222. a.

Von Sicherheitsleiftungen .

Die Bilker leiſten einander Sicherheit

hauptſächlich durch Pfandſchaften , Garans

rien undGeiſeln .Eine Pfandſchaft giebtdem

Pfandglaubiger weiter nichts als das Recht

des Beſiges, kein Recht, Veränderungen damit

vorzunehmen, noch weniger fich die Sache zu

zúeignen. Garantie in weitläuftigem Ber:

ftande iſt jede Sicherheitsleiſtung ; in eigentli.

cher Bedeutung aber iſt Garantie das Ver

ſprechen , auf den Fall, daß ein Vertrag ge

brochen werden wird , dem Beleidigten mit

gewaffneter Hand benzuſtehen .

las, Carpzov progr: jus fideiuffionis principum ,

quam Galli adpellant garantie. Vinar. 1745.

1.Frid . Lud , Waldner de Freudenſtein dill, de firma

mentis conventionum publicarum . Giſl. 1753.

Struben rectl. Bedenken : I. Theil Seite 302.

Die Garantie nach Vernunft und deutſchen Reichsgea

regen betrachtet von Dr. Scheidemantel. Sen.

1782. 8.

1. I. Neyron eſſai hiſtorique et politique ſur les

guarants.

Chriſt. Dan . Erhard prolul de fponforibus juris

gent. Lipſ. 1787.

Garve über Moral und Politif S. 88.

Nic. Hier. Gundling diſl. de jure oppignorati terri

torii , in Exercit. academ. Vol. 2. p. 32 ( 99.

•

Goett. 1777 14

1
Jo. ,
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Jo. Chrift. Wilh . Steck von den Geiſeln und Con

ſervatoren der Verträge mittlerer Zeiten , und dem

Urſprunge der Garantien , in deſſen Verfuchen

5. Abhandi.

(1) Dem Garant fteht feine richterliche Gewalt zu.

Aud find die Partheyen nicht duldig , fich feine

Auslegung des Vertrags gefallen zu laſſen. Stře«

be rechtl. Bed. 1. Band , S. 302.

( 2 ) Man garantirt nicht nur Vertragsrechte, ſondern

aud das Eigenthum gewiſſer Sachen, z . B. eines

Landes.

( 3 )Der Garant ift nur gegen ungered te Anfprüche

ti Beyſtand rouldig. Vattel liv. 2. chap. 16. D. 90.

( 4 ) Er iſt nicht befugt, unerſucht auf die Erfüllung

des Vertrags zu dringen.

$ . 222. b .

Von Geiſeln .

Ein Geiſel iſt eine Perſon , welche zur

derheit einer Forderung gegeben oder genom :

menwird. Der genommene Geiſel iſt eigent

lich ein Gefangener, und als ein ſolcher zu

beurtheilen. Der Gegebene iſt nicht befugt zu

entflieben, indeffen kann Pflichtencolliſion die

Flucht entſduldigen. Die Nation , die ihn

gab , iſt ihn zurüctzuliefern oder andere Si

cherheit zu geben ſchuldig. Man kann einen

Geifel nicht wegen einer andern Schuld , als

der , weswegen er gegeben wurde, jurúdbe

Halten , auſſer wenn uns eine Beleidigung Teie

ner
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ner Nation dazu berechtigt *). Die Geifeln

zu tódten iſt allezeit unmoraliſch, wenn ſie

nicht durch eigene Vergehungen das Leben ver

wirkt haben . Es laſſen ſich aber doch Fälle

Denken, wo dieſe Handlung dem äuſſerlichen

Recht nicht widerſpricht** ).

* ) Der Saß iſt beſtritten . Man f. H. Grot. Lib . 3.

Cap. 20. L. 53. Dattel V. R. 2. B. 249. S.

** ) Schrode jur. gent. . 274

Schilter de jure obſidum , in Ex. ad Pand, p. 71 ſqq.

Chr. Frid . Harpprecht dill: de jure in remp. obfi .

des deferentium . Tubing. 1748.

Chr. Hent. Breuning diff. de fuga obfidum . Lipſ. 1766.

$ . 222. C.

Pon Familien Freundſchafts- und Handlungs

vertrågen .

Samilienverträge Heißen Vertråge zwia

Ichen verwandten Souverainen zur Beförde

rung des gemeinſchaftlichen Familienintereffe.

Freundſchaftsverträg
e ſind ſoldie, wodurch

Bólker verſprechen , einander nicht zu belet.

digen , ſondern allen guten Willen zu bezeigen ;

die Sandlungeverträge endlich betreffen

die wechſelsweiſe Handlung und deren Bedin .

gungen

Io. Frid. L. B. Bachov. ab Echt diff. de e. q. i. c .

circa commercia inter gentes . Jen . 2730.

do .
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lo. Iac. Mascov. diff. de foederibus commerciorum .

Lipſ. 1735 .

S. 223 .

Was iſt ein Gefanbter ?

Die Bilkerverträge werden oft durch Ges

fandte geſchloſſen. Ein Geſandter nemlich

oder Botſchafter heißt eine Perſon , welche

von einem Volk an das andere geſendet wird,

um im Namen ſeines Volkes ein Sffentliches

Geſchäft zu verrichten. In Anſehung der

Ehrenbezeugungen iſt er entweder Geſandter

vom erſten Range, Ambaſſadeur, oder

vom zweyten , Envoyé; in Anſehung der

Gewalt entweder plenipotentiår, oder nicht ;

in Rückſicht auf ſeine Geſchäfte entweder

ordentlicher oder auſſerordentlicher Ge

fandter.

Die vielen von dieſer Materie handelnden Schriften

beſchreibt Barbeyrac in der Vorrede zu feiner

Ueberſegung von Bynfershof Tractat de foro

legatorum ; Meifter bibl. jur. nat. Artikel lega

tus, und Io. Gottl. Waldin in diff. de primis

legationis principiis , (Marb. 1767.) 8. 3. 199.

on den verſchiedenen Arten der Befandten in Rúd .

ſicht des Ranges f. Chrif . Gotth. Gutſchmid diff.

de praerogativa ordinis inter legatos. Lipſ. 1755.

$. 224 .
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$. 224 .

Repräſentativ . Charafter der Gefandten .

Ein jeder Geſandter ſtellt ſeinen Principal

in dem ihm anvertrauten Geſchäftevor ; und

darin beſteht der Repräſentativ . Charakter

der Geſandten .

Henr. Cocceji diff. de repraeſentativa legatorem

qualitate , Exerc. Tom. I. num . 38.

§. 225.

Pom Creditive , der Vollmacht , und Inſtruction.

Ein Geſandter erhålt gewöhnlich dreyerley

Documente : das Creditiv oder Beglaubi

gungsſchreiben , die volmacht und die

gebeime Inſtruction. Die beyden erſten

überliefert er dem Volke , an das er gefande

wird.

Io . Georg Eftor fchedium de jure pofcendi literas,

quas vocant .credentiales a legatis.' Jen. 1740.

Io. Frid . Iugler de literis credentialibus legatorum .

Lipſ. 1742 .

$. 226 .
1 .

DB es pflicht ſey , einen Geſandten anzunehmen ?

Es iſt keine Zwangspflicht, einen Geſands

ten anzunehmen , ehe man ſein Creditiv ange

nommen
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nommen hat * ). Ihm auch nur Aufenthalt

oder Durchreiſe zu geſtatten , iſt keine ſolche

Pflicht.

* ) Das Gegentheil behauptet Glafey im B. R. Seite

457. Wahr ift , daß es als ein Zeichen feindree

liger Geſinnungen angeſehen wird , und Gelee

genheit zum Krieg giebt , wenn man einen Se

fandten nidt annehmen will.

Gottfr . Achenwall diſ. de tranſitu et admiſſione le

gati ex pacto repetendis. Goett . 2748. ,

S. 227

Von der Unabhängigkeit der Geſandten .

Der Geſandte roll das Geſchäft eines

freyen Volkes beforgen . Das Vole alſo,

Das ihn fendet, kann und will niemals zuge

ben , daß er in dieſem Geſchäfte von dem

Volke, zu dem er geſendet iſt, abhånge. Wer

ihn annimmt, willigt in die Geſinnung. Der

Geſandte ſtehet alſo in Anſebung ſeines theo

fa astes ' nicht unter der Dberherrſchaft des

Volkes, an welches er geſendet iſt. Aber daß

er nach dem allgemeinen Völkerrechte aang

ertriritorial ren, ' loßt ſich nicht erweiſen .

Eben ſo wenig kannman nach dirjem Rechte

behaupten, daß ein Geſandter, dem man blos

Aufenthalt oder Durchreiſe verſtattet , efterris

torial fem ,

( 1) Viele
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2

1

( 1 ) Victe Lehrer del V. R. behaupten , ein Geſandter

fey ganz unabhängig. Man f. Bynkershoek de foro

legator. cap. 5. &. et 17. Vattel Liv . 4. chap. 7.

1. 92. Luzac in f. Anmerkungen über Wolf inſtit.

jur. nat. I. 1244. Ickſtadt jur. gent. pag. 5o8.

Sie führen an , I ) ein Geſandter ftetit ſeine Na .

fion vor, er iſt daher ſo wie dieſe, als eine freie,

im Naturzuſtand lebende Perſon zu betrachten .

2 ) Es iſt nicht anzunehmen , daß die Nation,

welde einen Geſandten roict, ihn auch nur auf

einige Weiſe der Territorialherrſcha
ft untermers

fen wollte , weil es ihr ſchädlich ſeyn würde ; wer

den Geſandten annimmt , weiß dieſes , und mils

ligt alſo ein . 3) Der Vortheil, welcher aus der

völligen Unabhängigkeit des Geſandten entſpringt,

iſt wichtiger , als die Vortheile des Gegentheils.

4 ) Der Poſten eines Geſandten múrbe allzuge:

fährlic reyn , wenn er einem andern als ſeiner

Nation , verantwortlich ware. 5 ) Man würde

wenig oder gar keinen Geſandten fdidert, wenn

fie nicht ganz unabhängig waren . Allein 1) felt

der Geſandte nur ſeine Nation in dem ihm übers

tragenen Geſchäft vor , das iſt , was er Bermöge

ſeiner Vollmacht thut , iſt anzuſehen , als ob es

Teine Nation ſelbſt gethan hátte. Thut er etwas

anders , ſo ift er fein Repreſentant der Nation .

Indeffen auch ohne darauf Rüdficht zu nehmen ,

To kann man ja gegen eine ganze Nation Zwangs.

redte ausüben , warum nicht gegen ihre Repra:

fentanten ? Wer kann einen fremden Regenten,

wenn er ſich in unſerm Gebiet aufhalt, nöthigen ,

ſeine Berbindlid Feiten zu erfüllen , ihn ftrafen ,

wenn er ein Verbrechen begeht. Soll der Geſandte

mehr Recht haben ? Die Nation , welche einen

Geſandten annimmt , begiebt ſich ihres Rects

nicht, die Siderheit und Ruhe ihrer Bürger
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cu fchúßen. 2) Um behaupten zu können , daß

man ſich ber einem Geſchäft etwas ftiuſoweigend

bedungen habe, iſt nicht genug , wenn man zeigt,

daß einem dieſe Bedingung núßlich fer. 3 ) Die

aus der völligen Unabhängigkeit fließenden Vor:

theile beweiſen kein Zwangsrecht. 4 ) Eine ſolche

Unabhängigkeit iſt auch für die Nation , bey der

fid der Geſandte aufhalt , gefährlic . 5) Die

Nothwendigkeit zu unterhandeln wird die Ges

fandtſchaften nöthig machen , wenn auch die Ges

fandten keine völlige Erterritorialitåt genießen.

( 1) Hieraus láßt ſich die Materie von dem Gerichts.

ftande der Geſandten beurtheilen . In Civilſachen

fieht er unter dem Volken, an das er geſchidt iſt,

ſobald die Sache fein Geſandſchaftsgeſchäft nior

betrifft. Dies Bole fannt ihn aud wegen eines

jeden in ſeinem Territorium begangenen Verbre.

dens ſtrafen. Cocceii diff. de legato ſanció , non

impuni, Exerc. Tom . 2. n . 22. Fleiſcher dill. de

judice competente legatorum . Hal. 2724 Breu

ning jur. nat . p . 173. Schrodt jur. gert. Part. 3.

fect. 2. cap. 4. $. 13. nach den Europäifchen

Volterfitten , gewiß ift , daß er in bürgerlichen

Sachen unter reinem Prinzipale fteht, und wegen

eines Verbrechens wird er hódftené arretiret,

berhört und weggefchickt. Da dieſe Gewohnheit

bisher allgemein angenommen gewefen iſt, fo fann

eine Nation , welche einen Geſandten abrdict,

mit Recht vorausſehen , da man ihm die völlige

Unabhängigkeit zugeftehen werden und die Nation ,

die ſie ihm nicht zugeftehen will, muß es vor oder

bey der Aufnahme des Creditives erklären.

( 3 ) Die Perfoni eines Geſandten wird als heilig anges1

rehen, Io. Iac . Lehmanndill. de veroatque certo

fundam
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fundamenta jurium ac fpeciatim Tanctitatis lega

torum . Jen. 2718.

( 4 ) Von der Quartiersfreyheit, dem Recht der öffenta

lichen freyen Religionsúbung, der Bou -und Accis

frenheit weiß das allgemeine V. R. nichts. Car .

Gottlieb Roelfig dill. dejure aſyli, ſec . jus gent.

abſolutum dubio. Lipf. 1787. 4 .

( 5 ) Ein Gefandter einer feindlichen Nation, der ohne

Paß durd das Gebiet einer Nation reiſet , darf

arretirt werden . Ein merkwürdiges Benſpiel trug

fid im Jahr 1744. mit dem franzöſiſden Gefande

ten Belleisle zu .

S. 228 .

Wirkung der Verträge , die der Geſandte ſchließt.

Was ein Geſandter ſeiner Vollmacht gemåß

thut , iſt als eine eigne Handlung des fenden

den Volkes anzuſehen. Dieß erhålt alſo Rechte

und Verbindlichkeiten daraus. ( S. 97.)

S. 229.

Friedliche Mittel, die Streitigkeiten der Wölfer ju

endigen

Die Streitigkeiten der Volker werden zur

weilen durch friedliche Mittel geendigt,Tach .

geben ; Vergleicb ; Comproiniſſe ; in alte

ren Zeiten auch durch Duelle. Um eine gute

liche Auskunft zu befördern , braucht man

Congreſſe und Mediatoren .

Jager
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Jeger vom Zweykampf der Völfer und ihrer Souve:

rainen , im Scottiſen juriſt. Wogenblatt 1 .

Band , Seite 659.

Sriedr. Carl von Moſer vom Gebrauch des Loores in

Staatsſachen , ebendas. 3. Band , Seite 615..

( 1 ) Das in Vorſchlag gebrachte allgemeine Wölfertric

bunal iſt nichts mehr als ein ſchöner Traym . lo .

Frid, Kayſer diff. de tuendo aequilibrio Euro

pae l. 7. 199. Abgötterey unſers philoſophiſchen

Jahrhunderts ; erffer Abgott. Mannh. 1779.

Jufti Unterſuchung ob Europa in eine Staatsver :

faſſung gereßt werden könne , wober ein immer :

währender Friede zu hoffen iſt , in deſſen hift.

und - jurift. Schriften 1, B. 2. Abth . 2. St. Er

bejaht die Frage auf den Fall , wenn alle Regens

ten Menſdenfreunde würden !!

( 2 ) Zur Mediation fannNiemand gezwungen werden ,

ſich aber auch dazu nicht aufdringen . Von den

Pflichten eines Mediateurs ſehe man Gottl. Sam .

Treuer de prudentia circa officium pacificatoris

inter gentes. Helmſt. 1727.

( 3 ) Ein Mediateur ift übrigens als Mediateur widt

zur Garantie verbunden , wieStieve im Europ.

Hofceremoniel 4. Th. 3. Cap. 4. ). glaubt. Man

fche Leyfer ad Pand. Spec. 680. Med . 18.

S. 230.

Bon Repreſaliert.

Zuweilen brauchteinBolf Repreſſalien ;

es fügt dem andern Wolke oder ſeinen einzela

nen Mitgliedern Ulebel zu , um Genugthuung

gegen empfangene Beleidigungen zu bekommen.

S3 Wenn
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Wenn man ſich infonderheit in dieſer Abſicht

der Perſon eines fremden Bürgers bemådhti.

get, ſo beißt es Androlepſie.

Daß die Repreffalien erlaubt ſind, wenn ſie gegen die

ganze Nation und ihre Gürer gebraucht werden,

ift auſſer 8weifel. Geſtritten aber wird , ob man

ſie gegen ein einzelnes Mitglied einer andern

Nation , feine Perſon oder fein Privatvermögen

ausüben fonne. Blügel Encpclopädie 3. Theil.

S. 47. ( Ausg. von 1784 ) #erwirft fie in dies

Tem Falle gånglid . 3d halte fie für erlaubt, mo:

fern nur die Nation threm Mitgliede den Soas

den , der ihm durch die Repreffalten geſchieht,

zu erſeßen im Stande ift. Man darf alfo den

Bürger cines fremden Borfes , um Repreffalien

zu brauden , nicht tödten .

Leyſer med. ad P. Sp . 30. M. 4.

Lud Mart, Kable diſſ. de juſtis repreſſaliarum limi.

tatibus, (Goett, 1746 ) $. 7. et 38.

Nic . Henr. Evers commentat. de jure repreſlaliarum

principiis jur. nat. Jen. 1758.

Don Den Repreffalien ift die Retorſion verſchieden ,

Der Begriff der Retorſion aber wird von Ver .

fiedenen verſchiedentlid beftimmt. Einige vers

Atehen darunter eine Verſagung der Liebespfliche

ten , weil uns der andere dergleichen Pflichten

abſchlágt. Daß fte in dieſem Sinne nicht anges

recht ren , iſt offenbar. Andere aber nennen es

Retorſion', wenn mir ein Gefeß , das in einem

andern fande gilt, gegen die Bürger dieſes Lan:

pes anwenden , ob es gleich in unſerm Lande ſonſt

nicht gilt , 8. B. wenn man den Töchtern bey

der Erbtheilung eines in Heſſen Verſtorbenen die

Serge
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Gerade zufpridt, weil die Brüder und miterben

in Saoren wohnen ; wenn man die einheimiſchen

Glaubiger im Concurs den auswärtigenvorſeßt,

blos darum , weil dieſer Borzag an dem Wohn

Orte der Auswärtigen eingeführt ift. Daß aud

die Retorſion in dieſer Bedeutung roleohterdings

ungerecht fey , laßt fic Widt behaupten , aber

ohne vernünftigen Zweck ift fie , manmußte fie

dann als ein Mittel brauchen , die Abſchaffung

eines in dem andern Lande geltenden , uns unan

genehmen Geretes zu bewirfen . Die Abfidt, das

durd den Fiscus zu - bereichern , (wenn man z. B.

mehr als das ber uns gewöhnliche Abzugsgeld

nimmt, weil in dem Lande des Erben ein höhe

res Abzugsgeld eingeführt ift ) halte ich nicht für

politiſch vernünftig. Durchaus verwirft die Res

torſion der Verf. eines Aufſages in dem deutſchen

Magazin Auguſt 1793 ,

S. 231.

Poni Sriege.

Krieg hat auch bey Völkern nicht ſtatt, als

um einer Beleidigung willen. Die anwach.

ſende Macht eines Volkes allein , und wann

es aud) aus demGleichgewicht tritt, iſt keine

gerechte Urſache zum Kriege.

(1) Kann ein Volfmit Recht befrieget werden, wenn

ſeine Mitglieder Rauberenen treiben ; ſeine Caper

oder Freycorps Erceffe gegen ein nicht feindlides

Vole begehen : in wie weit muß das Vote für die

unerlaubten Handlungen ſeines Regenten haften

Schrodt jus gent. p. 49 199.

( 2 ) Das
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(

(2 ) Daß die anwadfende macht eine rechtfertigende

Urſache des Krieges rey , glaubt Gundling I. N.

Pasa Cap. 9. I. 12. und Canz diſcipl. mor. I. 1387. [99 .

$ 63628. fqq. Aber man ſ. Hugo Grot. de. I. B.

egy et P. Lib, 1. Cap. 16. J. 17. Pufendorf de0. H.

097 et C. Lib . 2. Cap. 16. J. 4 Vattel L.3. Ch. 3.

9.42. Boehmer I. P. V. Part. fpec. Lib . 2. Cap. I.

19.9. Schott diff. de juſtis bellum gerendi et in

Oferendi limitibus. ( Tubing. 1758. ) S. 22. Gottl.

of Aug. Tittel diſl. opes gentis quantumvis creſ

** dentes in cauſis belli non elle numerandas.

Carlsruh. 1771. in deſſen Erläuterungen der Phis

^ loſophie , 6. St.

( 3 ) Das Auftreten aus demGleichgewicht halten für

eine gerechte Urſache zum Striege : lo. Iac. Leh

mann tř. trutina , vulgo bilanx Europae. ( Jen .

2. 1746. 8. ) p . 187. lqq. Kahle. diff. de trutina

Europae praecipua belli et pacis norma, in

opuſc. n. 3. Das Gegentheil erweiſen Glafey im

P. R. Seite 66. Vattel am angeführten Drt S. 47.

und Io . Georg Neureuter ſpecimen jur. nat. de

juſtis aequilibrii finibus , (Mogunt. 1746.)

1. 8. 199.

( 4 ) Wird der ein Feind von mir , der meinem Feinde

ten , daß man einen zu ihr geflüchteten Verbres

der vor ihren Gerichten Befangen und ihn ſtrafen

darf, wenn er für ftrafbar erkanntwird. Ludovici

dill. de deditione perſonar. noxiarum , J. 24.

§. 232.

Die
Ankündigung

iſt zu einem gerechten

Kriege nicht nöthig, eben ſo wenig die publis

cation,

4



Völkerrecht. 281

Ch ?

cation , durch Serolde , oder manifefte,

wodurdy man ſeinen eignen Unterthanen und

neutralen Nationen den Krieg und ſeine Ur:

fachen bekannt macht.

Die Anfündigung halten viele für nothwendig , 6. E.

Hugo Grot. Lib. 3. Cap. 3. D. 6. 11. Barbeyrac

über Pufendorf de I. N. et G. Lib . 8. Cap. 6 .

.

fermaßen Schaumann N. R. S. 659. Aber man

f. Bynkershoek quaeft. jur. publ . Lib. 1. Cap. 2.

Glafey V. N. S.506. Entrup diff. de civitáte

gentiummaxima . 33. Treuer diff. de decoro

gentium circa belli initia. 9. 23. fqq.

S. 233

Recht des Beleidigten iſt unendlich .

Auch nach dem BSikerrecht iſt das Recht des

Beleidigten unendlich. (S. 128.) Daher iſt

auch im Volkerkriege Kriegsliſt , Spionen,

Gift, Beſtechung der feindlichen Soldaten,

Meuchelmörder
und alle Arten von Waffen zu

gebrauchen erlaubt. ($. 134.)

(1) Wolf I. G. J. 879. hält die Vergiftung der Duela

len , und Vattel Liv . 3. Ch. 8. J. 156. die Vera

giftung der Waffen fúr unerlaubt ; ihre Gründe

aber find leidt zu entfråften .

(2) Uud Meuchelmorder will Vettel nicht zulaffen .

Aber man rehe Titius ad Pufendorf de 0. H. et

Civ . obf, 701.

( 3 ) Ift
5
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(3 ) Iſt es erlaubt, die unterthanen des Feindes zuma

Aufruhr zn reizen ? nach dem N. R. allerdings,

ob es gleich ſehr unmoraliſch und unpolitiſch reyn

fann. Pufendorf de I. N. et G.Lib. 8. Cap. 6.

D. 18. Anderer Meynung ſind H. Grot . de I. B.

et P. Lib. 3. Cap. 1. 8. 21. und Ayrer diſſ. an

hoſti liceat cives ad rebellionem vel ſeditionem

Tollicitare ? Goctt. 1748 .

( 4 ) Stann man einen ertappten Spion ftrafen ? Gla .

fey Necht der Vernunft 6. Buď , 6. Cap. 41. ).

Strube rechtl. Bed. 2. Band , 33. Bed.

(5) Daß man die Gefangenen tódte , fann nur mit

der höchften Noth entſchuldigt werden.

(6) Von dem Recht der Eroberung handelt weitläuf

tig Vattel liv . 3. chap. 13. Sehr wichtig iſt im

Strieg das jus poftliminii. man 1. Bynkershoek

quaeſt. jur. publ. lib. 1. Cap. 4. Schrodt jur.

gent. Part. 3. Cap. 4. I. 48. Vattel am A. D.

chap 14

S. 234,

5

Ein Volk iſt befugt, neutral zu bleiben ,

wenn zwey andere Krieg führen . Es darf

aber auch dem, deffen Krieg gerecht iſt, Ben.

ſtand leiſten.

Schmidlin tr . de juribus et obligationibus
gentium

mediarum in bello , Stuttgard 1780. 4. Jufti

Erörterung der Frage , ob kriegende mådte der

Handlung und Schiffahrt eines neutralen Volfeb

nach ihres Freundes Háfen in Anſehung der fo :

genannten Contrebande - Baaren einige Hinder

niffe zu verurſachen befugt find , in deſſen hift. und

juriſt. Sør, I. Bandes 2. Abth. ueber einige

Redte
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Redte und Verbindlid teiten neutraler Nationen

in Zeiten des Kriegs von J. 4. Stalpf. Wirgs

burg 1791. 8. Galiani Redt der Neutralitat

aus dem Italieniſden úberfeßt, und mit einem

Commentar verſehen von Cart Adolph Carar,

2. Theit, Leipzig 1790. 8. Man f. auch die oben

N. 135 , angeführten Soriften.

(1 ) Das neutrale Volt muß ganz unparthepifch gegen

die friegführenden Nationen handeln ; keiner ab:

dlagen , was es der andern zugeſtehet.

( 2 ) Von einer Nation zu verlangen, Daß fie mit mei.

nem Feinde feinen Handel treibe , iſt ungerecht,

wenn ſie bereit iſt , denſelben Handel mit mir zu

führen . Selbft Waffen und Munition meinem

Feinde zuzuführen, kann ich nach den Grundråben

der Gerechtigkeit feinen verwehren ;wenn er mir

dieſe Waaren um gleichen Preis überlaſſen will.

Bynkarsheok quaeft. jur. publ. Lib. 1. Cap . 108

Strubę rechtl. Bed, 2. Band , 17. Bed. Güter

einer neutralen Nation können auch auf feindlichen

Schiffen nicht weggenommen werden. Auch ein

neutrales Schiff macht feindlide Outer frer , d . i .

die Güter der Feindes Darf man nicht nehmenes

wenn ſie auf neutralen Schiffen verführt werden .

(3) Nütlid find die Kleutralitätsvertrage. In uns

fern Tagen iſt die bewaffnete Neutralitår erfuns

den worden.

( 4 ) Eine neutrale Nation iſt nicht ſchuldig zu ſeiden,

daß ich meinen Feind in ihrem Lerritorium ans

greife. Pättmann diff. de jure recipiendi hoſtes

alienos , in opufc. p . 325 199.

(5 Wer meinem Feinde Hülfe leiftet, ohne ein Búnda

niß mit ihm zu haben ; oder die Allianzausdrúds

lid gegen'mid geldloffen ; oder in derſelben ver .

(procen
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ſprochen hat, mit allen Kraften Seyftand zu leiſten ,

der iſt auch als ein Feind von mir zu betrachten .

Wer ſich aber meinem Feinde vor entſtandenem

Striege verbindlich gemacht hat, mit einer gewiffen

Anzahl Truppen gegen jeden benzuſtehen , und dieſe

Truppen ſendet, wird darum kein Feind von mir.

S. 235

Von den Striegsvertrøgen.

Bertråge, welche man
während des Krieges

mit einem offenbar
ungerechten

Feindeſchließt,

iſt manzwar nach den Regeln des åuſſerlichen

Rechtens zu halten nid)t verbunden . Aber ein

Pole iſt es ſich ſelbſt ſchuldig , und das allge

meine Beſte der Völker erfordert es , derglei

chen Vertråge zu halten .

* Io. Loach. Rango diff. de fide bellica, Lugd. Bat. 1694.

1.0 . edit. auctior Roftoch 1698. Helmſt. 1746. 4 .

Iac. Aug. Frankenſtein orat. de dolo in bellis licito .

Lipſ. 1721. 4.

Ern . Car. Wieland diſſ . de pactis bellicis inter gen

tes. Frf. ad Viadr. '1776.

S. 236.

fortretung.

Dergleichen Vertråge ſind : Der Waffen

ſtilſtand , die Sauvegarden , Capitula.

tionen,
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tionen , Verträge über die Ranzionirung

und Auswechſelung der Gefangenen ; die

Loslaſſung eines Gefangenen auf ſein

Ehrenwort 2c.

Conr. Sam . Schwarzfleiſch diff. de induciis .Lipf. 1668

Jo . Strauch diſſertationes V. de induciis belļicis .

Viteb . 1668 .

Io. Nic. Hert diff. de lytro, in opuſc. Tom . 1. Part.

1. p. 159-199.

Iac. Frid. Ludovici dill. de capitulationibus bellicis,

Hal. 1707.

S. 237

Dom Friedensfühluſſe .

Ein nicht erzwungener Friede iſt ohneZwei

fel für beyde Theile verbindlich . Über daß ein

Boll einen durch offenbar ungerechte Gewalt

erzwungenen Frieden zu halten verpflichtet ſen,

låßt ſich nichterweiſen . (S. 136.),

$. 238.

Von der Amneſtie.

Dem Friedensſchluſſe wird gewöhnlich die

Amneſtie bengefügt ; oder der Vertrag , daß

die Uebel, welche bende Theile einander vor

oder in dem Kriege zugefüget haben , keine Ur.

fache
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fache zu einem neuen Kriege abgeben ſollen .

Wenn ſie nicht ausdrücklich feſtgelegt wird : fo

folge fie doch aus der NaturDes Friedens.

Sie geht übrigens nur auf ſolche Gegenſtänder

die mit dem Kriege und Friedensſchluſſe in

Verbindung ſtehen .

Io. Henr. Boecler dill. de amneſtia , in diſſert. ejus

collect. p. 584.

Henr , Cocceii de jure poſtliminii in pace et amne

ſtia in Exerc. Tom. 1. num . 78.

Wolf. Ehrenr. a Klüx diff. de amneſtia live lege

ablivionis. Lipſ. 1736.

God. DanielHoffmann diff. de dic decretorio pag. 17.

Unhang
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Erſte Abhandlung.

Warum ſind die Menſchenpflichten ents

weder vollkommene oder unvollkom

mene ? und welche Pflichten gehören

zu der erſten , welche zu der lekten

Gattung ?

I.

Die Pflichten gegen unfre Mitmenden find

von zweyerley Art.

Daß die Pflichten des Menſchen gegen

den Mitmenſchen in Zwangs- und Liebes.

pflichten , oder voukominene und unvoll.

tommene, wie andere ſagen , abgetheilt zu

werden pflegen , wiffen auch die , welche fonct

nicht viel wiſſen. Jene geben dem Menſchen ,

dem ich ſie ſchuldig bin , ein vollkommnes

Recht, dieſe ein univoukommnes. Die Vere

legung , der erſten heißt Beleidigung , der

legten Lieblofigteit. Das alles iſt trivial

genug ; wenigervielleicht dieß : daß dieEirithei

lung blos, auf diePflichtengebet, welcheMens

2
lichen
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fchen gegen Menſchen haben. PAichten gegen

das höchſte Weſen , Pflichten gegen mich ſelbſt

gehören zu keiner von benden Gattungen *).

*) Neu iſt dieſe Eintheilung nicht. Schon bey den

jüdiſchen Lehrern findet man ſie. Hochſletter

Colleg. Pufend. S. 319. Die griechiſden und

römiſchen Philofophen unterſcheiden Recht und

Tugend ; Cicero officia juſtitiae und liberali

tatiş (de officio Lib. 1. Cap. 7. Cap. 141) Ben

den rómiſchen Rechtsgelehrten trift man ähnliche

Ideen an. S , Cocceri Diſl. prooem . ad Grot. 10.

p. 204.

Von der Quelle dieſer Eintheilung.

2. Uber wo iſt die Quelle dieſes wichtigen

Unterſchiedes ; warum ſind unſre Pflichten von

ſo ſehr verſchiedener Natur, warum darf mich

mein Nebenmenſch zur Erfüllung einiger Vers

bindlichkeiten zwingen , und nicht aller ; wo

ift die die Grenzlinie ; welche Pflichten ſind er

zwingbar,welchenidyt ? So leicht es manchem

cheinen wird, dieſe Frage zu beantworten , ehe

ers verſucht hat , ſo ſchwer wird ers finden,

wenn er den Verſuch macht. Gleichwohl iſt die

Sachefehr werth, gründlich unterſucht zu wer

den , und bisher noch nicht genug unterſudyt

worden . Wer mir das nicht glauben will, wird

es doch dem großen Manne *) glauben , der

neulich zu frühe für uns an einen Ort verſekt

ward, wo ohne Zwcifel der Unterſchied zwia

fchen Zwangs- und Liebespflichtwegfällt..

*) Suls
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* ) Sutzern;man ſ. deſſen vermiſchte philoſophiſ.

Sdriften S. 389. ,,Ein ſehr würdigerMann,

heißt es da ; nder fehr ausgebreitete Kenntniſſe

von den natürlichen und bürgerlichen Gefeßen

befißt , zeigte mir , wie wichtig es für die Gefeße

gebung revy, einen feſten Grundraß zu haben , der

dieſe bende Arten der Pflichten unterſchiede. Id

wurde dadurch veranfaßt, die Bücher der berühma

teſten Weltweiſen und Rechtsgelehrten über dieſe

Materie nachzuſchlagen, und wunderte mich nicht

wenig , von denſelben eine ſo wichtige Sache mit

nidt mehr Gründlichkeit behandelt zu finden . “

Pufendorf fepeint fie nicht gefunden zu haben .

3. Ehe ich meine Gedanken vortrage, muß

ich doch erzählen , was einige andere Philoſo

phen von der Sade gehalten haben , Pu.

fendorf *) ſucht dieſe große Verſchiedenheit

menſchlicher Verbindlichkeiten aus einer dops

pelten Quelle.abzuleiten . Die Erfüllungeiniger

Pflichten , fagt er, iſt in der menſdlichen Ges

ſellſchaft unuingånglich nocowendig, andes

ter nur núglich . Daher kann man jene er

zwingen , dieſe nicht. Wer dieſe erzwingen

wollte, würde eine Kur gebrauchen , welche

ſchlimmer als die Krankheit wäre. Dazu

kommt, daß die Zwangspflichten ſich meiſtens

auf einen Vertrag gründen ; nicht fe die diee

bespflichten . Etwas wahres iſt an dieſer

Borſtellungsart, aber nicht alles , und befries

digend ſcheint ſie mir gar nicht. Wabrift, daß

die
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die Menſchengeſellſchaft mehr Schaden durch

die Verlegung der Zwangspflichten leidet, mehr

Schaden durch Betrug, Diebſtahl , Raub ,

Mord, Hochverrath , als durdy bloßeLieblofig

keit, Mangel der Gefälligkeit, Dienſtfertigkeit,

Wohlthåtigkeit , Dankbarkeit 2. x . Alber

eine Geſellſchaft kann doch beliehen , in der

nicht alle Zwangspflichten beobachtet werden ;

wo einige ungeſtraft übertreten werden dürfen.

Das zeigt das Benſpiel (acedåmons, wo Diebt

ſtahl unter gewiſſen Umſtånden erlaubt war.

Und umgekehrt, weiß ich nicht , ob eine So

cietåt lange-beſtehen würde , in der Niemand

auch nur eine einzige Pflicht der Menſchenliebe

erfüllte. Alſo das mehr und minder , der

großere und geringere Staden für die

Societåt machte den Unterſchied ! Wie wenig

beſtimmt iſt aber das ! fo gut als gar nicht be

ftinmt. Die Lehre' von den Bertrågen , ben

der Pufendorf Hülfe fucht, leiſtet hier

keine. Denn wie viele Zwangspflidyten giebt

es nicht , die fich auf keine Verträge gründen,

und warum ſind die Pflidten , die aus Ver:

trågen entſtehen, vollkommene ? Eben dies iſt

einer von den Punkten , über den wir belehrt

ſeyn möchten .

De 1. N.'et G : Lib . 1. c . 8. 9. Man f. auc

Buddei cheol. moral. p . 512. l . 4. Henr. Lud.

Wernher Dill. de offic . quae jure imperfecto

debentur S. 4. Bydiepad

Aug
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Auch Wolf nicht.

4. Wolf geht eine andre Bahn. Ich habe

ein blos unvollkommnes Recht, fagt er * ), mich

und meinen Zuſtand zu vervollkommnen ; eins

mal , weil ich nicht gewiß weiß , ob der andre

dazu verpflichtet iſt ; fürs andere', : weil die

Pflicht andere vollkommner zu machen , nur

eine allgemeine Pflicht iſt, nicht auf ein ge.

wiffes Individuum geht. Aber follte ich denn

nidit in manchen Fållen gewiß wiſſen können,

daß ein anderer mir einen Liebesdienſt fchuldig

ſen ? Sollte der Reiſende, der nach dem Wege

zur nåchſten Stadt fragt , nicht verſichert feyn

können,daß der Einheimiſche, der an der Thüre

müffig fitzt, ilym den Weg zu zeigen verbunden

fen , den er ihm durch Ausſprechung Eines

Wortes zeigen kann ? Weiß ich nicht mit Zu:

verläſſigkeit , daß mir mein Nachbar die än:

zündung meines lichtes am feinigen zu erlau:

ben verpflichtet ſen ; daß der Fiſcher am Ufer

die Stange , die er in den Hånden trågt, mir

zu reichen (duldig ren , wenn ich mit den

Weilen kämpfe ? Man lage mir nicht, der

Debenmenſd kann durch andere höhere Pflich :

ben jeßt gerade gehindert werden , mir den er.

warteten Liebesdienſt zu leiſten . Was könns

ten denn in den angeführten Fällen für höhere

Prichten ihn hindern ? Und treten nidje

ben den Zwangspflichten auch zuweilen Colliſio .

nen ein ? Wenn ich ihre Erfüllung forbere, ro

weiß
2 3
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weiß ich auch nicht immer , ob nicht Colliſion

den andern hindert, ſie zu leiſten **) . Und end:

lich , wenn Der Andere ausdrůdlich eingeſtún

de , daß er mir den liebesdienſt leiſten könne,

daß ihn auch keine höhere Pflichten daran bin

derten , würde ich nun dieſen Dienit erzwin

gen können ? Den zweyten Unterſchied , den

Wolf angiebt, kann ich noch weniger gelten

laſſen. Es giebt ja auch allgemeine,nichtaufein

einzelnes Individuum eingeſchrånkte Zwangse

Pflichten. Was iſt die Pflicht, andere nicht zu

betrügen , zu beſtehlen , zu verwunden , zu

tódten ? 2. 2C .

* ) Philoſophia pract, aniv. P. 3. l . 234.

**) Man hat in unſern Tagen zwar behaupten wol:

len , daß bei den Zwangspflichten nie Collifionen

porfommen könnten. Ein Juriſt wird dieſe Bes

hauptung mit vielen Beiſpielen zu widerlegen

wiſſen . Ich will aber nur die bekannte Colliſion

zmirden Unterthanen : und Lehnspflicht anführen ,

wenn der Landesherr mit dem Lehnsherrn Krieg

befommt.

Nicht Sarve.

5. Einer unſrer beſten jestlebenden Denker,

Herr Garve, fcheint die Mängel, das Unwahre

und Unbeſtimmte der vorigen Erklärungsar.

ten gefüşlt zu haben ; dann er giebt eine ganz

neue an *) . „ Warum , ſagt er, erkennt man

einen Unterſchied ben den Gefeßen der Natur,

daß einige vollkommen , andere unvolkome

men
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men verpflichten, das heiſt,daß es ben einigen

erlaubt fers, Gewalt und Strafen zu gebraut

chen , um ihre Beobachtung zu erzwingen, beim

andern nicht ? Iſt nicht alles recht, was recht

ijt, iſt nicht alles was recht iſt , moraliſch

nothwendig? Die zureichendeſte Antwort auf

dieſe noch immer für manchen verivirrende

Frage giebt der weſentliche Begriff von dem

was Recht iſt. Gewaltthårigkeit und Stra:

fen ſind ein Uebel. Sie dürfen alſo nicht ge:

braucht werden , wo es nicht gewiß genug iſt,

daß dasjenige, was erzwungen werden foll;

ſo viel Gutes enthalte , um das Uebel der

Strafe und Gewalt zu überwiegen. Es kann

rathſam ſeyn , aber kein Gegenſtand der zwina

genden und ſtrafenden Geſege. Eben alſo das:

jenige , was gewiß immer gut iſt , aber für

das gemeine Beſte nicht ſo nothwendig , daß

ihm die Frenheit der einzelnen Perſonen auf

geopfert, daß die Verabſåumung deſſelben mit

Strafe geahndet würde, dasjenige, was durch

Zwang und Strafe gar nicht bewirkt werden

kann, oder doch nicht ſo gut als durch andere

Mittel. Dasjenige, wasnicht fowohl in duſ

ſerlichen Handlungen beſteht , als vielmehr in

gewiſſen Geſinnungen des Verſtandes und

Neigungen des Herzens, kann gleichfalls nicht

zu den erzwingbaren Pflichten gerechnet wer:

den . So ſehen wir alſo bey dieſer Unterſchei.

Dung der Pflidten deutlich die Beförderung

der gemeinen Wohlfahrt, der größten Summe

24 von
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von gutem , und daß Nieinandohne oth ein

Uebel angethan, in der Noth aber das kleinere

Uebel dem grSßeren vorgezogen werden müſſe,

als die leßten Abſichten , und die höchſten Re:

geln des Rechtsverhaltens durchleuchten .''

So ſehr ich dieſen trefflichen Mann (dage:

ſo glaube ich doch , daß er hier nicht das wahre

Ziel getroffen habe. Er ſcheint die Abtheilung

der Pflichten in vollkommne und unvoll.

kommne , mit einer andern ganz verſchiede

nen , in innere und auſſerliche verwirrt zu

haben **). Wann die Frage iſt, welches Recht

vollkommen, welches unvollforumen iſt ? ſo iſt

nichts Daran gelegen , ob der Gegenſtand be:

trächtlich oder unbetråchtlid) ift. Auf einen

verſprochenen Pfenning habe ich ein eben fo

polkommnes Recht, als Sir Walpole’s Erben

auf die 40c0oo Pfund, die (wie id) jebt eben

tas ,) ihnen Rußlands Kaiſerin für ihre Geo

måhloeſammlung zahlt. Die Pflicht einen ver:

ſprochenen Pfenning zu bezahlen, iſt Zwangsa

pflicht; einen Menſchen aus den Fluthen zu

ziehen , nur Liebespflicht,obgleich der Werth

des Pfennings gegen den Werth des Lebens für

nichts zu achten iſt. Alsdann erſt , wenn die

Frage entſteht: darf ich ohne Verlegung mei.

ner innerlichen Pfliditen, ohne Beſorgniß gött:

lidher Strafen, mein Zwangsrecht mit Gewalt

Durchſeßen ? dann muß unterſucht werden , ob

die Uebel, die aus dem Gebrauche gewaltſamer

Mit:
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Rect, oder

Mittel entſtehen , nicht größer find , als das

Uebel, das in der ruhigen Erduldung des Uns

rechtes liegt. Wer um eines unbedeutenden

Gegenſtandes willen Proceß erhebt, wird von

dem Gericht nicht abgewieſen, ob gleid) Erbit.

terung und Feindſchaft mit dem Gegner aus

dem Proceſſe entſteht ; ub gleich der Gegen.

ſtand die Koſten nicht verlohnt. Warum ? er

hat ein vollkommnes Recht. Uber gegen ſeine

inneren Pflichten handelt ein ſolcher Streiter

frenlich. Daß dasjenige, was ſeiner Natur

nad, nicht erzwungen werden kann , Geſinnun.

gen des Verftandes und Neigungen des Hers

zens , kein Gegenſtand eines Zwangsrechtes

ſeyn könne, iſt ſehr richtig. Uber eben ſo

wahr iſts , daß hundert Jiebesdienſte , wenn

man auf die phyfirdye Möglichkeit ſieht, zu ers

zwingen möglid ), und doch nicht erlaubt ift.

*) Anmerf. zu Serguſons Grundlagen der Moral € .

414 u. f . f. Unders , und mehr nach Pufendorfs

und Wolfe Ideen, erklärt Garve die Sade in l..

Anmerk. úber Cic. de offic. I Buch 98. u.f.f. S.

Er hålt dafür , das ſich zwiſchen den Zwangs:

und Gewiffenspflidten keine beſtimmte Grenzlinie

ziehen laſſe, ſondern die Zwangspflicht durd uns

merkliche Abſtufungen in die Gewiſſenspflicht über .

gehen. - Ich gebe dies zu , wenn vom innern

von Moral die Rede iſt , und man

nach dieſer -entſcheiden ſoll, ob ich in einem geges

benen Fall befugt bin Swang zu brauden. Sieht

man hingegen bloß auf das áuffere Recht , ſo ift

die Grenze zwiſden" vollkommnen und unvoll

fommnen

1

5
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(chol. 4 .

ein jeder Menſch

fommnen Pflichten genau genug bezeichnet. In

der Anwendung macht nur das zuweilen Schwie:

rigkeit , daß es nicht ſo ganz klar iſt , ob etwas

zu dem Meinen gehöre oder nicht. Man darf

fich nur an den Streit über den Bugernaddrud

erinnern.

**) Niemand hat diere verſchiedenen Eintheilungen,

dúnft mir , ſo richtig und deutlich unterſchieden ,

als Odenwal in f. obſ. jur. nat. Spec. 3. J. 2.

Nod Sulzer.

6. Nur noch einen Mann wollen wir um

Rath fragen , ehe ich antworte, Sulzern .

„ Diejenige fittlichen Pflichten, ſagt er am an

geführten Ort, welche ganz unumſtößlich ge

wiß , und allgemein bekannt ſind , ſind voll.

komine Pflichten. Diejenige aber, von denen

nur fich ſelbſt auflegen kann, ſind unvollkomm.

ne Pflichten , und keinen Gefeßen unterwor:

fen und in einer Anmerkung feßt er hinzu :

eine Pflicht , die zu einein Gefes gemacht

werden kann, iſt eine vollkominne Pricht; eine

Pflicht, die niemals durd) ein Gefes kann

befohlen werden , iſt eine vollkommne. Auch

Dies thut mir nicht Gnůge , weit weniger als

das, was Dufendorf und Wolf ſagen .Viele

Liebespflichten find ja eben ſo unumſtoßlich

gewiß , und eben ru allgemein bekannt, als

die Zwangspflichten . Wer weiß nicht, wer

zweifelt daran, daß man einem Verirrten den

Weg
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Weg zu zeigen , einem der in Gefahr zu er :

trinken iſt, die Hand zu reichen , dem zur Ur. '

beit unvermögenden Ärmen Almoſen zu rei:

chen ſchuldig rey ? Daß ich auch oft darüber

urtheilen könne, ob der andere mir eine Lie

bespflicht zu leiſten verbunden felt , habe ich

vorhin gezeigt. Und wiekann man ſagen : un:

poukommene Pflichten könne ſich der Menſch

nur ſelbitauflegen. Sindſie nicht von einer

höheren Handjedem Menſchen aufgelegt, der

ſie zu leiſten im Stande iſt ? Daß eine un:

vollkommne Pflichtnie durch ein Geſek befoh .

len werden könne, iſt ſo unrichtig, daß es mir

fchwer wird zu begreifen , wie Sulzer es ſagen

konnte * ). Befiehlt nicht das Gefeßbuch der

Burgundionen , keinem Fremdling ben Strafe

von drey Soliden Obdach und Heerd zu ver.

weigern ? Jſt nid)t die Pflicht, eines Unmůn :

digen Vormund zu ſeyn , auſſer dem Staate

Liebespflicht , nach dem rómi chen Redit aber

erzwingbare Schuldigkeit ? Ich führe nicht

mehr Benſpiele an , weil es unnöthig iſt **).

. ) Hr. P. Weber in f. Entwidelung der Lehre von

der natürlichen Verbindlichkeit , S. 102 u . f. f.

ſudt den SulzeriſchenSag einigermaßen zu redt

fertigen ,

Man rehe hievon lo. Tob. Richter dillo de obli

gatione imperfecta ex honeftate, juris civilis

auctoritate perfecta. Lipſ. 1752 .

Per
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Verſuch einer neuen Erklärung.

7. Wo finden wir alſo Quelle und Fun:

dament jenes merkwürdigen Unterſchiedes ?

Miine Gedanken concentriren ſich in drey

Grundfågen.

Der erſte : Undern nichts zu entziehen von

den Vollkommenheiten, die ſie wirklich beſigen ,

iſt Zwangspflicht.

Der andere : Liebespflicht ifts, die Sumine

der Vollkonimenheiten bey meinem Mitmene

(den zu verinehren * ).

Der dritte : Yuch Unvollkommenheiten

abzuwenden , womit ihm eine dritte fremde

Urſache drohet , iſt nur Liebespflicht ** ).

Ulein warum das alles ? Es iſt Stimme

der Natur , jedem menſchlichen Herzen einges

prågtes Urtom : du derfit mir thun , was ich

dir thue; du kannſt gegen mich unterlaſſen,

was ich gegen dich unterlaſſe; nicht mehr,

nicht weniger. Das heißt, du fannit dich

nicht über mich beſchwečen , kannſt nicht über

Ünrecht, Belcidigung klagen , wenn ich mir

gegen dich erlaube , was du dir gegen mich

erlaubſt. Du biſt Menſch, ich bin Menſch ;

alles, was dich von mir unterſcheidet, iſt mehr

Stárke
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Stårfe oder Geſchicklichkeit des Körpers, oder

vorzüglichere Geifteskråfte. Aber inuß ich dir

darum etwas erlauben , was du mir nicht era

lauben wilſt. Du kannſt z . E. größere Laſten

-heben , als ich, kannſt eine Wahrheit ſchneller

faſſen , långer behalten, als ich ; folgt daraus,

daß ich dir Rechte gegen mich zugeſteben müſſe,

die du mir nicht gegen dich zugeſtehen willji ?

Keineswegs. Willſt du alſo meine Vollkom

menheiten vermindern , fo bin ich befugt, auch

Die Summe der deinigen zu verringern , um

dich von deinem Beginnen abzuhalten . Kann

ich dies nicht ohne gewaltſame Mittel, po

darfſt du did, nidt beſchweren, wenn ich auch

dieſe gebrauche *** ). Weigert ſich hingegen

mein Nebenmenſd), zu der Zahl meiner Voll:

kommenheiten etwas zuzufügen : ſo bin ich

befugt ihm daſſelbe zu verweigern ; das heißt,

er kann ſich nicht mit Grund beſchweren , wenn

ich es ihm verweigere. Aber ihm ſeine Voll.

kommenheiten zu rauben, zu vermindern, babe

ich kein Recht. Ulfo Zwang iſt hier uner:

laubt **** ). Stehe ich dir nicht ben , wenn

du von einer dritten Urſache, von einem drit

ten Menſchen , von einem Thiere , einen leba

loren Dinge füchteſt unvollkommner gemacht

zu werden : fo berechtigt dich die Menſchen

gleichheit , unter åhnlichen Umſtänden auch

mir dieſen Beyſtand zu verſagen . Uber befugt

macht ſie dich nicht , mir von meinen Vol.

kommenheiten erwas zu entziehen . Den Ein

wurf,
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wurf, koffe ich , wird mir Niemand machen ,

es rey doch zuweilen Zwangspflicht, die Bolle

kommenheiten anderer zu vermehren , alsdann

nemlich , wenn id ; es ihnen durch einen Vera

trag zugeſagt habe. Der Einwurf wurde von

geringem Nachdenken zeugen ; denn fobald der

Vertrag geſchloſſen iſt, ſo iſt das Object nicht

mehr mein , ſondern des andern. Weigere ich

mich alſo den Vertrag zu erfüllen , fo weigere

ich inich nicht, des andern vollkommenheiten

zu vermehren , ſondern ich ſuche fie ju

petmindern * ).

*) Koehler exercit. jur. nat. 8. 9. Chriſtian Weber

diff, de jurisprudentia naturali, praemittit de

origine juris perfecti et imperfecti. Hal. 1750.

Eberhards Sittenlehre $. 90. S. aud Garve

Abhandlung über die Verbindung der Moral mit

der Politik S. 12. wo es heißt : Allerdings iſt

auch im Naturzuſtande ein reeller und leicht zu

faffender Unterſchied zwiſchen Gutes thun und

Boſes unterlaffen . Und dies iſt eine von den

Grundlagen bey der Claffififation der Gemiffens.

und Gerechtigkeitspflidten. Aud im Natura

ftande find die Bewegungsgründe zum leßtern

ftarfer, dringender für denjenigen Berftand , melo

der die Wahrheit und die Natur reiner ſelbſt und

anderer einſieht, als die Bewegungsgründe zum

erſtern . Es find alſo auc alsdann Stufen der

Berbindlichkeit denkbar : eine vollkommnere , und

die weniger Uusnahmen leidet , dazu , anderer

Buftand nicht zu verídlimmern , allo Niemand

ungereizt zu beleidigen ; eine geringere und die

mehr von den Umſtänden abhängt , dazu den

uftand anderer nad Möglidokeit glúdlider zu

maden. ""
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maden . Wenn er aber in der Folge behauptet,

daß in dem Piaturzuſtand der Menſch feine ans

dere Bewegungsgründe habe, die Gerechtigkeitss

Pflichten , als die er hat , die Gewiſſenspflichten

zu erfüllen , ſo kann ich ihm nicht benſtimmen,

und beziehe mid auf das , was Herr Klein in P.

Sdreiben an perrn Garve S. 20 u . f. f. gegen

jene Behauptung ausgeführt hat.

** ) Dierer dritte Grundſat ftedt eigentlid idon im

zweyten. Ich habe aber bende von einander une

terſchieden , nicht nur mehrerer Deutlidfeit wer

gen , ſondern auch darum , weil es wirklic Mo:

raliſten giebt, die es für ungerechtigkeit, für Vers

Teßung der Zwangspflicien halten , wenn man

einem Beleidigten nicht beyfteht, ober wenigftens

behaupten , daß die Pflicht , dem Unterdrücten

benzuſpringen, zwiſchen den vollkommnen und uns

voukommnen Pflichten in der Mitte ftehe. man

f. Garve úber Cicero 1. Buch88. S.

**** ) In der Erlanger jurift. Litteratur auf das Jahr

2781. S. 101 , wird erinnert: es fer eine unleugs

bare Zwangepflicht eines Menſchen , mir ſeinen

Degen leihen , wenn ich ohne dieſes , indem ein

Dritter mich angreife , mich nicht retten fönne ;

4. und dennod flieſſe diefes aus feiner pon mir ans

! gegebenen Regel . Aber id leugne wirklich , was

; hier als unleugbar angenommen wird. Der an.

dere hat in dem gegebenen Falle keine Zwangos

pflicht mir feinen Degen zu leihen , ob ich gleic

wegen der Colliſion meiner Selbfterhaltung mit

der Pflicht , keinem etwas von dem Seinen zu

nehmen , dieſe übertreten darf. Was dort nod

weiter bemerkt wird, daß ich ben Anführung der

Wolfiſchen Grundfäße nod auf die JS. 965.906.

und 908. Der philofa pract. univ . Part. 1, hätte

Dúd :
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Rüdfiát nehmen ſollen , verſtehe id nicht, da das

Bud ſo viele gs . nidt enthalt.

****) Einen ähnlichen Gedanken über den Grund der

Zwangsrechte finde ich in Hrn. Kleins Schreiben

an Hrn. p. Garve ( Berlin 1789. ) S. 18 u . f. f.

* ) Ein ſehr berehrungswerther elehrter foriet mir

vor einiger Zeit : ,, Nur ein Wort will id über

Em . xc. neue Erklärung von dem Grunde des

Zwangsrechts ſagen. Erſtlich der Unterſchied ſelbſt,

melden Sie zwiſden Zwangepflicht und Liebes

pflicht angeben (daß die Unterlaſſung deſen , was

die Vollkommenheiten eines andern vermindert, ju

der erſteren , die Vermehrung dieſer Vollkommen:

heiten zu der zweiten gehöre ) , beſtimmt ohne

Zweifel den Umfang beyder Gattungen im Gangen

richtig . Es iſt unfehlbar die natürlichfte , ſo wie

die altefte Abtheilung der Pflichten , in die,

andern nicht zu roaden , und in die , andern zu

nußen ; woben es zugleid einleuchtend iſt, daß,

wenn die Verbindlidfeit zu beyden aus derſelben

Quelle entſtehet , ſie zu dem erſteren noch großer

ſeon ' múſie , als zu dem lekteren . Die Unters

foeidungsmerkmale , die Wolf und Pufendorf

angiebt , ſcheinen mir im Grunde von den Ihri

gen nicht weit entfernt , obgleich nad der natúrs

lichen Ordnung der Begriffe abgeleitet und leo.

cundár zu ſeyn . Nach Ihrer Erklärung werden

alle Gerechtigkeitspflichten in Unterlaffungen beo

ftehen , und Handlungen werden nur zu den Lie«

bespflichten gehören fónnen . Nur tann es aber

bey Unterlaſſungen nie auf die Umfånde ankoms

men : indem da , wo niemand wirft , wo nidts

ſich åndert, auch nichts hindern und fóren kann .

Sobald aber poſitive Thätigkeit erfordert wird :

fobald fommt das Bermogen des Handelnden ,

fobald
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fobald kommen die Hinderniſſe, mit einem Worte,

die Umſtånde, in Betrachtung : úber welche dann,

wie wolf , meinem Bedúnken nad , mit Redt

ſagt, nur der Handelnde ſelbſt zu entſcheiden hat.

Auch der Pufendorfiſche Unterſchied zwiſchen uns

umgänglicher Nothwendigkeit und Núßlichkeit hat

eben den Sinn, obgleich unbeſtimmter ausgedrúdt.

Die menſchliche Geſellſchaft kann durchaus nicht

beſtehen , wenn jeder ſich erlaubt , dem andern zu

Tchaden : ſie kann beſtehen , wenn jeder für ſein

eignes Wohl allein , aber ungehindert, ſorgt.

Was aber zweytens den von ihnen angegebes

nen Grund betrifft, warum die Nichtverminderung

unſerer Vollkommenheit erzwungen werden dürfer

die Beförderung derſelben aber vom guten Willen

des andern erwartet werden müſſe , leuchtet mir

weniger ein . Er liegt, fagen Sie, in der genauen

Gleichheit der Rechte der Menſden . Wer meine

Boufommenheiten ſchmidlert , dem darf id die

reinigen wieder ſchmalern. Dieſe Verminderung

ſeiner Bollkommenheiten um die meinigen ſicher zu

ftellen, iſt aber der Zwang, von welchem die Rede

ift. Aber nach dieſem Raiſonnement würde ich

dem andern nur grade ſo viel von ſeiner Vollkoms

menheit oder Gludſeligfeit entziehen dürfen , als

ich durch die Ungerechtigkeit , von der id ihn

abzuhalten gedenke , verlieren würde. Und doc :

beobachtet das Zwangsrecht dieſen Maaßſtab ? kann

es denſelben, beobachten ? Haben Sie nicht ſelbft

das Recht des Beleidigten für unendlich erklärt ?

Wie kann eine ſo ungeheure Ungleichheit aus dem

Nechte der Gleichheit hergeleitet werden ? Oder

iſt es genug , daß bende , die ungerechtigkeit und

der Zwang, al poſitive Verfd limmerungen des

guftandes angeſehen werden können , um bende

u
für
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für gleich zu acten ? Muß nicht das Principium

eines Rechts, weldes keine beſtimmte Grenzen

fennt , anderswo geſucht werden , als in einer

ſolchen Eigenſdaft , die , ro wie der Begriff der

Gleicbeit, ein unbeſtimmtes Maaß in fid foließt ? !!

Dieſer Einwurf deint mir aber doch nicht ſo

ftark , daß ich deswegen meine Sache ganz ver

loren geben müßte. Ich fönnte antworten : zu

gegeben , daß daß unendliche Recht des Beleidigs

ten nicht aus der Greidheit der Menſchen folge,

ſo wollte ich dies auch nicht daraus erklären . Id

wollte nur zeigen , warum ift Zwang erlaubt,

wenn mir jemand etwas von meinen Vollkoms

menheiten rauben will, nicht wieviel ? Das Maaß

der Zwangsmittel wird durd die Mendengleichs

heit nicht beftimmt, ſondern durd andere Gründe.

Der Beleidigte hat ein unendliches Recht , weil

er allein die Vollkommenheit , die man ihm ents

ziehen will , zu foafen befugt ift; weil mein Be

leidiger nidt verlangen kann , daß ich mir lieber

eine kleine Wollfommenheit entziehen laſſen , als

ihm eine großere nehmen fou ; weil , wenn ein

genaues Verhältniß zwiſden den Zwangsmitteln

und der Größe der Beleidigung beobachtet wers

den mußte , der Beleidigte , im Fall geringe

Zwangsmittel vom Beleidiger nicht geadtet wúrs

Den , ſich nun geduldig müßte beleidigen laſſen ;

weil der Beleidigte oft für ten muß , daß der Ben

teidiger es bey der jeßigen geringen Beleidigung

nicht bewenden laſſen wird ze . Udein id fann

nicht einmal zugeben , daß das unendlide Regt

des Beleidigten nicht aus der Menſchengleidheit

folge. Der Beleidiger , welder behauptete , id

hätte mich vielmehr von ihm beleidigen laffen ,

ald Zwangsmittel brauden ſollen, welde, ſo hart

fie
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fie auch fern mögen ; nöthig waren , um die Bea

leidigung abzuwenden , maßt fic offenbar eint

Recht über mich an , welchem die Mendengleicha

heit widerſprichts

Sufeland in ſeinem Verſuch über den Grundian des

Maturrechts S. 115 xc. macht gegen meine Théos

rie folgende Einwürfe : 1) rep die Idee von der

Gleidheit der Menſchen nicht völlig berechtiget)

2) rey es der gereinigten Sittenlehte zuwider ,

daß wir andern thun, dürften , was ſie gegen uns

thun. Denn ſo dürfte ich ja dem Böſes thun;

der mir Bojes thut. 3) Aus der Gleichbeit det

Menſchen folgé nur höftens ſo viel , daß wenn

- mir einer etwas von dem Meinigen entziehe , id

ihm ber einer ganz ähnlichen Gelegenheit, dapi

ſelbe thue, was er mir jeħt thut. Id halte aber

mod immer dafür , daß Der Sat : alle Menſchen

ſind von Natur einander gleid . D. i . Niemand

kann ſich über mid ein Recht anmaßen, das er mit

nicht gegen fich zugeſteht ) To evident fer , daß er

auch dem roheſten und incultivirteſten Menſchen

einleuchtet. Id habe nie behauptet, daß die Site

tenlehre erlaube , dem andern eben das zu thun ,

was er mir thut. Nur dies habe ich geſagt, der

andere fónne fid nicht beklagen , nidt behaupten ,

ihm geſchahe unrecht , wenn ich eben fò gegen ihnt

handle, wie er gegen mid handelt. Endlich wußte

id aud nicht, mit welchem Redt der andere, der

mit etwas von dem Meinigen einzieht , fordern

kann , ich folle einen Fall abwarten , wo id ihm

gerade auf dieſelbe Weiſe etwas von dem Seinigen

entziehen könne , wie er mir gethan hat.

3 weyte
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Sortfegung der vorbergebenden .

Die Eintheilung in Zwangs- und ſicbebpflichten

iſt alſo nicht ohne Grund .

MitSit leichter Mühe, glaube ich , iſt nun zu
, ,

beweiſen , daß die Eintheilung, von der bis:

her die Rede war, ohne allen Grund von eini.

gen alten und neuen Philoſophen verworfen

wird. Ich will zuerſt die eignen Worte der

vorzüglichſten Gegner Herſegen ; alsdann ihre

Grůnde fammeln , und in eine Reilje ſtellen ;

endlich fie prüfen ,

Chriſtian Thomafiu 8 verwirft fie.

1. Unter den älteren Moraliſten beſtreitet

Chriſtian Thomaſius *) unſre Diſtinction

mit folgenden Gründen : Patet porro diviſio

pem juris Grotianam in perfectum étim:

perfectumnon beneſe habere Nam omne

jus et perfectum , et jus imperfectum non

habet oppofitam injuriam . Jus illud im

perfectumnon ulterius tendit, quam ad

ea, quae ab altero peto ex regulis decori,

non juſti.
Eademratio quoque eſt di

vifio .
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vifionis , qua obligatio dividitur in per

fectam et imperfectam . Nam nec datur

obligatio imperfecta. Et cum obligatio

ioterna ſit perfectiorexteroa : eanonpot

eſt dici imperfecta , haec perfecta. Adde

quod regulae decori et honeſti proprie

me noo obligent' alii homini ſed mihi.

* ) Fundamenta jur. natur. et gent. Lib. i . Cap. 5.

1. 23.24 . Man rehë auch Joh. Jacob Schmaußens

neues Syſtema des Rechts der Natur, S. 474.

Desgleichen ein ungenannter.

2. Ein anonymiſcher Uutor, Adam Grenz

nennt ihn die Lipenilch . Schottiſche Biblio.

thek *) , ſtreitet weitläuftig gegen dieſe Ein:

theilung. Ich will mir die Mühe geben ,

auch ſeine Worte abzuſchreiben , obgleich die

Stelle lang iſt; damit man fehe, daß ich alle

Einwürfe richtig und deutlich vorgetragen habe,

und wie wenig Erhebliches auch diejenigegegen

die Sache ſagen , die am weitlåuftigſten dage

gen ftreiten .

„ Supereſt; ut de diferimine obligationis

perfectae et imperfectae, quod a juris na

turalis doctoribus tradi ſolet, pauca edif

ſeram. Solet pimirumab his jus perfectum

ethuic congruens obligatio perfecta ejus.

modi negotiis tribui, ubi alter vi cogi pot

eſt ad officium exſequendum , et jus in

alte
U 3
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alterius intactum linquendum , & fponte

id facere polit ; cum e contrario jus im

perfectum cum obligatione imperfecta jis

negotiis ipeſſe debeat, quaenon fint ſtricti

juris, quod ita dicitur; ſed ex honeſtatis

decorique regulis pofcantur. Hanc di

ſtinctionem ejuris poſtri civilis rationi

bus , ubi partim impoffibile eſt omnem

virtutibusmateriam legibus exhaurire et

ſtabilire, partim de induſtria fit, ut ſolae

manifeſtiflimae, quae videntur, injuriae

lege poenisque coerceantur, deſumtam

elle, facile perſpicitur, ubietillam valere

poſſe, et debere pon inficiasiverim , Sed

eandem recte autcum fructu aliquo ad jus

paturaetransferri,conſtanter nego :quod

potiu's ineptiſfimum et contra rationes

juris naturalis eſt. Potius ego, quemad

madum Cel , Schmauss in luo Syſtemate

recte monet, jura horninis naturalia om

nia perfecta eſſe, (dummodo non licentias

meras perinſtinctum et opinionem in Ju

ris formam redactas Jurium naturalium

catalogo immiſcuerit) eadem ratione con

tendo , omnem obligationem , qua homa

ad aequitátem virtutemque amandam et

colendam pernaturam tenetur, perfectam

effe , cui ut ſatisfaciat omni et opera et

ftudio allaborare debet,Exemploquodam

res optime tum illuſtrari, tum comprobari

poterit. Notum eſt obligationem ditiorum

ad
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1

ad ſtipem egenis porrigendam vulgo pro

imperfecta haberi, e contrario legesno

ſtras civilis creditori opulento jus perfe

ctum tribuere, ex quo debitorem egenum

ob argenti ſummam exiguam ,quam hic ab

illo mutuamacceptamad dienreddereob

egeſtatem nequeat , obtorto collo in jus

rapere , et ad aeris alieni reſtitutionem vi

et omnibus juris humani praefidiispoena

libus adigere poffit. Quod fi quis hic con

tendere velit, egeno debitori jūs eſſe a cre

ditore poftulandi, ut debitum in acceptis

referat, creditorique opulentiori ad id fa ,

ciendum obligationem perfectam incum.

bere ; ne hic forſan valde ridiculus vide.

retur iis, qui jus noſtrum humanum (tri

cte fic dictum unicam et perfectiſfimam

omnis omnino juris,etiam divini, regulam

et normam effe volunt. Interim fi res e

regulis juris divini naturalis dijudicari

debeat , ſcena fic mutatur , uti id ſtatim

jam depinxi , praeſertim , fi aeris, quod

egenusopuleotiori debet, ea fit exiguitas,

ut ditior , in omni rerum affluentia con,

ſtitutis , line niagro ſuo detrimento illo

carere poffit, debitorisque praeterea ege.

ftas culpa vacet. Statim id e juris natu

rae principiis demonftratum eo Cum

epim per naturam omnes homines jus

aequale habeant; vitam rebus neceffariis

conſervandi et hunc in finem omne id ,

U 4 quod
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quodnatura largiter porrigit, adhibendi;

( quod fi quis cum Cel. SCHMAUSSIO velit

jus omnium in omnia nuncupare, per me

licebit) ſequitur inde, cum in civitatibus

nunc rerum dominia conſtituta fint, tum

hoc, ut nemini liceat alterius bonis , tam

quam ſuis, uti , tum illud, ut, in magna

illa divitum et pauperum inaequalitate,

ditiores obligentur ad egenos de fuis alen

dos : quod partim faciendis fumtibus ho

neſtis mutandaque mercede cum operis,

quas egentiores praeftiterint; fieri pot

eſt, partim apud eos , qui laboremerce

dem quaerere non valeant,liberaliſtipum

erogatione fieri debet. Et hoc poſtre

mum usque adeo juris naturalis eſt, uti

furtum jūri naturali prohibitum eſſe recte

dixit PAULUS ICtus, monente GROT10

de I. B. et P. Lib. 1. C. 1. §. 10. Quod fi

ergo res haec in foro conſcientiae, ſeu

juris naturalis divini , in ſeſe habet , uti

certe habet ; ſequitur omnino , obligatio

Dem ditiorum ad ſubveniendum egenis,

: quocunque modo id optime fieri poffit,

perfectiſfimam effe et aeque perfectam ,

atque illam , qua pauperes tenentur di

tioribus bona ſua intacta relinquere, imo

etiam multo perfectiorem : quocum et jus

Deiin ſacro Codice manifeftatum exactif

fime congruit, uti illud Ill. HOMBERGIUS

recte vidit et obſervavit, quando Dubio .

rum '
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rum ſuorum loco aliquo recte monet :

Cap.7. 5.28. 29. ,,aeque apud Deum pec

„ care eum , qui contra amorem peccet,

„quam , qui contra juſtitiam ; “ nec non :

saptitudinem eodem modo jus facere

„ apud Deum , uti jus eſt jus inter homi

„nes.“ Quis hic non viderit, jus et obli

gationem aliam formam habere in foro

divino , ac in foro noſtro civili cernere

datur.

* ) Quaeſtiones juris naturae feptem . Quaeſt. 5. S. 10 .

Serner Felice.

3. Auch Herr von Felice, Burlamaqui's

Erklårer und Fortreger, giebt fidy viele Mühe,

fowohl in ſeinem Commentar über Burlama

qui, als in ſeinen leçons de droit de la

nature *) die oftbenennte Eintheilung umzu .

ſtoßen . Ich will aus benden Büchern die

hierher gehörigen Stellen herſegen . „ Il y a

des droits parfaits etrigoureux, heißt es in

den Vorleſungen , et des droits imparfaits

et non rigoureux. Les droitsparfaits ſont

ceux , dont on peut exiger l'effet à toute

rigueur, et s'il eſt neceſſaire, jusqu'à em .

ployer la force pour en obtenir l'exécu

tion , ou pour en maintenir l'uſage contre

ceux , qui voudroient nous reſiſter , ou

noustroubler à cet egard. Mais lorsque

la raiſon ne nous permet pas d'employer

U 5
les
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les vois de fait, pour nous aſſurer la

jouillance des droits qu'elle nous accor

'de, alors ces droits de font qu'imparfaits

et non rigoureux. Mais il faut remar

quer ici, que cette diſtinction de droit

et des devoirs, qui y repondent, n'a lieu,

que
dans le droit civil, car dans le droit

naturel, tout droit , tout devoir eſt par

fait et rigoureux. La loi de la nature ne

pous oblige pas moins à faire l'aumone,

à être reconnoillans, à faire du bien à

ceux , qui ont beſoin de notre ſecours,

qu'à laiſſer les autres paiſibles poſſeſſeurs

de ce qu'il leur faut à leur ſubliſtaoce à

leur vie. Le droit civil ne pouvant pren

dre en confideration tous les droits de

l'homme , ſe contente de faire reſpecter

les plus importans,laiſſant les autres à

ſes ſentiments, Mais de ce que le droit ci

vil de preod pas connoillance des droits ,

qu'on appelle imparfaits et non rigou.

reux, ilne s'enſuit pas , que la raiſon ne

nous falle ſentir, que ces droits foot auſhi

facrés, que ceux, par lesquels de droit ci.

vil donde action en juſtice . Si la ſanction

humaine ne punit pas ceux, qui ne s'ac

quittent pas des droits imparfaits et pon

trigonreux ou des droits de l'humanité,

la juſtice divine leur donnera une terri

ble action devant ſon tribunal. Liſez le

chapitre XXV. de St. Matthieu.“

Die
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Die Stelle aus dem Commentar **) iſt

folgende:

„ Lauteur s'accommode ici au langage

commun des Jurisconſultes, duquel je

crois devoir m'écarter.“ Car, ſuivant la

ſage reflexion de Ciceron , „ autre eſt la

,,maniere dont les loix (civiles) redreſſent

„ les injuſtices , et autre celle dont les

,,Philoſophes les corrigent. Les loix ſe

,,borgeat à ce qu'il y a de plus groſſier

„et de palpable, pour ainſi dire; les

„ Philofophes épluchent tout , aulli loin

„ que s'étendent les lumieres d'une raiſon

,,attentive et pénétrante.“' Examinon's

donc les devoirs de l'humanité en Phi.

lofophes, et laiſſons aux Jurisconſultes

leur jargon,

On diſtingue d'abord le droit et l'obli

gation qui y repond, en parfait et rigou

reux, et en imparfait et non rigoureux.

Cette diſtinction répond aſſez bien au but

de la legislation civile , qui eſt d'empê

cher lemaletdeprocurer par là lapaix

de la ſociétés mais elle eſt abſurde daos

la legislation naturelle , dont le but eſt

de rendre les hommes vertueux, Car fi

Jes hommes font hommes; s'ils veulent

ſe conformer à ce que demande leur na.

ture , ou plûtot celui de qui ils la tien.

pent , s'ils penſent à ſe montrer dignes

mem
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membres de cette ſociété univerſelle dont

Dieu eſt l'auteur et le protecteur, il

faut abſolument, qu'ils ſoient religieux

obfervateurs de la juſtice , mais pon pas

de la juſtice toute ſeule. Il y a d'autres

vertus, qui , pour être à l'abri de toute

contrainta, et de toute ſanction humaine,

n'en font pas moins d'une obligation in .

diſpenſable et rigoureuſe, et même d'ail

tant plus forte que l'exercice en eſt

libre, puisque celui pui l'impoſe, compte

par la davantage ſur la diſpoſition où

l'on eſt de s'en acquiter. Oui, l'huma

nité, la compaſſion , la charité , la bien

faiſance , la liberalité , la généroſité, la

patience, ladouceur, l'amour de la paix,

ne font ni de vaips noms , ni des choſes

indifférentes ; mais des devoirs aulli ri

goureux et auffi parfaits ſuivant la legis.

lation naturelle , que ceux qui regardent

la juſtice proprement dite.

Nous lentirons mieux la force de ces

devoirs par quelques exemples. Un

Marchand honnête homme ſe trouve re

le malheur de certaines cir

conſtances , à l'impoſſibilité de faire un

payement, dont le terme eſt échu . Si

le créancier le preffe impitoyablement,

il ne lauroit éviter la banqueroute.Voilà

un homme perdu , ſes enfans déſolés, et

hors d'état d'être élevés pour le ſervice

de

duit , par
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A

ſubſiſtance ni

de la ſociété Suivant la diſtinction des

droits parfaits et imparfaits, ce pauvre

Marchand n'a
pas le droit d'obliger fon

créancier quipagera dans l'abondance,

à lui accorder un terme pour mettre

ordre à ſes affaires . Mais file créancier

donnoit un ſouffet au Marchand injure

qui régardée philofophiquement, elt in .

finiment moindre que le refus du terme

qui le perd avec toute ſa famille, celui-ci

a un droit parfait de le tuer. Mais la

raiſon que dit - elle ?

Une troupe de petits enfans reſtent

tout à coup orpheliosde pere et de mere,

fans biens et ſans reſource, ni pour leur

pauvres iopocensſe trouventſur le pavé :

on en fait le portrait patétique à une

perſonne qui dépenſe des ſommes im

menſes pour des plaiſirs frivoles et mêine

honteux. il n'en eſt point touché ; il ne

veut pas ſeulement en entendre parler.

On doit à ce même malheureux une

très -petite ſomme , qu'il prodigueroit

peut - être dans un ſeul jour à un deſes

chiens : celui qui la lui doit , eſt un

ouvrier, qui s'entretient avec ſa famille

à l'aide de ſon travail, il le pourſuit im

pitoyablement jusqu'à le faire mettre en

priſon, privant par là une femme et des

enfans, quece pauvre hommenourriſſoit

par
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qu'on lui doit.

par ſon induſtrie, de leur ſubliſtance.

Suivant la diſtinction du droit en parfait

et imparfait, ce malheureux eſt un hom

mejuſte; parce qu'il n'eſt tenu , dit - on ,

que par un droit imparfait à exercer la

charité envers ces orphelins; tandis qu'il

a un droit parfait ſur la petite ſomme

Mais , la raiſon que

dit -elle ? Eh ! quoi, un homme eſt-il

juſte parce qu'il n'eſt pas condamné à la

corde par la legislation humaine, quand

même la loi divine le condamne à la

mort ' éternelle ? Eſt ce là l'idée de la

juſtice que la raiſon fournit ?

Mais, dit - on , le droit naturel ne nous

autoriſe pas à pourſuivre ceux, qui ne

s'acquittent point des devoirs de l'huma

bité, pendantqu'il nous donne plein pou

voir de recourir à la force contre ceux,

qui nous gènent dans la poſſeffion des

droits qui appartiennent à la juſtice pro

prement ainli nommée.

Je répond d'abord , que c'eſt une con

tradiction manifeſte , de contraindre les

hommes aux devoirs, qui ne ſont plus

des devoirs de l'humanité, fi ne ſont pas

libres. Par exemple , la bénéficence, la

charité, la liberalité, la reconnoiſſance etc.

perdent entierement leur nature , dės

quelacontrainte y entre pour quelque

choſe. Mais la voix de la nature eſt en .

core
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core plus forte chez ceux qui ne s'aca

quittent pas librement des devoirs de

l'humanité, que chez les autres qui man

quent aux devoirs de la juſtice ; à inoins

que les paſſions contraires n'ayent éteint

chez nous tout ſentiment d'humanité.

D'ailleurs , l'homme, hors de la Société

civile , et dans l'état de la nature , eſt

autoriſé à pourſuivre un injuſte aggreſ.

ſeur , qui en veut à la vie et à ſon hon

neur. Or ces biens ne ſont pas à lui , il

n'en eſt que le dépofitaire , il doit les

conſerver à leur maitre, qui veut, qu'il

les conſerve ſoigneuſement, et lui en a

fait une loi ſouveraine. Et c'eſt parler

bien improprement que de dire, que

nous avons ſur ces biens un droit
par

fait; car nous n'y en avons point, tenant

l'un et l'autre de Diau , nous les conſer

vons en fou oom . La loi Daturelle dont,

en tant que telle ne nous donne aucun

droit parfait, ſuivan
t la définition que

les jurisconſul
tes

en donnent , conſide

rés dans l'état naturel; car nous ne por

ſédons rien dans cet état ; et ſans le droit

de propriété , il n'y a poiot de pourſuite

à faire pour conſer
ver des biens qui ne

nous appartienn
ent

pas en propre. Les

loix paturelles ſont des loix de douce
ur

,

de paix, d'hum
anité ; point de contrainte

extérieure c'eſt la naturequi parle à ſes

véri
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véritables éléves , et quiſe fait bien mieux

écouter
pas

des coeurs innocens ,
que

toutes les ménaces dont la legislation

humaine a beſoin pour déterminer les

coeurs corrompus à ſe ſoumettre aux

loix de la juſtice.

Mais ſi nous ne regardonsque les loix

civiles, la diviſion du droit en parfait

et imparfait lui convient aſſez bien ; et

j'avouerai, que ſuivantcette legislation,

les devoirs de l'humanité ne nous obli

gent pas à toute rigueur. Mais il faut

conſidérer , que les hommes ſont tenus

par un devoir indiſpenſable et parfait,

d'être vertueux : et ils n'y parviendront

jamais ſans s'acquitter ſcrupuleuſement

des devoirs de l'humanité; et c'eſt ce

dont les loix civiles ne s'embaraſſent

guéres , n'étant pas la préciſement leur

but. Il faudroit pour cela, qu'elles puf

ſent regler l'intérieur des hommes ; mais

comme elles ne ſont pas en droit de ſe

mêler de ce qui s'y paſſe , l'inſpection

en eſt reſervée au ſcrutateur des coeurs.

Etpour ce quieſt des indices extérieurs,

il feroit très difficile, pour ne pas dire

impoſGble , de démêler ce qui eſt mau

vais , dans une infinité d'actions équi

voques où le vice même ſe pare ſouvent

des dehors de la vertu . Les moyens

dont les loix ſeſervent, ne ſont pas non

plus

.
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plus propres à faire obſerver par un

principe de vertu ce qu'elles exigentde

plus jufte, de plus houdêre. Ellesne

prennent pas le chemin du coeur ; elles

ne travaillent point, elles commandent:

elles défeodent, elles intimideat ; 'elles

menacent: qui fera ceci ou cela , fera

puni de telle ou telle manière. Voilà

leur langage, voila leur raiſon unique

et commune: toutſe réduit à l'appré

heofion de cette puiſſance coactive, dont

lesminiſtres, et les exécuteurs de loix

font' armés. Or tout ce qui ſent la force

eſt par lui-même incapable de gagner

l'eſprit, et par conſéquent de Héchir le

coeur. La force n'éclaire point, elle

rebute, elle peut aider à loutenir le de.

voir , mais elle ne porte point à le pra

tiquer volontairement et comme un de

voir. Quand on n'eſt retenu que par la

crainte , on en eſt d'autant plus prompt

à s'échapper hardiment, dès que la

crainte celfe, ou qu'onvoit jour à éviter

l'effet des ménaces. Tel eſt l'effet des

loix civiles, qui ne parlent guère, qu'en

ménaçant, et ne menacent que ceux qui

par leur mauvaiſes actions contribue.

roient le plus à troubler la ſociété. Car

.fi on vouloit aller jusqu'à la dernière

préciſion , fi l'on entreprennoit de 're

chercher les moindres injuſtices , et de

2 les
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les reprimer par l'autorité publique , il

feroit très difficile pour nepas dire im

polfible, d'en veoir à but. En effet, les

legislateurs en général le propoſent, ou

doivent ſe propoſer, comme le fameux

Solon d'Athènes; de faire non pas les

loix les meilleurs ep elles mêmes , mais

les meilleurs
que les citoyens ſont capa

bles de recevoir.

Il eſt donc certain , que ce que les

jurisconſultes appellent obligation par

faite et rigoureuſe , n'embraſſe pas tous

les devoirs indiſpenſables de l'homme,

et que les obligations qu'ils appellent

imparfaites et non rigoureuſes obligent,

fuivant la raiſon et en conſcience pour

les moins autant que celles qu'ils regar.

dent comme parfaites. Toute la diffé.

rence conliſte en ce que les loix civiles

forcent extérieurement les hommes å

l'obſervation de ces dernières par des

menaces et des châtimens, dans le but

de maintenir la tranquillité de la ſociété ;

tandis qu'elles abandonnent les autres å

la conſcience de chacun , fans déroger

ipar - la à l'empire que la raiſon a fur

elles. Mais il ne s'enfuit pas , que celui,

qui s'acquitte des devoirs impolés ſur des

ménaces par les loix civiles , le loit reelle.

ment acquitté de tous les devoirs facrés

de la nature. Les anciens , quine con.

noilleut
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3

noiſſent pointla diſtinction de devoirs

en parfaits et imparfaits, avoint bien rai

ſon de dire: „ Que c'eſt peu de choſe,

,,de n'être homme de bien qu'autant que

les loix (civiles, l'exigent.Combienplus

loin s'étend la regle de nos devoirs que

scelle du droit ? Combien de choſes l'af

„;fection naturelle , l'humanité , la libe

„ralité , la juſtice, la bonne foi, ne de

»mandent- elles pas,lurquoi iln'y a rien

dans les loix civiles ? “ Ono bilde

Concluons donc, que fice n'eſt pas

même choſe d'être bon citoyen et d'être

honnêtehomme, que ſi les loix civiles et

les loix de la vertu forment comme deux

jurisdictions ſéparées ; que li epfim.noựs

ale ſommes pas moins rigoureuſement

obligés d'étre honnêtes hommes que

bons citoyens, il s'enfuit paturellement,

que l'obligation de nous acquitter des

devoirs de l'humanité n'eſt ni moins

forté ni moins rigoureuſe , que celle de

nous acquitterdesloix de la juſticeaing

nomméepar les loix civiles, chissier Otam

**) Tom . 1. leçon 4. pag. 46. judase end

**) Tom . III. pag . 105 199. Honlar 9.TQ

Endlich Beſede.

09026 *78988 pran

204. Einer der neueſten Gegner unſerer Ein

theilung iſt Hr. Dr. JobannMeldbrot Bes

fécke *). Wir wollen ihnſelbſt hören . dio

, Die

3

3

.
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2:10, Die Pflichten gegen den Nächſten pflegt

man in Liebes : und zwinnspflichten ein :

zutheilen , diefe diejenige zu nennen , zu deren

Beobachtung man gezwungen werden kann ;

genel aber , bei denen kein Zwang ſtatehat;

allein wie ich glaube , fehr unſchicklich. Denn

és ijt dieſer Unterſchied nicht allein febr verán .

Dertidy, weil die Pflichten , welche id) nach

meixeinoder meinesRächſten Zuſtande jeßtals

Dwahgspflicht anſebe, bald , oft in einem Uus

genblid , durch einen Zufall als eine Liebespflidze

un fehen kann , und umgekehrt ; fondern auch

undejtimmt, weil ſie bende nach meinem oder

meines Nächſten Zuſtande , nicht für ſich be

trachtet; dergleichen find. Ich bin daher eben

Po ſtark verbunden , jemanden eine Wohlthar

fuerweifen , als ihm das zu geben , was ſein

Sipwenn'in meinem oder meines Náchſten Zu*

eftande nicht ein beſonderer Grund der Ver

fchiedenheit fteckt , der z. B. in Anſehung des

Zuſtandes nieines Rådſtendas höchſte Bedürf

niß - renn könnte, und mich eben fo zur Beob.

achtung einer Liebespflicht zwingen , als mich

nach meinem Zufiande meine eigne höchſteBra

dürfniß verbinden könnte, ihm das Seinige

vorzuenthalten . Es ſind auch ferner eben die

vernünftigen Gründen oder die Verhåltniſſe

der moraliſchen Handlungen zur Abſicht, dem

Mädyſtën eine Wohlthat zu erzeigen , als da

find , ihm das Seinige zu geben .Dielekteré

Pflicht wird dadurch , daß der, dem ich das

Sei
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Geinige vorenthalte, fich wegen ſeines Zuſtan.

des eines Zwangsmittels bebient, nicht ſtåra

fer als die erſtere, zu deren Beobachtung er

mid ) gleichermaßen durch ſeinen Zuffand auf.

gefordert, eben fo zwingen kann.“ Und in

der Anmerkung heißt es weiter : „ Der Au.

genſchein zeigt es , daß dieſer Unterſchied aus

den , in eingerichteten Staaten , gewöhnlis

den Poſitivgeſeßen entſtanden ſey ; als welche

die Beobachtung der Pflichten , welche dar:

aus entſtehen , einem jeden das S inige

zu lajjin , beſchůßen , und ihre Nichtbeobs

achtung beſtrafen , dabingegen aber die Beobs

achtung und Nichtbeobachtung der Pflichten ,

welde daraus entſtehen , einem i den mit

dem núzlich zu werden , was uns ſelbſt

niche ſchädlich iſt , unbemerkt laffen . In

Rückricht auf das bürgerliche Recht find die

Liebes- und Zwangspflichten alſo dem Effect

Rach wirklich verfchieden , im Naturrecht aber

blos dem Namen nach. Daher unterſcheis

det das nach Poſitivrecht eingerichtete Natur.

recht vollkommne und unvollkommne Rechte ;

beſchüßt jene, weil ſie das fordern, was ſchon

mein iſt, alfe weil ſie auf Zwangspflichten

geben , und läßt die leßtere unbemerkt. In

Naturrecht aber läßt ſich nach unſern Grunda

fåzen ein ſogenanntes vollkommines Recht

nicht ſtärker gedenken, als ein unvollkommnes :

Recht, weil es in beydenFåller auf meinen

3

***

& Zue
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Zuſtand und auf die darauf paſſende Abſicht

ankommt. “

* ) Entwurf eines Lehrbuchs der natürlichen Pflichten ,

S. 71 , S. 61 .

5

Die Argumente der Gegner.

Wenn man alles kurz zuſammenfaßt,

was die angeführte Einwürfe enthalten , so

lauft és , důnkt mir , auf folgende Såke bine

aus : ( 1 ) dié Verlegung eines unvollkommnen

Rechtes iſt nicht Injurie, alſo iſt das unvoll.,

kommne Recht Fein Recht. (2) Die innere

Verbindlichkeit iſt vollkommner als die auf:

ſerliche; warum nennt man ſie alſo eine uns

poukommne ? (3 ) Die Eintheilung in voll:

kominne und unvollkomine Pflicten iſt eine

Erfindung des bürgerlichen Rechtes. Nach dem

Naturrecht ſind alle Verbindlichkeiten , welche

der bürgerliche Geſebgeber unter die unvoll:

kommnen rechnet , die Verbindlichkeit einem

armen Schuldner ſeine Schuld zu erlaſſen ,

Almoſen zu geben 2c. , ganz voukommne Ver:

bindlichkeiten. (4 ) Aus der Eintheilung in

Zwangs- und Liebespflichten flieffen die unge

reimteiten Folgen ; 3. E. die Folge: ein der :

armter Schuldner darf dein unbarmherzigen

Glaubiger, der ihn mit Weib und Kindern an

den Bettelitab bringt , in das åuſſerſte Elend

ſtürzt, nicht mitGewaltwiderſtehen ; aber gem

gen eine Maulichelle , ein ungleich geringeres

Mebel,
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is

Uebel, iſt gewaltſame. Vertheidigung erlaubt,

Ferner die Folge: ein höchit hartberziger

Menſch , der kein Gefühl des Muleides , der

Wohlıbåtigkeit, der Penidenliebe fennt, kann

doch ein gerecbter mann ſenn . (5 ) Der

ganze Uncerſchied iſt veränderlidh, denn die

Pnicht , welche nach meinem oder meines

Någhjien Zuſtand jest Zwangspflicht ist , die

wird oft in einem Nugenblick, durch Verån .

derung der Umſtände zur bloßen Liebespflicht ;

und uingekehrt die Liebespflicht zur Zwangsa

pfliche. (6 ) Er iſt unbeſtimmt ; Denn keine

Pflicht iſt für ſich betrachtet Zwangspflid)t,

keine iſt für ſich betrachtet Siebespflicht, ſong

dern eine Pflicht wird daseine oder das antre

erſt nach meinem oder meines Náchſten Zu.

ftande. (7 ) Dieſelbigen Gründe , welde mich

zur Erfüllung der Liebespflidten treiben ,bewe:

gen mich auch zur Beobad ,tung der Zwango's

Antwort auf den erſten und zwenten Einwurf.

6. Ich denke , es fen eben ſo ſchwer nicht,

dieſe Einwürfezu entkräften. Der erſte ver

dient kaum eine Antwort , ſo inconſequent ift

er . Weil es den Römern nicht gefallen bat,

die Verlegung des unvollkommnen Redites

injuria zu nennen : fo verdient es den Namen

Recht nicht ! Das Argument iſt nidit viel

ſtårker als das ,womit Thomaſius Kúdigern

beweifen wollte, daß er zum Arzt beſtimmt

fen ,

Y

4



328 Zwente Abhandlung.

fen , weil ſein Name, Andreas Ruidigerus,

Ourch ein Anagramm rus Dei arare dignus

heiße, und rus Dei der Gottesacker fen. Auch

der zwevre Einwand iſt nichts als Wortklau

beren. Wahr iſt es, daß die Liebespflichten in

gewiſſem Sinne vollkommen genennt werden

können . Denn es folgen Strafen auf ihre

Berlebung. Den Geizigen , der feiner unei

gennůßigen, wohlthätigen Handlung fähig iſt,

wer wird ihn lieben , hochaditen ; wer wird

geneigt fenn , ihm Gefälligkeiten und Dienſte

zu erzeigen ? Künftiger Strafen in einem ans

dern Leben gedenke ich nicht, weil die Vers

nunft nichtsdavon mit Gewißheit weiß. Wil

man alſo nach dem Benfpiel der Römiſchen

Rechtsgelehrten *) jede Pflicht eine volle

tomme nennen, auf deren Uebertretung eine

Strafe folgt : ro find frenlich die Siebespflich .

ten auch vollkommne. · Plein da doch das

vollkommne Recht zwen Stücke in fich faßt,

eine Befugniß , die Handlung zu thun , und

daben cie Befugniß , den andern zu zwins

gen, der ſie nicht verſtatten will; dein unvoll:

tommnen Rechte aber das legte Stück fehlt :

kann man es gar wohl ein mangelbaftes,

ein undoukommnes Recht, und daher auch

die Verbindlichkeiten und Pflichten , ben wel

chen kein Zwang ſtatt findet, unvollkommne

heißen , wenn ſie gleich noch ro heilig und

wichtig ſind. Andere beantworten den Ein :

wurf daburd), daß fie fagen : die Siebespflicha

ten
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ten find unvollkommen im menſchlichen Ges

richte , nicht im göttlichen ; oder : ſie ſind un.

vollkommennicht in Unſebungdes Gewiſſens,

fondern in Rückſicht auf die Befugniß zu

zwingen **). Dieſe Antwort iſt mit der vor.

hin gegebenen einerler , nur undeutlicher.

* ) Vlpianus Tit. 1. J. i . ben Schulting pag. 561.

** ) Georg Beyer ad Inſtit. Lib . 2. Tit. j. th. 32.

Rot. .

Auf den dritten und vierten.

7. Eine ganz unrichtige Vorausſegung iſt

es im dritten Einwurfe,daß dieſe Eintheilung

eine Erfindung der Poſitivgereße fen . Die

Natur der Sache, Der Unterſchied zwiſchen

Dermebren und nidyt perinindern , und die

natürliche Gleichheit Der Menſchen Feben dies

fen Unterſchieb der Pflichten feft. Daß die

unvollkominnen Berbindlidskeiten in einem

gewiſſen verſtande auch vollkommen find , iſt

wahr; es beweiſt aber , wie ich vorhin gezeigt

habe , nicht , daß die Eintheilung , von der

wir reden , keinen Grund habe. Allein ſie

gebiett ungereimte Folgen , fagt das vierte

Argument. Wir wollen ſehen , ob das waht

ift. Der Glaubiger, welcher mich , ſeinen

Schuldner, zur Zahlung zwingt, will nichts,

als was Sein iſt, haben . Wer mir aber die

Maulſchelle anbietet , der will doch warlich

nidste haben , was ſein iſt ; nichts thun, wore

25 auf
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auf er ein Recht hat. Alſo iſt es ſehr begreif:

lidhi, warum idy Dem lekten Gewalt entgegen

regen kann , dem erſten nicht'; ſebr begreiflich,

daß nichts darauf ankommt, wie unbetracht.

lich oder beträchtlich das Object iſt , das er .

zwungen werden ſoll. Wie kann ich von mei.

nem Glaubiger verlangen, daß er etwas, was

ſein iſt , entbehre; damit ich etwas , was

nicht mein iſt , behalten könne ? Wie kann

ein anderer verlangen , daß ich lieber einen

Streich von ihm aushalten , als Gewalt ge

gen ihn gebrauchen ſoll ? Daß der reiche Glau :

biger, der feinen " armen Schuldner Zahlungs.

friſt giebt , oder die Schuld erläßt , edler,

beſſer , rühmlicher handle , als der , fo die

Zahlung auf der Stelle auspreßt, wer leuge

net das ? Daß es edler und beſſer ſen , einen

leidyten Streich vom andern auszuhalten, als

ihn gefährlich zu verwunden , oder gar zu tód:

ten , giebt auch Federmann zu. Über davon

ijt hier nicht die Rede, ſondern von Unredit ,

von Beleidigung. " Wenn úbrigens der

Schuldner durch den Zwang des Glaubigers

in Hungersnoth und Lebensgefahr geſegt wird ;

fo ändert ſich die Tage der Sache gånzlich ; ro

kann er wegen der Colliſion ſeiner Selbſter:

haltung mit einer Zwangspflicht allerdings

auch Gewalt gegen den Glaubiger gebrauchen ."

Daß man aber einen Menſchen geredytnennt,

ob er gleid, die Pflichten der Menſchenliebe

nicht erfüllt , Darin kann ich nichts ungereims

tes
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tes finden . Selbſt nach dem gemeinen Rebea

gebrauch iſt er kein ungerechter, unebrli.

der Nann , kein Schelm . Warum alſo

fol er nicht gerecht genennt werden dürfen ?

Und auf den fünften , reaften und ſiebenten .

Daß der Unterſchied , von dem wir reden ,

(fünfter Einwurf) veranderlich fen , iſt wahr.

Eine Zwangspflicht kann durch einen Vertrag

zur Liebespflicht gemacht werden ; wiewohl der

Fal felten fenn mag. Sie kann auch wegen

einer Colliſion init der Pflicht der Selbſterhale

tung ganz aufhören , Pflicht zu fenn. So

kann umgewandt die Liebespflicht durch Vera

tråge zur Zwangspflicht werden ; wie täglich

geſchieht. Uuch kann ein Menſch , wenn es

ſeine Šrhaltung durchaus ſo erfordert, das

Recht haben , eine Liebespflicht zu erzwingen .

Aber wie folgt daraus , daß der ganze Unter

ſchied zwiſchen vollkommner und unvollkomma

ner Pflicht ohne Grund fen ? die Sache A.

fann zur Sache B. werden ; alſo find A. und

B. gar nicht verſchieden ; If Getraide und

Brod , Traube und Wein , lebendiges Quecka

Kilber und Sublimat nicht verſchieden ? Daß

ganz allein die Umſtände, ( der ſechſte Ein :

wurf ) eine Pflidht zur Zwangsst oder ibes:

pfliche machen, leugne ich ſchlechterdings. Die

Pflicht , fremde Perfectionen nicht zu verminą

dern , iſt an ſich Zwangspflicht ; die Pflicht,

fie zu vermehren , iſt an ſich , ohne Rüdfidt

auf



338 Zwente Abhandlung.

auf die Umſtånde, Liebespflicht. Nur auffers

ordentt de und feltene Umſtånde machen zu .

weilen, daß das an ficb unvollkommene Recht

in der gegenwärtigen Falle die Eigenſchaft

des Zwangsredytes erhålt ; das heißt : die

innerliche Befugniß zu zwingenmit ſich führt.

Gefeßt aber es wåre war , daß blos die Um:

ſtånde eine Pflicht erzwingbar oder nidit er.

zwingbar machten : ſo beweißt ja das gar

nicht , daß kein Unterſchied zwiſchen erzwing.

baren oder nid)t érzwingbaren Pflichten ſen.

Und endlich leugne ich denn auch ( ſiebenter

Grund,) daß mich dieſelbige Gründe zur Er:

füllung der vollkommnen und der unvollkomm .

nen Pflichten treiben . Ben den vollkommnen

iſt immer ein starker Beweggrund mehr , als

ben den unvollkommnen ; der Gedanke : dein

Mitmenſch iſt befugt , dich zu zwingen .

Man kann alſo nicht ſagen : ich bin eben ſo

ſtark verbunden , Jemanden eine Wohltbat zu

erzeigen , als ihm das Seine zu geben , wenn

nicht in den Umſtånden ein Grund der Ver.

fchiedenheit fleckt. Sondern die Regel muß

vielmehr ro formiret werden : Ich bin nicht

fo ſtark verbunden, Jemanden eine Wohlthat

zu erzeigen, als ihm das Seine zu geben ; denn

der andere: kann mich zu dieſemn zwingen ; zu

j nem nicht, wenn nicht auſſerordentliche Um.

ſtåndé ihm ein Zwangsrecht geben .

Ulſo alle mir bekannt gewordene Einwürfe

haben mich noch nicht bewegen können , die

Ein
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Eintheilung der Menſchenpflichten in volle

kommne und unvollkommne als ungegründet

wegzuwerfen. Und wenn wir ſie denn wege

werfen wollten ; ſo möchte ich die Frage beant

wortet haben : ſollen denn inskünftige alle

Pflichten die ein Menſch gegen andere Men

fchen hat", erzwingbar, oder ſoll keine einzige

mehr erzwingbar feyn ? Mir dünft, es iſt eben

ſo ungereimt, das erſte , als das legte zu bem

þaupten. Um Ende werden wir wieder auf

die ungereimten Såße der Kirchenvåter und

des canoniſchen Rechtes *) zurückkommen :

daß der Reiche einen Diebſtahl begeht, wel:

cher dem Urmen einen Aumoſen verſagt; und

mit Ziegler **) behaupten , daß ein Menſch

die Todesſtrafe verdiene, welcher einem Důrf

tigen kein Brod reichte , wenn dieſer nachher

Hungers ſtirbt.

* ) C. 1. Diſt. 42. C. 8. Dift. 47.

**) Ad Grot . Lib. 2. Cap. 20. S. 20. Man fehe Letter

de affentationibus Cror. Cap. 4. S. 8. 9 .

.

Dritte
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Dritte Abhandlung.

Kurze Erörterung der Frage : ob die vers

mutbete Einwilligung im naturrecht

ſtate finde ?

ie Frage : ob die vermuthete Einwilligung,

( conſenſus praeſumrus) im Naturrecht eine

Stelle habe,in dieſem Forum Rechte und Ver.

bindlichkeiten wirke , iſt eben ſo wenig ausge:

macht, als wenig fieſteril und blos ſpekulativ iſt.

Daries in ſ. inſtit jurispr. nat , . 401 .

coroll. I.Achewall jur. nat Lib... Sect.2.

$. 176. Treuer in f. Anmerkungen über Pu:

fendorfdBuchdeoffic. hom , et civ.Lib .9.

cap.9. S. 9. und in ſeiner Diff.decommento

obligationis perfectae quaſi ex contractu,

Goerting. 1748. Cbriſt . Friedr. Sct ott in

der Diff. conſenſus praeſumtus cum quafi

contracribus e jure naturae profcriptus,

Tubing. 1755. in collect. dili Tom . 1. p.

117. ſqq und Engelbronner in einem Pro :

gramm de fictitio fundamento conſenſus

ficri vel praeſumtiin quafi contractibus,

Caſſel 1764. verwerfenihn gånzlich.

Hingegen Wolf !. N. erG.P. 2. f. 244.

Part. 3. S. 1054. Koehler Exerc 6 S 1396.

Vattel Queſtions de droit naturel p . 176.

Schier ſchmidt elem. jur. nat. S. 387. Canz

dis .
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.

diſciplin, moral, 9. 306.199. Friedr. Christ.

Zod in einer Diſſertation unter dem Titel :

meditaciones jur. nat. altera de proteita

tionibus, de conſenſu praefumto alcera,

Jen . 1740. n hunner in ſeinen Erläuterune

gen über das Dariſische Naturredyt 6. Theil

195. Seite gehören unter ſeineVertheidiger .

Endlich lo . Iac. Quiſorp libr. de conlenſu

juris nat.praefumto (Roft 17456 8.) S. 64.

199. Schreibt ihm nach dem innerlichen ,aber nicht

nach dem aufſerlichen Rechte Wirkungen zu .

Meine Mennung geht kürzlich dahin : der

permuthete Confens iſt zuweilen ein wabier ;

in dem Falle nemlid , wenn der , deſſen Ein .

willigung ich vermuthete, von der Sachewußte,

und damit zufrieden war ; mir aber gleichwohl

feine Einwilligung durch keineHandlungen zu

erkennen gegeben hat, Wußte aber der andere

von der Sache nichts , oder wußte er davon,

und war nicht damit zufrieden : ſo iſt freilich

Der vermuthete Cunſens kein wuklicbrto .

Indeſſen hat er in benden Fällen rechtliche

Wirkungen, nemlich a ) dieſe, daß man von dem,

welder etwas wegen meines mit Bruno veře

mutbeten Conſenſes thut, nicht ſagen kann, er

habe es gigen meinen Willen gethan. 3. E.

Der Freund, der etwas von meinen Sachen weg:

-nimmt, weil er mit Grund vermuthete, daß ich

nichts dagegen haben würde, kann von mir fei

nes Diebſtahls beſchuldigt werden. Die Toch:

ter, welche ſich ohne denweitentfernten Vater
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zu fragen , verheirathete , weil fie deffen Eins

willigung nichteinholen konnte , indeiſen aus

guten Grinden vermuthete, hat nicht pflichewi.

drig gehandelt. b ) Es iſt Unrecht, dem andern

etwas gegen ſeinen vermutheten Willen zu ent.

ziehen. Hierauf gründen ſid) die Regeln :na

ruralia pacti praeſumuntur, niſi aliud

exprefla actum ( 9. 81.) ; quidquid eft in

territorio, praefumitur efle deterritorio

( S. 218.) ; ein Geſandter ift erterritorial

(s. 227.) 2. c) Der vermutbete Conſens hat

die wichrige Wirkung, daß der andere mich

zu entſchädigen verbunden iſt, wenn ich etwas

zu ſeinem Nußen , und mit ſeinem vermuthli.

chen Conſens that. (Negotiorum dominus

obligatur geſtori.) Die Nüßlichkeit meiner

Handlung für den andern bat allein Dieſe

Wirkung nicht. Man denke ſich nur den Fal :

ich habe ein baufälliges Haus , das den Ein

fturz droht , weil ich abweſend bin , und die

Sache keinen Verzug leider, låßt mein Freund

das Haus repariren ; bin ich ſchuldig, ihm die

Puslagen zu erſtatten ? Ichglaube, allerdings.

Uber gelegt, ich hätte einen einzigen alten

Durchlöcherten Rod . Ein Freund läßt mir

einen neuen machen , ſendet mir ihn zu , und

verlangt die Vergütung der Koſten. Bin ich

jegt auch dazu verpflichtet ? Keineswegs ; aber

warum ? Weil im erſten Fall meine Einwilli.

gung zu vermúthen war , im legten nicht.

Regio
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5. Sdade , der er thut 131. (5)

Sclaverev , wie fie entſtehen fann 167.

ge 67.

Seine,
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Seine , und beffen Gattungen 37.

Gelbfthúffe, wenn ſie erlaubt iſt im Staate 192. (2 )

Servitut , f. Dienftbarkeit und Sflaverep.

Siderheitsleiſtung 98. 99. 100 .

Sittenlehre 33.

Sittlid teit 13.

hat Grade. Ebend.

innere und auſſerlide 14.

ob die menſchlichen Handlungen eine in:

nere Sittlichkeit haben ? 14. Not.

Spielen , um Geld 83. Not.

Spionen im Striege 233.

Sponfionen 219.

Staat, was er iſt ? . 171 .

deffen Zwed 171. ( 2 )

deſſen Arten 174.

Verträge, wodurch er erridtet wird 175.

Staaten , vereinigte 214.

Staatsdiener 197 a.

ob er abdanken und abgedanft werden

fann . Ebendaf. ( 1 )

ob der Regent durd, beffen Handlung

verpflichtet werde. Ebendap. (3)

Staat8gúter, Staatswirthſchaft 196.

Staatsraiſon 199. ( 3 )

Staatsveränderung 200 b .

taatenrecht , allgemeines 36. 172.

öffentliches und Privatſtaatenrecht 173.

Stand der Natur 36. (2 )

Stillfd weigen , läßt ſich daraus eine Einwilligung

ſchließen ? 68. (2 )

Stillfdi eigende Verträge 68. ( 5 )

Stimmen in der Geſellſchaft 145.;

verſchiedene Arten derſelben . Ebendaf.

Strafen , bürgerliche , ihr Zwed 388.

und maas 189.

22 Strafen;
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Strafen , Dobesftrafen , ob fie im Staate ftatt fins

den ? 190 .

kann derRegent erlaſſen und mildern 186.Not.

Straffrieg , ob er erlaubt fey ? 131. (9)

Strafrecht , 186 u . f.

Streitigkeiten , mas Rechtens ift , wenn dergleie

cher entſtehen ? 124 u. f.

Stúdzahlung 118 .......

E.

Dadel 42. (3 )

Lafel gúter 196.

Tauro 95 .

Territorialrecht 218 .

Left amente 107.

Ihier , weld eß Staden thut 131. (5)

Titel der Erwerbung 46.

was Rechtens iſt , wenn ſich ein Regent einer

höhern Eitel beilegt 217. ( 2 )

I od zernichtet die Rechte 113.

Sodeftrafen , f. Strafen.

Dortur 191. Not.

Iractaten 67.

Iradition , f. Uebergabe.

Ireulofigkeit 112 .

Tyrannen 174. (1)

u.

uebergabe iſt nach dem Naturrecht zur Erlangung

des Eigenthums nicht nöthig 80. ( 2 )

ueberweiſung 122.

umftande, deren Veränderung 115.

Untergang der erworbenen echte III.

der Sade 114 .

unter:



Regiſter .
XVII

unterhandlungen 67.

unterſuchung der Verbrechen 191.

unterthan im Staate .171 .

ufufructuarreide 201 Not.

Beratung 42. ( 3 )

Beränderung der Umftande, ob ſie ein Recht giebt,

von einem Vertrage abzugehen ? 115.

Berbindlid feit 7 .

verſchiedene Bedeutungen dieſes Worts

7. ( 1 )

und Befugniß ob fie Correlaten ? 19. Not.

natürliche 20 .

Erforderniſſ
e

der natürliden Verbinda

lichkeit. Ebend. ( 1)

vollkommne und unvollkommne 25. 26 .

innere und äuſſere 29.

ob ſie aus dem Gefeß entſtehe 20. ( 2 )

fie hat Grade 9.

beywelchen Handlungen ſie ſtattfinde ? 10.

Vereinigung der Staaten 214.

Berfúb rung ift Beleidigung 41. (4 )

Vergleich 119.

Berjahrung 109.

gilt nach dem N. R. nicht 110.

Verfleinerung 42. (3)

Verleiben 88 .

Verleumdung. 42. (3)

Berlobni 152.

Berpfándung 102 ,

Verſprechen 62.

ob man es zurúdnehmen könne ? 21 .

Bertrage 63 .

múffen gehalten werden 64. i

Vers
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.

.

Berträge, deren Endzwed. Ebendal. (1)

Erforderniſſe eines gúltigen 65 u. f.

ob ſie gúltig , wenn ſie im Affect geſchloffer

find 66. (2)

ftilidweigende. 68. (5)

über einen unbeſtimmten Gegenſtand 69.

fie erfordern feine drep Stúde, Verſprecher ,

Acceptation und Einwilligung in die Accepe

tation 71. (7 )

zum Beſten eines Dritten 72.':

der Wille beider Theile muß übereinftim :

men 73.

in wie weit der Grrthum ſie ungültig mache 748

verpflichten nidt , wenn die Erfüllung uns

möglich iſt 75 .

oder einen Dritten beleidigen würde. 76.

ob ſie gúltig ſind , wenn ſie mit den Pflichten

ſtreiten , die ich mir ſelbft ſchuldig bin 76. ( 1)

ob man den verſprochenen Lohn für eine uners

laubte Handlung fordern fónne 76. ( 2 )

vom Betrug in Verträgen 77.

von erzwungenen 78 .

Wirkung der Vertrage. 79 .

von Zeit u . Bedingung in den Verträgen 81 .

effentialia, naturalia, accidentalia 8. Not .

pacta ſub die 84.

vergeltliche und wohlthátige 85.

bilaterale und unilaterale 85. Not.

vergeltliche, ob darin die Saden gleiden

Werth haben müſſen ? 92

ungenannte 95.

der Völker 219.

Pielmannerey 155.

Viel weibeten. Ebend.

Volferredt 34. 215 .

wolf 2156

Bolly

1

.
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Bolf, deſſen abſolute Rechte 216 u. f.

und hypothetiſche 218 u . f.

Streitigkeiten der Volfer, wie ſie bergelegt wers

den 229.

ob ein Volk den Unterthanen einer ander Nation

gegen ihren Regenten beiſtehen darf 216. ( 1)

Vollmacht; f. Bevollmachtigung.

Vollfred ungeredt 186.

Vormundroh aft 165.

Borredte giebt es nicht im urſprünglichen Buftande

40. (2)

worfat , dolus 18. (1)

dolus ex propofito und dolus ex re 28. (10)

offenbater und heimlicher 18. (11)

W.

a

Waffen , Redt der Waffen im Staate 194 .

welche im Krieg erlaubt repen ? 134. (1 )

Waffenftillſtand 236.

Wahlreich 205 .

Wahirect in den Wahlreichen 206 .

Wahrheit und Aufrichtigkeit tann man von andern

verlangen 41 ,

Werth einer Sache 90 .

Wette 83. Not .

Wiedererftattung 131. ( 8 )

3 .

3 ahlung 118.

Zeit , welche einem Vertrage bengefügt if 83,

Zinſen 96. ( 4 )

3 ure nung 16 .

Zured .
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zure nung iſt zweyerley , entweder zur Strafe ode

Belohnung . Ebendaſ.

imputatio juris und facti, Ebendaſ. ( 2 )

welche Handlungen zugerechnet werde

fönnen 17. ( 2 )

Grund der Zurechnung 17 .

Grade derſelben 18.

Zuſtand , deſſen Eintheilungen 36.

Z uw a ch 8 54.

Zwangsredot 27.

natürliches 32.

3 wird enregierung 206.



Strafe ode

Ebenbal. (2

dnet werd
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